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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1979 
über das Dienstrecht der Beamten· (Beamten­

Dienstrechtsgesetz 1979 - BDG 1979) 

Der Nationalrat hat beschllossen: 

ALLGEMEINER TiEIl 

LAbschnitt 

ANWENDUNGSBEREICH 

§ 1. (1) Di'eses BUll!de~gesetz ist auf aUe Bedien­
steten anzuwenden, ,die in einem öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältni'szum Sund stehen. Sie 
werden im folgenden a15 "Beamte" bezeichnet. 

(2) Albweichend vom Albs. 1 ist dieses Bundes­
gesetz mit AusnGhme der §§ 2 und 3 auf ,die im 
Art. I ,des Richterdien'Stgesetzes, BGB1. Nr. 3051 
1961, angeführten Richteramrsanwärter und 
Richter sowie auf Richter ,des Verwaltungs ge­
richtshofes nicht anzuwenden. Auf die Richter 
des . VerwaltmllJgs.gerichtshofes sind tdie gemäß § 7 
.des Verwaltun~s.gerichtshofgesetzes 1965, BGBl. 
Nr. 2, ~ür sie ge:Itel1!den Vorschriften Ides Richter­
dienstges'etzes mit der Maßgabe anzuwenden, .daß 
in ,den §.§ 65, 66 un,d 68a dieses Gesetzes die 
Worte "des Obers'ten Gerichtshofes" ,durch ,die 
Worte "des Verwaltung,sgerichtshofes" ersetzt 
wenden. 

2. A h seih ni i t t 

STELLENPLAN 

§ 2. (1) Der SteUenplan ist jener Teil ,des jähr­
lichen !Bunldesfinan~gesetzes, der durch gie Fest­
Qegung der J>la~.steHen die zulässi,ge Anzahl der 
Bundesbediensteten für ,das betreff,ende Jahr be­
stimmt Im Stdlenplan sind die, PlansteHen nach 
Bereichen tder IPersonalvel'W,aI.r.ung (Plaristellenbe­
reichen) unld innerhalb dieser nach ,dienstrechtli­
chen Merkmalen zu tgliedern. 

(2) Im SteUenplan dürfen Planstellen rur Be­
amte nur in ,der Art und Anzahl vorgesehen 
werden, ·die zur ,B,ew-ältigung ·der Aufgahen des 
Bundes zwingend notwendig sind. ' 

3. A b s c h n i t t 

DIENSTVERHÄLTNIS 

Ernennung 

, Begriff; Mitwirkung tdes Bundeskanzlers 

§ 3. (1) Ernennung ist die bescheidmäßige Ver­
leihung einer PlanstelJile. 

(2) Die 'Besetzung einer Pohmtelle und die An­
tra,gstellut1!g hiefür bedürfen Ider vorherigen Zu­
stimmung des BundeskanzI.el'ls. Er hat dabei· für 
eine gleichmäßige Beharudlung der Beamten zu 
S01"gen. 

(3) Der Bundeskanzler kann aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit, Roa:schheit und Einfach<heit und, 
soweit dadurch nicht die von ihm wahrzunelh­
mmde Einheitlichkeit in :der Besor.gung der Per­
sonallangel~genheiten der' Beamten gefähl'ldet 
wird, durch Verordnung aussprechen, Idaß für die 
Besetzung bestimmter Arten v,on Plan,stellen (§ 2 
Abs. 1 letzter Sati) oder für die Antra.~steUung 
hief,ür die· im Abs. 2 vorgesehene Zustimmung 
als erteilt gilt. Der Bundeskanzler kann inder 
Verordnung QJußerdeffi 

1. diese Zustimmung an Bedingungen knüpfen, 
die den 1m ers·ten Satz angeführten Zielen 
entsprech'en, und 

2. bestimmen, daß ihm Besetzungen bestimm­
ter . Arten von Planstellen, für Idie die Zu­
stimmung als erteilt,gilt, mitzuteilen ,sind. 

Ernennungserfor,dernisse 

§ 4. (1) AiHgemeine Ennennungsenol"dernisse 
si11ld 

1. die österreichi'sche Staatsbürgef1schaft, 

2. die volle HandIungsfähigkeit, ausgenommen 
~hre Beschränkung wegen .Minderjährigkeit, 

3. die p'ersönliche und f.achliche Eignung für 
,die Erfüllung der Auf.gaben, die mit" der 
vOI1gesehenen Verwendung ve1"ounden sind, 
urud 

4. ,ein Lebensalter von minldestens 18 J anren 
und von höchstens 40 Jahren beim Eintritt 
in den Bundesdienst. 
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(2) Die besonderen Ernennungserfolidernisse 
werden dul'ch ,die §§ 143, 146 und 161 und durch 
die Anlage 1 zu diesem Bunde&geseiz geregelt. 

(3) Von mehreren Bewel'bern, die die Ernen­
nUITgeerfordernisse erfüllen, ,darf nur ,der ernannt 
werden, von dem auf Grund seiner persönlichen 
und fachlichen Eignung anzunehmen ist, daß er 
die mit der Verwendung ,auf der PlanoStelle ver­
bundenen Aufgaben in bestmöglicher Werse er­
fiililt. 

(4) Das überschreiten Ider oiberen.A!lters,grenze 
des Abs. 1 Z. 4 und die Nichterfüllung eines be­
sonderen Ernennungsel'lfor,dernisses oder eines 
Teiles de~selben können im Einv,ernehmen mit 
dem Bunldeskanzler aus di·enstlichen Grünrden 
nachgesehen werden, wenn ein' g<1eichgeeigneter 
Bewerber, der allen Erforderni.s,sen entsprich,t, 
nicht vorhanlden un'd nicht in hes.onderen Vor­
schriften oder in ,der Anla,ge 1 die Nachsicht aus­
geschlossen ist. 

(5) Eine Nachsicht von den Ernennungserfor­
dernis.sen Ider ,abgeschlossenen Hochschulbildung, 
der abgeschlossenen Ausbildung an einer Aka,de­
mie und der erfolgn:ichen Ablegung der R,eife­
prüfung einer höheren Schule bedarf der Zu­
stimmung der Bundesregierung auf Antrag des 
zuständi,g,en Bundesministers nach Herstellung 
des Einvernehmens mit Idem iBundeskanzler. 

(6) Eine gemäß Abs. 4 oder 5 ,erteilte Nach­
sicht von einem be~ttmmten Erfol1dernis gilt auch 
für spätere Ernennungen des Beamten. 

Ernennungsbesche~d 

§ 5. (1) Im Ernennungs:bescheid sind die Plan­
stelile, der Amtstitel des Beamten und ,der Tag 
der Wirksamkeitder Ernennung anzufühl'en. 

(2) Der ErnennungsbescheiJd ist dem Beamten 
spätestens an dem im BescheiJdangeführten Tag 
der Wirksamkeit der Ernennung zuzustellen. Ist 
dies 'a.us Gründen, die nicht vom Beamten zu' 
vertreten siIlld, nicht möglich, so gilt die Zustel­
lung aiLs rechtzeiti,g, wenn sie innerhalb von zwei 
Wochen nach Wegfall des Hindernisses nachge­
holt wird. Erfolgt ,die Zustellung nicht rechtzei­
tig, wird die Ernennung abweichend vom Albs. 1 
mit dem Tag der Zustellung wirksam. 

Be.gründung des Dienstvel'hältni-sses 

§ 6. (1) Durch die Ernennung einer Person, 
die nicht bereits Bundesbeamter ist, wind das 
öffentlich-rechtliche Dienstvel'hältnis begrundet. 

(2) Im lRaill ,der Ernennung einer Pers:on, die 
nicht bereits in einem Dienstverhältnis z.um Bund 
steht, be.ginntdas öffentlich-rechtliche DietlJS'l)ver­
h~ltnis a:bweichend vom § 5 friiihestens mit dem 
Tag des Dienstantrittes. In diesem Fall tritt der 
Ernennungsbescheid und ,damit die Ernennung 
rückwirk,end außer Kraft, wenn der Dienst nicht 

am 'tag rdes Wi1'1bamikeitlSbeginnes Ider Ernennung 
(§ 5) angetreten wind. Diese Rechtsfolge tritt 
nicht ein, wenn ,die Säumnis innerhalb einer 
Woche gerechtfertigt ul1id der Dienst am Tag 
nach ·dem Wegfall des Hinderung~gruilides, späte­
stens aber ·einen Monat nach dem T.ag ,des W·irk­
samkeitsbe:ginnes angetreten wir,d. 

(3) Lm Fall ·des .1\<bs. 2 gilt der Dienst auch ·dann 
an ,einem Monatsersten ,alls .angetreten, wenn der 
Dienst zwar nich,t an ,diesem, wohl aber am ersten 
Arbeitstag des Monats angetreten wird. 

Ange10bung 

§ 7. (1) Der Beamte hat hinnen vier Wochen 
nach Beginn ,des öffentlich-recht!lichen DietlJStver­
hältnisses folgeilide Angelobung zu leisten: "Ich 
gelobe, daß ich die Ges.etze <der Republik öster­
reich .befoLgen und alle mit meinem Amte ver­
bU11ldenen PflichtJen treu und ,gewi,ssenhaft erf.ul­
Ien werde." 

(2) Die AngeloJbung ist vor einem von der 
Dienst'behörde hiezu beauftragten Beamten zu 
leisten. 

Ern'ennung im DienstveI'lhältnis 

§ 8. (1) Ernennungen auf Planstellen einer hö­
her,en DienstMasse, D~enststufe ader bei Lehrern 
eines Direktors, Direktorstellvertreters, Ahtei­
lungsvorstandes, Fachvorstandes oder Erziehungs­
leiters sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner oder 
1. Juli vorzunehmen. Außertha'lb dieser Termine 
sind Ernennungen dieser Art nur zulässi,g, _ wenn 
wichti.ge dienstliche Gr.ünde dies ertordern. 

(2) Die Ernennung auf eine P;lanstelle .einer 
niedrigeren Verwendung,~gruppe als jener, ,der 
der Bea.rnte b~sther angehört hat, bedarf seiner 
·sch6fdichen Zustimmung. 

(3) Die Ernennung ,des Bea.rnt,en, der vom 
Dienst suspendiert oder g,egen den ein Diszipli­
narverfahreneingeleitet ist, kann un,ter Offen­
halten der PlansteHe durch Be,scheiJd vorbehalten 
wer,den. WiI'ld die Suspendierung ohne Ein1.eitun,g 
eines Disziplinarvedruhrens aufgehoben oder en­
det das Verfahren ,durch iEins'tellung, Freispruch, 
Schuldspruch ohne Strafe oder <durch Verhängung 
der Strafe eines Verweises oder einer Gddbuße, 
so kann innerhalb dreier Monate ab rechtskräf­
tügem AbsCh!luß des Verfahrens die vorbehaltene 
Ernennu~g mit Rückwirkung bis ~um Ta,ge des 
V orbehaItes vollzogen wer,den. 

Personalverzeichnis 

§ 9. (1) Jede Dienstbehöl1de ,hat über .alle ihr 
unterstehenden Beamten ein PeI'lsona1verz,eichnis 
zu führen, das zum 1. Jänner jedes J.ahres ,abzu­
schließen und in das ,dem ,Beamten auf Verlan­
,gen Einsicht zu gewähren ist. Aus Gründen der 
übersichtlichkeit können für Teilbereiche ge-
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trennte Personalv,erzeidmisse geführt werden. 
Auf Wunsch ist ,dem Beamten eine Kopie des 
Perronalverzeichnisses ,gegen Kostenersatz zu 
überlassen. 

(2) Die Beamt'en ,sind im Personal verzeichnis 
getrennt na,ch Verwendungsgruppen und, soweit 
dies in Betracht ~ommt,inneliha!lb der Verwen­
dUllJgsigruppen nach Dienstklassen, Gehaltsgrup­
pen beziehungslweise :bei Wachebeamten nach 
Diensnstufen an:zuführen. 

(3) Im Personalverzeichnis sind jedenfal1s fol-
gendeP,ersonaldaten anzuführen: 

1. Name urud Geburtsda~um, 
2. Vorruckungsstichtag, 
3. Dienstantri~tstag, 

4. Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Ernen­
nunß in die Besdlidungs- o.der Verwendung5-
gruppe {oder, ,sofern dies in Betracht kommt, 
die Diensvklass'e, Gehalt~gruppe oder Dienst­
stufe), .der ,der Beamte aI1igehört, 

5. Gehahsstufe und T:lig der Vorrückung in die 
nächsthöhere Gehalustufe oder der El'lan­
gung der Dienstalterszula,ge. 

Provisorisches Dienstverhältnis 

§ 10. (1) Das Dienstverhältnis ist z,unächst pro­
vi'sor~s'ch. 

(2) Das pl'ovisorische Dienstverhältnis kann 
mit Se'scheid gekündi,gt wer,den. Die Kündigung,s­
frist beträgt 

wahrend (der e~.st,en sechs 
Monate Ides Dienstvel'hält-
nisses (Probezeit) ...... ; 1 K,alendermonat, 
nach Ablauf der ·Probezeit 2 Ka'iendermonate 
und nach Vollerudung Ides 
z'weiten Di'enstjahres .... 3 Kalendermonate. 

Die Kündigungsfrist hat mit Abhuf eines Kalen­
dermonates zu ,enden. 

(3) Während Ider Probezeit ist Idie Kündigung 
ohne Angabe von Gründen, später nur mit An­
gaJbe des Grundes möglich. Auf den Beamten, 
der unmitteLbar vor Beginn ,des Dienstverhält­
nisses mindes't;ens ein Jahr in einem privatrecht­
lichen Dienstv,erhäknis zum Bund in gleichwer­
tiger Verwendung zugebracht hat, sind .die Be­
stimmungen über Idie Probezeit nicht anzuwen­
den. 

, (4) Künldigung~grüI1ide sinld insbesondere: 
1. NichterfüDlung von Definitivstellungserfor­

dernissen, 
2. Mangel der körperlichen oder geisti,gen Eig-

Inung, 
3. unbefriedigender Arbeitserfolg, 
4. pflichtwi'drj'ges Verhalten, 
5. Bed'arfsmangel. 

Definitives Dienstverhältnis 

§ 11. (I) Das Dienstverihältnis wird auf Antrag 
des Beamten definitiv, wenn er neben den Er­
nennungserforderni'ssen 

1. die für seine Verwendung vorgesehenen De­
finitivstellunigserfoI1dernis,se erfüllt und 

2. eine Dienstzeit von vier Jahren im proviso­
rischen Dienstverhältni,s vollendet hat. 

Der Eintritt der Definitivs1;el1ung ist mit Bescheid 
festzustellen. 

(2) In Idi,e Zeit des provisorischen Dienstver­
hältnisses können Zeiten 'ganz oder z,um Teil 
eingerechnet werden, soweit sie für die Festset­
zung des Vorruckungsstichta-ges beruck,sichti.gt 
wUl'den. 

(3) Bei dem Be,amten, .der zu Beginn s'eines 
Dienstverhältni.sses unmitteLbar 

L auf eine höhere als .die für ihn in Betracht 
kommende niedrigste Planstelle ernannt 
Qder 

2. in eine höhere aLs die r.l.uf Grund des Vor­
rückungsstichtages in Betracht kommende 
Gehaltsstufe eiI1!gereiht 

wUflde, kann .die Zeit des provisorischen Dienst­
verhältnisses verkürzt wertden. 

(4) Bei der Einrechnung gemäß Abs. 2 und 
der Verkür,zung gemäß Abs. 3 ist auf die bis­
herige B·eruMaufbahn und die vorgesehene Ver­
wendung ,des Beamten Bedacht zu nehmen. 

(5) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während ,eines 
Disz'ipilinarverf,ahrens und b~s zu .drei Monate 
nach Idessen rechtskräftigem Abschluß nicht ein. 

§ 12. '(1) Di'e Definitivstellungserfortdernisse 
werden ,durch die Anlage 1 geregelt. 

(2) Die besonderen Ernennun~s- und die De­
finitiV1stelh,lI1!gserfordemisse gelten allS erfüllt, 
wenn ,der definitive Beamte auf eine andere Plan­
steljlje jener Verwendungsgruppe ernannt weI'den 
soll, der er hereits <angehört, und wenn 

1. die Ernennung wegen Änderung des Ar­
Ibeitsumhnges, der AI1beitsbediI1!gungen oder 
der Organisation des Diel1!Stes notwendig ist 
OIder . 

2. die Eignung für ,die neue V,erwendung in 
einer sechsmona'tigen Probev,erwendun,g 
nachgewiesen wur,de. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden aut 
1. Ernennungserfol1dernisse, von denen an be­

sonderen Vorschriften oder in ,der Anl,age 1 
eine Nachsicht .auslg,eschloSISen ist, 

2. Ernennungsertfol1dernisse, die rur die Ernen­
nung in bestimm1Je Dienstkla,ssen vorg,e­
schrieben sind, und 

3. Ernennun-gserfoI'dernisse, ,die gemäß Anla.­
ge 1 aous ,der VeI1bindung einer bestimmten 
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AusbiMung' mit einer bestimmten V,erwen­
'dung bestehen. 

(4) Wer im ,definitiven Dienstlverhältnis die Er­
nennungserfordemis'se für die Verw.end~n.gs­
gruppe B oder eine gleichwerüge Verwendungs­
,gruppe Idurch die ,erfolgr.eiche Ablegung der Rei­
fepl'Ü.fung an 'einer höheren Schule o.der für die 
Verwendungsgruppe A oder eine :gleichwertige 
BesoLdungs- oderVerwendungsgruppe durch ein 
abgeschlossenes Hoch,schul:studiurm erfüllt, aber 
auf eine Planste!JIe ,einer niedrigeren 'y,erwen­
dUl1!gsgruppe ernannt ist, kann aUf 'eine PI,m­
stelle einer entspr.echend höheren 'Besoldul1!gs­
oder Verwend.ungsgruppe unter der Audilage er­
nannt wer,den, a'llfäHi,ge sonstige Ern~n~ungser­
fOI1dernisse . und Definitivstdlungserfordernisse 
für die neue Verwel1!dung innerhalb von zwei 
Jahren zuerbri11igen. Bei el"folglosem Ablauf die­
ser Frist ist der lBeamte ohne seine Zustimmung 
auf eine Plal1!stelle seiner früheren Venwendungs­
gruppe zu ,ernennen. Aus berüclüichügungswür­
d~gen Grül1!den kann ,die Frist Ms zu zweimal 
erstreckt wenden. 

(5) Die Nichterfüllung eines in ,der Anlage 1 
angef,ührten DefinitiV'steHungsf!rfol"dernisses o.der 
eines Tei1es de,sselhen kann .aus dienstlichen 
Grü11lden im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
ler nachgesehen weI1den, wenn ein 'gle1ch,geeign.e­
ter Bewerber, der allen Erfordernissen entSipricht, 
niCht vorha11lden und nicht in besonderen Vor­
schriiften oder in der Anl3!ge 1 die Nachsicht aus­
geschilassen ist. 

übertritt und Versetzung in den Ruhestand 

übertritt in den Ruhestand . 

(2) Der außer Dienst IgesteUte Beainte ist ,in den 
Rurhestan,d zu versetz,en, wenn er dies be.antugt 
hat. 

(3) Der Beamte ,ist dienstJunfähig, wenn er in­
foLge seiner körperlichen oder ,geistigen Verfas­
sung seine ,die11lstilichen Aufgalben nicht erfüllen 
und .i;hm: im WirJmngsbereich seiner DießS;tbe­
hÖI1de kein mindestens .gl;eichwert~ger Aribeits­
platz zugewiesen weI1den kann, dessen Auf.gaben 
er nach seiner körperlichen ul1Jd gei:stitgen Verfas­
sung zu el"fmlen imstande ~st und ,der ihm mit 
Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und 
sozialen Verihältnisse hillirgerweiJSe zug,emutet 
werden kann. 

(4) Die einjäihrige Dauer der Ahwesenheit vom 
Dienst wiI1d idurch einen Urlaub sowie ,durch ,eine 
!ungerechcl,erti.gte Albwesenheit vom Dienst nicht 
unterhrochen. Eine 'daZIWisch'enliegende Dienst­
Ilei1stung ist nur Idann al:s Unterhrechunganzu­
sehen, wenn -sie mindestens ,die haQhe Dauer der 
unmittelbar vo~hel'lgeg,angenen Zeit Ider Abwesen­
heit vom Dienst erreicht. In diesem FaH ist ,das 
J alhr erst vom· El1!de dieser Dienstl.eistung an zu 
rechnen. Bei einer dazwischenliegenden DienSot­
leistung von kürzerer Dauer 'sinld bei Berechnung 
der einjährigen Da,uer der Abwesenheit vom 
Dienst ,di,e einzelnen Zeiten der Ahwesenheit zu­
sammenzurechnen. 

(5) Die Versetzul1!g in Iden Ruhestand ~ir,d mit 
Rechtskraft !des Bescheides oder dem -darin fest­
gesetzten späteren Ta,g wirksam. 

(6) Solange über eine lZulä:ssige und rechtzeitige 
Berufung gegen ,eine V:ersetzung in den Ruhe­
Istanld nicht entschieden .1st, gilt der Beamte als 
beurlaubt. . 

§ 13. (1) Der lBeamte tritt mit A:bl~uf des 
65. Jahres nach ,-dem Jahr seiner Geburt in den Versetzung in den Ruhestand durch Erk!1ärung 

Rurhestand. § 15. (1) Der Beamte, der ,da's 60. Lebensj,ahr 
(2) Die Bundesregiel'ung kann .a,wf Antrag des vollendet hat, kann durch schriftliche Erldäl'ung, 

zustärudi,gen Bundesministers Iden· übertritt ,des aus dem Dienststal1ld aussche~den zu woUen, :seine 
Beamten. in den Rurhestand aufschieben, falls am Versetzung in den Ruhestand bewirken. Die Er­
Verh1.eiben des Beamten im Diens·tstal1!dein wich- klärung kann schon ein Jahr vor Vollendung des 
tiges :dienstliches Interesse besteht. Der Aufschub 60. Lebensjahres ahgegeben werden . 

. darf jeweils höchstens für ein Kalenderjahr aus- (2) Die Versetzung ,in den Ruhestand wiI1d mit 
gesprochen werden. Ein Auf:schub über den Ab- . Ablawf des Mona:tes wil'1ksam, den ,der Beamte 
lauf des 70. Jahres nach dem Jahr ,der Gehurt besümmt, frühestens j<idoch mit Abla,uf ,des Mo­
des Beamtenist nicht zuJI~ssi;g. nates, .der der Abgabe rqet El1kIärung folgt. Hat 

Versetzung in den R,uhestand w,egen Diensl)un­
fähigkeit und bei A:ußerdienststellung 

§ ~4. (1) Der Beamte i!st von Amts wegen oder 
auf seinen ,Antr,;ljg in 'd'en Ruhestand zu versetzen, 
wenn er 

1. dauemd dienstunfmirgOider 
2. infolge Krankheit, UnfaUs oder Gebrechens 

,ein Jahr vom Dienst :abwes~nd gewesen und 
dienstunfäJhi:g ist. 

der Beamte keinen oder einen fl'Üheren Zeit­
pUnikt bestimmt, so wird .die V,ersetzung .in Iden 
R'uihestand ebenfaills mit A:blauf. des Monates 
wirksam, der der Abgabe ,der iErtk!1ärul1!g foLgt. 

·Wiederaufnahmein den Dienststand 

§ 16. (1) Der ,ß,eamte de,s Ruhestandes kann 
aus diensdi~en Gl"ünden durch Ernennung wie­
der in den Diel1Jststand,aufg·enommen wenden, 
wenn er 
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1. in den Fällen des § 14 Abs. 1 seine Dienst­
'fälhigkeit wiedererlangt hat oder 

2. im F;llle ,des § 14 Abs. 2 die den Anlaß der 
Außerdienststellung biLdende iFunktion nicht 
mehra.usübt uiliddie Wiederaufnahme in 
den Dienststand .beantr.agt. 

(2) Die Wiedemufnahme ist nur zulässig, wenn 
der Beamte Idas 60. LeIbensjahr noch nicht vol1l­
endet h<lJt und e's wahrsCh:einilich ist, ,daß er noch 
durch mindestens ,füIllf J ahre sein~ ,diensüichen 
Aufgahen versehen kann. ' 

(3) Der Beamte hat den Dienst .spätestens zwei 
Wochen n,ach Rechtskra<ft des Bescheides, mit ,dem 
die Wiederaufnahme in den Dienststanld verfü,gt 
wird, anzutreten. 

, Außerdienststellung 

§ 1i'. Der (Beamte, der Mi~glied ,des National­
rates, de~s' BUilidesrates, ,eines Landtages, des Ver­
f,assung'ijgerich,tshofes oder der VolkSanwaltschaft 
rst, is,t von der Wahrnehmung lSeiner Idienstlich'en 
Au~gaben freizU'stelilen. 

§ 18. Der Beamte, der sich um ein Mandat im 
Nationalr,a't oder in ,einem Landtag bewirbt, ist 
ab ,der EinJbring,ung ,des ,gültigen WaMvorschta.g,es 
bei ,der Z!UstäncLigen Wah1beihörde bi,s zur Be­
kannt'ß;abe !des a.mtlichen Wahlel1gebnisses von der 
Wahrnehmu11!g seiner dienstlichen Auf,g,ahen frei­
zustellen. Wird der Bea.mte zum Minglied des 
N ationalmtes oder ,eines Landtalg,es ,gewähilt, so 
ist er ,darüber hinaus bis zuun Beginn der Außer­
dienststellung g,emäß § 17 von der Wahrnehmung 
seiner Idienstlichen ,Auf,gaben freizustellen. 

, § 19. Der 'Beamte, der 'Bundespräsild,ent, Mit­
glied der (B,undesregierung, StaatSlSehetär, Präsi­
dent oder Vizepräsi1dent des Rechnung,:>hofes oder 
Mi,tglied einer Landesregierung ist, ,ist für die 
Dauer dieser Funktion von der W,ahrnehmung 
seiner dienstlichen Auf,gaben IfreizusteHen. 

Auflösung des Dienstverhältnisses 

§ 20. (1) Das Dienstverhä!!tnis wi11d aufgelöst 
dUl'ch 

1. Austritt, 
2. Kündigung ,des provi:.orischen Dienstve11h~k­

ni,sses, 

3. Entbssung, 
4. AJffi'tsveriust g,emäß § 27 Abs. 1 des Straf­

;gesetZibuches, lBGIB:t. Nr. 60/1974, 

5. Verllust Ider österreichischen Staatsbürger­
scharft, 

6. Tod. 

(2) Beim Beamten Ides Ruhestandes wird !das 
Dienstverlhähnis außefldem aufgeli)st ,durch die 

1. Venhän!gung der Disziplinarstrafe '<les Ver­
lustes aller aus dem Dienstverhältnis fließen­
den Rechte und Ans'prrÜche, 

5 

2. Verurteilung durch ein in1ländisches Gericht 
wegen einer oder mehrerer' mit Vors.atz 
bega;ng,ener strafhar.er Handlungen zu einer 
mehr als einjäJhrigen F1"eiheitsstrafe. Da's 
Dienstverhältnis wirdj,edoch nicht aufgelöst, 
wenn diese RechtsfoIge der Verurteilung be­
,dingt nachgesehenWlird, es sei ,denn, daß die 
Nachsicht widerruf,en wird. 

(3) Durch :die Au.flösung des Dienstverhältnis­
'Ses erlöschen, 'soweit gesetzJi,ch nicht anderes be­
stimmt ist, aUe aus ,dem Di,enstverhä'ltnis sich 'er­
.gebenden Anwartschaften, ,Rechte und Befugnisse 
,des iBeamten und seiner Angehör,igen. Ansprüche 
,des Beamten, die Isich auf die Zeit vor !der Auf­
lösung ,Ide's Diensoverhältnislses 'beziehen, bleihen 
uDiberührt. 

Austritt 

§ 21. (1) Der Beamte kann schriftilich seinen 
Austritt aus dem Dienstverhältnis erklären. 

(2) 'Die A,ustr'ittserMärunß wird 'mit Ablauf 
des Monates wirksam, ,den der Beamte bestimmt, 
,frühestens jedoch mit Ablauf des Monates, in 
.dem sie abgegeben wunde. Hat ;der Beamte kei­
nen OIder einen früheren Zeitpunkt der Wirk­
samke,it hestirp,mt, .sb wird ,die Austrittserklärurug 
ebenfal:1s mit Ahlauf .des Monates wirksam, in 
,dem ,sie ahgegeben wurde. 

Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges 

§ 22. Der Beamte, über den durch ,drei aufein­
anderfolgende Ka,lenderjahre die Feststellung .ge­
'troffen worden ist, daß er Iden von ihm zu er­
wartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht 
aUlfweist, ist mit Rechtskraft der Feststel1ung für 
das ,dritte Kalenderjahr entla,ssen. 

4. A b s c h n i t t 

DIENSTLICHE AUSBILDUNG 

Ziel und Arten der dienstlichen' Ausbildung 

§ 23. (1) Die dienstliche Ausbildung soll dem 
Beamten die für die Erfüllung seiner dienstlichen 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten vermitteln, sie erweitern und 
vertiefen. 

(2) Arten der dienstlichen Aushildung sind 
1. die Grundausbildung, 
2. die berufsbegleitende Fortbildung und 

3. d~e Schulung von Führung~kräJften. 

Grundausbildung 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 24. (1) Die Grundausbildung ist jene dienst­
liche Ausbildung, die zur Erfüllung von Ernen­
nungs- oder Definitivstellungserfordernissen füh­
ren soll. 
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6 11 ,der Beila ß'eni 

(2) In der Grundausbildung ist auch vorzu­
sorgen, daß der Beamte die für seine· Verwen­
dung erforderlichen Kenntnisse der österreich i­
schen Verfassung und Behördenorganisation, des 
Dienst- und Besoldungsrechtes der Bundesbedien­
steten (einschließlich des jeweiligen Vertretungs­
rechtes) sowie des Verfahrensrechtes erwirbt. 

(3) Die Grundausbildung ist je nach dem Er­
fordernis der Verwendung als 

1. Ausbildungslehrgang, 
2. praktische Verwendung (Schulung am Ar­

beitsplatz), 
3. Selbststudium oder 
4. eine Verbindu~g dieser Ausbildungsarten zu 

gestalten. 

(4) Die Grundausbildung ist durch Verord­
nung zu regeln. Die für eine Verwendungsgruppe 
vorgeschriebene Grundausbildung kann je nach 
Verwendung gesondert geregelt werden, soweit 
dies zur Erreichung des Ausbildungszweckes er­
forderlich ist. 

(5) Die Verordnungen sind zu erlassen: 
1. von der Bundesregierung, wenn 

a) die Verordnungen für Verwendungen 
vorgesehen sind, die nicht nur im Wir­
kungsbereich eines Ressorts vorkommen, 
oder 

b) aus Zweckmäßigkeitsgründen die Grund­
ausbildung oder ein Teil derselben für 
mehrere Verwendungen zusammenge­
faßt werden soll, wenn dadurch der Wir­
kungsbereich mehr als ,eines Ressorts be­
troffen wird, 

2. in den übrigen Fällen vom zuständigen Bun­
desminister im Einvernehmen mit dem Bun­
deskanzler. 

(6) Im Zweifelsfall hat die Dienstbehörde zu 
entscheiden, welche. Grundausbildung für eine 
bestimmte Verwendung in Betracht kommt. 

(7) Für die Sacherfordernisse und die Besor­
gung der Kanzleigeschäfte der zur Durchführung 
der Grundausbildung vorgesehenen Einrichtun­
gen (Ausbildungslehrgang, Prüfungskommission 
usw.) hat die Behörde aufzukommen, der die 
betreffenden Einrichtungen angehören. 

Ausbildungslehrgang 

§ 25. (1) Der Beamte ist von der Dienstbe­
hörde auf Antrag einem Ausbildungslehrgang 
zuzuweisen, wenn 

1. der erfolgreiche Abschluß der betreffenden 
Grundausbildung für die Verwendung' des 
Beamten als Definitivstellungserfordernis 
.vorgeschrieben ist und 

2. der Beamte die in der Verordnung für die 
betreffende Grundausbildung allenfalls vor­
geschriebenen Praxiszeiten absolviert hat. 

Die Zeit des Lehrgangsbesuches ist von der 
Dienstbehörde nach den dienstlichen Verhältnis­
sen und' nach Sicherstellung eines Ausbildungs­
platzes festzusetzen. Auf die persönlichen Ver­
hältnisse des Beamten ist dabei angemessen Rück­
sicht .zu nehmen. Konnte dem Antrag des Be­
amten auf Zuweisung zu einem Ausbildungs­
lehrgang innerhalb eines Jahres aus dienstlichen 
Gründen nicht entsprochen werden, so darf in 
der Folge die Zuweisung nicht wegen dienst­
licher Verhältnisse verhindert werden. 

(2) Der Beamte kann von der für die Durch­
führung des Ausbildungslehrganges zuständigen 
Behörde auf Antrag zu einem Ausbildungslehr­
gang zugelassen werden, wenn 

1. der erforderliche Abschluß der betreffenden 
Grundausbildung ein Ernennungs- oder De­
finitivstellungserfordernis für eine vom Be­
amten angestrebte Verwendung bildet, 

2. der Beamte die sonstigen für diese Verwen­
dung vorgeschriebenen Ernennungserforder­
nisse erHillt und 

3. die Dienstbehörde bestätigt, daß dem Be­
amten die hiefür allenfalls erforderliche 
Freistellung gewährt wird; die Dienstbehörde 
darf diese Bestätigung nur aus zwingenden 
dienstlichen Gründen verweigern. 

Wenn es aus wichtigen dienstlichen Gründen er­
forderlich und eine zielführende Ausbildung 
sichergestellt ist, können durch Verordnung für 
bestimm te Ausbildungslehrgänge Ausnahmen 
vom Erfordernis der Z. 2 festgelegt werden. 

(3) Auf das Zulassungsverfahren (Abs. 2) ist 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
1950, BGBl. Nr. 172, anzuwenden. 

(4) Hat der Beamte in einem Ausbildungs­
lehrgang eine solche Zahl der vorgesehenen Vor­
tragsstunden versäumt, daß das Lehrgangsziel 
)'oraussichtlich nicht erreicht werden kann, ist 
d~e Zuweisung (Zu'la·ssung) Z'Um Lehrgang zu 

. widerrufen. Eine mehrmalige Teilnahme des Be­
amten an.ei,nem gleichen Ausbitdungslehl'gang ist 
unzulässig. Ist jedoch der Beamte ohne sein Ver­
schulden aus einem Lehrgang ausgeschieden, so 
kann er auf Antrag zu eip.em weiteren gleichen 
Ausuildungslehrgang oder zu einem Teil eines 
solchen zugewiesen (zugelassen) werden. 

Se~bststudium 

§ 26. Die· Dienstbehörde hat dem Beamten 
für das Selbststudium die erforderlichen Lern­
beheJif,e unefil~gdt1ich zur Verfü~ung zu stehlM. 

Dienstprüfung 

§ 27. Die erfolgreiche Aibsolvierung ,der Grund­
'l!usbildung ,rs't durch die erfolgr,eiche Ahlegung 
der Dienstprüfung nachzuweisen. Diese ist Be­
standteil der Grundausbildung. 
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Prüfungskommission 

§ 28. (1) Für die· einzelnen Dienstprüfungen 
sind von der Behörde, die. die betreffende Ver­
ordnung erlassen hat, 

. 1. die erforderliche Anzahl von Prüfungskom­
missionen zu ,errichten, 

2. wenn nötig, ihr ör:tlicher Wirkungsbereich 
zu bestimmen, und 

3. der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die 
\ibrigen Mitglieder der Prüfungskommission 
für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. 

Wurde die Verordnung' von der Bundesregierung 
erlassen, ist zur Errichtung der Prüfungskom­
mission und zur Bestellung ihrer Mitglieder der 
Bundesk,anzler zuständig. 

(2) Aus Gründen der Verwaltungsverein­
fachung kann abweichend vom Abs. 1 in der 
Verordnung 

1. die Bestellung aller Mitglieder der Prüfungs­
kommission dem Leiter jener Behörde über­
tragen werden, bei der die Prüfungskom­
mission eingerichtet wird, oder 

2. bestimmt werden, daß der Vorsitz in der 
"Prüfungskommission dem jeweiligen Leiter 
einer bestimmten Behörde zukommt. 

(3) Wurde die Prüfungskommission gemäß 
Abs. 1 letzter Satz vom Bundeskanzler errich­
tet, bedürfen die Beamten, die nicht dem Per­
sonalstand des Bundeskanzleramtes angehören, zu 
ihrer Bestellung eines Vorschlages ihrer obersten 
Diens~behorde. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit der Prüfungs­
kommission richtet sich nach dem Dienstort des 
zu prüfenden Beamten. In Ausnahmefällen, ins­
besondere bei Vorliegen wichtiger dienstlicher 
Gründe oder bei großer Entfernung des Dienst­
ortes des Beamten vom Sitz der' Prüfungskom­
mission, hat die oberste Dienstbehörde des Be" 
amten für die Ablegung der Prüfung eine an­
dere Prüfungskommission zu bestimmen. 

Mitgliedschaft zur Prüfungskommission 

§ 29. "(1) Die Voraussetzungen für die Be­
stellung zum Mitglied einer Prüfungskommission 
sind in der Verordnung festzusetzen, wobei auf 
die Erfordernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen 
ist. Der Vorsitzende der Prüfungskommission 
und seine Stellvertreter müssen der Verwen­
dungsgruppe A oder einer gleichwertigen Besol­
dungs- oder Verwendungsgruppe oder - wenn 
solche Beamte nicht zur Verfügung stehen -
der höchsten verfügbaren Verwendungsgruppe 
angehören. 

(2) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskom­
mission ruht vom Tag der Einleitung eines Dis­
ziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem 

Abschluß, währe.nd der Zeit der Suspendierung 
.vom Dienst, der Außerdienststellung, eines Ur­
laubes von mehr als drei Monaten und der Ab­
leistung des Präsenzdienstes oder des Zivildien­
stes . 

(3) Mitglieder der Prüfungskommission sind 
vor Ablauf ihrer Bestellungsperiode abzuberufen, 
wenn 

1. sie es verlangen, 
2. ihre geistige oder körperliche Eignung nicht 

mehr gegeben ist, 
3. infolge eines Wechsels ihres Dienstortes oder 

ihrer Verwendung mit der weiteren Tätig­
keit als Prüfer eine Behinderung in der Er­
füllung der dienstlichen Verpflichtungen oder 
zusätzliche I).osten verbunden wären, 

4. sie trotz Aufforderung unentschuldigt an 
drei Prüfungen nicht teilgenommen haben 
oder 

5. die Voraussetzungen für ihre Bestellung 
nicht mehr bestehen. 

(4) Die Mitlgliedsch'aft Zlur Prüfungskommission 
erlischt, wenn 

1. über das Mitglied rechtskr~ftigeine Diszi­
plinarstJiafe verhängt wurde oder 

2. das Mitglied aus dem .Dienststand ausschei­
,det. 

(5) Scheidet ein Mitglied aus der Prüfungs­
kommiss,ion aus oder ist es aus anderen Gründen 
notwendig, die pruf.ungskommission zu ergän­
zen, so sind die neuen Minglieder für den Rest 
der Funktionsdauer ZIU besteHen. 

(6) (VeI'fassung~bestimmung) Die Mitglieder der 
Prüfung,skommission sind in Ausübung dieses 
Amte se~bständig und unabhängig. 

Priilflungssenate 

§ 30. Für die ~bhalt!lmg der Dienstprüfungen 
hat der Vorsitzende der Prüfungskommission 
Prüfungssenate zu bilden. Jeder Prüfungssenat 
hat aus dem Vorsitlzendender Prüfungskom­
mission oder einem ,seiner Stellvertreter als Se­
natsvorsitzenden und aus mindestens einem wei­
teren Mitglied :ou bestehen,' 

Zulassung zur Dienstprüfung 

§ 31. (1) Prüfungstermine sind mindestens zwei 
Monate vor dem ,ei',sten Tag der Prüfungen in 
geeigneter Weise bekanntzugeben. 

(2) Wird ein Priifungstel'\min nicht mindestens 
alljahrlich anberaumt, so ist nach Einlangen eines 
Antrages aJUf Zulassung zur Prüfung oder einer 
Zuwei,sung zur Dienstprufungein Prü'fungster­
min derart festZlusetzen, ,daß der Beamte die 
Prüfung spätestens sechs Monate danach abge­
schlossen haben kann. 
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8 lIder B'eil:ligen 

(3) Die Zuhssung zur Prüfung ist im Dienst­
weg bei der zuständiJgen Prüfungskommission 
bis spätestens sechs Wochen vO'r der Prüfung 
zu beantragen. Wird ,dem Seamten ,in der Ver­
O'rdnungdie Wa:hl ,zwischen mehreren Fachgebie­
ten eingeräumt, sO' ist ,das gewlililte Fachgebiet 
im AntraganzuJführen. 

(4) Die Dienstbehörde hat dem Antrag die 
für die Zulassung ima.ßgeb:lichen Angaben anzu~ 
schließen und ihri ,an die PrüfungskO'mmissiO'n 
weiterzuleiten. Wird der DienstJbehörde ,4es Be­
amten in der Veror:dnungdie Wa:hl zwischen 
mehreren Fachgebieten einger~umt, so .ist dieses 
Fachgebiet dem Beamten und der PrüfungskO'm­
mission rechtzeitüg mitzuteilen. 

e~forderJich ist, die Reihenf,olge der Ablegung 
dieser pnifrungeJ;l. 

Pllüfungsverlf,ahr.en 

§ 33. (1) Bis zum ßeginneiner Dienstprufung 
kann der Beamte von der ,Prüfung zrurücktreten. 
Einem Rücktritt ist das Nichterscheinen des Be­
amten oder ein derart verspätetes Erscheinen, 
daß die Pl"üfuIJ.g nicht melhr abgehalten wer,den 
kann, gleichzuhahen. 

(2) 1st der 'Beamte oihne sein Verschulden außer­
.stande, ,am festgesenzten 'Vag zu einer Prüfung 
zu erscheinen, ,diese ~ortJzusetzen O'der zu be­
enden, 'So hat der Vorsitzende des PrüfiUng,sse­
nates ·a:uf Ansuchendes Beamten die Ablegung 

(5) Ober die ZUlassung zur ·prüfung hat die oder Fortsetzul1lg der Prüfung ,an einem späteren 
Behörde zu, entscheiden, bei der die Prüfuilgs- 'tag, wenn dies jedO'ch nicht möglich ist, zum 
kO'mmission er,richtet i,st. Auf das Verfahr,en nächsten Prü~ungstermin, zu gestatten. Im FaHe 
über die Zuihssrung ,zrur Prüfung' ist das Allge- einer Unterbrechung der Pr,ü&mg ist ,der Prü­
meine Ver:va'lt)u~gsverfahre!lsges;tz 1950 anzu-I fu~gstei'l (s~riftJ1iche, !,l'7akti~che oder mündliche 
wenden. DIe Prufungstermme smddem Beam-, Prufung), m dem dIe Prufung unterbrO'chen 
tensO' rechtzeitig ·mitmi.teilen, daß sie ihm zwei wurde, z~t Gänze '~u wiederhO'len. 
WO'chen vor der !Prüfung hekiannt sind. (3) Bei Durchif,ühI1ung ,der PrÜlfung ist auf Be-

(6) Aus Gründender Verw.altun:gsvereinfachung hinderungen des BeamtensO'weit hiLlige Rücksicht 
kann in der VerO'rdnung :tbweichend vO'nden ZlU nehmen, alls dies mi,t ,dem Ausbildungszweck 
Abs. 3 ibis 5 !bestimmt werden, ,daß in ,den 'vereinlbar ist. 
Fällen, in denen der PrÜlf'ung ein Ausb~ldungs- (4) Dienstlprüfungeri sind zuerst 'Schriftlich und 
lehrgang vorangeht, der Beamte nach Albsolvie- dann münd1lkha:bzuhiailten. Wenn es die betref­
rung dieses Lehrganges vO'n Amts wegen durch fende Verwendung erfiordert, kann in der Ver­
die Diens,tbehörde oder durch die mit der Durch- O'rdnung bestoot wer,den, daß an Stelle der 
führung ,des Lehrganges heauftragte Behörde zur schriftlichen Prüfung oder neben dieser eine prak-
Dienstpl"üfung zuzuweigen ist. tische P,rüfung 3i~uihralten ist. 

Zu!:assungsel1fO'rdernisse 

§ 32. (1) Der Beamte ist ZJur Dien,stprüfung 
zuz,uJlassen, wenn er, ,ablgesehen von der Grund­
ausbildung, die Emennungserfordernisse für die 
betreffende Verwendung sO'wie die gemäß Abs. 3 
festgesetzten Erf,ordernisseerlfüHt. 

(2) Schreiben die Ernenn:ungserfordernisse die 
Zurücklegung einer bestimIpten Dienstzeit vO'r, 
so kann .die Pl"Üf,ung schon im letzten Jahr die­
ser Dienstzeit ahgelegt werden. ' 

(3) Die El1fordernisse für die Zulassung zur 
Dienstprüfung sind in der Verol'dnung über die 
betreffende Grundausbildung sO' festzusetzen, daß 
der Beamte die für die Prüf'ung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeite~ erwerben kann. Hie­
bei können insbesondere geregelt we'rden: 

l..die Verpflichtung zur vorher~gen Abs01vie­
rung einer Ausbildung nach § 24 Abs. 3 SO'­
wie alDfillige Gründe Tür eine Nach's,icht von 
dieser Verpflichtung, 

2. Art und Ausmaß al1fä.Iliger sO'nstiger Ausbil­
dungen undPraxiszeiten, 

3. f;ul1s rlmmerfolgreichen Absch,luß der Aus­
bildung die A'1.)legung mehrerer Prüf.ungen 

(5) In der Verordnung ist je nach dem Prü­
fa.mgszweck zu bestimmen, Qb und inwieweit die 
schriftliche PrÜ!rung .als K>lausrurarbeit O'der Haus­
ar'beit abzuhalten ist. Sofern in der Verordnung 
nicht anderes bestimmt wird, sind die Themen 
der schriftlichen Prüfung vO'n dem mit der münd­
lichen Prüfung des betreffenden Gegenstandes 
betra:uten Prüfer zu 'bestimmen. Der Prüf.er hat 
bei KlaJusuraribeiten die 'rürdie Behandlung der 
Themen zwlässigen Behelfe 'festzulegen~ 

(6) Mündliche Pl"Üfungen sind vor dem Prü­
fungssenat ,abzulegen. Der Sen:atsvorsitzende hat 
mindestens einen Gegenstand seLbst zu prüfen 
und ist berechtigt, ,Fragen alUs allen Gegenstän­
den zu ,stellen. Bei der mündlichen Prü,f,ung sind 
öffentilich 'Bedienstete des Dienststandes als Zu­
~örerzugela'Ssen. 

(7) Über das Ergebnis der Prüfung hat der 
Prüfung,ssenat in nicht öffentlicher Beratung zu 
beschließen. Die Prüfung ist hestanden, wenn die 
Mehtheitder Senatsmit~lieder feststel'lt, daß der 
Beamte die erforderlichen Kenntnisse beziehungs­
weise Fertigkeiten :besitzt. SteHt die Mehrheit 
der Senat~itg'liederdlal1über hinaus fiest, daß 
der PrÜlfungsedolg iI\ bestimmten Gegenständen 
als ausgezeichnet zu bewerten ist) so sind der 
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Angahe des Prü'fungserfolges die Worte "mit Aus­
zeichnung aus ... " anzufügen. Ober die be­
standene Prüfiung ist dem Beamten ein Zeugnis· 
au'szustellen. . 

• (8) Ha,i: ,der Beamte die Prüfung nicht bestan­
den, kiann die Prüfung frühestens nach sechs 
Monaten wiederiholt werden. Eine mehr als zwei­
malige WiederhOlt.ung derseIhen Priiifung ist Un-
'zulässig. . 

Teil-' und EiIlze'lprüfungen 

5. Alb 'S eh oll i t t 

VERWENDUNG DES BEAMTEN 

Arbeitsplatz 

9 

§ 36. (1) J.eder Beamte, ,der nicht V10m Dienst 
befreit oder enthoben ist, ist mit der W:ahrneh­
mung der Aufgaben eines in der GesdläJ.ftsein­
teilung 'seiner Dienstst'el!le vorgesehenen Arbeits­
platzes zu betrJJuen. 

(2) In den Geschäftseinte~lungen der Dienst-
§ 34. (1) In -der Verordnung kann abweichend steHen darf ein Aribeitsphtz nur für Aufg,ahen 

vom § 33 die Ablegung ,der Dienstprüfung in v(}nge~ehen werden, die die volle Normalarbeits­
Form von Tei:lprüfungen festgelegt werden, wenn kraft eines Menschen erfordern. Soweit nich~ 
dies demPrüfungs'z,weck besser entspricht. ' zwingende dienstlich,e Rücksichten ,entgegenstehen, 

(2) AG" d d V' 1 . fdürfen auf einem Aribeitsplatz nur 'g'leichwertige 
h k us .ru~ en

V 
er d erwa"tu~g,s~er~m a- oder annäherndg'leichwertige Auf,g<1Jben zusam-

c ung ann m. er :ror nung aue. estlmmt, I menO'elhßt werden. 
werden, daß Dlenstprubungen oder Tellprüfun- b . 

gen abweichend vom § 33 vor Einzelprüfern (3) Mit Zustimmung des Beamten und 
abzulegen !lind. § 33 ist auf solch'e EinZelprü-1 wenn er die E~gnung hiefür aufweist, kann der 
fungen mit der Maßgabe 'anzuwenden, daß Beamte zur Besor,gung VQn Auf.gaiben hera:nge-

1. der jeweilige Einzelprüfer entscheidet, ob I zogen werden, die regelmäßig von Beamten einer 
u~d ,in,it .. welcher Beurteilung die betreffende I höherer: Beso~~ungs- o~er Verwendungsg~uppe 
Emzelprufung bestanden wurde, oder emer hoheren DlenstJkla's,se oder Dlenst-

2. § 33 Abs. 8 auf jede Einze!prriifun geson-I stufe oder ,"on Beamten mit einer im § 8 Abs. 1 
dert anzuwenden ist und g, angeführten I:eitungsfunktion ausgeübt werden, 

3 d B 
. Z' d falls entsprechend eingesw'fte, !für d1ese Verwen-

11 . oIb lel· 11 E' I "f ,ung geeIgnete ,eamtie m t z.ur e ugung ste-. em ',eamtenem eugm's nur . ann aUS-I d·· . B 'ch V· rf" 
zuste' en Ist, s a 'er a· e mze pru ungen 1 
der betreffenden Dienstprüfung oder Teil- len. 
,prüfung bestanden 'hat. [. (4) Der Beamte ist verpflichtet, vorülbergehend 

auch Aufg<1Jben zu besor,gen, ,die nicht zu den 
Anrechnung auf die Gnundausbj,ldung 1

1 

Dienstverrichtungt:n der betreffenden Ei'fiStufung 
und Verwendung gehören, wenn es 1m Inter-

§ 35. (1) Hat der Beamte bereits eine andere i esse des Dienstes n01lwendig ist. 
Grundausbildung et1fo'lgreich abgeschlossen, die 
nicht für Beamte einer niedrigeren Verwendungs­
gruppe vorgesehen ist, kann der Vorsitzende der 

Nebentätigkeit 

Prüfungskommission bestimmen, daß sich die I § 37. (1) Dem 'Beamten können ohne unmittel­
Dienstprüfung nicht auf jene Gegenstände zu I baren Zusammenhang mit den dienstlichen Auf­
erstrecken hat, die für die bereits abgelegte gaben, die j\hm nach diesem Bundesgesetz oblie­
Prüfung zumindest im gleichen Umfang vorge- gen, noch weitere Tätigkeiten für den Bund in 
sehen sind wie in der nunmehrigen Prüfung. I einem anderen Wirkungskreis übertr,ag,en wer­
Durdl Verordnung können weitere' Ausbildungen den. .. ,. 
und Pl"üf,ungen .in .diese Regelung ,einbezogen wer­
den, wenn ,damit eine gleichwertige Ausbildung 
des Beamten gewähr11eistet wird. 

(2) Eine Nebentäügkeit liegt auch vor, wenn 
der Beamte alU,f Veranlassung seiner Dienstbe­
hörde eine Fu,nktion in Organen einer jruristi-

(2) Die Verordnung k,ann außerdem ErJmder- schen Person ,des privaten Rechts ausübt, deren 
nisse anfüJhren, bei deren Erlfriillung ,die Grun.d- Antei'le ganz od,er teilweise im Eig,entum des 
ausbildung oder ein bestimmter Tei.! derselben Bundes 'stehen. 
a,ls erfolgreich ahgesch10ssen gih, wenn damit ein I 
gleich,wertifger Nachweis der für die Verwen­
dung des iße=ten el'forderlichen Kenntnisse und I 
Fertigkeiten erbracht wird. EJbenso kann be­
sümmt werden, daß derN<1Jchweis bestimmter 
Fähigkeiten, der dem Beamten hei sonst 'lroner 
Eignung .für den Dienst infolge einer körper­

Versetzung 

§ 38. (1) Eine Vers,etzung liegt vor, wenn der 
Beamte inner:hiall:b des Ressorts einer anderen' 
Dienststelle zur dauernden Diensdeistung zUge­
wiesen w.ird. 

lichen Be'hinde,rung nichtzumuobar ist, durch (2) Eine Versetzung von Amts wegen ist zu­
den Nachwei,s von Kenntnissen oder 'Pähigkei- lässig, wenn ein wichtiges dienstliches Interesse 
ten anderer Art ersetzt werden kann. I daran besteht. Während des provisorische'n 
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10 11 dier:Beilagen 

Dienstverhältnisses ist eine Versetzung auch ohne 
ein wichtiges dienstliches Interesse zulässig. 

(3) Bei einer Versetzung QJn,einen anderen 
Dienstort von Amts wegen sind die persönti­
chen, familiären und sozialen Verhältnisse des 
Beamten zu berücksichtigen. Eine Versetz,ung ist 
unz,uläss~g, wenn sie für den Beamten einen 
wesentllichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten 
würde und ein anderer geeigneter Beanitler, bei 
dem dies nicht der BaiH ist, ~ur Verfügung steht. 

(4) Ist die Versetz,ung des Beamten von Amts 
wegen in Aussicht genommen, so ist er hievon 
schrvftlich unter Bekanntgabe s,einer neuen Dienst­
steHe und Verwendung mit dem BeiHigen zu 

_ verständigen, daß es iJhm fr.ei'Steht, gegen die 
beatbsichtilgte Maßnahme binnen zwei Wochen 
nach Zustelilung Einwendungen V'orzUJbri~gen. 
Werden innerhalh der angegebenen Frist ,solche 
Einwendungen nicht vorgebracht, so gilt dies 
als Zustimmung mIr' Versetwrug. 

(5) Die V'ersetZiung ist mit Bescheid zu ver­
fügen; eine Berufung gegen diesen Bescheid hat 
aufsch·iebende Wirkung. 

(6) Im Faille der Versetzung an einen anderen 
Dienstort ist dem Beamten eine angemessene 
Obersiedlungsfrist zu Igewähren. 

Dienstzuteilung 

§ 39. (1) Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn 
der Beamte V'orulbergehend einer anderen Dienst­
stelle zur Dienstleistmll'gzugewiesen und für die 
Dauer dieser Zuweisung mit der Wljhrnehmung 
von Aufgaben eines in der Geschäftseinteilung 
dieser Dienststelle 'vorgesehenen Arbeitsplatzes 
betr,aut wird. 

(2) Eine DienstwteHung ist nur aus dienst­
lichen Gründen zulässig. Sie darf, ohne schrift­
liche Zustimmung des Beamten höchstens für 
die Dauer von insges'amt 90 Tagen in einem Ka­
lenderja,hr ausgesprochen -wer,den. 

(3) Eine darüber hinausgehende Dienstzutei­
lung ist ohne Zustimmung des Beamten nur 
dann zulä'ssig, wenn 

1. der Dienstbetrieb auf andere Weise nicht 
aufrechtel'hailten werden ·kann oder 

2. sie zum Zwecke einer Ausbildung erfolgt. 

.(4) Bei einer Dienst:wteiLung ist auf' die bis­
herige Verwendung des Beamten und auf sein 
Dienstalter, bei einer Dienstzuteilung an einen 
anderen Dienstort außerdem auf seine persönli­
chen, f'amiliärenund sozialen Verhältnisse Be­
dadl:t zu nehmen. 

(5) Die Albs. 2 ibis 4 sind auch bei einer Ver­
we'ndung in einer Außenstelle, die a'ußerha·lb des 
Dienstortes liegt, anz,uwenden. 

Verwendung~änderung 

§ 40. (1) Wir,d der BeaJmte von seiner bishe­
rigen Verwendung abberujf'en, so ist ihm gleich­
zeiti,g, wenn dies jedoch aus Rrück.sichten des Dien­
stes nicht möglich ist, spätestens. zwei Monate 
nach der Abberufung ,eine neue Verwendung in 
seiner DienststeHeZiuzuweisen.§ 112 wird hie­
durch nicht berUhrt. 

(2) Die A'bberufung des Beamten V'On seiner 
bisherigen Verwendung " unter ZuweiSung einer 
neuen Verwendung ist ein,er VerSet'llUng gleichzu­
halten, wenn 

1. durch die neue Verwendung in der Lauf­
bahn des BeaJmten eine Verschlechterung zu 
erw;arten ist, 

2. die neue Verwendung der bisherigen Ver­
wendung des 'Beamten nicht mindestens 
gleichwertig ist oder 

3. die neue V'erwendung ·des Beamten einer 
'langdauernden und umfangreichen Einarbei­
!Junlg bedarf. -' 

(3) Einer Versetzung ,ist ferner die Abberufung 
des Beamten von seiner biSherigen Verwendung 
ohne gleichzei~ige Zuweisung einer neuen Ver­
wendung gleichzuha1ten. 

(4) Abs. 2 gitlt nicht für die Zuweisung einer 
vorüibergehenden Verwendung, soweit ihre Dauer 
drei Monate nicht übersteigt. Abs. 2 gilt fer­
ner nicht für die Beendigung der vorläufigen 
Ausübung einer höheren Verwendun1g zur Ver­
tret'ung eines an der Diens'taJUsübung verhinder­
ten oder zur pl'ovisorischen Führurugder Funk­
tion an SteIlt; des aus dieser Funktionausgeschie­
denen Beamten. 

Ausnahme für Beamte bestimmter Diensthereiche 

§ 41. Die §§ 38 Abs. 2 bi,s 5, 39 Abs. 2 bis 4 
und 40 Abs. 2 sind auf Dienst:bereiche 'nicht an­
zuwenden, bei denen es n.ach der Nat:ur des 
Dienstes notwendig ist, die Beamven l1Jach einiger 
Zeit zu, einer 'anderen Dienststelle zu versetzen. 

Verwendungs beschränkungen 

§ 42. (1) Sind ihür die Ausübung einer Tätig­
keit Erfordemisse vorgeschrieben, so darf der 
Beamte, der diese Erfordernisse nicht erfüllt, 
zu dieser Tätigkeit nur herangezogen werden, 
wenn von der NichterfüJ!1ung dieser Erforder­
nisse nach diesem B'undesges·etz Nachsicht erteilt 
werden kann' und die Ausübung, der Tätigkeit 
nicht nach anderen Rechtsvorschdften unzulässig 
ist. 

(2) Beamte, die miteinander verheir,atet sind, 
die zueinander in einem Wahlkindschaftsverhält­
nis stehen oder die mitfiinan.der in auf- oder abstei­
gender Linie oder his einschHeßlich zum dnitten 
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Grad der Seitenilinie verwandt oder verschwä­
gert sind, dürfen nicht in folgenden Nahever­
hältnissen verwendet wel"den: 

1. W eisungs- oder K!ontroHbefugnis des einen 
gegenüber dem anderen Beamten, 

2. Verrechnung oder Gdd- oder Materialgeba­
rung. 

(3) Die ,zentralstelle k,ann Ausnähmen von den 
Verwendungsbeschränkungen des Abs. 2 geneh­
migen; wenn 'aus besonderen Gründen eine Be­
einträchtigung diensdicher Interessen nicht zu 
befürchten ist. 

6. A bs c h n i t t 

DIENSTPFLICHTEN DES BEAMTEN 

Allgemeine Dienstpflichten 

§ 43. (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine 
dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der gel­
tenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft un.d 
unparteiisch mit den ihm zur V,enfügung ste­
henden Mitteln aus ei:genemz~ besorgen. 

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Ver­
halten darauf Bedacht zu nehmen, daß das Ver­
trauen der Atlgemeinheit in die sachliche Wahr­
nehmung seiner dienst'lichen Au~gliben erhalten 
bl erbt. 

(3) Der Bea.mte Ihat die Parteien, soweit es 
mit den Interessen des Dienstes und dem Ge­
bot der UnparteiJichk.eit der Amtsf;ührung ver­
einbar ist, im Rahmen seiner dienstlichen Auf­
gaben zu unterstützen und zu informieren. 

Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten 

§ 44. (1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten 
zu unter,stützen und ihre Weisungen, soweit ver~ 
fassull'gsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu 
befiolgen. V~rgesetzter ist jeder Organwalter, der 
mit der Dienst- oder Fachaulsicht über den Be-
amten betr'aut ist. . 

(2) Der Beamte kann die Befol~g einer 
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder 
von einem u1tZJuständigen Organ erteilt worden 
ist oder die B,eifolgung gegen strafgesetzliche 
Vorschriften verstoßen wül"de. 

(3) Hält der Beamte eine ,Weisung eines vor­
gesetzten Beamten a!Us einem ,anderen Grund 
für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht 
wegen Gefahr im Ve11Zug um eine unaufschieb­
bare Maßnahme handelt, vor Bef~lgung der Wei­
sung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzu­
teilen. Der Vorgesetzte hat eine sollche Weisung 
schr1ftlich zu erteilen, widrigenf,aHssie aJs zu­
rückge'Zogen gik 

Dienstpflichten des Vorgesetzten und des Dienst­
stellenleiters 

§ 45.1 (1) Der Viorges,etzte hat darauf ZlU ach­
ten, daß seine Mitarbeiter ihre diens:dichen Auf­
gaben ~esetZlmäßig und in zweckmäßiger, wirt­
schaftlicher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat 
seine Mitarbeiter dabei an'Ziui!.eiten, ihnen erf6r­
derlichehfaUs Weisungen zu ertei1en,aufgetretene 
Fehler fnd Mißstände a!hzJUsteHen und für. die 
EinhaJtung der Dienstzeit zu sor:gen. Er hat das 
dienstliJne Fortkommen seiner Mitarbeiter nach 
Maßga:8e ihrer Leisturugen ZiU förd~rn und ihre 
V erwe~dung so 'Zu lenken, ,daß sie ihren Fähig­

. keiten -J."eitlgehend entspricht. 

(2) Der Leiter einer Dienststeille oder eines 
Dienststellentei,les hat außerdem für ein geord­
netes Zusammenrwil'ken der eirr'Zelnen ihm unter~ 
stehend~n Organisationseinheiten 'ZUm Zwecke 
der SichersteHung einer gesetzmäßigen Vollzie­
hung sJwie einer zweckmäßigen; wirtschaftlichen 
und spJrs,amen Geschäft.sgebar:uIlig 'ZU sorgen. 

(3) ~ir.d dem L.eiter einer Dienststelle in .(\us­
üQung ~ei'lles Dienstes der hegl"Ünd'ete V:erdacht 
einer gbrichtJIich ·strafbaren Handlung bekannt, 
die vorl Amts wegen zu verfolgen ist, so hat 
er dies,1 sofern er nichtdhnehin gemäß § 109 
Abs. 1 torzugehen hat" unverzüglich der zur An­
zeige ah den Staatsanwalt des Ziuständigen Ge­
richtes Iberufenen Stene zu melden oder, wenn 
er hiezuseLbst berufen is,t, an den Staatsanwalt 
,des 'ZUständigen Gerichtes die Anzeige 'Zu er~ 
statten. 

I 

Amtsverschwiegenheit 

§ '46'1 (1) Der Beamte hat über alle ihm aus­
sd]iließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt­
gewordbnen Tatsachen, deren Geheimhahung im 
Interes+ einer Gebietskörperschaft oder der Par­
teien geboten ist, geg,enüber jedermann, dem er 
über· sdlche Tatsachen nicht eine amtliche Mit­
teilung Izu rnachen hat, Stillschweigen zu bewah­
ren (Amtsverschwieg,enlheit). 

(2) Ite Pflicht Ziur Amtsverschwieget1lheit be· 
steht a~ch nach Beendilgun:g ,des Dienstvel"hält­
msses. 

(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor 
einer '( erwaItungsbehärde ausZiusagen und läßt 
sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegen­
stand der Auss.age der Arntsverschwiegenheit un­
terliegen könnte, so. hat er ,dies seiner Dienst­
behörde w melden. Die Diensllbehöl"de hat zu 
entscheiden, ob der Beamte von der Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit 'ZU entlbindenist. Sie hat 
dl'bei das Interesse .an der Geheimhaltung gegen 
das Interess,e an der Aussage 'aibzuwägen. Dabei 
ist der Zweck des VerfaJhrens sowie der dem 
Beamten allenf.alls drohende Schaden zu berück­
sichtigen. Die Diensobehörde kann die Entbin­
dung unter der Voraussetzung alUs'sprechen, daß 
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12 . 11 der Be~lagerr 

die öffentlichkeit von jenem Tei!l der Aussage, 
der den Geg'enstand der Bntbinoong bildet, aus­
geschlossen wird. 

(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht 
erkennen, daß der Gegenstaindder Aussage der 
Amtsverschwiegenheitunterliegen könnte, und 
stellt sich dies erst bei der Aussage des Beamten 
henus, so hat der ,Beamte die Beantwertung 
weiterer Fragen zu verwe~gem. Hält die ver­
nehmende Behöride die Aussage für erfor~erlich, 
so hatste die Enobindung des Beamten von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu beantragen. 
Die Diensthehöl'de hat gemäß Abs: 3 zweiter 
bis fünfter Satz vorzugelhen. 

(5) Im Disz,iptlinarverfahren ist weder der Be­
sdlUldigte nem die Disziplinarbehörde oder der 
Disziplrnaflanwalt 'zur Wahrung der Amtsver­
smwieg.enheit verpflichtet;:·, 

Befangenheit .-
§ 47. Der Beamte hat sich der Ausübung seines 

Amtes zu enthalten und seine Vertretung zu 
ver~nhssen, wenn wichuige Gründe vorliegen, die 
geeignet sind, seine völle Unbefangenheit in 
Zweifel zu senzen. Bei Gefahr im Verzug hat, 
wenn die Vertrewng durch ein anderes Organ 
nicht sogleich bewirkt werden kann, auch der. 
befangene Beamte die unaufschiebbaren Amts­
handlungen . sdbst vorzunehmen, § 7 des All­
gemeinen Verwalnungsverfahrensgesetzes 1950 
urid sonsui:ge die Befangenheit regelnde Verfah­
r·ensverschtiften bleiben unlberührt. 

Dienstzeit 

Dienstplan 

§ 48. (1) Der Beamte hat die im Dienstplan 

jedenfaHs Dienst zu versehen hat. Bei gleitender 
Dienstzeit ist verzusergen, daß die Erfüllung 
der regeLmäßigen WeChendienstze~t im mehr­
wqchigen Durchschnitt gewährleistet ist. 

(4) Bei Schicht- 'Oder Wechseldienst ist ein 
Schicht- 'Oder Wechseldienstplan zu erstellen. Da­
bei darf die regelmäßige Wochendienstz.eit im 
mehrwöchigen Durchschnitt nicht üher- 'Oder 
unterschIlitten w,erden; Schichtdienst ist jene Ferm' 
der Dienstzeit, hei der auserganisaterischen 
Gründen an einer . A~beitsstätte der Dienstbe­
trieh über die Zeit des Norma;ldienstplanes hin­
aus a'Ufrechterrhalten werden muß. und ein Be~ 
amter den anderen ()hne wesentliche zeitJmäßige 
überschne,i,dung an der AI1beitsstätte ablöst. Bei 
wesentlichen zeitmäßigen überschneidungen liegt 
WechseJ!dienst ver. 

(5) Ist im Ra:hmen e~nes Schicht- 'Oder Wedl­
seldienstplanes 'Oder eines N'Orma:ldieIl!stplanes 
regelmäßig an. Sqnn- oder Feiertagen Dien~t zu 
leisten und wird der .Beamte z:u selchen Senn­
und Feiertags,diensten eingeteilt, se ist eine ent­
sprechende Ersanzruihezeit festzusetzen; Der 
Dienst an Sonn- 'Oder FeiertaJgen gilt aIs Werk­
tagsdienst: Wird der Beaimte während der Er­
satlzruhezeit zur Dienstleistung herangezogen, so 
giik ~ieser Dienst aIs Sonntags dienst. 

(6) Für Beamte, in ,deren Dienstzeit a'uf Grund 
,der .Ei!genart ,des Dienstes regelmäß,jg oder in ,er~ 
hehtichem Umfang Dimstbereitschaft heziehungs­
weise W:al'tezeiten fallen u11ld ,diese durch 'Organi­
saterische Maßnahm~n nich·t vermieden weI'den 
können, kann die Bundesregierung durch Ver­
ofldnung tbestimmen; daß der Dienstpllan eine 
längere aLs ,die in ,den.Nbs. 2 und 4 votigesehene 
Woche11ldienstzeit umfaßt (veJ1länger,ter Dienst­
p'lan). 

veorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, 
·ch D' b f d . h b überstlunden wenn er m t vem lenst ·e reit 0 er ent 0' en 

oder gerechtfertigt vom Dienst aibwesend ist. § 49. (1) Der Beamte hat auf Anordnung über 

(2) Die regelmäßige Wechendienstzeit des Be- dir. ,im Dienstplan vOllgeschriebenen Dienststun­
amten beträgt 40 Stunden. Die Wechendienst- den hinaus Dienst zu versehen (überstunden). 
zeit ist unter Berücksichti~ng der dienstlichen Den auf Aner~nul1!g geleisteten üherstunden 
E!'1~erder,nisse und der berechtigten Interessen sind - au!sgenommen.· bei ,gleitender Di'enst­
der Beamten durm einen Dienstpbn möglichst zeit - überstunden ,g'leichzuhalten, wenn 
gleichmäßig und bleibend auf die Tag,eder I 1. der Beamte einen ,zur Anondnutlig der üher-
Woche aufzutevlen (Normaldienstplan). Soweit stunde Befugten nicht erreichen konnte, 
nicht zwingende dienstliche oder sonstige öffent- 2. die Leistung der überstul1!de zur Abwehr 
liche Interessen entgegenstehen, sind Sonnt'a:ge, eines Schadens runverzüglich notwendig war, 

.. gesetzliche Feiertage und Samstage dienstfrei zu 3. die Netwendiglkeit der Leistung der über-
:halten. stunde nicht auf Umstände zurückgeht, die 

(3) Soweit nicht dienstliche oder sonstige öf- von Idem Beamten, Ider die üherstunden ge-
fentliche Interessen entgegenstehen, kann die glei- leistet Ihat, hätten ·vermieden werden kön-
tende Dienstzeit eingeführt werden. Gleitende nen, .und 
Dienstzeit ist jene Ferm der Dienstz·eit, bei der 4. ,der Beamte dies·e überstunde spätestens 
der Beamte den Beginn und da~ Ende s.einer ,innerha1b einer' Woche nach der Leistung 
täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter Cren- ,schriftlim mel1det; i:st Ider Beamte durch ein -
zen (Gleitzeit) seIbst besimmen kiann und wäh- unverherges,ehenes oderunabwendhares Er-
rend des übr~gen Teiles der Dienstzeit (Blockzdt) eignis 'Ohne sein Ver,schuMen verhindert, 
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diese Frist 'einzuhalten, 50 verlängert sie 
sich uIllldie Dauer der Vel'hinderung. 

(2) überstunden 'si,nd,entweder ,durch Freiieit 
ausz,ugUeichen öder nach den besoLdungsrecht­
lichen Vonschrilften ;aibzugdten. 

!Bereitschaft und JournaIdienst 

§ 50. (1) Der' iBeamte kann aus diensdichen 
Grü11!denverpflichtet ,wenden, sich a,ußerhalb der 
im . Dienstplan vor,geschriebenen Dienststunden 
in einer Dienstste~le oder an einem bestimmten 
anderen Ort auf.zuhalten und beiB·edarf oder 
aUlf Anordnung seine ,dien:st1ich'e Täügkeit auf­
zunehmen >(Bereitschaft, Journa:ldi,enst). 

(2) Der iBeamte kann aus dienstlichen Gründen 
weiters verpflichtet wenden, .sich auße~halb der 
im Dienstplan vor,geschriebenen Diensnstunden 
in !seiner Wohnung erreichbar zu hainen und von 
sich aus bei Eintritt von ilhm zu heobachtender 
Umstände seine dierusdiche Tätigkeit aufzuneh­
men (Wohnung,sbereitschaft). 

(3) Sowei'tes idienstliche Rücrosichten z'Wi,ngeoo 
erfor,dern, kann der Beamte fanweise verpflich­
tet wenden, in 'seiner dienstfr,eien Zeit seinen 
Aufent1halt ,so zu wälvlen, daß er je'derzeit er­
reichbar und binnen lroürzes,ter Zeit zum Antritt 
'seines Dienstes bereit ,ist {RuEbereits'chaft). Ruf­
bereitschaft gilt nicht als Dienstz,eit. Wind ein 
Beamter im Rahmen einer Rrifber,eitschaft zum 
Dienst hermgezQgen, s'o ,gilt Idie Zeit, während 
der er Dienst zuvensehen hat, al,s Dien,stzeit. 

Abwesenheit vom Dienst 

§ 51. (1) Der Beamte, der vom Dienst ab­
wesend ist, .ohne vom Dienst befrei,t .oder ,ent­
hüben zu Isein, hat den Grund ,seiner Abwesen­
heit unverz,iiglich seinem Vor,gesetzten Z·u mel­
den und seine Abwesenheit z,u rechtfertigen. 

(2) Ist ,der iBeamtedurch, Krat1Jkheit, UnfaU 
.oder Gebrechen an der Ausü:bungseines Dienstes 
verlhindert, so hat er seinem Vor:gesetzten eine 
är:ztlich,e Bescheinigung über ,den Beginn der 
Kmnkheit und nach Mö.glichkeit über die vor­
aussichtliche D.auer ,der Dierilstverhinderung vor­
:zuleg,en, wenn er dem Dienst dänger als drei 
Al'beitstage fern:bleibt .oder der Vongesetzte oder 
der Leiter der Di,enststelle ',es verlangt. Kommt 
der Beamte ,dieser Verpflichtung nicht nach, ent­
zieht er sich einer zumutbarenKrankenbehand­
lung oder verweigert er die zumutbare Mitwir­
kun:g ,ari einer ärztlichen Untersuchung, so gilt 
die Abwesenheit vom· Dienst nicht ,als gerechtfer~ 
tigt. 

Ärztliche U ntersudtung 

§ 52. 'Bestehen' berechtigte ,Zweifel an der für 
die Erfüllung der Idienst!1ichen Aufgaben erfor­
der1lich'en körperlichen oder igeistigen Eignung des 
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Beamten, so hat sich dieser auf Anordnung der 
Dienstbehönde einer ärzdichen Untersuchung zu 
untel'Zitlhen. 

Meldepflichten 

§ 53. (1) Wird ,dem Beamten bei der Aus­
übung seines iJ)ien.stes ,der begründete VeDdacht 
einer ,gerichtlichstra~bar'en Handlung bekannt, 
die von Amts ,wegen zu 'Verfolgen list, ISO hat er 
diesun'V,eJ.1ZJÜJglich ,dem Leiter ,der iDienststellezu 
mebden. 

(2) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften 
weitere Me1depflichten ifestgdegt sinJd, hat ,der 
B'eamte ,seiner iD.ienstbehö1"de zu me1den: . 

1. Namensänderung, 
2. Stafildesveränderung, 

,3. Verlust der östetreichisch,en StaatJSbürg-er~ 
schaft, 

4. }\nderung ,des Wo:hnsj'tzes, 
5. Verlust ,einer ;für die Ausübung ,des Dienstes 

erforderlichen behöl1dlichen Berechtigung 
oder Befähigung, der Dienstkle~dung, des 
Dienstabz,eichens 'Und 'sonstig,er SachheheHe. 

Dienstweg 

,§ 54. (1) Der Beamte hat Anbringen, die sich 
auf sein Uienstlv,erhältnis oder ,auf seine dienst­
lichen Au,fgaben beziehen, bei ,seinem unmittel­
baren Dienstvor,gesetzteneinzubringen. Dieser 
hat da~ Anbringen unverzüglich an die zuständige 
Stelle weiierzu[eiten. 

(2) Von der Einhringung im Dienstweg darf 
hei Gefahr im VerzU!g sowi'e dann, ahgesehen 
werden; wenn ,die Einhaltung .des Dienstweges 
,dem Beamten bilEgerweise nicht zumuthar, 1st. 

Wohnsitz und Dienstort 

§ 55. (1) Der Beamte ,hat Iseinen WQhnsitz so 
zu wählen, daß er bei der 'Erfüllung seiner dienst­
lichen Aufgaiben nicht -beeinträchtigt wird. Aus 
,der LaJgeseiner Wohnung kann der Beamte, '8,0-

weit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, kei­
nen Anspruch auf .dienstiliche Begünstigungen ab­
lei,ten. 

(2) Wenn es die dienstlichen Aufg,aben des 
Beamtenenfordern, hat ,er eine ~hm von seiner 
Dienstbehönde zugewiesene und ihm zumuthare 
Wohnung 0Diensnwdhnung) zu heziehen. 

(3) Wenn besondere dienstliche Verhaltnisse es 
erföl1dern, ,darf ,der 'Beamte auf AnoJ.1dnung ,der 
Dienstbehör.de seinen -Dienstört oder sein Amts­
gehi~t ni,cht verlassen. 

N ebenbesdtäftigung 
. , 

§ 56. (1) Nebenbeschäftigung ist jede iB·eschäf­
ügung, die der Beamte außenhal:b·seines Dienst~ 
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14 11 ,dier Bei1aglen 

verthäknisses und einer alWilligen Nebentäti.gkeit Dienstkleidung, Dienstabzeichen und sonstige 
ausübt. Sachbehelfe 

(2) Der ße.amte darf keine Nebenbeschäftigung 
ausüben, .die ihn an ,der-Erfüllung seiner dienst­
lichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner 
Befangenheit hervorr.uft oder sonstige we'sent­
.Jiche ,dienstliche Interessen Igef1ihrdet. 

(3) Der Beamte hat seiner Dienstbehörde jede 
erwerosmäßige N ebenbeschäJdgung unverz,üglich 
zu melden. Eine N ebenbeschäf.tJ~gung 1st erwerbs­
mäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswer­
ten ßinkünften in GeLd- OIder Oüterform be­
zweckt. 

(4) Eine TätVgkeit im Vorstan.d; Aufsichtls~at, 
Verw,altungsrat oder ,in ·einem sonstigen Organ 
einer auf Gewinn ,gerichteten juri.stischen Per­
son .des priv,aten Rechts hat der B·eamte jeden­
falls zu mel,den. 

Gutachten 

§ 57. Der Beamte !bedarf für die außergericht­
liche AJbgabe 'eines Sachverständigengutachtens 
über Ange1egenheiten, die mit seinen dienstlich.en 
Aufgaben im Zus<limmerrhang stehen, der Ge­
nehmigu>I1;g seinerUiensthehöl1de. Die Geneh­
migung ist zu verwe~gern, wenn nach Gegen­
stand und Zweck des Gutachtens diensdich,e 
Interessen gefähr.det wel1den. 

Ausbildung und Fortbildung 

§ 58. Der B.e3!mte hat, w,enn es die dienst­
lichen Intere~sen erfordern, an Lehrveranstaltun­
gen teilzunehmen, in denen Idie für die Wahr­
nehmung seiner Idienstlichen Auf.gaben el1foroer­
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, er­
gänzt Ilmld erweitert werden beziehungsweise >in 
denen er die ,für seine Tätigkeit notwendige 
praktische Unterweisungerhäit. 

Geschenkannahme 

. § 59. (1) Dem Beamten [st ·es untersa,gt, im 
Hin1blick auf .seine amtliche Stellung für sich 
oder 'einen Dritten ein Geschenk, einen anderen 
Vermögensvortieil 'Oder einen sonstigen VorteiiJ zu 
fordern, anzunehmen oder sidl versprechen zu 
lassen. 

{2) Orts- OIder latlidesü:blich,e Aufmerksamkei­
ten von geringem Wert gehen ni rot als Ge­
schenk im Sinne ,des Abs. 1. 

(3) Ehrengeschenke ,darf der Beamte entgegen­
nehmen. Er hat seine Dienstbehöl'Ide hievon in 
Kenntnis zu setze!}. Untel1sagt ,die Dienstbehörde 
·innerha1beines Mon3!tes Idie Annahme, so ist das 
E:hrengeschenk zurückrzugeben. 

§ 60. (1) Wenn es dienlsvliche Rücksichten er­
fordern, ist Ider Beamte im Dienst zum Tragen 
einer Dienstkleidung oder eines Dienstabzeichens 
verpflichtet. 

(2) ,Durch Verol'ldnung des zuständigen Bun­
desministers ist 1m Einvernehmen mit .dem Bun­
deskanzler zu regeln, 

1. in welchen Verwendungen und unter wel­
chen näheren Voraussetzungen die Pflicht 
zum Tra,gen Ider Dienstkleidung beziehungs­
weise des Dienstabzeichens besteht, 

2. bei welmen Anläss·en die Dienstkleidung 
a·ußerhalb ,des >Dienstes und im Ruhestand 
g·etr<l1gen wer.den Idarf. 

(3) Verol'ldnungen nach Abs. 2 sind durch Auf­
!alge bei geeigneten Stel'len 1lur Einsicht während 
der AmtsstUnlden ,kundzumamen. 

(4) Der Beamte hat ihm heigestellte Dienst­
kleidung, Dienst<l1bzeichen unld sonstige Sachhe­
helfe sorgsam zu behandeln. 

Pflichten des Beamten des Ruhestandes 

,§ 61. (1) Die ,in den §§ 46 und 53 Abs. 2 Z. 1 
bis 4 Igenannten Pflichten obli~en auch dem 
Beamten des Ruhestandes. 

(2) .. Hat Ider Beamte des Ruhestandes sein 
60. Lebensjahr noch nicht vollendet, so obliegen 
~hma,ußeI'dem Idie ,in den §§ 56 -AJbs. 3 und 4 
und 57 ,genannten Pflichten. 

7. Abschnitt 

RECHTE DES BEAMTEN 

Bezüge 

§62. Der iBeamte hat nach Maßgabe beso11-
derer [gesetzlich·er Vorschriften Anspruch auf Be­
züge o.der Ruhebezüge. 

- Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

§ 63. (1) Der Beamte ist zur Führung eines 
Amtstitels berechtigt. 

(2) Die Amts,titel und die Verwenldungsbez·eich­
nungen ,der Beamten wel'lden im Besonderen Teil 
,geregelt. . 

(3) Der Amtseitel kann mit einem Zusatz ge­
;führt werden, ,der auf die Verwendung in einer 
bestimmten Dienststelle hinweist. Dieser Zusatz 
ist nicht Bestandteil des Amostite1s. 

(4) Ist für ,den Beamten eine Verwendungsbe­
zeichnung vOl1gesehen, ISO kann er sie -an Stelle 
seines Amtstitels führen. 
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(5) Anläßlich ,der Versetzung oder des über­
trittes in Iden Ruhesta,11Id kann Idem Beamten an 
Stelile Iseines Amtstitels oder seiner Verwendungs­
hezeichnu11ig Ider .für seine 'BesüIdungs- bezie-_ 
hungsweise Verwendungs'gruppe vorgesehene 
nächsthöhere Amtstitel bez,iehungsweise die 
n'ächsohöhere V'erwendungsbezeichnung verliehen 
~~ffi. -

(6). Der lBea,mte Ides Ruhestandes i~t berechtigt, 
den Amtstitel OId,er Idie Verwendun~sbezeich­
nung zu führen, zu dessen ader deren Führung 
er Em Zeitpunkt ,der Versetzung oder des über­
tritte.s inden. Ruhestand berechtigt war. Er hat 
dabei Idem Amtstitel (Ider VerweDidungsbezeich­
nung) ,den Zusa'tz "im -Ruhestand" ("i. R. ") hin­
zuzufügen. 

Urlaub 

Ansprucli auf Erthülun'g'surIaub 

§ 64.r(1) Der Bea,mte hat in jedem Kalender­
jahr Anspruch auf Erhülungsurlaub. 

(2) Oer erstmalige Anspruch auf Erholungs­
urlJ.aub ent.steht, wenn da.s Dienstverhältnis 
ununterbrüchen sechs Münate gedauert hat. 

Ausmaß ,des Erhülungsurlaubes 

§ 65. (1) n~s Urlaubsausmaß beträgt in jedem 
Kalenderjahr: 
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Betrag des Gehalts der Gehalts·stufe 5 der 
Di.enstkla,sse V . 

erreicht hat OIder um höchstens 25 S unter 
die:sem Betng liegt, 

5. 36 Wertkt3ige 
a) für den Beamten der Al1gemeinen Ver­

waltungder DienstklaSISe VII nach einem 
Dienstalter von 30 Jahren sowie für den 
der Dienstklasse VIII oder IX, 

b) für ,den Beamten einer anderen Besol­
dungsgruppe, ,dessen Gehalt zuzüglich der 
ruhegenußfähigen und der _einen An­
spruch auf eine Zu1age zum Ruhegenuß 
begründenden Zulagen um höchstens 25 S 
unter dem Gehalt des vergleichbaren 
Beamten der AIU,g,emeinen VerwaLtung 
liegt. 

(2) In ,dem Kalenderjahr, in .dem das öffentlich­
rechtliche Dienstverhältnis begründet wur,de, be­
trägt das UrIaubs3Jusmaß für jeden begonnenen 
Münat Ide,s DienstveI1hältnisses ein Zwölf tel Ides 
jährlichen Ausmaßes. Hat ,das Dienstverhältnis in 
diesem Kalenderjahr ununter1brüchen sechs Mo­
nate g.edauert, ISO. Igebührt ,der voJiIe Erhülungs­
urlaub. 

(3)FaHen in ein Kalenderjahr Zeiten eines 
Karenzurlaubes, so. ,g,ebührtein Erhülungsurlaub, 
süweit ,er nüch nicht verbraucht würden rist, in 
dem Ausmaß, das Idem um die Dauer des Karenz­
urlaubes v,el'kürzten Kalenderja-hrentspficht. 

1. 24 Werktage bei einem Dienstalter vün weni­
'ger als zehn Jahren, 

(4) Ergeben sich bei Ider Ermittlung des Ur­
lauhsausmaßes 'gemäß .Ahs. 2 und 3 Teile von 

2.26 Werkt:lJge 'bei ,einem Dienstalter von Tagen, so. sind sie auf 'ganze T~ge aufzurunden. 
zehn Jahren und -für Beamte Ider Dienst-
klasse V, . 

3. 30 Werktage bei einem Dienstalter vün 
18 Jahren, 

4. 32 Werktage für iden Beamten, Idessen Ge­
halt zuzüglich der ruhgenußfähigen und 
Idereinen Anspruch auf ,eine Zulage zum 
Ruheg,enuß begründenden Zulagen 

a) in der V~rwendung'sgruppe D oder einer 
vergleichbaren V erwendungsgru ppe ,den 

. Betra.g d~s Gehalts der Gehaltsstufe 1 
Ider Dienstkrlasse V, 

b) in Ider Verwendungsgruppe C oder einer 
vergleichbaren Verwendungsgruppe den 
Betra'g ,des Gehalts der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V, 

c) in der Verwendungsgruppe B oder einer 
vergleichbaren Verwendungsgruppe den 
Betug des Gehalts der Gehaltsstufe 4 der 
Dienstkla~se V, 

d) in ,der Verwendungsgruppe A oder einer 
vCI1gleichbaren Verwendungsgruppe den 

(5) Sticht3ig für die Etimittilung ,des UrIaubs­
au~maßes ist jewei1s ,der 1. Juli. Das für das 
höher,e Urlaubs3Jusmaß maßgebende Dienstalter 
,gilt auch ,dann als a,m 1. juli erreicht, wenn es 
vor .Alblauf Ides dem Stichtag fülgen:den 30. Sep­
tember vüllendet wil'd. 

(6) Unter Dienstalter im Sinne' der Abs. 1 
bis 5 ist die Zeit zu verstehen, die für die Vür­
rückung in höhere Bezüge maßgebend ist; zum 
Dienstalter zählt für die Ermittlung des Urlau~s­
ausmaßes auch eine vür dem 18. Lebensjahr in 
einem Dienstverhältnis zum Bund zurückgelegte 
. Zeit. Zeiten, die dem Beamten wegen der über­
stellung in eine höhere Verwendungsgruppe nicht 
angerechnet wurden, sind für den Urlaub in dem 
Ausmaß anzurechnen, in dem sie in einer nied­
rigeren Verwendungsnippe anrechenbar wären. 
Dem Beamten, der ein abgeschlüssenes Hüchschul­
studium aufweist und einer Verwendungsgruppe 
angehört, für die die vülle Hochschulbildung 
vorgeschrieben ist, ist die Zeit dieses Studiums 
für die Bemessung des Urlaubsausmaßes bis zu 
einem Höchstausmaß vün fünf Jahren anzurech­
nen. Der für das Stu.dium anger,echnete ZeitrauIIl 
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vermindert sich insoweit, als dem Beamten die 
Zeit des Studiums bei der Feststellung des Dienst­
alters bereits berücksichtigt wurde. 

Erholungsurlaub bei Fünftagewoche 

§ 66. (1) Gilt für den Beamten die Fünftage­
woche, so ist das Ausmaß des gebührenden Er­
holungsurlaubes in der Weise umzurechnen, daß 
an die Stelle von sechs Werktagen fünf Arbeits­
tage treten. 

(2) Ergeben sich bei der Umrechnung gemäß 
Abs. 1, Teile von Arbeitstagen, so sind diese auf 
ganze Arbeitstage aufzurunden. 

(3) Ist das Urlaubsausmaß des Beamten auf 
Arbeitstage umzurechnen und fällt während der 
Zeit seines Erholungsurlaubes ein gesetzlicher 
Feiertag auf einen Samstag, so hat er Anspruch 
auf einen zusätzlichen Urlaubstag. Der Anspruch 
auf einen zusätzlichen Urlaubstag besteht auch 
dann, wenn ein Samstagfeiertag an das Ende eines 
mindestens fünf Tage dauernden Erholungsur­
laubes anschließt. 

Berücksichtigung von Vertragsdienstzeiten und 
des Erholungsurlaubes aus einem Vertragsdienst­

verhältnis 

§ 67. (1) Für die Feststellung des erstmaligen 
Anspruches auf Erholungsurlaub und für die 
Berechnung des Urlaubsausmaßes im ersten Ka­
lenderjahr des öffentlich-rechtlichen Dienstver­
hältnisses ist die Zeit eines unmittelbar voran­
gegangenen Vertragsdienstverhältnisses zum Bund 
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vor­
anzusetzen. Ein Urlaub, der in einem solchen 
Vertragsdienstverhältnis für dasselbe Kalender­
jahr bereits verbraucht wurde, ist auf das dem 
Beamten gemäß §§ 65 und 72 gebührende Ur­
laubsausmaß anzurechnen. 

(2) Hat der Beamte aus dem im Abs. 1 genann­
ten Vertragsdienstverhältnis ein Urlaubsguthaben 
aus früheren Kalenderjahren, so darf er .den Er­
holungsurlaub im öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis verbrauchen. Dieser Erholungsurlaub 

, verfällt, wenn er auch bei Fortbestand des Ver­
tragsdienstverhältnisses verfallen wäre. 

Verbrauch des Erholungsurlaubes 

§ 68. Die kaIendermäßige Festlegtmg des Er­
holungsurlaubes ist unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Interessen vorzunehmen, wobei auf 
die persönlichen Verhältnisse des Beamten an­
gemessen Rücksicht zu nehmen ist. Soweit nicht 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, 
hat der Beamte Anspruch, die Hälfte des Erho­
lungsurlaubes ungeteilt zu verbrauchen. 

Verfall des Erholungsurla~bes 

nicht' bis zum 31. Dezember des dem Urlaubs­
jahr folgenden Kale~derjahres :verbraucht hat. 
Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus 
dienstlichen Gründen nicht möglich, so tritt der 
Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalender-
jahres ein. . 

Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche 

§ 70. Dem Beamten kann bei Vorliegen be­
sonders berücksichtigungswürdiger Umstände auf 
seinen Amrag der V er~rauch des ganzen oder 
eines Teiles des im nächsten Kalenderjahr gebüh­
renden Erholungsurlaubes gestattet werden. 

Erkrankung während des Erholungsurlaubes 

§ 71. (1) Erkrankt ein Beamter während des 
Erholungsurlaubes, ohne dies vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so sind 
auf Werktage (Arbeitstage) fallende Tage der Er­
krankung, an denen der Beamte durch die Er­
krankung dienstunfähig war, auf das Urlaubs­
ausmaß nicht anzurechnen, wenn die Erkrankung 
länger als drei Kalendertage gedauert hat. Ist 
das Urlaubsausmaß des Beamten in Stunden aus­
gedrückt, so sind so viele Stunden auf das Ur­
laubsausmaß nicht anzurechnen, wie der Beamte 
während der Tage seiner Erkrankung nach dem 
Dienstplan Dienst zu leisten hätte. 

(2) Der Beamte hat der Dienststelle, die den 
Erholungsurlaub festlegt, nach dreitägiger Krank­
heitsdauer die Erkrankung, unverzüglich mitzu­
teilen. Ist dies allS Gründen, die nicht vom Be­
amten zu vertreten ,sind, nicht möglich, so gilt 
die Mitteilung als rechtzeitig, wenn sie unmittel­
bar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachge­
holt wird. Beim Wieder antritt des Dienstes hat 
der Beamte ohne, schuldhafte Verzögerung ein 
ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zu­
ständigen Krankenversicherungsträgersüber Be­
ginn und Dauer der Dienstunfähigkeit vorzu­
legen. Erkrankt der Beamte während eines Er­
holungsurlaubes im Ausland, so ist dem ärzt­
liehen Zeugnis eine behördliche Bestätigung dar­
über beizufügen, daß es von einem zur Aus­
übung des Arztberufes zugelassenen Arzt ausge­
stellt wurde. Eine solche behördliche Bestätigung 
ist nicht erforderlich, wenn die ärztliche Behand­
lung (stationär oder ambulant) in einer Kranken­
anstalt erfolgte und hiefür eine Bestätigung dieser 
Anstalt vorgelegt wird. Kommt der Beamte die­
sen Verpflichtungen nicht nach, so ist Abs. 1 nicht 
anzuwenden. 

(3) Für den Beamten, der bei einer Dienst­
stelle des Bundes im Ausland verwendet wird 
und dort wohnt, gilt der Staat, in dem diese 
Dienststelle liegt oder für den sie zuständig ist, 
als Inland. 

§ 69. Der Anspruch ,auf Erholungsurlaub ver- (4) Erkrankt der Beamte, der während ~ines 
fällt, wenn der Beamte den Erholung,surlaub Erholungsurlaubes eine dem Erholungszweck des 
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Urlaubes widersprechende Erwerbstätigkeit aus­
übt, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn die 
Erkrankung mit dieser Erwerbstätigkeit in ur­
säd1lichcm Zusammenhang steht. 

, (5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für den 
Beamten, der infolge eines,Unfalles dienstunfähig 
war. 

(2) Das Ausmaß des Heimaturlaubes und die 
Festsetzung der Zeitabstände zwischen den Hei­
maturlauben, hat so zu erfolgen, daß durch diesen 
Urlaub die Verbindung mit der Heimat aufrecht­
erhalten werden kann und, soweit am Dienstort 
ungünstige klimatische Verhältnisse herrschen, für 
diese Verhältnisse ein Ausgleich geschaffen wird. 

(3) In jenem Kalenderjahr, in dem der Heimat­
urlaub gebührt, entfällt der Anspruch auf Er-Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Invalide ' 
h,olungsurlaub. 

I § 72. (1) Der Beamte hat Anspruch auf Erhö- (4) Das Nähere ist durch Verordnung der 
hung des ihm gemäß§ 65 gebührenden Urlaubs- Bundesregierung zu regeln, insbesondere inwie­
ausmaßes um zwei Werktage, wenn am Stichtag weit dein Beamten anläßlich des Heimaturlaubes 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 'für ihn, für seinen Ehegatten und für die bei 

L Minderung der Erwerbsfähigkeit, die zum der Bemessung der Haushaltszulage berücksichtig-
. Bezug einer Rente auf Grund des Kriegs- ten Kinder die Kosten der Reise vom Dienstort 

opferversorgungsgesetzes 1957, BGBL nach österreich und zurück zu ersetzen sind. 
Nr. 152, des Opferfürsorgegesetzes,;BGBl. 
Nr. 183/1947, oder des Heeresversorgungs­
gesetzes, BGIH. Nr.27/~964, berechtigt, 

2. Bezug einer Rente als Folge eines Dienst­
. unfalles oder ,ein'er . Berufskrankheit 1m 

Dienste einer Gebietskörperschaft, 
3. Besitz eines Bescheides gemäß § 14 Abs. 1 

oder 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 
1969, BGBL Nr. 22/1970, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 329/1973, 

4. Besitz einer Gleichstellurigsbescheinigungge­
mäß·§ 13 Abs. 2 des IilValideneinstellungs­
gesetzes 1953, BGBl. Nr.21, in der Fassung 
d,es Bundesgesetzes BGBL Nr. 55/1958 oder 
gemäß § 13 Abs. 2 des ~nvalideneinstellungs­
gesetzes' 1969, in der Fassung vor dem 1n­
krafttreten des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 329/1973. 

(2) Das im Abs. 1 genannte Ausmaß von zwei 
Werktagen erhöht sich beil einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 

40 v. H. auf. , ., .... " ... ; ..... 4 Werktage, 
50 v. H. auf .................. 5 Werktage, 
60v. H. auf .................. 6 Werktage. 

(3) Der blinde Beamte hat jedenfalls Anspruch 
auf Erhöhung des Urlaubs ausmaßes um sechs 
Werktage. 

(4) Für Kalenderjahre, in denen dem Beamten 
im Zusammenhang, mit den im Abs. 1 ange­
führten Voraussetzungen' Dienstbefreiung für 
einen Kuraufenthalt gewährt wurde,gebührt 
keine Erhöhung des Erholungsurlaubes. 

Heimaturlaub 

§ 73. (1) Der Beamte, der bei einer Dienststelle 
des Bundes außerhalb Europas verwendet wird 
oder als Vertreter (Beobachter) österreichs bei 
einer zwischenstaatlichen Organisation außernalb 
Europas tätig ist, hat in angemessenen Zeitab­
ständen Anspruch auf Heimaturlaub. 

Sonderurlaub 

§ 74. (1) Dem Beamten kann auf sein An­
suchen aus wichtigen persönlichen oder ,familiären 
Gründen oder aus einem sonstigen besonderen 
Anlaß ein Sonderurlaub gewährt werden. 

(2) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der 
Beamte den Anspruch auf die vollen Bezüge. 

(3) Der Sonderurlaub 'darf nur gewährt wer­
den, wenn keine zwingenden dienstlichen, Erfor­
dernisse entgegenstehen, und darf die dem An­
laß angemessene Dauer nicht übersteigen. 

(4) Die Gewährung ei'ues Sonderurlaubes, der 
ununterbrochen mehr als drei Monate dauern 
soll, bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen. 
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schutzgesetzes, BGBL Nr. 76/1957, gewährt wer­
den, sowie für eine Verfügung gemäß Abs. 3 ist 
die Zustimmung des Bundeskanzlers. und des 
Bundesministers für -Finanzen erforderlich. 

Pflegeurlaub . 

§ 76. (1) Der Beamte, der wegen der .notwen­
digen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen 
Angehörigen nachweislich an der Dienstleistung 
verhindert ist, hat, unbeschadet des § 74, An­
spruch auf Pflegeurlaub. Dieser Pflegeurlaub darf 
im Kalenderjahr sechs Werktage nicht überstei­
gen. 

(2) Als nahe Angehörige im Sinne des Abs; 1 
sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die 
mit dem Beamten in gerader Linie verwandt 
sind, ferner . Geschwister, Stief-, Wahl- und 
Pflegekinder sowie die Person, mit der der Be­
amte in Lebensgemeinschaft lebt. 

(5) Bei Wegfall der Voraussetzungen für die 
Umrechung des Erholungsurlaubes in Stunden 
ist ein noch ausstehender Urlaubsrest von Stun­
den auf Werk(Arbeits)tage umzurechnen. Er­
geben sich bei dieser Umrechnung Bruchteile 
eines Werk(Arbeits)tages, so ist dieser Teil des 
Erholungsurlaubes weiterhin nach Stunden zu 
verbrauchen. 

Dienstbefreiung für Kuraufenthalt 

§79. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die 
Dauer eines Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu 
gewähren, wenn 

1. ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan­
desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt 
oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

2. die Kur in der Benützung einer Mineral­
quelle oder eines MoorbaJdes oder im Auf­
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
oder in der therapeutischen Anwendung von 
kaltem Wasser (sogenannte "Kneipp-Kuren") 
besteht und ärztlich überwacht wird. (3) § 66 Abs. 1 und 2,§ 67 sowie § 78 sind 

auf den Pflegeurlaub sinngemäß anzuwenden. 
(2) Bei der zeitlichen Einteilung der Dienst­

Unterbrechung des Erholungsurlaubes und Ver- befreiung ist auf zwingende dienstliche Gründe 
Rücksicht zu nehmen. 

hinderung des Urlaubsantrittes 

§ 77. (1) Die kalendermäßige Festlegung des 
Erholu~gsurlaubes schließt eine aus besonderen 
dienstlichen Rücksichten gebotene abändernde 
Verfügung nicht aus. Der Antritt/oder die Fort­
setzung des Erholüngsurlaubes ist, sobald es der 
Dienst zuläßt, zu ermöglichen. 

(2) Für die durch eine unvorhergesehene Rück­
berufung vom Erholungsurlaub verursachten 
Reisen sind die Reisekosten nach der Reise­
gebührenvorschrift 1955, BGBL Nr. 133, zu 
vergüten. 

Erholungsurlaub bei unregelmäßiger Dienstzeit 

§ 78. (1) Versieht der Beamte Schicht- oder 
Wechsel dienst, so kann die Diens~behörde, wenn 
dies im Interesse des Dienstes geboten erscheint 
und den Interessen der Bediensteten nicht zu­
widerläuft, das in den §§ 65 und 72 genannte 
Urlaubs ausmaß in Stunden ausdrücken. 

(2) Unterliegt der Beamte einem verlängerten 
Dienstplan, 'so erhöht sich· die Stundenzahl 
(Abs. 1) entsprechend. 

(3) Dem Beamten, dessen Urlaubsausmaß in 
Stunden ausgedrückt ist, sind für die Zeit seines 
Erholul1'~suIllaubes 'so viele Udaubsstunden als 
verbraucht anzurechnen, als er in diesem. Zeit­
raum nach dem Dienstplan Dienst zu leisten 
hätte. 

- (4) Ergeben sich bei der Umrechnung des Ur­
laubsausmaßes Bruchteile von Stunden, so sind 
diese auf ganze Stunden aufzurunden. 

(3) Dem Beamten ist auf Antrag auch für die 
Dauer der Unterbringung in einem Genesungs­
heim Dienstbefreiung zu gewähren, wenn der 
Beamte zur völligen Herstellung der Gesund­
heit von einem Sozialversicherungsträger oder 
einem Landesinvalidenamt nach einem chirurgi­
schen Eingriff oder nach einer schweren Erkrari­
kung in ein Genesungsheim eingewiesen: wird 
und die Kosten des Aufenthaltes im Genesungs­
heim vom Landesinvalidenamt oder vom So­
zialversicherungsträger getragen werden. 

(4) Für den Beamten, der im Ausland bei 
einer österreichischen Dienststelle oder als Ver­
treter (Beobachter) österreichs. bei einer zwi­
schenstaatlichen Organisation seinen Dienst ver­
sieht, gelten die Voraussetzungen der Abs. 1 
und 3 auch dann als erfüllt, wenn nach dem 
Gutachten eines Sozialversicherungsträgers die 
medizinischen Voraussetzungen für die Gewäh- . 
rung eines Kuraufenthal'tes oder für die Ein­
weisung in ein Genesungsheim vorliegen. 

(5) Eine Dienstbefreiung nach Abs. 1 und. 3 
gilt als eine durch Krankheit verursachte Ab~ 
wesenheit vom Dienst. 

Sachleistungen 

§ 80. (1) Die Dienstbehörde hat dem Beamten 
nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes Dienst­
kleidung, Dienstabzeichen und sonstige Sach­
behelfe beizusteHen. 

(2) Dem Beamten kann im Rahmen des Dienst­
verhältnisses eine Dienst- oder Naturalwohnung 

11 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 97

www.parlament.gv.at



11 der Beilagen 19 

zugewiesen werden. Dienstwohnung ist eine 
Wohnung, die der Beamte zur Erfüllung seiner 
dienstlichen Aufgaben beziehen muß, Natural­
wohnung ist jede andere Wohnung. Die Zuwei­
sung oder der Entzug einer Dienst- oder Natu­
ralwohnung hat durch Bescheid zu erfolgen. 

(3) Durch die Zuweisung einer Dienst- oder 
Naturalwohnung an den Beamten wird kein Be­
stand:vcflhältnis hegrundet. 

(4) Jede bauliche Veränderung. der Dienst­
üder NaturalwO'hnung, die. sich nicht allS dem 
gewöhnlichen Gebrauch ergibt, bedarf der Zu­
stimmung der Dienstbehörde des Beamten. 

(5) Die Dienstbehörde kann die Dienst- oder 
Naturalwühnung entziehen, wenn 

1. der Beamte an einen anderen. Dienstort 
versetzt wird oder aus dem Dienststand aus­
scheidet, 

2. ein Verhalten gesetzt wird, das einen Kün­
digungsgrund nach '.§ 19 Abs. 2 Z. 3 des 
Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/1929, dar­
stellen würde, 

3. die Wohnung auf eine Art verwendet wer­
den soll, die in höherem Maße den Inter­
essen der Verwaltung dient als die gegen­
wärtige Verwendung, 

4. der Beamte die Dienst- oder Naturalwüh­
nung üder Teile derselben dritten Personen 
überlassen hat. 

(6) Die Dienstwohnung kann außerdem ent­
zügen werden, wenn ihre Benützung zur Er­
füllung der dienstlichen Aufgaben des Beamten 
nicht mehr erforderlich ist. 

(7) Ist eine Dienst- oder Naturalwohnung ent­
zogen würden, sO' hat sie der Beamte innerhalb 
der ürtsüblichen Frist zu räumen. Die Räumungs­
frist kann, wenn es das dienstliche Interesse er­
fürdert, bis auf einen Monat. herabgesetzt wer­
den. Eine Verlängerung der Räumungsfrist bis 
auf insgesamt ein Jahr ist zulässig, wenn der 
Beamte . glaubhaft macht, daß es ihm nicht ge­
lungen ist, innerhalb der Räumungsfrist eine 
andere Wohnmöglichkeit zu erhalten. 

(8) Die Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäß auch 
für Grundstücke, Hausgärten, Garagen und Ab­
stellplätze, es sei denn, daß für die Benützung 
eine privatrechtliche Vereinbarung maßgebend 
ist. 

(9) Die Dienstbehörde kann dem Beamten, 
der an einen anderen Dienstürt versetzt wurde, 
dem Beamten des Ruhestandes üder den Hinter­
bliebenen des Beamten, die mit diesem bis zu 
dessen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt 
haben,. So' lange die tatsächliche Benützung der 
Naturalwühnung gestatten, als diese nicht für 
einen Beamten des Dienststandes dringend be­
nötigt wird. Die Abs. 3 bis 8 gelten sinngemäß. 

8. Ab s eh n i t t 

LEISTUNGSFESTSTELLUNG 

Bericht des Vorgesetzten 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 81. (1) Der Vorgesetzte des Beamten hat 
der Dienstbehörde über die dienstlichen Leistun­
gen des Beamten zu berichten. 

(2) Vürgesetzter im Sinne dieses Abschnittes 
ist jeder Organwalter, der mit der Dienstauf­
sicht über den Beamten im Beurteilungszeitraum 
betraut war üder im Hinblick auf die besonderen 
Kenntnisse der Leistungen des Beamten von der 
Dienstbehörde dazu bestimmt ist. 

Beurteilungsmerkinale 

§ 82. (1) Für die Leistungsfeststellung sind der 
Umfang und die Wertigkeit der Leistungen des 
Beamten maßgebend. 

(2) Jeder Bundesminister kann im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzler durch Verordnung 
für alle oder für Gruppen vün Beamten seines 
Wirkungsbereiches die näheren Merkmale für 
die Beurteilung der Leistung festlegen, die bei 
der Erstattung vün Berichten zu verwenden 
sind. Dabei ist auf die Verwendung und den 
Aufgabenkreis de'r einzelnen Gruppen vO'n Be­
amten Bedacht zu nehmen. 

Bericht über den provisorischen Beamten 

§ 83. Der Vor,g,esetzte hat über den provisori­
schen Beamten vor der Definitivstellung zu be­
richten, ob der Beamte den Arbeitserfolg auf­
weist, der im Hinblick auf seine dienstliche 
Stellung zu erwarten ist. 

Bericht aus besonderem Anlaß 

§ 84. (1) Der Vorgesetzte hat über den Be­
amten zu berichten, wenn er der Meinung ist, 
daß der Beamte im 'vorangegangenen Kalender­
jahr den zu erwartenden Arbeitserfolg 

1. durch hesondere Leistungen erheblich über­
schri tten oder 

2. trotz nachweislicher Ermahnung nicht auf­
gewiesen hat. 

(2) Über den Beamten da~f im Sinne des 
Abs. 1 nur dann berichtet werden, wenn er im 
Jahr vor der Erstattung des Berichtes mindestens 
während 26 Wochen Dienst versehen hat. Ein 
Bericht ist ~icht zu erstatten, wenn der Beamte 
den zu erwartenden Arbeitserfülg ohne sem 
Verschulden vürübergehend nicht aufweist. 

Befassung des Beamten 

§ 85. (1) Die Absicht, einen Bericht zu er­
statten, hat der VO'rgesetzte dem Beamten mitzu­
teilen und mit diesem die Gründe seines Vür-
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habens zu besprechen. Hält der Vorgesetzte an 
seiner Absicht fest, einen Bericht zu erstatten, so 
hat er vor Weiterleitung dem Beamten Gelegen­
heit zu geben, binnen zwei Wochen zum Bericht 
Stellung zu nehmen. 

(2) Der Bericht ist unter Anschluß der Stel­
lungnahme des Beamten im Dienstweg .der 
Dienstbehörde zu übermitteln. Die im Dienstweg 
befaßten Vorgesetzten haben sich im Falle einer 
abweichenden Meinung zum Bericht zu äußern. 
Dem Beamten ist von der Dienstbehörde Gele­
genheit zu gebe~, zu den 1\ußerungen binnen 
zwei Wochen Stellung zu nehmen. 

Antrag des Beamten auf Leistungsfeststellung 

§ 86. (1) Der Beamte, der der Meinung ist, 
daß er im vorangegangenen Kalenderjahr den 
zu erwartenden Arbeitserfolg durch besondere 
Leistungen erheblich überschritten hat, kann eine 
Leistungsfeststellung im Sinne des § 87 Abs. 1 
Z. 1 jeweils im Jänner eines Kalenderjahres über 
das vorangegangene Kalenderjahr beantragen. 

(2) Der Vorgesetzte h:;tt zu dem Antrag. un­
verzüglich Stellung zu nehmen und dem Beam­
ten Gelegenheit zu geben, sich binnen VIer 
Wochen hiezu zu äußern. 

(3) Der Antrag ist unter Anschluß der Stel­
lungnahme unverzüglich im Dienstweg der 
Dienstbehörde zu übermitteln. § 85 Abs. 2 zwei­
ter und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

Leistungsfeststellung durch die Dienstbehörde 

§ 87. (1) Die Dienstbehörde hat auf Grund des 
Berichtes und der allfälligen Bemerkungen und 
Stellungnahmen sowie sonstiger Erhebungen mit 
Bescheid festzustellen, ob der Beamte in dem 
Kalenderjahr den zu erwartenden· Arbeitserfolg 

1. durch besondere Leistungen erheblich über­
schritten oder 

2. trotz nachweislicher Ermahnung nicht auf­
gewiesen hat. 

(2) Wurde über den Beamten eine Leistungs­
feststellung gemäß Abs. 1 Z. 1 getroffen und ist 
der Vorgesetzte der Meinung, diese Leistungs­
feststellung treffe nicht mehr zu, so ist über 
den Beamten· neuerlich Bericht zu erstatten. 
Trifft die Meinung des Vorgesetzten zu, so ist 
eine dementsprechende Leistungsfeststellung zu 
treffen. 

(3) Wurde iiber den Beamten eine Leistungs­
feststellung gemäß Abs. 1 Z. 2 getroffen, so ist 
für das Kalenderjahr, .das dem Kalenderjahr 
folgt, auf das sich diese Leistungsfeststellung be­
zogen hat, eine neuerliche Leistungsfeststellung 
durchzuführen. Hat der Beamte in diesem Kalen­
derjahr den zu erwartenden Arbeitserfolg auf­
gewiesen, so ist eine dementsprechende Leistungs­
feststellung zu treffen. 

(4) Die Leistungsfeststellung hat sich stets auf 
das vorangegangene Kalenderjahr zu beziehen. 
Sie ist bis zu einer neuerlicher. Leistungsfest­
stellung wirksam. 

(5) Die Leistungsfeststellung ist binnen drei 
Monaten zu treffen. DetLauf dieser Frist beginnt 
im Falle der Einleitung des Verfahrens durch die 
Berichterstattung des Vorgesetzten mit dem Tage 
d~s Einlangens des Berichtes, im Falle der An­
tragstellung durch den Beamten mit dem Tage 
des Einlangens des Antrages. 

(6) Gegen den Bescheid der DienstbehÖrde 
steht dem Beamten das Recht zu, binnen zwei 
Wochen an die Leistungsfeststell~ngskommission 
zu berufen.· . 

(7) Stellt die Dienstbehörde das Verfahren 
ein, ohne eine Leistungsfeststellung getroffen zu 
haben, so ist der Beamte von" der Einstellung 
zu verständigen. Er kann binnen zwei Wochen 
eine Leistungsfeststellung beantragen .. 

·Leistungsfeststellungskommission 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 88.(1) Bei jeder Dienstbehörde ist eine Lei­
stungsfeststellungskommissioneinzurichten. 

(2) Die Leistungsfeststellungskommission be­
steht aus dem Vorsitzenden, den erforderlichen 
Stellvertreteni und weiteren Mitgliedern. Der 
Vorsitzende, seine Stellvertreter und die weite­
ren Mitglieder der Leistungsfeststellungskommis­
sion sind vom Leiter der Dienstbehörde mit 
Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf 
Jahren zu bestellen. Der Leiter der Dienstbehörde 
ist hinsichtlich der Hälfte der weiteren Mitglieder 
an Vorschläge des (der) zuständigen Zentralaus­
schusses (Zentralausschüsse) der Personalvertre­
tung gebunden. 

(3) Erstattet ein Zentralausschuß innerhalb 
eines Monates. nach Aufforderung durch den 
Leiter der Dienstbehörde keinen Vorschlag, so 
hat der Leiter der Dienstbehörde die· weiteren 
Mitglieder zu bestellen, ohne an einen Vor-
schlag gebunden zu sein. . 

(4) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Leistungsfeststellungskommission sind in 
A\lsübung dieses Amt~s sClbständig und unab-
hängig. . . 

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat 
in Senaten zu entscheiden. Die Senate haben 
aus dem Vorsitzenden der Kommission oder 
einem seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern zu bestehen. 
Jedes Mitglied der Leistungsfeststellungskoihmis­
si on darf mehreren Senaten angehören .. 

(6) Ein Mitglied des Senates der Leistungsfest­
stellungskommission soll besondere Kenntnisse 
zur fachlichen Beurteilung der Leistungen des 
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Beamten besitzen. Ein weiteres Mitglied des 
Senates der Leistungsfeststellungskommission 
muß auf Vorschlag des Zentralausschusses ernannt 
worden sein. 

(7) Der Vorsitzende der Leistungsfeststellungs­
kommission hat unter Bea91tung des Abs. 6 die 
Senate zu bilden und zu bestimmen, welche Kom­
missionsmitglieder bei der Verhinderung eines 
Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder in die Senate 
einzutreten haben. Die, Zusammensetzung der 
Senate darf nur im Falle unbedingten Bedarfes 
abgeändert werden. 

(8) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu 
entscheiden. Eine Stimmenthaltung ist unzuläs­
sig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt 
abzugebe.n. ' 

(9) Mitglieder der Leistungsfeststellungskom­
mission haben sich der Ausübung ihres Amtes 
zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der 
Berichterstattung über die Leistung des Beamten 
mitgewirkt haben. 

(,10) Für die Sacherfordernisse der Leistungs­
feststellungskommis,sion, für die Besorgung ihrer 
Kanzleigeschäfte und für die Beistellung der 
Schriftführer hat die Dienstbehördeaufzukom­
men. 

Mitgliedschaft 

§ 89.(1) ,Zu Mitgliedern der Leistungsfest­
stellungskommission dürfen nur Beamte des 
Dienststandes bestellt werden, gegen die kein 
Disziplinarv~rfahren anhängig ist. 

(2) Der Beamte hat ,der Bestellung zum Mit-
glied einer Leistungsfeststellungskommission 
Folge zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststel­
lungskommission ruht vom Zeitpunkt der Ein­
leitung eines Disziplinarverfahrens bis zu des­
sen rechtskräftigem Abschluß, während der Zeit 
der Suspendierung, der Außerdienststellung, der 
Erteilung eines Urlaubes von mehr als drei Mo­
naten und der Ableistung des Präsenzdienstes 
oder des Zivildienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststel­
lungskommission endet mit dem Ablauf der Be­
stellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhän­
gung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung 
ins Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem 
Dienststand. 

(5) Im Bedarfsfalle ist die Leistungsfeststel­
lungskommission durch Neubestellung von Kom~ 
missionsmitgliedern für den Rest der Funktions­
dauer zu ergänzen. 

Rechtsmittel 

§ 90. Gegen den Bescheid der Leistungsfest­
stellungskommission 'steht kein ordentliches 
Rechtsmittel zu. 

9. Ab s c h n i t t 

DISZIPLINARRECHT 

Allgemeine Bestimmungen 

Dienstpflichtverletzungen 

§ 91. Der Beamte, der schuldhaft seine Dienst­
pflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Diszi plinarstrafen 

§ 92. (1) Disziplinarstrafen sind 
1. der Verweis, 
2. die Geldbuße bis zur Höhe eines halben 

Monatsbezuges unter Ausschluß der Haus­
haltszulage, 

3. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf 
'Monatsbezügen unter Ausschluß der Haus­
haltszulage, 

4. die Entlassung. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 und 3 ist von 
dem Monatsbezug auszugehen, auf 'den der Be­
amte im Zeitpunkt der Fällung des erstinstanzli­
chen Disziplinarerkenntnisses beziehungsweise im 
Zei,tpunkt der Ver~ängung der Disziplinarver­
fügung Anspruch hat. 

Strafbemessung 

§ 93. (1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist 
die Schwere der Dienstpflichtverletzung. Dabei ist 
jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, inwieweit die 
beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den 
Beamten von der Begehung weiterer Dienstpflicht­
verletzungen abzuhalten, Die nach dem Straf­
gesetzbuch für die. Strafbemessung maßgebenden 
Gründe sind dem Sinne nach zu berücksichtigen; 
weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch 
mehrere selbständige Taten mehrere Dienst­
pflichtverletzungen begangen und wird über diese 
Dienstpflichtverletzungen gleichzeitig erkannt, 
so ist nur eine Strafe zu verhängen, die nach der 
schwersten Dienstpflichtverletzung zu bemessen 
ist, wobei die weiteren Dienstpflichtverletzungen 
als Erschwerungsgrund zu werten sind. 

Verjährung 

§ 94. (1) Der Beamte darf ~egen einer Dienst­
pflichtverletzung nicht mehr bestraft werden, 
wenn gegen ihn nicht 

1. innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von 
dem Zeitpunkt, zu dem der Disziplinar­
behörde die Dienstpflichtverletzung zur 
Kenntnis gelangt ist, oder 
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2. innerhalb von drei Jahren, gerechnet von 
dem Zeitpunkt der Beendigung der Dienst­
pflichtverletzung, 

eine Disziplina,rverfügung erlassen oder ein Dis­
ziplinarverfahren vor der Disziplinarkommis­
sion' eingeleitet wurde. 

(2) Der Lauf der in Abs. 1 genannten Fristen 
wird für die Dauer eines strafgerichtlichen Ver­
fahrens oder eines Verwaltungsstrafverfahrens 
,gehemmt, wenn der der Dienstpflichtverletzung 
zugrunde liegende Sachverhalt Gegenstand eines 
solchen Verfahrens ist. 

(3) Hat der Sachverhalt, der einer Dienst­
pflichtverletzung zugrunde liegt, zu einer straf­
gerichtlichen Verurteilung geführt und ist die 
strafrechtliche Verjährungsfrist länger als die 
im Abs. 1 Z. 2 genannte Frist, so tritt an die 
Stelle dieser Frist die strafrechtliche Verjährungs­
frist. 

Zusammentreffen von, gerichtlich oder ,verwal­
tungsbehördlich strafbaren Handlungen mit 

Dienstpflichtverletzungen 

§ 95. (1) Wurde der Beamte wegen einer 
gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafha­
ren Handlung rechtskräftig verurteilt und er­
schöpft sich die Dienstpflichtverletzung in der 
Verwirklichung des strafbaren Tatbestandes, so 
ist von der Verfolgufl.g abzusehen, wenn anzu­
nehimen ist, daß die Verhängung einer Diszipli­
narstrafe nicht erforderlich ist, um den Beamten 
von der Begehung weiterer Dienstpflichtver­
letzungen abzuhalten. 

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem 
Spruch eines rechtskräftigen Urteils zugrunde 
gelegte Tatsachchenfeststellung eines Strafgerich­
tes (Straferkenntnis einer Verwaltungsbehörde) 
gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als 
<:rwiesen ,annehmen, die das Gericht (die Ver­
waltungsbehörde) als nicht erweisbar angenom­
men hat. 

(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen, 
dann ist, wenn sich eine strafgerichtliche oder 
verwaltungsbehördliche Verurteilung auf. den­
selben Sachverhalt bezieht, eine Strafe nur aus­
zusprechen, wenn und soweit dies zusätzlich er­
forderlich ist, um den Beamten von der Begehung 
weiterer Dienstpflichtverletzungen aibzuhalten. 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehörden . 

§ 96. Disziplinarbehörden sind 

1. die Dienstbehörden, 

2. die Disziplinarkommissionen, 

3. die Disziplinaroberkommission. 

Zuständigkeit 

§ 97. Zuständig sind 

1. die Dienstbehörde zur Suspendierung und 
zur Edassung von Disziplinarverfügungen 
hinsichtlich der Beamten ihres Zuständig­
keitsbereiches, 

2. die Disziplinarkommission Zur Erlassung 
von Disziplinarerkenntnissen, zur Entschei­
dung üher Berufungen gegen Disziplinar­
verfügungen und zur Entscheidung über 
Berufungen gegen Suspendierungen' hinsicht­
lich der Beamten des Ressorts, in dem sie 
eingerichtet ist, und 

3. die Disziplinaroberkommission zur Ent­
schei,dung über Berufungen gegen Erkennt­
nisse und Berufungsentscheidungen der Dis­
ziplinarkommissionen sowie tiber. Berufun­
gen gegen Suspendierungen durch die Dis­
iiplinar kommission. 

Disziplinarkommissionen 

§ 98. (1) Bei jeder obersten Dienst'hehörde ist 
eine Disziplinarkommission ehnzurichten. 

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus dem 
Vorsitzenden, den erforderlichen Stellvertretern' 
und weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende und 
die Stellvertreter müssen rechtskundig sein. 

(3) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und 
die weiteren Mitglieder der Disziplinarkommis­
sion sind vom Leiter der Zentralstelle mit Wir­
kung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf 
Jahren zu bestellen. Der Leiter der Zentralstelle 
ist hinsichtlich der Hälfte ,der weit,eren Mitglieder 
an Vorschläge des (der) zuständigen Zentralaus­
schusses (Zentrailausschüsse)' der Personalvertre­
tung gebunden. 

(4) Erstattet ein Zentralausschuß innerhalb 
eines Monates nach Aufforderung durch den 
Leiter der Zentralstelle keinen Vorschlag, so 
hat der Leiter der Zentralstelle die weiteren Mit­
glieder zu bestellen, ohne an einen Vorschlag 
gebunden zu sein. . 

Disziplinaroberkommission 

§ 99. (1) Die Disziplinaroberkommission ist 
beim Bundeskanzleramt einzurichten und besteht 
aus dem Vorsitzenden, den erforderlichen Stell­
vertretern und weiteren Mitgliedel1n. 

(2) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und 
die weiteren Mitglieder der Disziplinarober­
kommission sind vom Bundespräsidenten auf 
Vorschlag der Bundesregierung mit Wirkung 
vom 1.' Jänner für die Dauer von fünf Jahren 
zu hestellen. 

(3) Die Mitglieder ,der Disziplinaroberkommis­
sion müssen rechtskundig sein. 
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- Mitgliedschaft Zu den Disziplinarkommissionen 
und der Disziplinaroberkommission 

§ 100. (1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkom~ 
missionen und der Disziplinaroberkommission 
dürfen nur Beamte des Dienststandes bestellt 
werden, gegen die kein DisziplinaroVerfahren 
anhängig ist. 

(2) Der Beamte hat der Bestellung zum Mit­
gtied einer Disziplinarkommission oder der Dis­
ziplinaroherkommission Folge ·zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom­
missionen und der Disziplinaroberkommission 
ruht vom Zeitpunkt der Einleitung eines Diszi­
plinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem 
Abschluß, während der Zeit der Suspendierung, 
der AußerdienststellUJIlg, der Erteilung eines Ur­
laubes von mehr als drei Monaten und der Ab­
leistung des Präsenz dienstes oder des Zivildien­
stes. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom­
missionen und ,der Disziplinaroberkommission 
endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit 
der ,rechtskräftigen Verhängung. einer Diszipli­
narstrafe, mit der Versetzung ins Ausland sowie 
mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand. 

(5) Im Bedarfsfalle sind die Kommissionen 
durch Neubestellung von Kommissionsmitglie­
dern für den Rest der Funktionsdauer zu ergän­
zen. 

Disziplinarsenate 

§ 101. (1) Die Disziplinarkom~issionen und 
die Disziplinarobetkommission halben in Senaten 
zu entscheiden. Die Senate 'haben aus dem Vor­
sitzenden der Kommission oder einem seiner 
Stellvertreter als Senatsvorsitienden, und zwei 
weiteren Mitgliedern zu bestehen. Jedes Kommis­
sionsmiiglied darf mehreren Senaten angehören. 

(2) Ein Mitglied des Senates der Disziplinar­
kommission muß auf Vorschlag des Zentralaus­
schusses ernannt worden sein. 

(3) Ein Mitglied des Senates der Disziplinar­
oberkommission muß dem Ressort des beschul­
digten Beamten angehören. . 

(4) Der Vorsitzende jeder Kommission hat 
jeweils bis zum Jahresschluß für das folgende 
Kalenderjahr die Senate zu bilden und die Ge­
schäfte unter diese zu verteilen. Gleichzeitig ist 
die Reihenfolge zu bestimmen, in der die wei­
teren Kommissionsmitglieder bei der Verhinde­
rung eines Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder 
in die Senate ·eintreten. Die Zusammensetzung 
der Senat~ darf nur im Falle unbedingten Be­
darfes abgeändert werden. 

Abstimmung und Stellung der Mitglieder 

§ 102. (1) Der Senat hat mit Stimmenmehr­
heit zu entscheiden. Die Disziplinarstrafe der 
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Entlassung darf nur einstimmig verhängt werden. 
Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vor­
sitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Disziplinarkommissionen und der Diszipli­
naroberkommission sind in Ausübung dieses 
Amtes selbständig und unaJbhängig. 

Diszi plinaran wal t 

§ 103. (1) Zur Vertretung der dienstlichen 
Interessen im Disziplinarverfahren sind von den 
Leitern der Zentralstellen Disziplinaranwälte 
und .die erforderliche Anzahl von Stellvertretern 
zu bestellen. 

(2) Auf den Disziplinaranwalt ist § 100 sinn­
gemäß anzuwenden. 

(3) Der Disziplinamnwalt bei der Disziplinar­
oberkomniission hat rechts kundig zu sein. 

Personal- und Sachaufwand 

§ 104. (1) Für die Sacherfordernisse der Kom­
mission und für die Besorgung ih\rer Kanzlei­
geschäftehaben die Zentralstellen aufZukommen, 
bei denen sie eingerichtet sind. 

(2) Der Leiter der Zentralstelle hat für die Ver­
handlungen vor der Disziplinarkommission ge­
eignete Schriftführer beizustellen. 

(3) Der Schriftführer bei der Disziplinarober­
kommission hat rechtskundig zu sein. 

Disziplinarverfahren 

Anwendung des ALLgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes 1950 

§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes 
bestimmt ist, ist auf das Disziplinarverfahren das 
Allgemeine "verwaltungsverfahrensgesetz 1950 
mit Ausnahme der §§ 2, 3, 4, 12, 29, 42 Abs. 1 
und 2, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 68 Abs. 2 
und 3, 75, 76, 77, 78, 79 und 80 anzuwenden. 

Parteien 

§ 106. Parteien im Disziplinarverfahren sind 
der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt. 

Verteidiger 

§ 107. (1) Der Beschuldi.gte kann sich selbst 
verteidigen oder durch einen Rechtsanwalt, einen 
Verteidiger in Str.afsachen oder einen Beamten 
verteidigen lassen. -

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist ein 
Beamter des Dienststandes von der Diensube­
hörde als Verteidiger zu pestellen. 

(3) Ahgesehen von dem im Abs. 2 genannten 
Fall ist der Beamte zur übernahme einer Ver­
teidigung -!licht verpflichtet. Er darf in keinem 
Fall eine Belohnung annehmen und hat gegen­
über dem Beschuldigten nur Anspruch auf Ver­
gütung des im Interesse der Verteidigung not­
wendigen und zweckmäßigen Aufwandes. 
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24 111 der Beilag.en 

(4) Die Bestellung eines Verteidiger~ schließt 
nicht aus, daß der Beschuldigte im eigenen N a­
men Erklärungen abgibt. 

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser 
Eigenschaft zukommenden Mitteilungen zur Ver­
schwiegenhieit verpflichtet. 

Zustellungen 

§ 108. (1) Zustellungen an die Parteien haben 
zu eigenen Handen zu erfolgen. 

(2) Sofern der Beschuldigte einen Verteidiger 
hat, sind sämt:liche Schriftstücke auch dem Ver­
teidiger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der 
Verteidiger zustellungsbevollmächtigt, so tr"ten 
die Rechtswirkungen der Zustellung für den Be­
schuldigten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an 
den Verteidiger ein. . 

Disziplinaranzeige 

§ 109. (1) Der unmittelbar oder mittelbar zur 
Führung der Dienstaufsicht berufene Vorgesetzte 
(Dienstvorgesetzte) hat bei jedem begründeten 
Verdacht einer Dienstpflichtverletzung die zur 
vorläufigen Klarstellung des Sachverhaltes erfor­
derlichen Erhebungen zu pflegen und sÜidann un­
verzüglich im Dienstwege der Dienstbehörde 
Disziplinaranzeige zu erstatten. Erweckt der Ver­
dacht einer Dienstpflichtverletzung auch den Ver­
dachteiner von Amts wegen zu verfolgenden ge­
richtlich strafba·ren Handlung, so hat sich der 
Dienstvorgesetzte in dieser Eigenschaft jeder Er­
hebung zu enthalten und sofort der Dienstb.e­
hörde zu berichten. Diese hat gemäß § 84 der 
Strafprozeßordnung1975, BGBL Nr. 631, vor­
zugehen. 

(2) Von einer Disziplinaranzeige an die Dienst­
behörde ist abzusehen, wenn nach Ansicht des 
Dienstvorges.etzten eine Belehrung oder Eqnah­
nung ausreicht. 

(3) Die Dienstbehörde hat; sofern es sich nicht 
um eine Selbstanzeige handelt, eine Abschrift der 
Disziplinaranzeige unverzüglich dem Beschuldig­
ten zuzustellen. 

§ 110. (1)' Auf Grund der Disziplinaranzeige 

Selbstanzeige 

§ 111. (1) Jeder Beamte hat das Recht, bei 
seiner Dienstbehörde schriftlich die Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst Zu . 
beantragen. 

(2) Hat der Beamte die Einleitung eines Diszi­
plinarverfahrens gegen sich selbst beantragt, so 
ist nach § 110 vorzugehen. Auf Verlangen des 
Beamten ist dieser Antrag unverzüglich dem Vor.­
sitzenden der Disziplinarkommission und dem 
Disziplinaranwalt zu übermitteln. 

Suspendierung 

§ 112. (1) Wird über den Bea~ten die Unter­
suchungshaft ver,hängt oder würden durch die 
'Belassung des Beamten im Dienst wegen der Art 
,der ihim zur Last gelegten Dienstpflichtverletzung 
das Ansehen. des Amtes oder wesentlid1e Interes­
sen des Dienstes gefährdet, so hat die Dienstbe­
hörde, w.enn jedoch ein Disziplinarverfahren bei 
der Disziplinarkommission bereits anhängig ist, 
diese, den Beamten vom Dienst zu suspendieren. 

(2) Anläßlicli der Suspendierung kann ,die 
Kürzung des Monatsbezuges ,- unter Ausschluß 
der Haushal~zulage - Ibis auf zwei Drittel ver­
fügt werden. 

(3) Die Suspendierung endet spätestens mit 
dem rechtskräftigen Abschluß des Diszipli­
narverfahrens. Fallen die Umstände, durch die 
die Suspen,dierung des Beamten veranlaßt wurde, 
vorher weg, so ist die Suspendierung von der 
Behörde, bei der ,das Disziplinarverfaohren anhän" 
gig ist, unverzüglich aufzuheben. 

(4) Die Berufung gegen eine Suspendierung 
beziehungsweise eine Bezugskürzung hat keine 
aufschiebende Wirkung; tiber die Berufung hat, 
wenn die Suspendierung bez.iehungsweise die. Be­
zugskürzung von der Dienstbehörde verfügt 
wurde, die Disziplinarkommission, wenn sie von 
der Disziplinarkommission verfügt wurde, die 
Disziplinaroberkommission zu en tschei.den. 

(5) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des 
Beamten aufgehoben oder vermindert, 'so wird 
diese Verfügung mit dem Tage der Antragstel­
I ung, wirksam. 

oder des Berichtes des Dienstvorgesetzten hat Verbindung 
. die Dienstbehörde 

des Disziplinarverfahrens 
mehrere Beschuldigte 

gegen 

1. eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder 

2. die Disziplinaranzeige an den Vorsitzenden 
der Disziplinarkommission und an den Dis­
ziplinaranwalt weiterzuleiten. 

(2) Die Dienstbehörd~ kann von der Erlassung 
einer Di~ziplinarverfügung oder der Weiterlei­
tung der Disziplinaranzeige absehen, wenn das 
Verschulden Igeringfügig ist und die Folgen der 
Dienstpflichtverletzung unbedeutend sind. Auf 
Verlangen des Beamten ist dieser hievon formlos 
zu verständigen. 

§ 113. Sind an einer Dienstpflichtverletzung 
mehrere Beamte b<oteiligt, so ist das Disziplinar­
verfahren vor der Kommission für alle Beteilig­
ten gemeinsam .durchzuführen, soweit diese dem­
sel'ben Ressort angehören. 

Strafanzeige und Unter-brechung des Diszipli­
narverfahrens 

§ 114. (1) Kommt die Disziplinar.behörde ~äh­
rend des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, daß 
eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich 
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oder verwaltungsbehör,dlich strafbare Handlung 
vorliegt, so 'hat sie das Disziplinarverfahren zu 
unteribrechen und der zuständigen Staatsanwalt­
schaft oder der zuständigen Verwaltungsbehörde 
Strafanzeige zu erstatten. 

(2) Das Disz.iplinarverfahten ist nach rechts­
kräftigem Abschluß des strafgerichtlichen oder 
verwaltungsbehör.dlichen Verfahrens . weiterzu­
fühiren, soweit riicht gemäß § 95 vorzugehen ist. 

Absehen von der Strafe 

§ 115. Im Falle' eines' Schuldspruches kann 
von der Verhängung einer Strafe abgesehen wer­
den, wenn. dies ohne Verletzung dienstlicher 
Interessen möglich ist und na<:h den. Umständen 
des Falles und naCh der Persönlichkeit des Beam­
ten angenommen werden kann, daß ein Schuld­
spruch aHein .genüge~ wird, den Beamten von 
weiteren Verfehlungen abzuhalten. 

Außemrdentliche Rechtsmittel 

§ 116. (1) V'Or der Entscheidung über die 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder über die 
Wiegereinsetzung in den vorigen Stand sind die' 
Parteien zu hören. 

(2) § 69 Abs. 2 und 3 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950 ist mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß die mit drei Jahren fest­
geset:zten Fristen im Disziplinarverfahren zehn 
Jahre betragen. 

(3) Die Wieder·aufnahme eines Verfahrens zum 
Nachteil des Beschuldigten ist nur innerhalb der 
im § 94 festgelegten Fristen' zulässig. Im Falle 
der Wiederaufnahme des Verfa;hrens auf Antrag 
des Beschuldigten' und im Falle der Wiederein­
setzung . in den. vorigen Stand darf über den Be­
schuldigten keine strengere als die bereits ver­
hängte Strafe ausgesprochen werden. 

(4) Nach dem Tod des Beamten können au"ch 
Personen die Wi"eder,aufnahme des Verfahrens 
und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragen, die nach ,dem bestraften Beamten 
einen Versorgungsanspruch nach dem Pensions­
gesetz 1965, BGBl. Nr. 340, besitzen. Hat aas 
Erkenntnis auf Entlassung gelautet, so steht die­
ses Recht den Personen zu, die bei Nichtvorliegen 
dieser Strafe einen Versorgungsanspruch ~besäße~. 

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme 
des Verfahrens und die Bewilligung der Wieder­
einsetzung in den vorigen Stand wird der frühere 
Bescheid nicht aufgehoben. 

Kosten 

§ .117. (1) Die Kost"en des Verfahrens ein­
schließlich der Reisegebühren und der Gebühren 
für Zeugen und Sachverständige sind vom Bund 
zu tragen, wenn 

1. das Verfahren eingestellt, 

2. der Beamte freigesprocheri 'Oder 

3. gegen den ,Beamten eme Disziplinarverfü­
gung erlassen wird. 

(2) Wird über den Beamten von der Diszipli­
narkommission eine Disziplinarstrafe verhängt, 
so ist im Erkenntnis auszusprechen, ob und in­
wi.eweit er mit Rücksicht auf den von ihm verur~ 
sachten Verfahrensaufwand, seine persönlichen 
Verhältnisse und seine wirtschaftliche Leistungs­
fähigkeit .die Kosten des Verfahrens zu ersetzen 
hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von der 
Verhängung einer Disziplinarstr,afe abgesehen 
wird. Die aus der Beizieh\ung eines Verteidigers 
erwachsenden Kosten hat in allen Fällen der 
Beamte zu tragen. 

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Dolmetscher ist das Ge­
bührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, siI:J,n­
gemäß anzuwenden. 

Einstellung des Disziplinarverfahrens 

§ 118., (I) Das Disziplinarverfahren ist mit 
Bescheid einzustellen, w:enn . 

1. der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte 
Dienstpflichtverletzung nicht begangen hat 
oder Umstände vodiegen, die die Straf­
barkeit ausschließen, 

1. die dein Beschuldigten zur Last gelegte Tat 
nicht erwiesen werden kann oder keine 
Dienstpfl~chtverletzung darstellt, 

3: Umstände vorliegen, die die Verfolgung 
ausschließen, oder 

4. die Schuld des Beschuldigten gering ist, die 
Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen hat und überdies eine 
Bestrafung nicht geboten ist, um den Be­
schuldigten' von der Verletzung der Dienst­
pfl,ichten abzuhalten oder der Verletzung 
von Dienstpflichten durch andere Beamte 
entgegenzuwirken. 

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, 
wenn das öffent1ich~rechtliche Dienstverhältnis 
des Beschuldigten en,det. 

Entscheidungspflicht 

§ 119. § 73 des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrens,gesetzes 1950 ist mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß bei der Entscheidung über die Be­
rufung gegen eine Suspendierungdiese Frist einen 
Monat beträgt. 

Atbgaben- und Gebührenfreiheit 

§ 120. Schriften und Amtshandlungen auf 
Grund dieses Abschnittes sind von der Entrich­
tung hundesgesetzlich geregelter A\>gaben und 
Gebühren befreit. 

Auswirkung von Disziplinarstrafen 

§ 121. (1) Eine Dienstpflichtverletzung darf 
über eine Disziplinarstrafe hinaus zu keinen 
dienstrechtlichen Nachteilen führen. 
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(2) Hiat der ß,eamte innerhalb von drei Jahren 
nach Rechtskr:aft der Disziplinarverfügung ode~ 
des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpfl,icht­
verletzung begangen, so darf die eIifiolgte Be­
stra,fung in einem weiteren Disziplinarverfahren 
nicht bel"ücksichdgt werden. 

Aufbewahrun:g der Akten 

§ 122. Nach endgülügem Abschluß des Diszi­
plinarveriahl'ens sind die Akten unter Verschl'llß 
aufzubew3!hren. 

Verfahren vor der Disziplinarkommission 

EinteitlUng. 

§ 123. (1) Der Vorsitzende der Disziplinr.u­
kommission hiat nach Einlangen der Disziplinar­
anzeige die Disziplinarkommission zur Entschei:' 
dung darüber einZJuberufen, ob ein Disziplinar-' 
verf,ahren durchzuführen ist. Notwend~ge Ermitt­
lungen sin'd von der Dienstibehör,de ~m Auftrag 
der Diszipllinarkommission ,durchzufii:hren. 

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durch­
führung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, 
so ist dieser Beschluß dem heschuildigten Be-

,amten, dem Diszipl1inaranwah und der Dienst­
behöl"de zuzusteNen. Gegen die EinleitlUng des 
Disziplinarverfa:hrens ist kein Rechtsmittel zu­
lässig. 

(3) Sind in ander,en Rechtsvorschriften an die 
Einleitung des Disziplinarvenf'ahrens Rechtsfolgen 
geknüpft, so treten diese nur im FaHe des Be­
schlusses der Disziplinarkommission, ein Diszi­
plinarverlfahren durch:1'luführen, und im Falle der 
Suspendierung ,ein. 

Vel'ha'ndlungsbeschluß und mündliche 
Vet1t:am:Utung 

§ 124. (1) Ist nach Durchführung dernotwen­
digen Ermittlungen der Sachverhalt ,ausreichend 
geklärt, so hat die Disziplinarkommissio_n die 
mündliche V,erhandlunganz'llberaumen (Ver­
handlungsbeschhiß) und zu dieser die Parteien 
sowie die in Betmcht kommenden Zeugen und 
Sachverständigen zu laden. Die mündliche Ver­
handlung ist so anzuher,aumen, daß zwischen ihr 
und der Zustellung des Beschlusses ein Z~itra'llm 
von mindestens zwei Wochen liegt. 

(2) Im V,erhandlung~beschluß sind die Anschul­
digungspunkte bestimmtan:1'luführen. Gegen den 
Verhandlungsbeschluß ,ist kein Rechtsmittel zu­
lässig. 

(3) Im Vel'handlungsbeschl'llß ist dem Beschul­
digten die Zusammensetzung des Senates be­
kanntzugeben. Der Beschu'ldigte hat das Recht, 
binnen einer Woche nach Zustellung des Ver­
handl:ungsbeschlusses ein Mitglied des Senates 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Auf Ver-

hngen des Beschuldigten dürfen bei der münd­
Lichen Verhandlung bis z.u drei Beamte arls Ver­
traruenspersonen an'Wesend sein. Die niündlidle 
Verhandlung ist 'ansonsten nicht öffentlich. 

(4) Die Bemtungen und Abstimmungen des 
Senates sind ver~r.a'lllid1. 

(5) Die mündliche Vel'hand1ung. hat mit der 
V erle~ungdes Vet1t'andlungsbeschlusses :1'lU begin­
nen. Sodann ist der BeschU'ldigte zu vernehmen. 

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten 
sind die Beweise in der VlOm Vorsitzenden be­
stimmten ReihenfoLge aufz.unehmen. Die Parteien 
haben das Remt, Beweisantriige zu stellen. über 
die Berücksichtigung dieser Anträge hatder Vor­
sitzende:Du entscheiden; die übrigen Mitglitlder 
des Senates halben jedom das Recht, eine Be­
sdllußfassung des Senates über die Berücksichti­
gung der Beweisanträge zu verhngen. Gegen 
die Entscheidung des Vorsitzenden und die des 
Senates ist kein abgesondertes Remtsmittel ~u­
lässig. 

(7) Der Beschuldigte darf :1'lur Beantwortung 
der an ihn gestellten Fragen nicht gezwu'ngen 
'werden. 

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme' 
eine Unterbremung der mündlichen Verhand­
lung, so hat -hierüber der Senat nach Beratung 
zu beschließen. 

(9) Nach Absmluß des Beweisverfahrens ist 
dem Disziplinaranwalt das Wort zu erteilen. Der 
Disziplinaranwah hat hierauf die Ergehnisse der 
Beweisfiihrung ZlUsammen:1'lUfassen sowie seine 
Anträge zu stellen und zu begründen. 

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Be­
schuldigten das Wort zu erteilen. Findet der 
Disz;iplinaranwalt hierauf etwas zu erwidern, so 
har det Beschuldigte jedenfalls das SchLußwort. 

(11) Nach Schluß der mündlichen Verhandlung 
hat sich der Senat zur Beratung zurückzuziehen. 

(12) Unmittelbar nach dem BeschLuß des Se­
nates ist ,das Erkenntnis samt den wesentlichen 
Gl'ünden mündlich zu verkünden. 

, Wiederholung der mündlichen Verhandhmg 

§ 125. Der Vorsitzende ist beremtigt, bei Vor­
Iiegen besonderer Gründe die mündliche Ver­
handLung zu unter!hrechen oder zu verta.gen. 
Wurde die VeJ:1handltung vertagt, so hat der Vor­
sitzende bei der Wiederaufnahme der Verhand­
lung die wesentlichen Vorgänge der vertagten 
Vel"handlun:g nach dem Protokoll und den sonst 
zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutra­
gen. Die Verhandlung ist jedoch 2'JU wiederholen, 
wenn sidl die Zusammensetzung des Senates ge­
ändert hat oder seit der Vertagung mehr als 
drei Monate verstrichen sind. -
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tDisz,iplin<arerKenn tnis 

§ 126. (1) Die Disziplinarkommission hat bei 
der BescMußfassung über das Disziplinarerkennt­
nis nur auf da; Rücbicht zunehmen, was in der 
mündlichen Verhandlung vorg.ekommen ist. 

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuld­
spl'uch oder Freispruch zu lauten und im Falle 
eines Sch'u1dspruches, sofern nicht nach § 95 
Abs. 3 oder § 115 von einem Straf:1Jusspruch 
abgesehen wird, die Strafe festzusetzen. 

(3) Eine schrifdiche Ausfert~gung des Diszi­
plinarerkenntnisses ist der Dtenstlbehörde und 
den Parteien längstens innerha1b von zwei Wo­
chen zuzustellen. 

Ratenbewi1ligung und Verwendung der Geld­
strafen und Geldbußen 

§ 127. (1) Bei der Her,einbringung einer Geld­
strafe oder einer Geldbuße ist auf diepersön­
lidlen Ver'hältnoisse und die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit des Beamten Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Dis,ziplinarkomJmission darf die Ab­
statllung einer Geldstr.afe oder einer Geldbuße 
in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die 
Geldstrafen und Geldbußen SInd erforderlichen­
falls d~rch Abzug vom Monatsbezug hereinzu-
br.ingen. " 

(3) Die eingegangenen Geldstr.afen und Geld­
bußen sind für Wohlf·ahrtszwecke zugunsten der 
Beamten zu verwenden. Die näheren Bestim­
mungen darüber sind innerhaLb jedes Ressorts 
durch Verordnung zu erlassen. 

Mitteilungen an die öffentlichkeit 

§ 128. Mitteilungen an die öffentlichkr;!it über 
den Inhalt der mündlichen Verhandlung sind 
untersagt. Der Beamte, a·uf den sich das Diszi­
plinarverfahren bezogen hat, und 'dessen Hinter­
bliebene dürfen den Inhalt eines rechtskräftigen 
Disziplinarerkenntnisses insoweit veröffentlichen,_ 
als eine solche Veröffendichung von der Diszi­
plinarlrommission im Spruch des Disziplinarer­
kenntnisses nicht deshalb ausgeschlossen wird, 
weil, er der Verschwiegenheitspflicht unterliegt. 
Hat die Dienstbehörde gemäß § 110 Abs. 2 von 
einer Ahndung, von der E1'1assung einer Diszi­
plinarverfügung oder der WeiterleitJung der Dis­
~iplinaranzeige ahgeseihen oder hat die Diszipli­
narkommission das bei ihr anhängige Verfahren 
eingestellt, so darf der Beamte oder dessen Hin­
terbliebene diese Tatsache ebenfalls veröffentli­
chen. 

'Berufung des Beschuldigten 

§ 129. Auf Grund einer vom Beschuldigten 
erhobenen Berufung darf das Disziplinarerkennt­
nis nicht zu seinen Ungunsten aibgeändert wer­
den. 

27 

Vollzug des ,Disz~plinarerkenntnisses 

§ 130. Der Vorsitzende hat nach Eintritt der 
Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses den· 
VoLlzug der Disziplinarstrafe durch die zustän­
dige Dienstbehörde zu veranlassen. 

Abgekürztes Verfahren 

Disziplinarverfügung 

§ 131. Hat der Beamte vor dem Dienstvorge­
setzten oder vor der Dienstbehörde ein!! Dienst­
pflichtverletzung gestanden, so kann die Dienst­
behörde hinsichtlich dieser Dienstpflichtverlet­
.zung ohne weiteres V:erfahren schriftlich eine 
Disziplinarverfügung erlassen. Die Disziplinar­
ve1"fügung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzu­
stellen. In deI' Disziplinarverfügung darf nur der '­
Verweis ausgesprochen oder eine Geldbuße bis 
zur Höhe von 10 v. H. des Monatsbezwges -
unter Ausschluß der HaushaltsZJuiJage -, auf den 
der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der Dis­
ziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt wer-
den. . 

Berufung 

.. § 132. (1) Der Besdluldigte und der Diszi­
plinaranwalt können gegen die Disziplinarver­
fügung innerhalb von zwei Wochen nach Zustel­
lung Berufung erheben. 

(2) über die Berufung kann die Disziplinar­
kommission aiUch ohne mündliche Vel1handlung 
entscheiden. 

Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes 

Verantwortlichkeit 

§ 133. Beamte des Ruhestandes sind nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wegen einer 
im Dienststand begangenen Dienstpflichtver­
letzung oder wegen gröblicher Verletzung .. der 
ihnen ,im Ruhestand obliegenden Verpflichtungen 
zur Verantwortung zu ziehen. 

Disziplinarstrafen 

§ 134. Disziplinarstr\lfen sind 
1. der Verweis, 
2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf 

Ruhebezügen, unter Ausschluß der -Haus­
haltszulage und der Hilflosenzulage, 

3. der Vedust aller aus dem Dienstverhältnis 
fließenden Rechte und Anspruche. 

Zuständigkeit 

§ . 135. Zur Durchführung des Disziplinarver­
fahrens ist clie Dis.ziplinarkommission zuständig, 
die im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beschul­
digten aus dem Dienststand zuständig war. 
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28 11 der Bei:lagen 

BESONDERER TEIL 

1. Ab s eh nt t t 

BEAMTE DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG 

Amtstitel 

§ 136. (1) Für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der Ver- in der 
. wendungs- Dienst- Amtstitel 

gruppe klasse 

A III, IV Kommissär· 
V Oberkommissär 
VI Rat 
VII Oberrat 
VIII Hofrat; Minist~rlalrat (auf emer Planstelle der 

Präsidentschaftskanzlei, des Rechnungshofes 
oder eines Bundesministeriums) 

IX Sektionschef 

B II, IU Revident 
IV Oberr'evident . 
V . Amtssekretär . 

C 

D 

E 

VI 
VII 

I, II 
III 
IV 
V 

I, II 
III, IV 

I; II 
III 

Amtsrat 
Amtsdireki:~r 

Kontrollor 
OberkontroIlor 
Fachinspektor 
Fachoberinspektor 

Offizial 
Obel'Offizial _ 

Amtswart 
Oberamtswart 

(2) Abweichend vom Abs. 1 sind für· Beamte der Allgemeinen Verwaltung folgende Anitstitel 
vorgesehen: 

für 

den Leiter der Präsidentschaftskanzlei 

den Leiter der Parlamentsdirekuion 

Kabinettsdirektor 

Par lamen tsdirektor 

Amtstitel 

den Leiter der österreichischen Na:tionalbibtio- Generaldirektord. (unter Hinzufügung der Be-
thek, des österreichischen Staatsarchivs oder zeichnung der Dienststelle) 
der österreichischen Staatsdruckerei 

den Leiter des Bundesamtes für Eich- und Ver­
messungswesen, des Bundesamtes für Zivil­
luftfahrt, ·des Bundesdenkmalamtes, einer' 
Finanzlandesdirektion, der Finanzprokuratur, 
des Patentamtes, einer Post- und Telegraphen-

. direktion oder des österreichischen Statisti-
schen Zentr'alamtes ., 

Präsident d. (unter Hinzufügung der Bezeich­
nung der Behörde) 
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11 der Beilagen 29 

für Amtstitel 

den Leiter des österreichischen Postsparkassen~. - Gouverneur des österreichischen Postsparkassen-
amtes amtes 

den Leiter der Bundespolizeidirektdon Wien Polizeipräsident 

den Be·amten der Dienstklasse VIII in der Par- Parlamentsrat 
lamentsdirektion, wenn er nicht.im Biblio-
theks-. 'Oder Sten'Ographendienst ,- verwendet 
wird 

Verwendungs bezeichnungen 

§ 137. (1) Für die Beamten der AUgemeinen Verwaltun,g ~ind folgende Verwendung~bezeich­
nungen vorgesehien: 

bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung 

Stel:lvertreter des Leiters der Präsidentschafts- Kabinettsviz·edirekt'Or 
kanzlei 

Stellvertreter des Leiters der .Parlamentsdirektion Parlamentsvizedirektor 

Leiter ,der Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit (der Generaldirektion für die Post­
und Telegraphenverwaltung) 

Generaldirektor für .die öffentliche Sicherheit 
(für die Post- und Telegraphenv~nJ{altung) 

Stellvertreter des Leiters der österreichischen Generaldirektor-Stellvertreter der österreichi-
Nationalbibliothek schen Nationalbibliothek 

Stellvert·reter des Leiters des Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen, einer Finanzlan­
desdirektion, der Finanzprokuratur, des Pa­
tentamtes oder des österreichischen Statisti-
schen Zentralamtes 

Vizepräsident d. (unter. Hinzufügung der Be­
zeichnung der Behörde) 

Stellvertreter des . Leiters des österreichischen Viz'egouverneur des österreichischen Postspar-
p'ostsparkassenamtes kassenamtes 

Leiter des Gendarmeriezentralkommandos Ge~darmerie:gene~al 

Stellvertreter des Leiters der Bundespolizeidirek- Polizeivizeptäsident 
tion Wien 

Leiter emer Bu~despOilizeibehördeaußerhalb Polizeidirektor 
Wiens 

Leiter eines Bezirkspolizeikommissariates in Wien Stadthauptmann 

Leiter des inneren Dienstes des Amtes des Lan- Landesschulratsdirektor (StadtschuLratsdirektor) 
desschulrates (Stadt~chulrates Hir Wien) 

Leiter des Bundesstrombauamtes oder einer Bun- Baudirektor d. (unter Hinzufügung der Bezeich-
desgebäudeverwaltung nung der Behörde) 

.. . . 

Leiter. del' Burghauptmannscliaft Wien 

. Leiter der Schloßhauptmannschaft Schörtbrunn 

Leiterei~er B~r,ghauptmannsChaift 

Leiter. einer Univ.ersität'Sbiibliothekim Sinne des 
§ 85 Albs. 3 des Universitäts-Organisations­
gesetzes, BGßil. Nr. 258/1975 

Burghaupumann' 

Schloßha'Uipttnann 

Ber,ghauptmann 

IBihliotlheksdirektor 
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bei Verwendung als Verwendungsbezeichnung 

Leiter einer sonst~gen Brbliodhek, eines Archivs, . Direktor d. (unter HirrzufÜJgung der Bezeich-
,einer Anstalt, eines Museums, eines Kultur- nuA,g der BiMiothek, des Archivs, der Anstalt, 
institutes oder einer größeren O'der ,selhstän- des Museums, Ides Ku'lturin'stitlutes oder der 
di,gen Sammlun:g Sammlung) 

Leiter ,des ärzdichen [)ienstes hei Dienststellen 
des Bundes oder hei der Bundesgenda,rmerie 

Ärztlicher Leiter einer Krankenanstalt 

Chefarzt d. (unter Hinzufügung der Bezeich­
nung der Dienststelle oder des Wortes "Bun­
desgendarmerie") 

Ärztlicher Leiter d. {unter Hinzufiigung der 
Bezeichnung ,der K,rankenanstalt) 

Leiter emer Krankenabteilung ,einer Kranken~ Primararzt ,d. (unter Hinzufügung der Bezeich-
anstalt 1m Sinne des§ 4 Abs. 6 ,des Ärzte- nung der Krankenanstalt) 
gesetzes, iBGB!. Nr. 92/1949 

Arzt an Krankenanstalten ab der DienstMasse V Oberarzt 

Arzt an Krankenanstalten in den Dienstklas- Assistent 
sen III oder IV 

Beamter in ,der Post- uoo ~elegraphenverwal­
tung ,~sow,eit er nicht an einer Dienststelle 
Ides Verwaltungsdienstes verwendet wird) in 
der Verwenrdungs&ruppe B, Dienstkla~se 
V 
VI 
VII 

Leiter ,eines Amtes, wenn er der, Dienstklasse VI 
oder VII ,der Verwendungsg.l'uppe J3 angehört, 
abweichend ;von den vorgenannten V erw,en-
dungsibezeichnungen 

Inspektor 
OberinlSpekoor 
Zen tra:lil1!Spektor 

Amtsidirektor 

Leiter ,des ,gesamten Kanzleidienstes in einer Zen- Mmisterialkanzlei<direktor (in der Parlaments-
tralsteHe direktion: Parlamentskanzlddirektor) 

Beamter des fernmeldetechni&chen, ,des posttech­
nischen oder des Ga,rage- uoo Werkmeister­
dienstes' in .der Post- und Telegraphenverwal­
tung in der Verwe!1ldun:gsgruppe C, Dienst­
klasse 
I, 11 
BI 

Bereiter ,der Spanischen Reitschule .' 

W.erkmeister 
Oberwerkmeister 

Bereiter ,der Spanischen Reitschule 

Bereiter der SpaniJschen Reitschule m leitender Oberbereiter ,der SpaniJschen Reitschule 
Stdlung 

(2)§ .63 Ahs. 4 ist auf Beamte in der Post­
und Tdegraphenverwaltung mit der Abweichung 
anzuwenlden, ,daß die V:erwendungsbezeichnung 
an Stelle ,des AmtstiteLs zu fjihren ist. 

(3) Beamte, di,e Ibei ,den österreichischen Ver­
tretJungsbehöroen im Ausla!1ld oder im höheren 
auswär,tigen Diens·t im In:Iand Dienst versehen, 

haben für die Dauer dieser Verwendung die 
ihrer' Verwendung entsprechende Verwendungs­
bezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbe-' 
zeichnungen sind vom Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme 
auf die internationale übung und die dienst­
rechtliche Stellung ,des ,Beamten durch Verord­
nung zu bestimmen. 
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(4) Beamte, ,die nach § 11 des Weht1gesetzes, 
BGB:I. Nr. 150/1978, zur Ausübung einer Unter­
offiziersfunktion herangezogen wet1den, haben 
folgende, nach § 8 des WehI1gesetzes zukommende 
militärische Dienstlgr3lde a'ls Verwendungsbezeich­
nungen zu führen: 

1. in ,den Verwendungsgruppen E und D: Kor­
poral, Zugsführer, Wachtmeister, Oberwacht­
melister, Stabswachtmeister, Oberstahswacht­
meister; 

2. in ,der Verwendungsgruppe C: Offiziet1stell­
vertreter, Vize1eutnant. 

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht 

Bestellung der Mitglieder der Leistungsfest­
'steillungs- und Disziplinarkommi9sionen ,in der 

Post- und Telegraphenverwaltun,g 

§ 138. Bei ,der Bestellung der Mitglieder der 
Leistungsfeststdlungs- unld der Disziplinarkom­
missionen in der ,Post- und Te1egrapheilVerwal­
tung kommt das dem Zentral ausschuß zustehende 
Vorschlagsl"echt ,der in diesem Bereich ,eingerich­
teten zentrallen Vertretung der Dienstnehmer :zu. 

Besondere Bestimmungen für Be,amte, Idie zur 
Ausübung einer Untet1offizi'ersfunktion herange­

zOlgen sind 

§ 139. Die §§ 91 his 135 'sind ,auf die im § 1 
,des Heeresdisziplinargesetzes, BGB!. Nr. 151/ 
1956, in ,der Fassung ,des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 369/1975 angeführten Beamten, die nach 
§ 1.1 des Wehrgesetzes zur Ausübungeine,r Unter­
offiziersfunktion herangezogen sind, nicht anzu­
weruden. 

2. A b s eh n i t t 

BEAMTE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG 

Amtstitel 

§ 140. Für die Beamten 1ll handwerklicher Verwendung sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der Ver- in der 
~endungs- Dienst-

gruppe klasse 

P I,P 2, P 3 I, II 
1II 

P 4, P 5 I, II 
III 

Verwendungsbezeichnungen 

§ 141. B,eamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes 
Zur Ausüh~ng ,einer Unteroffi'ziersfunktion heran­
gezogen werden, ha.ben in ,den Verwendungs­
gruppen P 1 bis P 5 folgende, nach § 8 des Wehr-' 
,gesetzes zukommerude mi'litärische Dienstgrade 
als Verwendungsbezeichnungen zu führen: Kor­
poral, Zugsführer, Wachtmeister, Oberwacht­
meister, Stabswachtmeister, Oberstabswachtmei­
ster. 

Amtstitel 

Offizial 
Oberoffizia:l 

Amt,swart 
OberamtsrWa~t 

3. Ab s eh n i tt 

WACHEBEAMTE 

Ernennungserfordernisse und DefinitivsteUungs­
erfordernisse 

§ 143. (1) Die Grundausbildungen für ,die Ver­
wendungsgruppe W 1, für dienstf.ührende Wache­
beamte und für \ Krimina1beamte sind nach Maß­
Igabe des ,dienstlichen Bedarfes an solchen Beam­
ten abzuhalten. Die Zulassung zu diesen Grund­
ausbi1dungen ist ISO zu Igestalten, ,daß ,dem § 4 

Disziplinarrecht Abs. 3 Rechnung 'getra.gen wird. 

Besondere Bestimmungen für Be3lmte, die zur (2) Inwieweit die Ernennung, auf eine höhere 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion hera,nge- Planste:Jile ,einer Verwendungsgruppe der Wache-

rogen sind beamten vom Nachweis des erfolgreichen Ab-
§ 142. Die§§ 91 his 135 sind ,auf .die im § l' schlusses einer weiteren AusbiLdung abhängig ist, 

bes'timmt auf Gr'und ,der dienstlichen ErfoI"der­,des Heeresdisziplinar,gesetzes inder Fa,ssung des 
nisse de,r zuständige Bundesminister. iBurudeSlgesetzes BGB!. Nr. 369/1975 angeführten 

Bea.mten, Idie 11:ach § 11 Ides WehI'lgesetzes zur ,(3) Die Vorsitz·enden ,der Prüfungskommissio­
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange- nen für die für W,achebeamte vorgesehenen 
zogen sind, nicht anzuwenden. Grundausbildungen und die Stellvertreter dieser 
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Vorsitzenden müssen abweichend vom§ 29 Verfügung stehen -:- der höchsten verfügbaren 
Abs. 1 zweiter Satz der Verwendungsgruppe A Besoldungs- oder Verwendungsgruppe angehören. 
oder W 1 oder - wenn solche Beamte nicht zur 

Amtstitel 

§ 144. (l)Rür die Wach,ebeamten sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der in der Ver-
wendungs- Dienstklasse . Wartezeit Amtstitel oder in Jahren gruppe Dienststufe . -

Wl II Leutnant 
III, IV Oberleutnant 
III, IV 4 Ha,upt;il11ann 

V Major 
ViI Obersnleutnant 

VII, VIII Oberst 

I 
W2 Grurudstufe Revierinspektor 

1 B.ezirksinspektor , 

2 . Gruppeninl>pektor 
3 . Abteilungsinspektor 

W3 Inspektor 

(2) Für EriLieher 
weichend vom Abs. 

an Justizarustalten ,sind ab~ I (5) Wachebeamten der Grundstufe der Verwen-
1 fo1gerude Amtstitel vorge- dung9gruppe W 2 kann n.ach einer im Exekutiv­

sehen: 
1. in der V,erwendungsgtuppe W 1 an Stelle 

des Amtsütels "Leutnant" de·tAmtstitel 
",Präfekt",an SteHe der Att11tstitell "Gber­
leutnant", "Hauptlmann" !Und "Major~' id~r 
Amtstitel "Oberpräfekt",an Stelle des Amts­
,titels "Obel'lStleutnant" der Amtstitel "Direk­
tor", an Stelile des Amt~titels "Oberst" der 
Amtlstitel "Obendirektor" ; 

2. in ,der Verwel1!du11igsgruppe W 2 ,der Amts­
titel "Ohererzieher"; 

3. inder VerwendungsgruppeW 3 ,der. Amts~ 
titel "Erzieher". 

{3) fnderim ,Abs. 1 aIlJgeführten Wartezeit 
muß der unmittelbar vorher angeführte Amts­
titel gef:üihrtwortden :sein. Inldiese Wart~eit sind 
Zeiten nicht einzurechnen, während deren die 
Vorrückung in hÖ'hereBezüge .a"hf.geschOlben oder 
gehemmt ilSt. Wind ,die Zeit der Aufschiebung für 
die V orrückung angerechnet, ist der Beamte je­
doch so zu beha1ndeln, als o:b die RechtJsfo1ge des 
ersten Satzes ni~teip.getreten wäre. " 

(4) Inlder :D.ienstklasse VIII kann .der Amts­
titel "General" für ,die Dauer der Verviendung ,als 
Lei t,erdes Gendarimeriezentralkommandos oder 
des Generalinspektorates der Wiener Sicherheits~ 
wache - wenn ,die betreffende PlansteHe jedoch 
nicht mit einem Wachebea-mten besetzt ist, als 
SteLlvertreter - verliehen werden. 

dienst 'tatsächlich iurückJgelegten Dienstz·eit von 
30 J anren Ider Amtst-itel "Bezirksin:spektor" ver­
liehen weJ:1den. 

{6) Wailiebeamt·en ,der Verwendungs.gruppe 
W 1, ,die einer .Einheit im Sinne des § 1 ,des Bun­
desverfassungsgeset:ces über die Ents,endung öster­
reichischer Eiruhei:ten' ~ur Hilfeleistung in das 
Auslarud auf Ersuchen internationaler Organisa­
.tionen, IBGEll. Nr. 173/1965, angehören und in 
einer Funktion verwendet weflden, ,die im Rah­
men dieses Auslarudseinsatzesnach der internatio­
nalenübung die führ'ung eines höheren Amts­
titels erfordert, kann für ,die Dauer dieser Ver­
wendung der in ihrer Verwenc;J.urugsgruppe vor­
gesehene 'entsprechel1!d höhere Amtstitel verlie­
hen .-werden. Soweit in Idienst~ oder besoldungs­
rechtlichen Vorschriften Rechtsfolgen an' die 
Innehabung besümmter Amtstitel geknüpft ~er­
den,~st hei ,den im ersten Satz angeführten 
Wachebeamten von jenem Amtstitel auszugehen, 
der ihnen auf Grund' ihrer ,dienstrechtlichen Stel­
Lung im Inland gebührt hätte. 

Disziplinarrecht 

Besondere Bestimmungen für Beamte der Bun­
desgen!darmerie 

§ 145. (1) Bei .der 'Bestellung :der Disziplinar~ 
kommi'ssion beim Bundesministerium für Inneres 
ist vorzusorgen, daß für die lßeamtender lßundes-
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gendarmerie besondere Sena:te gebildet werden 
können . .nie Vorsitzenden der Senate müssen 
nicht rechtskundig sein; zu Mitlgliedern der Se­
nate .dürfen nur Gendarmeriebeamte der Ver­
weIlJdungsgruppen W 1 ullid W 2 bestellt werden. 

(2) Zu Disziplinaranwältlen ,und deren Stell­
ver;tretern ,sind Gendarmeriebeamteder Ver­
wmd\lJngsgruppe W 1 zu bestellen; ~ie müssen 
nicht rechtskundig sein. 

4. Ab s eh n i t t 

BERUFSOFFIZIERE UND ZEITVERPFLICH­
TETE SOLDATEN 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungs-
. erfordernisse 

§ 146. (1) Die GruIlJdaUJ~bj.1dung für die Ver­
wendungsgruppe H 1 ,und die Generalstabsausbil­
dung sind nach Maßgabe Ides dienstlichen Bedar­
fesan solchen Berufsoffizieren abzuhalten. Die 
Zuila'SSUIlJg .zur Generalsta:bsa.usbiLdung sowie zur 
Grundausibi'ldung für ,die VerwenJ\lJngsgruppe 
H 2 (ausgenommen für die Verwendung als 
MUsikoffizier) list so zu gestalten, daß dem ,§ 4 
Abs. 3 Rechnung .getra'gen wird. 

(2) Inw~eweit ;die Ernennung auf eine höhere 
Planstelle einer VerwendUIliglSgruppe der Berufs-' 
offiziere und .der zeitverpflichtetenS01daten vom 
Nachweis des erfoLgreichen Absc.hlUJsses ·einer wei­
teren AusbiLdung abhängig ist, bestimmt auf 
Grund ,der dienstlifchen Erfordernisse der zu­
stäIlJd1ge Bundesmin:1ste.r. 

Dienstverhältnis der Berufsoffiziere 

§ 147. Die §§ 10,b~s 12sin1d auf Ber·ufsoffiziere 
mit ,der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. !die Zeit des Pr~s·enzdienstes in die provisori­
sche Dienstzeit einzurechnen 1st und 

2. im § 12 Abs. 4an die St,eHe von zwei Ja.hren 
drei J ahl"e treten. 

Dienstverhältnis der zeitverpflichteten Soldaten 

§ 148. (I) Zeitverpflichtete SoLdaten stehen in 
einem zeidich begreIllZten öff·enclich-rechtlichen 
Dienstverhältnis und halben keine Anwartschaft 
auf einen Ruhe-(Versorgungs-)Genuß. Die §§ 13 
bis 16 sind nicht anzuwenden. 

(2) Das Dienstveriliäkn1sendet aus den im § 20 
Abs. 1 Z. 3 bis 6 angeführten Gründen sowie 
durch Ablauf ,der Bestel1ungsdauer. Eine Weit·er­
besteHung bis zur Gesamtdauer des Dienstver-
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hältnisses von neun Jahren ist zulässig. Das 
Dienstverhä'ltnis enldet jedoch in allen Fällen 
spätestens ,~it Ablauf Ides Jahres, in dem der 
zeitverpflichtete Soldat das 40. Lebensjahr voll­
endet. 

(3) Das Dienstverhältnis de,s zeitverpflichteten 
SoMaten kann von ,der Dienstbehö!'de mit Be­
sche1d geküllidigt wel'lden. KündiguIlJgsgründe 
sind: 

1. auf Grund militärärztlichen Gutachtens fest­
geste1ker Mangel der kö'rperlichen oder 
gei.stigen !Eignung, 

2. ,unbefriedi,gender Arbeits,erfolg, 

3. pflichtwildriges Verhalten, 

4. Bedadmlangel. 

Eine KÜIlJdigung ,durch Iden zeitverpflichteten Sol­
rdaten ist ul1IZuläJssig, wenn er in Disziplinar­
untersuchung steht oder mit Ge1dverbindlichkei­
ten aus ,dem Dienstverhä1tnis haftet. Sie ist fer­
ner dann unzulässlig, wenn er eine beruflich.e Bil­
du~g bereits ~ur Gänze oder teilweise in An­
spruch genOImmen hat, es sei denn, daß ihm ,eine' 
Fortset~ung des DieIlJstverhältnisses nicht zuge­
mutet werden kann. 

(4) Die Kiindi'gungsfri<st hat mit Ablauf eines 
K3:lcndermonates zu eIlJden und beträgt nach einer 
Dauer ,des Dienstverhältnisses von weniger als 
zwei Jahren einen Monat, von zwei Jahren zwei 
Monate UIlJd von v.ier Jahren ,drei Monjlte. Der 
Dauer ides DieIlJstverhältnisses ist die Dauer des 
Präsenzdi,enstes zUlZ·urechnen. Die §§ 10 bis 12 
sind auf zeitverpflichtete S01daten nicht anzuwen­
,den. 

(5) Wird ein.zeitverpflichteter Soldat unmittel­
har a.uf eine Planstelle einer Verwendungsgruppe 
ernannt, ,die nicht für zeitverpflichtete Solidaten 
vorgesehen ist, so tritt da,durch keine :Beendigung, 
'sondern eine Knderung seines Dienstvel"hältni~,s.es 
als Beamter ein. 

(6) Zeitverpflichtete SoLdaten, die nach Ah­
huf der zulässigen Gesamtd3:uer des Dienst­
verhältnisses oder wegen ·eines im Dienst er­
littenen Unfalles aus ,dem Dienstverhälltnis a:us­
scheifden, sind in den ersten vier Ja.hren nach Be­
endigungdes Dienstverhältnisses im Falle der 
Bewe.rbung u.rn eine Planstelle einer Verwen­
dungsgruppe, die nicht für zeitverpflichtete Sol­
d'aten vorges.ehen ist, vorzugswe1se zu berück­
sichügen, wenn sie für Idie angestrebte Planstelle 
.gleich g·eeignet sirud wie die übrigen Bewerber. 

(7) Durch Verol'dnung der Bundesregierung 
kann bestimmt werden, ,daß auf 'bestimmte Nan­
stellen .der Bundesverwalllung nur Personen er­
nannt wenden dürfen,au:f die Abs. 6 zutrifft. 

3 
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34 md'er BeiJageOi 

Amtstitel und Verwendungsbezeichntmgen für Berufsoffiziere 

§ 149. (1) Für ,die Berufsoffiziere sind folg,ende Aantstitel vorgesehen: 

in der Ver­
wendungs­

gruppe 

Hl 

H2 

in der 
Dienstklasse 

III 
IV 
V 
VI 

vII,vm 
IX 

II, III 

]I, III 

1I,m 

H, III 

IIV, V 

V 

VI 

VII, VIII 

sonstige Voraussetzung 

während der AU51biI,dung 
an ,der Theresianischen 
Militäraka:detnie 

nach dem erfoLgreichen 
Abschluß der Grund­
ausbiLdung für die 
Verwendungsgruppe 
H2 

nach drei Jahren, in 
denen der Amtstitel 
,;Leutnant" geführt 
wurde 

nach fünf Jahren, in 
,dimen . der Amtstlitel 
"Oberleutnant" ge­
führt wurde 

nach . enfolgreichem A:b~ 
schluß ,der AusbiLdung 
tür ,den Stabsoffizier 
oder in der Verwen­
,dung als Musikoffizier 

I 
I 

Amtstitel 

Oberleutnant 
Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant 
Oberst 
General 

Fähnrich 

Leutnant 

Oberleutnant 

Hauptmann 

Hauptmann 

Major 

Ober'stleutnant 

Oberst 

(2) Den im Albs. 1 für-die Dienstklassen III 
bis VIII der Vel,"wel1!ooOlgsgruppe H 1 vorgesehe­
nen Amtstitelln ist je nach Verwendung hinZlU­
Ziufügen: "des Gel1!eralstabsdienstes", "des Inten­
danzdienstes" 'oder "des höheren militärtechni­
schen Dienstes". 

neraJtruppenin&pektor, dem Armeekommandan­
ten, dem Ste'Hv,ertreter ,des Armeekommal1!dan­
ten, dem Ohefdes Stabes ,des Armeekommandos, 
den Korpskommandanten, dem Kommandanten 
der Landesverte~dig;un:gs'akademie und dem Kom­
mandanten der Theresianisch,en Militärakademie 
für die Dauer dieser Verwendung an Stelle des 
Amtstitels "Oberst" ,der Amtstitel "Generalma­
jor" vertliehen we1"den. 

(3) Inder DienstkJiasse VIII der Verwendungs­
gruppe H 1 kann den SektionsI.eitern im Bun­
desministerium für Landesverteidigung, dem Ge-
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(4) Für 'die als Militärseelsol'ger verwendeten Berufsoffiziere sind .ahweichend vom Abs. 1 fol­
gende Amtstitel vongesehen: 

in der I 
Dienstklasse sonstige Voraussetzung Amtstitel 

Mili tärka plan 

MiJli tärkJUra t 

III 

IV 

V 

VI 

VI 

VII 

römisch-'1a:tholischer Militärseelsorger 

eVlan>geIischer Militärseelsol'lger 

Mai tär:oIherkura t 

Militiärs~perior 
Militäroberpfarrer 

MiEtärdekan 

M~litäl'proviJkar 

Militärs,uperintenderrt 

SteI1vertreterdes MlLitärvikar·s 

Leiter der Evangelischen Militär­
superintendentur 

(5) Für die als Militärärzte, Militär,apotheker 
oder M1litärtier,ärzte verwendeten Berufsoffiziere 
sind Amtstitel vorgesethen, ·die sich aus dem im 
Abs. 1 angeführten Amtstitel und ~ an Stelle 
des ,~m Albs. 2 angefrü:hrten Bestandteiles dieses 
Amtstitels -'- ,;}Jus dem Zusatz " .... arzt", 
" ... apotheker" oder" ... veterinär" zusainmen­
setzen. Für an Krankenanstalten verwendete Mi­
litärärzte ist, wenn sie 'a;ls Leiter einer Kranken­
abteilung im Sinne des § 4 Abs.6 des Ärtz·egeset­
zes verwendet werden, die Verwendungsbezeich­
nung ,;Primararzt d." (unter Hinzufügung der 

Bezeichnung der Krankenanstalt), wenn sie als Lei­
ter einer Krankenanstalt verwendet werden, die 
Verwendungsbezeichnung "Ärztlicher Leiter d." 
(unter Hinzufügung der Bezeichnung der Kran­
kenanstalt) vorgesehen. Für den mit der Führung 
der militärmedizinischen Agenden im Bundes­
minister,i'Ulll für Landesverteidigung betrauten 
Militärarzt ist inder Dienstklasse VIII die Ver­
wendungsbezeichnung "Generalarzt" voq~esehen. 

(6) § 144 Abs. 3 zweiter und dritter Satz und 
Albs. 6 sind auf Benufsoffiziere sinngemäß anzu­
wenden. 

Amtstitel für zeitverpflichtete Soldaten 

§ 150. Für zeitverpflichtete SoIdaten sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

in der Ver­
wendungs­

gruppe 

1:f3 

H4 

in der 
Dienststufe 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

Disziplinarrecht 

Wachtmeister 

Oberwachtmeister 

Stabswachtmeister 

Wehrmann 

Gefreiter 

KJOrporal 

Zugsführer 

Amtstitel 

§ 151. Die §§ 91 bis 135 sind auf die im 
§ 1 des Heeresdisziplinal1gesetzes in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 369/1975 
angeführten Berufsoffiziere und zeitverpflichte­
ten SoLdaten nichtan2lUwenden. 
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5. Ab 5 e h n i t t 

STAATSANWÄLTE 
Planstellen und Amtstitel 

§ 152. Für die Staatsanwälte sind folgende PlansteHen mit foLg·enden A:mtstiteln vorzusehen·: 

Planstelle Amtstitel 

Stlaats.rurwalt 

Leiter der Staatsanwaltschaft Leitender Sta:atsanwa'lt. 

Stellvertreter des Leiters der Oberstaatsari:walt- Oberstaatsal1wa!ltsteUvertreter 
schaft 

Erster Stellvertreter des Leiters der Oberstaats- Erster Oherstaat'sanwal~steU1vertreter 
anwal~schiai!1t 

Lei~er der Obers·t;aatSlanwa!ltschalft Oberstalatsanw;ailt 

Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur Genena'll3nwa!lt 

Erster Stellv.ertreter des Leiters der Generarpro- Erster Genera'lanwalt 
kuratur 

Leiter der GeneraJlpro,klUratlUr. Genemlprokunatlor 

Urlaub 
§ 153. Für das Ausmaß des ErlhoIungsul'\ll3!ubes der Staatsanw~ilte gih § 72 des Richterdienstge­

setzes sinngemäß. 

6. Ab s eh n i t t 

HOCHSCHULLEHRER, 

Dienstverhältnis 

§ 154. (1) § 4 Abs. 1 Z. 1 und 4 ist auf or­
dentliche Universitätsprofessoren sowie 'auf or­
dentliche und alUßerordentliche Hochschulprofes­
soren nicht .anzuwenden. 

(2) Die §§ 10 bis 12 sind auf Bochschullehrer 
nichtanzuw.enden. 

(3) Die §§ 13 bis 16 sind auf ordentliche Uni­
versitätsprofessoren sowie 'auf ordentliche und 
a:ußerordentliche Hochschulprof.es.soren nicht an­
zuwenden. 

(4) Die §§ 17 bis 19 sind auf Universitäts-(Hoch­
sch·ul-)Professoren mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Außerdienststellung nur hinsichdich ihrer 
Verw;ailtungstätigkeit und i1hrer Funktion als Rek­
tor oder als Dekan einschließlich 'derim§ 18 
des Universitäts-Organisationsgesetzes erwähnten 
'Stellvertreterfunktionen, ferner als Institutsvor­
stand sowie a1s VOl"sitzend.er akademischer Kol­
legialorgane und Kommissionen' verfügt werden 
darf. Die Universitäts-{Hoch'schul-)Professoren 
sind während ·der Zeit der Außerdienststellung 
berechti,gt, ihre Lehr- und Forschungstätigkeit 
auszuühen und in akademischen Kollegialorganen 
und Kommissionen mitzuwirken. 

(5) Das Bundes~etz V'Ol1l 18. November· 1955, 
BOB;!, Nr. 236, womit Bestimmungen üher die 
Pensionsbehandlung von Hochschulprofessoren 
und über deren Emeritierung getroffen w.erden, 
bleibt Ihinsichtlich .des im Abs. 1 genannten Per­
sonenikreis Uniherührt; auf ·außeroridentJ,iche 
Universitätsprof,essor,en ist dieses Bundesgesetz 
nicht ,anzuwenden. 

(6) Das DienstlverhärItnis des Universitäts-{Hoch­
.schul-)Assistentenendet aus den im § 20 Albs. 1 
Z. 1 ,und 3 his 6 angefÜIhnen .Gründen sowie 
durch Abla.ufder BesteHungsda.uer und durch vor­
zeitige AuflöSiUng. 

(7) Das Bundesgesetz vom 25. ]äp.ner 1979, 
BGBtl. Nr. 57, ü!ber die Gleichstellung von Süd­
ti1'Oiern mit österreichischen Staatshürgern auf 
bestimmten Verw,ahungsgebieten wird durch die­
ses Bundesgesetz nicht berührt. 

(8) Die §§. 23 bis 35 sind ·am Hochschulleh­
rer nicht anlziUwenden. 

VerwendllDg 

§ 155. Die§§ 36 bis 41 und 42 Albs. 1 sind 
auf Universitäts-(Hochschul-).Professoren nicht 
anzuwenden. 

Dienstpflichten 

§ 156. Die §§ 43 his 61 sind auf ordentliche' 
Universitätsprofessoren sowie auf ordentliche 
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und Jiußerorden1ilich,e Hochschu1professoren nicht 
auzmwenden.§ 57 ist auch auf Jindere Hochschul­
lehrer nicht anzuwenden. 

Amtstitel 

§ 157. {I) Für die Hochschullehrer sind je nach 
Verwendung folgende Amtstitel vOl'~esehen: Or­
dentlicher Universitätspr:~fessor, Ordentlicher 
Hochsch:ulprofessor, AußerordentlicherUniversi­
tätspl'ofessor, Außer:ordentlicher Hochschulpro­
fessor, Universitätsassistent, Hochschulassistent 
sow,ie nach Maßgahe des § 3 Abs. 2 des Hoch­
schu1.assistentenges,etzes, BGBl. Nr. 216/1962, 
Oberassistent. 

(2) Für Universitäts3!ssistenten an der medi­
zinischen Rak,u:ltät einer Universität ist abwei­
chend v'om A:bs. 1 der Amtstitel "Assistenzarzt" 
v;orgeselhen. N <lich Erwerlm~gder Lehrbefugnis 
3!ls Universitätsdbzent oder Zurücklegling einer 
für die Vorrückling anrechenbaren Zeit von 
zwölf Jahren tritt 'an die SteHe dieses Amtstitels 
der Amtstitel "Ober,arzt". 

Urlaub 

§ 158. Die §,§ 64 bis 78 sind auf ordentliche 
Universitätsprofessoren oowie auf ordendiche und 
außerordentliche Hochschulprofessoren nicht an­
zuwenden. 

Leistungsfeststellung 

§ 159; Die :§I§ 81 bis 90 sind Ilouf Hochschul­
lehrer nichtauz,uwenden. 

Disziplinarrecht 

§ 160. (1) Bel der Bestdlung der Disziplinar­
kommission beim Sundesmi.nisterium für Wis­
senschatft rund Forschung ist VOl7JUSol1gen, daß 
für HochischiUiLldhrer lbesondere Senate Ig,ebiLdet 
werden können. 

(2) ,Ein Mitglied des Senates der Disz~plinar­
kommission muß jener Gruppe V10n Hochschul­
lehrern .3!n.gelhören, d;er der ,B,eschuldigte ange­
hört. 

(3) ZuDisziplinal1anw~lten und deren Stell­
v,ertretern sind recht9kIundi~e Hochschu<l1ehrer zu 
best,eInen. Die Disziplinaranwälte sind in dieser 
Eigenschaft ,dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung lunmitte'lihar !UntersteHt. 

7. Abschnitt. 

LEHRER 

Dienstverh;iltnis 

Ernennungserfordemisse 

§ 161. (1) Eine B,erofsprax;is, die im Zusam­
menlha'ng mit einer abgeschlossenen schulmäßigen 

AushiMung oder einer sonstigen Berulsausbildung 
für Lehrer vorgeschrieben ist, ist - :>oweitdie 
Anlage 1 nicht .rutderes bestimmt - nach Ab:­
schLuß der v;orgeschriebenen Ausbi,ldung zurück­
zUlIegen. 

(2) Lehrer an zweisprachigen. Schulen . oder 
Klassen sowie an Schulen oder KLassen mit einer 
ander,en als der deutschen Sprache a.Js Unt,errichts­
sprache haben d~e der Schulartentsprechende 
Befähigung zur Erteiilung,des Unterrichtes auch 
in ,der betreffenden Unterrichtssprache nachzu­
weisen, Slofern sie in dieser Unterrichtsspr:ache 
tatsächlich Unterricht (lU erteiLen b,ajben. 

(3) Relilgionslehrer und Lehrer für Religions­
pädagogik haben 'die kirch:lich {religions.gesell­
scha'ftlich) erklärte iBefäihigung und Ermächtigung 
für die Ertei,1ung des entsprechenden Unterrich­
tes an der betr,effenden Schuhrt <nach den hie­
für geltenden kirchlichen (rel~gions.gesel1schaft­
lich,en) Vorschriften nachzuweisen. Eine Nach­
sicht von diesem Erfo12demis ist ,au~g,esch,lossen. 

Besetzung fr,eier NansteHen 

§ 162.' (1) Der ,Besetzung einer freien Plan­
steUe eines Lehrers hat ein Auss,chrei1bungs- und 
Bew.erburigsverfahren vomm~ugehen, wenn es 
sich nicht um eine Planstelle handelt, die mit 
einem Vertragsllehrer besetzt ist, der die Er­
nennungserttordemisse el1fiüllt und nach einem 
dem Albs. 2 oder 3entspr,echenden Ausschrei­
hungsv,erfQJhrenauf ,dieser PlansteUe v,erwend,et 
wird. 

(2) Der ZJuständig,e iBlundesminister hat späte-. 
stens drei Mon:ate V'or ß.eginn jedes Schuljahres 
die für das ,betreffende Schuljahr 2)U besetzenden 
NanstelLen im Amtsblatt zur W,iener Zeitung 
ausZIUschre.ilben. 

(3) Sonstige, VIOndieser Aitmchreibnmg nicht er­
faßte und n'ach dieser frei werdende Planst,eHen, 
die während des Schuljahres besetzt werden sollen, 
sind 

1. sofern der La'I1desschu1l11at SchuLbehÖrde er­
ster Instanlz ist, von dies,em, 

2. in ,aJ'len iibrigen FäHen vom zustä,ndigen 
Bundesminister 1m "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" auszuschre~ben. 

(4)PLansteHen, die durch den übertritt oder 
die VersetZiung ihres Inhabers in den Ruhestand 
fr,ei werden,:,sind so r,echtzeitig a,uszuschreiben, 
,daß si,e im ,zeitpunlkt des Freiwerdens besetlZt 
werden können. 

(5) Die Ausschrdbung kann zusätzlichaJuch 
a.Ulf andere geeignete Weise verLautlbart werden. 
Sie hat die mit ,dem Arbeitsplatz v~l'bundenen 
Aufg:ahen, die Ernennungsel1forderni,sse, den 
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Diensllort und die Schu'Ie(n) &owie die Bewer­
bungsfrist und die Einreichungsstelle für Bewer­
bungsgesu~e zu enthalten. 

(6) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb der 
ß.ewerbungsfrist bei der in der' Ausschreibung 
bezeichneten Stelle einzureichen. Nicht rechtzei­
tig eingereichte Bewe1"bungsgesuche gelten als 
nicht eingebracht. Langen innerhalb der Bewer­
bungsfrist nicht mindestens so viele Bewel1bun­
gen ein, als Planstellen zu besetzen sind, so v,er-, 
längert sich die .Bewerlbungsfrist um einen Mo­
nat. In die verlängerte Bewe1"bungsfrist ist die 
Zeit der Hauptferien nicht einzurechnen. 

Schulfeste SteHen 

\ § 163. (1) Schulfeste Stellen sind die Plan­
'stel.Jen eines Direktors, DirektorsteJilvertreters, 
Abteilungsvorstandes, PachvorstJandes und Erzie­
hungsleiters. 

(2) Von den sonstigen Planstellen für Leh­
rer ist mindestens die Hälfte jener Planstellen 
:vls schulfest ~ erklären, deren .da,uernder Be­
snand bei Berücksichtigung der voralussichtlichen 
Schülerza1hlen und der Pflichtgegenstände an den 
betreffenden Schulen gesichert ist. 

(3) Die gemäß Abs. 2 erklärte Schulfestigkeit 
d,arf nur bei wesentlicher Änderung der maß­
gebenden Umstände a.ufgehoben werden. 

(4) Die Erklärung und Aufhebung der Schul­
festigkeit obliegen dem Kollegium des Landes­
. schulrates; vor der Beschlußfassung ist der zu­
sdndige Fach<llUssch'uß der Personalvertretung 
anzuhören. Sofern der Landesschulrat nicht Schul­
behör.de erster Instanz ist, oblieg.en die Erklä­
rung und Aufhebung der Schulf.estigkeit dem 
zuständigen B'undesminister, der Vlorlher den zu­
ständigen Zentrala:usschußder Personalvertretung 
anz'tihören hat. . 

(5) Die Erklärung und Aufhebung der Schul­
festi'g-keit sind in dem ~ur Veröffentlichung amt­
licher Miüe~lungen der ~ständigen Behörde he­
stimmten Verlautbarungsblatt kundzumachen. 

§ 164. Der Inha!ber einer schulfesten SteHe kann 
unter Bedachtnahme a'lllf § 38 nur 

1. mit seiner Zusdmmung, 

. 2. im Fa'lIe einer VerweriduIlJgsbeschränkung 
gemäß § 42 Albs. 2, 

3., bei AUlfhebung der Schulfestigkeit, 

4. bei Auf.lassung derPlanstdIe oder 

5. im Falle des durch Disziplinarerkenntnis aus­
gesprochenen Verlustes der aus .der Inne­
habung einer' schulfesten Stelle fließenden 
Rechte 

an eine andere Stelile versetzt werden; 

§ '165. {1) Schulfeste Stellen gemäß § 163 
Abs. 1 werden mit der Ernennung auf die v.e­
treffende Planstelle bes·etzt. Sonstige schulfeste 
Stellen sind nach Maßgabe der folgenden Ab­
sätze ztu verleihen. 

(2) Schulfeste SteHen dürfen nur Lehrern im 
definitiven Dienstverhältnis verliehen werden, 
die die Lehl1betfähigung ,für die betreffende SteHe 
besitzen. 

(3) Schulfeste Stellen sind - ausgenommen im 
Falle des Diensttausches von Inh:vbern solcher 
Stellen - im Ausschreibungs- un,d Bewerbungs­
verfahren~ 'besetzen. 

(4) Die ,frei ,gewordenen schultesten' Stellen 
sind ehestens, <längstens jedoch inn'erhalb von 
sechs Monaten nach Freiwerden aus:21uschreiben. 
Unter frei geWordenen schu1festen Stel'len sind 
auch sOllche .~ verstehen, der,en Inlhaberdie aus 
der inneha:bung einer schuLfesten SteHe fließenden 
Rechte ,auf Grund eines Disziplinarerkenntnis­
ses verloren hahen. § 162 Arbs. 3 und 4 ist sinn­
gemäß mit. der A'bweichung anzuwenden,' ·daß 
freigewordene schulfeste Stellen ,in dem VerJ,aut­
baru'ngslbl:att .au~schreiJbensind, das zur Ver­
öfFentlichiung amdicher Mrtt-eilungen der aus­
schretbeirden Behörde bestimmt ist. 

(5) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb eines 
Monates nach ,dem Ausschreibungstag im Dienst­
weg einzureichen. Die Zeit der Hauptferien ist 
in diese Frist nicht ,einzurechnen. Nicht recht-. 
zeitig eingereichte Bewerlbungsgesuche gelten als 
nicht eingebracht . 

(6) Die Verleihung der schulfesten Stelle ob­
liegt dem zuständigen Bundesminister oder, wenn 
ein Landesschuilr,at Schulbehörde erster Instanz 
für die betreffende Schule ist, dem Kollegium 
des Landesschtu:lrates. Bei der Auswa:hlausden 
Bewerbern ,ist zunächst auf die Leistungsfeststel­
lung, ferner 'auf die Rücksichtswürdigkeitder 
B ew'el"ber im Hiniblick :aulf ihre sozialen Verhält­
nisse Bedacht zu nehmen. Lehrer, die ihre schul­
Feste Stelle durch Au~lassung 'der PlansteHe ver­
lor'en h:liben, sind bev'O~gt zu ,reihen. B.ei weni­
ger ah dr,ei geeigneten Bew,erbern kann eine 
neuerliche Ausschrdbung vorgenommen werden. 

(7) Unterlbldbt die Verleihung derausgeschrie­
benen schulfesten SteUe,so ist diese Stelle bis 
zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungs­
verfahren weite!lhill<llUszuschrdben. 

Versetzung ,in den Ruhestand 

§ 166. (1) § 14 ist auf Lehrer mit der Maß­
gabe anzuwenden, :daß eine Versetzung in den 
R,uhestand auch .zu erfolgen hat, wenn dem 
Lehrer aus gesundheitlichen Gründen ,eine Er­
mäßigung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 
ihres Ausmaßes ,durch mindestens zwei Jahre 
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gewährt wurde. Bei der Berechnung der zwei­
jährigen DaJUer ist eine dazwischenliegende Ver­
wendung des Lehrers mit voller LehI'V'erpflich­
tang nur dann Q:ls Unterbrechung anzusehen, 
wenn sie mindestens die Hälfte der mit ,der 
Ermäßigung . der LehrverpflichtUilig 2iuruckgeleg-
ten Zeit ,erreicht. ' . 

(2) § 15 ist auif Lehrer mit der Maßgabe 
anzuwenden,' daß qie Erklärung ohne Zustim­
mung der Dienstbehörde nur mit Ablauf des Mo­
nates, in den der Schluß eines Semesters oder Lehr­
ganges fällt, wirksam werden kann. Mit Zustim­
mung der Dienstlbehöl'de kann die Erklärung mit 
A:bla,uf des Monates, den der Lehrer bestimmt, 
frühestens jedoch mit Ablauf des der Abgabe 
foLgenden Monates wirksam wel'den. Hat der 
Lehrer keinen oder einen früheren' Zeitpunkt 

. der Wirksamkeit bestimmt, so wird die Er­
Mäl1ung mit A:hlauf ,des Monates, in den der 
Schluß des ZIUJm Zeitpunkt der Abgalbe laufen­
den Semesters oder Lehrganges fällt, wirksam. 

Verwendung 

Verwendung lan nicht in der Verwaltung des 
Bundes stehenden Schulen 

§ 167. Die §§ 36 bis 42 sind auf Lehrer mit 
der Maßgabe ':anzuwenden, ·daß als Dienststelle 
auch Schulen in Beracht kommen, die nicht in der 
Verwaltung des Bundes stehen. 

Vorühergehende Verwendung bei einer Dienst­
stelle der VerwaJtung 

§ 168. {l) Der Lehrer ka'nn bei Bedarf mit 
seiner Zustimmung ul).terFreistelLung von der 
Unterrichtserteilung einer Dienststelle der Bun­
desverwa:lmmg V'orübergehend zur DielJ.stleistung 
z'ugewiesen werden. 

(2) Der Zustimmung' des Lehrers bedarf . es 
nicht, . wenn die v,orühel1gehende' Verwendung 
bei einer DienststeLle der Schulv,erwaltung und 
für ,einen Zeitraum erfolgt, in dem der Lehrer 
auf Grundein,es amtsärztlichen ZeU:gnisses wegen 
seines gesundheitlichen oder die Gesundheit der 
Schüler gefäihrdenden Zustandes zwar f,ür den 
Schuldienst, nicht aber f~ür den Verwaltungs dienst 
ungeeignet ist. 

(3) Der Lehrer unterliegt für die Da,uer einer 
solchen· Verwendung, soweit sie nicht in der Aus­
übung des Lehra,mtes hesteiht, den für die Be­
amten dieser Dienststelle geltenden Bestimmun­
gen Ülber diedienst1iche Tätigkeit, die Pflichten, 
die Feiertagsruhe lund den Urlaub. 

Zusätzliche Verwend~ngan !einer 
.anderen Schule 

, 

§ 169. Der Lehrer kann aus wichtigen dienst­
lichen Gründen im Auftrag der DienstbehÖrde 

vorübergehend auch an emer anderen Schule 
verwendet werden. 

Dienstpflichten 

Lehramtliche Pflichten 

§ 170. Der Lehrer ist zur Erteilung regel­
mäßigen Unterrichtes (Lehrverpflichtung) sowie 
zur genauen Erfüllung der sonstigen aus seiner 
lehramtlichen Stellung' sich ergebenden Obliegen­
heiten verpflichtet "md hat die vorgeschriebene 
Unterrichtszeit einzuhalten. 

Lehrverpflichtung 

§ 171. (1) Das Ausmaß der dem Lehrer ob­
liegenden Lehrverpflichtung richtet sich nach dem 
Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehrverpflich­
tung der Bundeslehrer, BGBL NI'. 244/1965. 

(2) Aus wichtigen dienstlichen Gründen kann 
der Lehrer vorübergehend auch zur Erteilung 
des Unterrichtes in Unterrichtsgegenständen ver­
halten werden, für die er nicht lehrbefähigt ist. 

Amtsversdlwiegenheit 

§ 172. Auf Lehrer, die Privatschulen zur 
Dienstleistung zugewiesen sind, ist § 46 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß sie auch über Tat­
sachen, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Privatschule geboten ist, Stillschweigen zu be­
wahren haben. 

Meldepflichten 

§ 173. § 53 ist auf Lehrer mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Aufenthaltnahme außerhalb 
des W ohrisitzes, wenn der Lehrer gerechtfertigt 
vom Dienst abwesend ist, und die Adresse, unter 
der dem beurlaubten Lehrer.im kürzesten Wege 
amtliche Verständigungeri zukommen können, 
der unmittelb'ar vorgesetzten Dienststelle zu 
melden sind. Der während der Schulferien beur­
laubte Lehrer hat die Adresse, unter der ihm im 
kürzesten Wege amtliche Verständigungen zu­
kommen können, nur für die Zeit der Haupt­
ferien zu melden. Leiter haben diese Meldung 
auch für die Zeit der Weihnachts-, Semester­
und Osterferien zu erstatten. 

Nebenbeschäftigung 

§ 174. § 56 ist auf Lehrer mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der Betrieb einer Privatschule 
oder einer Privatlehr- und Erziehungsanstalt 
sowie die Erteilung des Privatunterrichtes an 
Schüler der eigenen Schule und die Aufnahme 
solcher Schüler in Kost und Quartier der vor­
hergehenden Genehmigung der Dienstbehörde 
bedarf. ' 
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Amtstitel 

§ 175. Für die Lehrer sind folgende Amtstitel vorgesehen: 

Amtsti~el Verwendungs­
gruppe(n) I------------------'~-,-----------------_c_ 

in den Gehaltsstufen 1 bis 9 ab ,der Gehaltsstufe 10 

L PA, L 1 I Professor 

je nach Verwendung . 

Berufsschullehrer 

Erzieher 

Fachlehrer 

Berufsschulobetlehrer 

Obererzieher 

Fachoberlehrer 

L2 Kindergärtnerin an übungskinder- Oberkindergärtnerin an übungskin-
gärten 

Sonderkinderg~rtnerin 

Sonderschullehrer 

übungsschullehrer 

dergärten 

Obersonderkindergärtnerin 

Sonderschuloberlehrer 

Obungsschuloberlehrer 

Kindergärtnerin an übungskinder­
gärten 

Oberkindergärtnerin an übungskin­
dergärten 

L3 Lehrer für (unter Hinzufügung des 
Unterrichtsgegenstandes) 

Oberlehrer für (unter Hinzufügung 
des Unterrichtsgegenstandes) 

Sonder kindergärtnerin Obersonder kindergärtnerin 

§ 176. Für die Lehrer sind abweichend vom § 175 folgende Amtstitel vorgesehen: 

für den Amtstitel 

Leiter einer Schule, eines Bundeskonyikts, zum Direktor 
Direktor ernannten fachlichen Leiter eines 
Hochschulinstituts 

Stellvertreter des Leiters an einer Höheren Inter- Direktorstellvertreter 
natsschule des Bundes 

Vorstand einer Abteilung einer Lehranstalt im Abteilungsvorstand 
Sinne schulrechtlicher Vorschriften 

Fachvorstand einer Lehranstalt für wirtschaft- Fachvorstand 
liche Frauenberufe, zum Fachvorstand ernann-
ten fachlichen Leiter eines Hochschulinstituts 

Erziehungsleiter an einer Internatsschule des Bun- Erziehungsleiter 
des 

Ferien und Urlaub 

§ 177. (1) Lehrer, die einer Anstaltsleitung un­
mittelbar unterstehen, dürfen sich, soweit nicht 
besondere Verpflichtungen (Vertretung des Di­
rektors, Abhaltung von Prüfungen udgL) 
entgegenstehen, während der Hauptferien von 
dem Ort ihrer Lehrtätigkeit entfernen. 

(2) Während der sonstigen Ferien haben die 
Lehrer gegen Meldung bei der Anstaltsleitung 

die Befugnis zur Entfernung vom Dienstert, 
wenn nicht besondere dienstliche Verhältnisse 
ihre Anwesenheit an der Schule erfordern. 

(3) Direktoren (Leiter) von Anstalten habeIl, 
wenn für die klaglose Erledigung dringender 
Amtsgeschäfte vorgesorgt ist und nicht beson­
dere dienstliche Rücksichten die persönliche An­
wesenheit des Direktors (Leiters) in seinem 
Dienstort erfordern, Anspruch auf einen Urlaub 
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während der Hauptferien, der erst nach Abwick~ 
lung der Schluß geschäfte beginnt und fünf Tage 
vor Anfang des folgenden Schuljahres .endet. 

(4) Der Lehrer kann aus wichtigen dienstlichen 
Gründen während eines Ferienurlaubes . zur 
Dienstleistung zurückberufen werden. In diesem 
Falle ist ihm, sobald es der Dienst gestattet, die 
Fortsetzung des Ferienurlaubes zu ermöglichen. 

(5) Die §§ 64 bi~ 72, 77 Abs. 1 und 78 sind 
auf Lehrer nicht anzuwenden. § 77 Abs. 2 ist auf 
Lehrer sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß an die Stelle des·· Erholungsurlaubes die 
Schulferien treten. 

Leistungsfeststellung 

§ 178. (1) Die Bestimmungen über die Lei­
stungsfeststellung sind auf Lehrer mit der Ab­
weichung anzuwenden, daß an die Stelle des Ka­
lenderjahresdas Schuljahr und an die Stelle des 
Monates Jänner der Monat Oktober treten. 

(2) Im Verfahren über die Leistungsfeststellung 
für einen Religionslehrer hat dem Senat der 
Leistungsfeststellungskommissionein Religions­
lehrer desselben Bekenntnisses anzugehören; für 
die Bestellung dieses Religionslehrers ist ein Vor­
schlag der entsprechenden gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft einzuholen. 

Disziplinarrecht 

§ 179. (1) Bei der Bestellung der Disziplinar­
kommission beim Bundesministerium für Unter­
richt und Kunst ist vorzusorgen, daß für Lehrer 
besondere Senate gebildet werden können. 

(2) Ein Mitglied des Senates muß Lehrer sein 
und soll an einer Schule jener Schulart (Schüler­
heim) tätig sein, an der der beschuldigte Lehrer 
hauptsächlich verwendet wird. Bei einem Verfah­
ren gegen einen Religionslehrer hat dieses Mit­
glied Religionslehrer desselben Bekenntnisses zu 
sein; für die Bestellung dieses Religionslehrers 
ist ein Vorschlag der entsprechenden gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
einzuholen. 

§ 180. Für Schulleiter und sonstige Lehrer so­
wie für Erzieher, die an einer dem Landes­
schlrat unterstehenden Schule (Schülerheim) ver­
wendet werden, sind Disziplinarkommissionen 
bei jedem Landesschulrat einzurichten: Der 
Rechtszug gegen Erkenntnisse dieser Kommis­
sionen geht an die Disziplinaroberkommission. 
§ 179 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 181. Im Falle eines Schuldspruches hat das 
Erkenntnis den Verlust der aus der Innehabung 
einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auszu­
sprechen, sofern dies aus dienstlichen Interessen 
geboten erscheint. 

§ 182. § 179 ist über den Bereich des Bundes­
ministeriums für. Unterricht und Kunst hinaus 
sinngemäß für jene Zentralstellen anzuwenden, 
in deren Bereich Lehrer verwendet werden. 

8. A b s c h n i t t 

BEAMTE DES SCHULAUFSICHTSDIENSTES 

Ernennung 

§ 183. § 4 Abs. 1 Z. 4 und die §§ 10 bis 12 
sind auf Beamte des Schulaufsichtsdienstes nicht 
anzuwenden. 

Amtstitel 

§ 184. Für Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
ist in der Verwendungsgruppe S 1 der Amts­
titel "Landesschulinspektor" und in der Ver­
wendungsgruppe S 2 je nach Verwendung der 
Amtstitel "Bezirksschulinspektor" oder "Berufs­
schulinspektor" vorgesehen. 

SCHLUSSTEIL 

1. Abschnitt 

AUSSERKRAFTTRETEN VON RECHTSVOR­
SCHRIFTEN 

§ 185. (1) (Verfassungsbestimmung) § 17 
Abs. 7, § 47 Abs. 5 und I§ 62 Abs. 2' BDG, 
BGBL Nr. 329/1977, werden aufgehoben. 

(2) Ferner treten außer Kraft: 
1. die Dienstpragmatik, RGBL Nr. 15/1914, 

2. die Lehr·erdienstpragmatik, RGBL Nr. 319/ 
1917, 

3. das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBL Nr. 22/ 
1947, 

4. das BDG, BGBL Nr. 329/1977, und 
5. Artikel VII Abs. 3 bis 8 der 31. Gehalts­

gesetz-Novelle, BGBl.Nr. 662/1977. 

2. A b s c h n i t t 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Ernennungserfordernisse und Definitivstellungs­
erfordernisse 

§ 186. (1) Die in der Anlage 2 angeführten 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften gelten, 
soweit sie nicht gemäß § 134 Abs. 1 BDG vor 
dem Inkrafttreten der Anlage 2 außer Kraft 
getreten sind, so· lange als Bundesgesetz weiter, 
bis die auf Grund des § 24 Abs. 5 für die be­
treffenden Verwendungen erlassenen Verordnun­
gen in Kraft treten. Auf die in der Anlage 2 
angeführten Ausbildungs- und Prüfungsvor-
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schriften sind ,§ 24 Abs. 7, § 25 Abs. 1 bis 3 
und die §i§ 28 bis 35 und 196 dieses Bundes­
gesetzes anzuwenden. 

(2) Mitglieder der' Prüfungskommissionen, die 
auf Grund des Gehaltsüberleitungsgesetzes oder 
des BDG bestellt wurden und zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes dieses 
Amt noch bekleiden, bleiben bis zum Ablauf 
ihrer Bestellungsperiode oder bis zum Eintritt 
eines der im § 29 dieses Bundesgesetzes ange­
führten Endigungsgründe, längstens aber bis 
zur Neuregelung der für die betreffende Ver­
wendung in der Anlage 2 angeführten Aus­
bildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift ge­
mäß § 24 Abs; 5 dieses Bundesgesetzes im Amt. 

(3) ,Bei Ider Anwendung des § 33 Ab~. 8 sind 
die bi:sheri,ge und,dieentsprech.ende neue Dienst­
prüfung als ,se~be Dienstprüfung .anzusehen. 

(4) Ist bei Beamten der -AHgemeinen Verwal­
tung, :bei Beamten in nandwerk1icher Verwen~ 
,dung, bei iBerufs.offizieren und bei zeitverpflich­
teten Soldaten ,der erfolgreiche Abschluß einer 
GrurudausbiIdungErnennungs- 'Oder Definitiv­
steillungserfol'dem~s oder Tdl ,eines solchen, so 
,gelten die ,enosprechenden Anstellungs-und Defi­
nitivstel'lung'serfordernisse ,des früheren Dienst­
zweig,es für Idie betr.eff.ende Verwendung bis zu 
,dem im .Nbs. 1 umschri,ebenen Termin weiter. 
Soweit jedoch Idiese Anstellungs- oder Definitiv­
iStellungserfol'dernisse Iden erfolgreichen Abschluß 
bestim~ter Hochschulstudien vors·chr,eiben, treten 
die entsprechenden B.estimmungen der Anlage 1 
bereits mit ihrem Inkra:fttreten an - die Stelle 
.dieser bisilierigen Bestimmungen. 

(5) Abweichend vom Abs. 4 ist das in den 
Dienstzwe~gen ,20, 24 unld 26 der Dienstzweige­
ot1dnungder Beamten der Allgemeinen Verwal­
tUl1lg (Anlage zu Aibschnitt I ·des Gehalt~über­
leitungsge,setzes) angeführte Erfordernis einer 
wenigstens JÜnfjährrg·en Verwendung in einem 
Dienst bei einer inländischen Gebietskörpenschaft 
nach dem Inkrafttreten Idieses Bundeslgesetzes 
nicht mehr anzuwenden. 

§ 187. (1) Der Nachweis der ,abgeschlossenen 
HochschulbiLduIligi:m Sinne der An:lage 1 ist bei 
Beamten, ,auf ,deren Hoch~chulstUidium das All­
gemeine Hochschu~-lStudiengesetz, BGB!. Nr. 177/ 
1966, und die nach ihm erlassenen besonderen 
Studiengesetze nicht anzuwenden sind, wie folgt 
zuerhringen: 

,1. bei den rechts- undstaatswelssenschafulichen 
StUidien und bei iden IStu'dien an einer Hoch­
schule technischer Richtung (Technische 
HochsdlUle, 'Montanistische Hochschule, 
Hochschule für Bodenkultur) durch die er­
folgreiche A'blegung 'der in Iden Studien- und 
Pl'üfungsor.dnungen !hiefür vorgesehenen 
Staatsprufungen, 

2. bei - den staatswissenschaftlichen Studien 
-durch die Erwerbung ,des noktorates der 
Staatswislsenscha,ften, , 

3. bei den theologischen Studien ,durch die er­
rfoigreiche VoIlenlduilig der in den Studien­
und 'P~üfungsvor,schriften hiefür 'vol"gesehe­
nen IStudienan ,einer theo:lÜigischen Fakul­
tät oder.aneiner gileichgehaltenen g.eist­
Echen Lehranstalt, 

4. heiden medizinischen .Studien durch die 
Erwerbung <les Doktorates ,der Medizin, 

5. bei den phil'Üsophischen StUidien durch die 
ErlWerbuilig des Doktorates ,der Philosophie 
oder durch Idie ,erfolgreiche Ablegung der 
Lehramtsprufung rur !hähere Schulen (oder 
der früher,en 'LehramtsprÜlfung für Mittel­
schulen) einschließlich des vorgeschriebenen 
Probejahres, , 

6. bei den pharmazeutischen Studien durch die 
Erwerbung des akademischen Grades eines 
Magisters der rPhar:mazie; bel Lehrern Idurch 
.eine zusätzliche .einjährige Fachaushi1ldunrg 
oder Idurch den akaJdemischen Grad eines 
MaJgisters der Phal1mazie und die Erwer­
bung Ides DCYktoratesder Philosophie, wenn 

.die Su.eIlige' Prüfung aus Chemie oder Bo:­
tanik oder Phal1makognosie mit einem' zwei­
ten na turwiJssenschaft!lich~ma thematischen 
Fach aJhgel~~t wurde, 

7. bei den Studien der A!'chitektur. an der Aka­
Idemie Ider biMenden Künste und an der 
Hochschuileror angewandte K,unSt in Wien 
durch die Erw,errbung des Diploms, 

8. bei ·den Studien der Konservierung und 
Technoh:>rgiean ,der Akademie der hildenden 
Künste ,durch die Erwerbung des Diploms, 

9. bei ,den Studien für das Lehramt an höheren 
Schulen aus den .Fädiern Musikerziehung, 
Instrumentalmusikerziehung, Bildne!'ische 
Erziehung, Han1darbeit und Werkerziehung 
sowie Handarbeit und Werkerziehung (Tex~ . 
tiles Gesta1ten) durch die erfolgreiche Ab­
Iegung ,der Lehramtsprüfung für höhere 
Schulen (oder der früheren Lehramtsprü­
fun:g für Mittelschulen) einschließlich des 
vorgeschriebenen Probejahres, , 

10. bei den tierär~t1ichen Studien durch ,die Er­
werbung des tierärztlichen Diploms, 

l1.bei ·den Studien an der Hochschule für Welt­
'handel du!'ch die Erwerbung des Doktorates 
der HandelsW!i,ssenschaften oder durch die 
errfol,grciche Ablegung der Lehramtsprüfung 
für mit tIere kaufmännische Lehranstalten 
(frühere hfurheHihigun,gsprüfung . für Di­
pLomhandelslehrer). 

(2) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt­
schaftswissenschaften aüf Grund eines im Gebiet 
der Republik ,tjsterreicherworbenen Diploms 
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für Diplom-VlOlkswirte, Diplom-Kaufleute oder 
Dipilomhandeilslehrer ist der Erwerrbung des Dok­
torat,es der Harudelsw1ssenschaften an ,der Hoch­
schule 'fü'r Welohandel :g'1eichzuha1ten. Gleiches 
gih für die Erwerbung -des Diploms für Diplom­
Volkswirte, sofern das hetreffende Studium nach 
dem 30. September 1965 ,ahgesch1IQssen wurde. 

" (3) Das Studium an der Hochschule für Welt-
:handel ist bei Beamten der VerwendungJsgrup­
pen A und H 1 auch durch die Erwerbung des 
akademischen Gudes ,eines Diplomkaufmannes 
als vollendet a11lZusehen, wenn ,der Beamte diesen 
.. kJidemischen Gra,d vor dem 1. Jänner 1960 
erworben ,und tübel'dies' da,s zweisemestrige Auf­
baustudium an einer HOchs,chule:bür Weltharudel 
absolviert hat. 

§ 188. (1) Anstel1ungs- oder DefinitivsteHungs­
erfordernisse IQder Teile v,on solchen Erfol"der­
nüssen, ,die nach ,den vor dem Inkrafttreten der 
Anlage 1 geltenden Bestimmungen erfüllt wurden, 
gelten auch als nach ,den neuen Rechtsvorschriften 
erfÜll,lt. 

(2) IBeamte, ,die sich zum Zeitpunkt des In­
kraÜtretens dieses ßundesg,esetzes im proviso­
rischen Dienstver'hältnis befinden, können die 
für ihre Verwendung vOl"gesehenen DefinitivsteI­
lungsertforderniSse his zum 31. Dezember 1980 
enoweder nach den his zum 31. Dezember 1977 
gdteruden Bestimmungen ,des Gehaltsüberlei­
tungsgesetzes oder nach den neuen °Bestimmun­
gen dieses B'Undesges-t:tzes erfüllen. Ab 1. Jänner 
1981 können unlbeschaldet Ider §§ 186 und 187 die 
Definitivstellungsedordernisse nurn1ehr nach 
diesem ißunde~ge.setz el"füllt weIiden. 

{3) Das Diplom ,der ehema!ligen Kunstgewerbe­
schule, ,der ehemaligen t.Abdemie f,ür arigew~ndte 
Kunst in Wien, der ehemaHgen Reichshochschule 
für angewandte Kunst in Wien sowie ,der ehe­
maligen Hochschule für angewan'dte Kunst in 
Wien ist - wenn ,es ,bi,s zum 31. Juli 1970 er­
langt wur;de -'- ,dem Diplom einer Kunsthoch­
schule gleichzuhalten. 

Dienstzeit 

§ 189. Bestehende RegeLungen, die eine kürzere 
WochendieIllStzeit als§ 48 ,Albs. 2 vor,sehen, blei­
ben un!berührt. 

Leistungsfeststellung 

,§ 190. (I) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
§§ 81 bis 90 anhängige Leistungsfeststellungsver­
fahren sind nach diesem Bundesgesetz fortzu­
führen. 

(2) Die Funktionsdauer der derzeit bestellten 
Mitglieder ,der Leistungsfeststellungskommissio­
nen endet mit AbJlauif des 31. Dezember 1979. 

(3) Die nach den §§ 40 bis 50 oder 137 BOG 
zuletzt ,gültigen Leistungsfest:stellungen hleiben 
bis zu einer Leistun~sfest'stel1ung nach dies,ern 
:ß.undesge.setz unberührt. 

Disziplinarrecht 

§ 191. (I) 1m Zeitpunlkt Ides Inkrafctretens ,der 
§§ 91 bis 135 anhängige Disziplinarverfahren 
,sind nach ,diesem Bundes,g,esetz ,fortzuführen. 

(2) Die Disziplinarkomm1ssionen <und die Dvs­
ziplinaroberkommis&ion, die auf Grund des BDG 
errichtet wurden, bldben his zum Ablauf ihrer 
Funktions:periode im Amt. 

Wachebeamte 

§ 192. (1) Wachebeamte ide-rV,erwendungs­
,gruppe W 3, die ,die Voraussetzungen der An­
hge 1 Z. 12 . .1 liLa und b erfüllen, sind zu Be­
amten der Grundstufe der Verwel1'dungs­
gruppe W 2 zu ernennen. 

(2) Für Wachebeamte, Idie ,am 1. Jänner 1978 
!der Dienst:stufe 1 der Verwendun~sgruppe W 2 
angehörten, ,gilt das Erforde:r:nis der Anlage 1 
Z. 12.3 nur aIs erfüllt, wenn~ie nach den his 
zum 31. D,ezember 1977 geltenden Ausbi1<dungs­
yorschrifteneine mindestens sechsmonati,ge Fach­
ausbil,dung oder im Falle einer kürzeren Fach­
ausbiJ.dullg ,eine zu deren Besuch vorgeschriebene 
SOnidera.usbildung (Verwendung) ,erfolgreich ab­
geschlossen haben. 

(3) Der Amtstitel "Bezirksinspektor" f~llt für 
Beamte ,der Verwendung&gruppe W 2,die die 
Erfol1dernisse im Sinne ,des Abs. 2 nicht erfüllen, 
erst nach einer Dienstzeit inder Diensostufe 1 
von zwei Jahren an. 

Lehrer 
o 

§ 193. (1) Ernennungen il1 die V,erwendungs­
gr,uppen L 2 b 3 und L 2b 2 sind nicht mehr zu­
lässig. 

(2) § 188 Abs. 1 ist auf Lehrer mit ,der Maß­
gabe anzuwenden, ,daß ,sie die ErnennungJSerfo.r­
dcrnisse auch dann erfüllen, wenn Idie betreff,eooe 
Verwendung ,in Ider Anlage 1 nicht mehr vor,gese­
hen ist. 

3. Abschnitt 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen 

§194. (1) Dienststellen im Sinne dieses Bun­
'desg,eseties ~ind ,die Behörden, Ämter und ande­
Iren Verwaltungsstellen sowie die Anstalten und 
Betriebe des Bundes, ,die nach ,ihrem onganis.ato­
ri<schen Aufbau eine v'~rwaltungJS- oder betriebs­
technische Einheit darstellen. 
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(2), Zentulstellen im Sinne ,dieses Bundesge­
sete.es sind das BUnideskanzleramt, die ührigen 
Bundesministerien und jene Dienststellen, die 
keinem Bundesmini'stenium nachgeor,dnet sind. 

(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sirud ,die Zentralstell.en mit den ihnen nachgeord­
neten Dienststellen. 

Mitwirkungsbdugnisse 

§ 195. Sow,eit ,dieses Bundesgesetz Miotwir­
kU11igshefugni'sse ider Bundesregieru11ig, des Bundes­
kanztlers older ,des U3undesministers für Finanzen 
bei Rechtsakten anderer J3.ehönden vorsieht, be­
ziehen sicheLiese nicht auf Rechusakte des Prä­
si,denten' des Nationalrates, des P,räs~denten des 
Rechnungslhofes und des Vorsitz·enden der Volks­
anwalts·chaft. 

Dienstliche Ausbildung 

§ 196. (1) Auf lBuilidesbedienstete, die nicht 
Beamte sind, die aber eLie Planstelle eines iBun­
des'heamten ansllr,eben, sind, die Bestimmungen 
über die dienstliche AusbiMung sinngemäß an­
zuwenden: Gleiches gilt für Wehrpflichtige, die 
.einen. freiwiN~g verlängerten Grundwehrdienst 
in der Dauer von dr,ei Jahren [d'sten, soweit sie 
die für ,die Verwendungs gruppe H 3 vongeselhene 
dienstliche AUSlbi,ldung ans'treben. 

(2) Landes- unld Gemeindebedienstete sind zu 
Dienstprüfungen Ziuzulassen, wenn sie nach den 
für sieß·eltenden Rechtsvorschxiften die Zu­
lassungsvoraussetzung.en für ,die hetreffende 
DiensoprüfungerfüHen, die Ablflgung der Prü­
fung für ihr,e derzeitig.e oder angestrebte Ver­
wendung- ~orgeschriebenund nicht nach den für 
sie ,geltenden Rechlls,"orschriften zw,ingend vor 
einer anderen Prüfungskommiss~on abzulegen ist. 

(3) Wenn hietür in der öffentlichkeit ein iBe­
darf. hesteht, kann ,dur.ch Verordnung bestimmt 
wel'den, daß Personen, die nicht Bundesbedien­
stete Isind, gegen Kostenersa·tz zu 'bestimmten 
GrundausbiLdungen zugeIa.Sisen wenden können. 

Disziplinarrecht 

§ 197. § 97 Z. 3 ist auf Beamte der Parla­
mentsdirektion nicht .anzuwenden. 

Lehrer 

§ 198. (l) Auf die an ,der Heeresversorgungs­
schule verwendeten Lehrer sinld idi,e für Lehrer 
geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
'und das Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehr­
verpflichtu11lg der Bundes.!ehrer ,anzuwenden. 

(2) A~s mittlere Lehrarrstailten' im Sinne der 
Er-nennungserfol'dernis!Se .der Lehrer gelten auch 
die forstlichen AusbiLdu11igS!Stätten ,des Bundes. 

Inkrafttreten 

-§ 199. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän­
ner 1980 in Kralft. 

(2) Die Mitglieder der Leistungsfeststel1ungs­
kommissionen können bereits vor dem 1. Jänner 
1980 bestellt wenden. Ihre Funktionsperiode be­
ginnt mit ,dem Tage des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Ver01'9nun,gen auf Gl1u11ld dieses iBundes­
,gesetzes können <lib 'seiner Kundmachung erlassen 
werden. 

Vollziehung 

§ 200. Mit der Vollziehu11lg dieses Bundes­
gesetzes ist die Bundesregierung, in Angelegen­
heiten jedoch, die nur ,denWirk\Ung~ereich 
eines Bundesministers betreffen, di.eser Bundes­
mini!ster betraut. 
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Anlage 1 

ERNENNUNGSERFORDERNISSE UND 
DEFINITIVSTELLUNGSERFORDER­

NISSE 

Die iBeamten halben n~ben den all~emeinen 
Ernennungserforoernissen (§ 4 Abs. 1) folgende 
besonder·e Ernennungserfor.der.nisse und foLgende 
Defini üvstellungserfollcLernisse zu erfüllen: 

1. VERWENDUNGSGRUPPE A . 

(Höherer Dienst) 

Ernennungserfordernisse: 

A}·lgemeine !Bestimmungen 

1.1. Eine ,der Verwendunig entsprechende abge­
schlossene HochschulbiLdung. Diese ist durch Er­
werhung de,s Diplomgraides gemäß § 35 des All­
gemeinen Hochsch.ul-Stu'dien'gesetzes nachzuwei­
sen. 

1.2. Das Ernennungserfolldern~sdes Abschlusses 
eines Hochschulstudiums der Rechtswissensmaf­
ten, der So7.ia:l- und Wirtschaftswissenschaften, 
,der Psychologie oder der Pädagogik oder der 
akademrscl1en Dolmetscher- und ühersetzeraus­
biLdung wird ,durch' die Erfül!lungaUer nach­
.stehend angdühr·ten E'ffortdern]sseersetz,t: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule; 
b) zehn Jahre BUIlJdesdienstzeit, davon zwei 

Jahre ohne Unterbrechung üb.erw~egende 
Tätigkcit in einer Verwendungsg·ruppe, für 
die ,der AJbsch1uß .elines Hochschulslludiums 
Ernennull!~serfoncLernis ist, sow~e eine ~n 
diesen zwei Jahren '. getroff.ene Leistungs­
feststelLung, ,daß der iBeamte ;denzu erwar­
teruden Arbei.tserfoIg durch besondere Lei­
stung.en erihehLich iilberschrrtten hat; 

c) edo1greich.e AhsolVli.er,ungeines für den be­
treffenden B·ereich von ,der Verwaltungs­
aka,demie verans,ta1lteten Aufstiegskurses. 

Zum Auf,stieg.skulls gemäß Ut. c können Beamte 
nur dann zugelassen wel1den, wenn sie sowohl 
die in lit. a ah auch die in lit. b ang~ühr,ten 
Voraus:setzun~en erfüllt haben. 

S 0 n d erb e s tim m u n ge nf ü r ein z el n e Ver wen dun g. e n 

1,3. Zusätzlicll. tZum Erfordernis der Z. 1,1 

für die Verwendung 

a) als Apotheker 

b) als Leiter ·von Apotheken 

c) als Arzt 

d) im auswärti.gen Dienst 

e) 'bei der Finanzprokuratur 

f) für Seelsonger 

Erfordernis 

,die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Apothekerberuf ; 

zusätzlich zu Et. a die iBer.echtigung zur Leitung 
einer öffentlich,en Apotheke; 

die Berechügun,g zur ,selbständigen Ausübung des 
ärztlichen !Beruf.es; 

das Diplom der Diplomatischen Ak3idemie, wenn 
keines der folgenden Hochschu:lstudien abge­
schlossen wurde: rechts- oder staa·tswissenschaft­
liche Studien, sozial- und Wiirtschaftswissen­
scha:f~liche Studien der vOI~kiswirtschaftlich:en oder 
der handelswissenschaft1lichen Studienrichtußlg, 
Studien an ,der Wiruchaftsuniv.ersität mit dem 
Abschluß Idurch das Doktorat ,der Ha,ndelswissen­
schaften; 

die Erwerbung des für die Ausübung des Rechts­
anwaltsherufes vorgeschriebenenakaJdemischim 
Gndes und eine neunmonatige rechtsberufliche 
Tätigkeit hei einem inländischen Gericht, ferner 
für die 'Ernennung auf eine Planstelle der Diens·t­
klassen V his IX die erfoLgreiche Ablegung der 
RechtsanwaJtspl1ü.fung; 

die EDmächt~g<ung zur Ausübung der öffentlichen 
SeeIsorge. 
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1.4. Eine Nachsicht vün den in Z. 1.3 lit. a 
bis e und fangeführten Ernennungserfürder­
nissen ist ausgeschlüssen. 

Definitivstellungserfordernisse: 

1.5. Für ~lle Verwendungen (ausgenommen 
Krzte an Kranken- und Justizanstalten, Seel­
sürger an Justizanstalten und Apütheker) der 
erfülgreiche Abschluß der Grundausbildung für 
die Verwendungsgruppe A. 

2. VERWENDUNGSGRUPPE B 

(Gehübener Dienst) 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

2.1. Die erfülgreiche Ablegung der Reife~ 
prüfung an einer höheren Schule. Als Reife­
prüfung gilt auch das Diplüm einer Akademie 
für Süzialarbeit. 

2.2. Das Erfürdernis der Z. 2.1 wird durch 
die erfolgreiche Ablegung der Beamten~Auf­
stiegsprüfung ersetzt, wenn der Beamte außerdem 
nach der Vüllendung des 18. Lebensjahres acht 
Jahre in einem Dienstverhältnis zu einer in­
ländischen Gebietskörperschaft zurückgelegt hat. 

Die Beamten-Aufstiegsprüfung hat folgende 
Fächer zu umfassen: 

a) Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehr­
planes eines naturwissenschaftlichen Real­
gymnasiums) : 
aa) Deutsch, 
bb) Geschichte und Süzialkunde und 
ce) Geographie und Wirtschaftskunde und 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der fol­
genden Fächer im Umfang des Lehrplanes 
eines naturwissenschaftlichen Realgymna­
siums bis zur 6. 'Klasse einschließlich, davün 
jedenfalls eines der in sublit. aa bis ce 
angeführten Fächer: 
aa) Fremdsprache, 
bb) eine weitere Fremdsprache, 
cc) Mathematik, 
dd) Physik, 
ee) Chemie, 
ff) Naturgeschichte. 

Diegefürderten Kenntnisse sind durch staats­
gültige Zeugnisse auf Grund schulrechtlicher Vür­
schriften nachzuwei:sen. Wenn diese Zeugnisse 
auf Grund vün Externistenprüfungen erworben 
werden, sind sie nur dann, für die Beamten­
Aufsi:ieg~rüfung anzuerkennen, wenn iri den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprache 
(weitere Fremdsprache) eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung abgelegt wurden. 

So. nd erb es tim m u n g.e n für ein z ein e Ver wen dun gen 

2.3. 

Für die Verwendung 

a) bei Arbeitsämtern 

b) im Arbeitsinspektionsdienst und 'im berg­
behördlichen InspektiollJsdienst . 

Erfordernis 

das Erfürdernis der Z. 2.1 wird ersetzt durch 
eine sechsjährige Tätigkeit bei den Arbeits­
ämtern zumindest im Fachdienst, davon drei 
Jahre prübeweise im Gehübenen Dienst; 

zusätzlich zum Erfürdernis der Z. 2.1 eine zW,ei­
jährige Praxis in einem Betrieb, in dem ein7 

,.schlägige Kenntnisse erworben werden können, 
sofern nicht eine höhere techn~sche Lehranstalt 
absülviert wurde; sämtliche Erfordernisse wer­
den ersetzt durch eine Zeit vün acht Jahren 
qualifizierter Praxis in einem Betrieb, in dem 
einschlägige Kenntnisse erwürben werden kön­
nen, beziehungsweise im Arbeitsinspektiünsdienst 
(bergbehärdlichen Inspektiünsdienst) in einer 
Tätigkeit des Fachdienstes, in all diesen Fällen 
aber nur, wenn die für die Definitivstellung im 
Arbeitsinspektiünsdienst (bergbehördlichen In­
spektionsdienst) vürgesehene Grundausbildung 
für die Verwendungsgruppe B erfülgreich abge­
schlossen wurde; 
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für die Verwendung' Erfordernis 

c) bei Archiven, Museen, Sammlungen und bei Anwendung der Z. 2.2 ist der Nachweis der 
wissenschaftlichen Anstalten (ausgenommen erforderlichen Kenntnisse einer Fremdsprache 
Beamte an Anstalten technischer. Richtung durch den Nachweis der erforderlichen Kennt­
und an Untersuchungsanstalten der Bun- nisse in der lateinischen Sprache zu erbringen; 
desstaatlichen Sanitätsverwaltung, tech-
nische Restauratoren und technische Prä-
paratoren) 

d) al:s Graveur an Stelle des Erfordernisses der Z. 2.1 die er­
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Graveurkunst Und eine Dienstzeit von acht Jah-
ren beim Hauptmünzamt; . 

e) als Kellereiinspektor zusätzlich zum Erfordernis der Z. 2.1 eine fünf­
jährige einschlägige Praxis; 

f) im landwirtschaftlichen Dienst (aus genom- zusätzlich zum Erfordernis der Z. 2.1 eine zwei-
men als Kellereiinspektor) jährige einschlägige Praxis; 

g) im medizinisch-technischen Dienst 

h) im fernmeldetechnischen, kraftfahrzeug­
technischen und posttechnischen Dienst 10 

der Post- und Telegraphenverwaltung 

i) im PoSt- und Fernmeldedienst in der Post­
und Telegraphenverwaltung 

j) für alle Verwendungen in der Post- und 
Telegraphenverwaltung (ausgenommen der 
fernmeldetechnische, posttechnische, hoch­
bau technische und der Rechnungsdienst so­
wie der Verwaltungsdienst, wenn er emer 
der vorgenannten Verwendungen ent­
spricht) 

zusätzlich zum Erfordernis der Z. 2.1 die Er­
füllung der Voraussetzungen zur Ausübung des 
Gehobenen medizinisch~technischen Dienstes nach 
dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 102/1961; 

das Erforderni'S der Z. 2.1 wird ersetzt durch 
eine Bundesdienstzeit von acht Jahren, wenn 
sechs Jahre in der Post- und Telegraphenver­
waltung und zwei' Jahre als definitiver Beamter 
der Verwendungs gruppe C im fernmeldetech­
nischen oder posttechnischen Dienst oder im 
Garage- und Werkmeisterdienst in der Post- und 
Telegraphenverwaltung zurückgelegt wurden; 

das Erfordernis der Z. 2.1 wird ersetzt durch 
eine Bundesdienstzeit von acht Jahren, wenn 
sechs Jahre in der Post- und Telegraphenver­
waltung und zwei Jahre als definitiver Beamter 
der Verwendungsgruppe C im Post- und Fern­
meldedienst oder im Garage- und Werkmeister­
dienst in der Post- und Telegraphenverwaltung 
.zurückgelegt wurden; für die Beamten-Auf­
stiegsprüfung gilt der Nachweis der Kenntnisse 
aus dem Wahlfach "Fremdsprache" als erbracht, 
wenn der Beamte bei erfolgreichem AbsChluß 
der für seine Verwendung vorgesehenen Grund­
ausbildung für die Verwendungsgruppe B die 
Kenntnisse aus dem. Fachgebiet "Französische 
Sprache" nachweist; 

für die Ernennung auf eine Planstelle der Dienst­
klassen VI oder VII überdies der erfolgreiche 
Abschluß der Ausbildung für Verkehrsleiter; die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die 
Grundausbildung sind auf diese Ausbildung an­
zuwenden; 
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für die Verwendung 

k) im sozialen Betreuungsdienst 

Erfordernis 

das Erfordernis' der Z. 2.1 wird ersetzt durch 
die Absolvierung einer früheren Lehranstalt für 
gehobene Sozialberufe; in die gemäß Z. 2.2 er­
forderliche Zeit von acht Jahren können Zeiten 
einer einschlägigen Tätigkeit außerhalb des 
Dienstes bei einer inländischen Gebietskörper­
schaft eingerechnet werden; 

1) im technischen Dienst bei der österreichi- das Erfordernis der Z. 2.1 wird ersetzt durch 
sehen Staatsdruckerei 

m)' 1m veterinärmedizinisch-technischen Dienst 

Definitivstellungserfordernisse : 

2.4. Für alle Verwendungen (ausgenommen 
Graveure, medizinisch-technischer Dienst und 
veterinärmedizinisch-technischer Diens,t) der er­
folgreiche Abschluß der Grundausbildung für die, 
Verwendungsgruppe B. 

3. VERWENDUNGSGRUPPE C 

(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

3.1 

a) Eine nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres im Dienst einer inländischen Gebiets­
körperschaft zurückgelegte Verwendung 
von vier Jahren, die zumindest dem Mitt­
leren Dienst entspricht, und 

b) der erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildungfür die Verwendungsgruppe C. 

3.2. Wenn es im Hinblick auf die Art der Ver­
wendung deli Beamten und der für deren Aus-

aa) eine nach Absolvierung der Fachschule 
für Reproduktions- und Drucktechnik 
zurückgelegte einschlägige Verwendung 
von vier Jahren im technischen Fach­
dienst bei der österreichischen Staa ts­
druckerei oder eine gleichzuwertende 
Praxis in einem einschlägigen Betrieb 
oder 

bb) eine sechsjährige Verwendung im tech­
nischen Fachdienst bei der österreichi­
schen Staatsdruckerei; 

zusätzlich zum Erfordernis der Z. 2.1 die Ab­
solvierung eines Lehrganges an der veterinär­

. medizinischen Universität oder an einer veterinär­
medizinischen BundesaIlJStalt oder die Erfüllung 
der Erfordernisse der lit. g. 

übung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
dem Ausbildungszweck besser entspricht, kann 
in den Verordnungen ,über die Grundausbildung 
für bestimmte Verwendungen festgelegt werden, 
daß die Erfüllung eines der oder beider Erfor­
derI)-isse der Z. 3.1 durch die Erfüllung bestimm­
ter anderer gleichwertiger Erfordernisse ersetzt 
wird oder daß die Erfüllung bestimmter anderer 
gleichwertiger Erforderniisse an ihre Stelle tritt. 

3.3. Wird die Erlernung eines Lehrberufes 
vorgeschrieben, so ist diese nachzuweisen 

a) nach den Bestimmungen oder den über­
gangsbestimmungen, des Berufsausbildungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, 

b) in der Land- und Forstwirtschaft durch die 
Erwerbung der Berufsbezeichnung eines 
Facharbeiters oder, wenn in dem betref­
fenden Zweig der LandwirtsChaft eine solche 
Berufsbezeichnung nicht erworben werden 
kann, durch die Erwerbung der Berufs­
bezeichnung eines Gehilfen oder 

c) durch den erfolgreichen Abschluß einer 
Grundausbildung, die als Ersatz für die 
ErlernuJ:).g eines Lehrberufes vorgeschrieben 
ist (Facharbeiter-Aufstiegsausbildung). 
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Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3.4. Zusät~lich zu den Erfordernissen der Z. 3.1. 

für die Verwendung 

a) als Stmßenmeister 

b ) als VeI"handiLungsschriftführer in Straf­
sachen bei Landes-(Kreis-)Gerichten und 
beim Jugendgerichtshof Wien 

3.5. An St,eHe der Erfordernisse der Z. 3.1 

für die Verwendung 

a) im femmeldetechnischen und im po~ttech­
nischen Dienst in der Post- und Tele­
graphenverwalturng und für ,die Verwen­
dung in Schwachstr'Omaibteil1ungen des Bun­
ddbaudienstes oder in Schwachstr1omahtei­
lungen ,im B,elieich des Bundesministeriums 
für Unterr~cht .und Kunst 

b) 'im Garage- und Werkmeisterdienst in der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Erfordernis 

die ,erfolgreiche Ahso~vier:ung einer Fachschule 
b;))u- oder maschinentechnischer Richtung und die 
Berechtigung zur Führung von Kraftwagen; das 
Erfordernis der Absolvierungeiner Fachschule 
wird ersetzt durch die Erlernrung ,eines Lehrbe­
rufes, indem At1beiten ausgeführt werden, die 
für den Straßenhau- und StraßeneI"hahungsdienst 
von hes01;rderer Bedoowng sind, und eine zu­
sätzliche vierjährige Verwendung im Straßenhau­
und Straßener'haltungsdienst einer Gebietskör­
perschaft in einer V.erwendung, die zumindest' 
dem Mittler'en Dienst entspricht; 

eine vierjährige ununterbrochene Verwendung als 
Schriftführer in Strafsachen bei Landes-(Kreis-)­
Gerichten oder beim Jugendgerichtshof Wien mit 
mindestens zehn V!emandlungsstunden in der 
Woche; eine Unterbrecl:mmg der Schriftfiihrer­
tätigkeit, die in jedem Jahr nicht mehr .3Ils zwei 
Monate betlräigt, gilt nicht 'als eine Unterbrechung 
,der vierjäihrigen Verwendung; überdies die er.,. 
folgr,eiche Ablegung ,der schriftJI,ichen Ha.uptprü­
fung 'aus der Stenotypieprübung. 

Erfordernis 

die Eclernungeines einschlägigen Lehrberufes; 
für Vel'wendunfien, für die die El'lernung eines 
einschlägigen Lehrberufes nicht von wesentlicher 
BedeutJung ,ist, wird die Erlernung eines Lehrbe-
rufes ersetzt durch . 

;}ja) eine vi,erjäihrige Verwendung im tech­
nischen Dienst, davon eine einjährige 
eins,chlägige rpl'obeweise Verwendung 
im Fachdienst in der Post- und Tele­
!grr<liphenvel'Walrung, oder 

hb) eine ZJweijäihrig,e DienstlZeit als Bea.m­
ter des Mittleren Dienstes inder Post­
und Telegl'aphenverwailtJUng in 'ein­
schlägiger Vel'Wendung, davon eine 
einjährige probeweise Verwendung im 
Fachdienst in ,der Post- .und Telegra­
plbenverwaJltung; 

die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes und 
die ,erfolgreiche A:blegung der für die Verwen­
dun? erfordel1Lichen Kcraftwagenlenkerprüfung 
SOWl'e 

4 
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für die Verwendung 

c) im Post- und Fernmeldedienst in der Post­
und Telegraphenverwaltunlg 

3.6. F,ür Leiter eines Badebetriebes an SteHe 
des Eriorderniss,es der Z. 3.1 'lit. b der erfolg­
reiche AhschLußder Ausbildung Zium Sportleh­
rer. 

Definitivsteilungserfordernisse : 

3.7., Für die in den Z. 3.5 und 3.6 angeführ­
ten Verwendungen der erfolgreiche hbschluß der 
Grundausbi1ldung für die Verwendungsgruppe C. 
Die Erlassung der Verordnungen über die Grund­
ausbildung ,für .die in der Z. 3.5 ,angeführten 
Verw,endurugen 'obliegt abweichend vom § 24 
A!hs. 5 dem BlUndesminister für Verkehr im Ein­
'vernehm'en mit dem B'undesI~anzler. 

Erfordernis 

aa)eine zw,eijähri~e Dienstzeit als Beamter 
des Mittleren Dienstes ,in der Post- und 
Tellegl1aphenv,erwa,}tung ,oder 

bb) eine vierjähl1ige Dienstzeit als Beamter 
,der Verwendungsgruppen PI, P 2 
oder P 3 in der Post- und Telegmphen­
v,erwaltudlg; das Ertfordernis der vier­
jiilirigen Dienstzeit v,erkürzt sich ruf 
zwei Jahre, wenn' der Beamte die 
GrundausbiLdung für die Verwen­
dungsgruppe.D für eine Verwendung 
in der Post- /Und T~iegraphenverwal­
tung erfolgr,eich abgesch'Iossen hat; 

eine vierjährige Dienstzeit in der Post- und Tele­
graphenverwalturrg, davon eine zweijährige ein­
sch,lä~ige probew:eise Verwendung im Rachdienst 
in der Post- und Te1egraphenverwailtlung, oder 
eine zweijährig,e Dienstzeit ,a.}s Beamter des Mitt­
leren Dienstes in der Post- und 'J1elegraphenver­
waltung, davon eine einjährig,e einschlägige probe­
weise V erw,endungim F,achdienst in der Post­
und Telegrapheruv,el1WaItlUng. 

4. VERWENDUNGSGRUPPE D 

(Mittlerer Dienst) 

Ernennungserfordernisse : 

AlLgemeine Bestimmungen 

4.1. Die für den Dienst in ,dieser Verwendungs­
gruppe ,erforder:lichen Kenntnisse und Fähigkei­
ten bez~elhungsweise Fertigkeiten. 

4.2. Auf den für einzelne Verwendungen ge­
forderten Nachweis der Erler,1)Ung ,eines Lehr­
berufes ist Z. 3.3 anzuwenden. 

So n der be s tim mu n gen für ein z ein e Ver wen dun gen 

4.3. 

Für die Verwendung 

a) im Bau- und Gebä~deaufsichtsdj,enst 

b) im fachlichen Hilfsdienst höherer Art 

Erfordernis 

die Erlernung eines einschlägigen Lelhrberufes; 
\ 

eine nach VoUendung des 18. Lebensj,ahres zu­
rückgelegte vierjäJhr.ige Dienstleistlung bei einer 
inländischen Gebietskörper,schaft in einer ent­
sprechenden fachlichen Verwendung des Hilfs­
dienstes und der erfolgreiChe Abschluß der 
Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D; 
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für die Verwendung 

c) in der Heeresverw,a,ltu!l:g 

d)als Kraftwa.genlenker im Betriebsdienst m 
der Post- und Telegraphenverwaltmng 

,e) im ,Post- und Fernmeldedienst in der Post­
'und 11elegraphenverwaltung, soweit nicht 
Et; d od,er lit. f in Betracht kommen 

f) in den technischen Diensten m der Post­
und Telegraphenverwaltung 

g) ~m ISanita!tshilfsdienst 

h) bei der Schiffahrtspolizei 

i) im Zollai~el'ldienst 

Erfordernis 

eine vierjährige Verwendung ,als Angehöriger des 
Bundesheeres und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundaushild.ung für die Verwend.un.gs­
grlllPpe H 3; 

die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes 
00der ,eine einjährige probeweise Verwendung als 
Kra,ftwagenlenker im Post- und Fernmeldedienst), 
die erfolgreiche Ablegungder erforderlich,en 
KrafwatgenlellikerpriiJfung und der erfolgreiche 
Abschluß der Grundausbi,ldung für die Verwen­
dungsgruppe D; 

eine vierjährige Dienstzeit in der Post- und Tele­
graphenverwaltung (davon eine einjährige probe­
weise Verwendung im Post- und Fernmelde­
dienst der Verwendungsgrupp,e D) und der er­
folgreiche Abschluß der Grundausbildung für die 
Verwenc1ungsgruppe D; 

die Erlernung eines einschlägigen Lehrberufes 
(oder eine v.ierjährige Dienstzeit in der Post­
und Telegraphenverwaltung, davon eine einjäh­
rige probeweise Verwendung in technischen Dien­
sten der Verwendungsgruppe D) und ,der ,erfolg­
reiche AlhschLuß der Grundausbildung für die 
Verwendung~gI'lUippe D; 

,die iBerechti.gung zur Ausübung von Tätigkeiten 
des ISanitäuhilf.sdienstes. nach Idemßullldes'ge'Setz 
Boo1. Nr. 102/1961; 

eine dreijäihri.ge Verwendung ~n der Schiffahrns­
polizei, im Igleichwertigen Schiffahrtsdienst oder 
heim Wa~:>el'bau an öff,entltich,en Gewässern, die\ " 
Berechtigung zur IFührunlg von Motorschiffen 

. mit ·einer ILänge his zu 20 m über alles ,auf der 
österreichischen Strecke der Donau, die erlolg­
reiche Ablegung der Prüfung Ztum Nachweis ,der 
Befähigung zur selbställld1gen Wartung von 
Schiffsmotoren his 200 PS und dererfolgr~iche 
Ahschlußder Grundausbildung für die Verwen­
dun:gsgl1uppe D; 

eine nach Vollendung des 18. Lebensjahr,es zu­
rück.gelegtezwÖilfjäihr,]ge Tätigkeit in einem Maga­
zin oder eine gleichwertige Tät1gkeit, davon zwei 
Jahre im Zo~latgel1dienstder Verw.endungs­
gruppe E; übel'ldies V,erwendung als (stellver­
tretender) Leiter eines Zoll<l!gteFs (einschließlich 
Post- und W,ertpaked:l!gers) der Zol1verwahung 
oder als übernahms- und Ausgabebeamter in 
einem ZoUager (einschließlich Postpaketla.ger) 
oder als t(stel1vertr.etender) Leiter ,des Zollager­
dienstes der Verwendungs,gruppe E bei ,einem 
Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle oder 
als Leiter .,einer ~ ertkabine bei einem ZoHamt. 
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Definitivstellungserfordernisse : 

4.4. ~ür alle Venw,endungen (ausg.en,ommen die 
um·er 2. 4.3 lit. :b bis i angeführten Verwendun­
gen und die Verwendung aLs K,urier in oder Prä­
sidentschaftskanzlei). der er.fo1greiche AbschLuß 
der Grundausbildung für ,die Verwerudungs­
gruppe D. 

5. VERWENDUNGSGRUPPE E 

(H~lfsdienst ) 

Ernennungserfordernisse : 

E~gnung für ,die vor,gesehene Verwendung. 

6. VERWENDUNGS GRUPPE P 1 

Ernennungserfordernisse: 

A 11 'g e m ,e in e B e 'st.i m m u n gen 

6.1. ,Erlernun:g'eines Lehnberufe:s und Verwen­
d,ung im erlernten Lehr.beruf als Partieführer, 
als Spezialarbeiter in hesonder,er Verwendung 
,oder als leitender Facharbeiter in der Wasserbau­
verwaltung. 

6.2. Die Täügkeit als Partieführer im Sinne 
der Z. 6.1 umfaßt ,die Beaufsichti,gung und Lei­
tung einer'Bedienstetengruppe, der Facharheiter 
angehören. 

6.3. Die Tätigkeit als Spezialarbeiter in bes,on­
derer Verwendung .un 'Sinne' der Z. 6.1 liegt 
vor bei Verwendung init Arbeiten, die mehr 
Kenntnisse oder ha.ndwerkiliche Fähigkeiten er­
.fondern, ah v,oneinem Spezialarbeiter Ider Ver­
wendungsgruppe P2 verlangt werden kann; zu 
dies,en Verwendung,en ,gehören insbes,ondere Ver­
wendung,en a:ls Lehrenbauer, Maschinsetzer, Mo­
delltischler, Schnitt- und Stanzenmacher, Zu­
schnei,der und Ausmittler. Inwieweit andere Ver­
wendulllgen ohiezu gehören, ist vom zuständigen 
iBullldesminisüer ,im Einv,ernehmen mit dem Bun-
deskanzler festzusetzen. I 

6.4. Auf ,den gefordenten Nachweis der Er­
lernung ,eines Lehr,berufes ist Z. 3.3 anzuwenden. 

S,o n de r be s ti m mu n g ,e n für ein z ein e 
Verwendungen 

6.5.Fiür leitende Fachal1beiter in der Wasser­
bauverwaltung zusätz'lich zu den Erf,ordernissen 
der Z. 6.1 die V,erwendung aLs 

a) AiHeinmaschinistauf M,otorschiffen mit 
mehr ,a<1s 200 PS Maschinenleistung auf dem 
'gesamten Einsatzgebiet der Wasserbauver­
waltung (österroeichisclie Strecke der Do­
nau und der March) ,oder auf Schwimm­
ba'gg.ernund die erf,olgr,eiche A!plegung der 
Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

b) Schiffsführer von MotQliSchiffen niit mehr 
als 200 PS MaschinenI;eistung in einem ]3,e­
reich der österreichischen Donaustrecke, die 
,erfolgreiche AbIegung der Schiffsführer­
prüfung für M,ot,ors,chiffe mit einer Länge 
h1s zu 30 m über aUes und .der Besitz eines 
gültigen Schiffsführerpatentes; 

c) ,leitend·er SchiffsmaiSchinist auf Mot,or­
schiffen ,oder Schwimmbaggern, die Beauf­
sicht~gungdes zugeteilten Ma'Schinenperso­
nals und die .erfoIgreiche Ablegung der Prü­
fung ,für Schiffsmotorenwärter; 

d) Tauchermeister, die erfolgreiche Ablegung 
der Smiff,sführer- und der Sprengberech­
tigungsprüfung, der Besitz eines gültigen 
Schiffsführerpatentes, die Fähigkeit zur 
Durchführung von Unterwasserspreng­
und' -schneidearbeiten und die überwa­
c4ung v,on Taucharbeiten. 

,6.6. Für Leiter eines Steinbruches in der Was­
serbauverwaltung an Stelle der Erfordernisse der 
Z.6.1 

a) die entsprechende Verwendung, 
b) die . Erlernung eines Lehrberufes ,oder 

gleichwertige Erfahrung im Steinbruchbe­
trieb und 

c) die erf,olgreiche Ablegung der Sprengbe­
rech tigun~sprüfung. 

7. VERWENDUNGSGRUPPE P 2 

Ernennungserfordernisse: 

All,gem,eine Beostimmun:gen 

7.1. Erlernung eines Lehrberufes und 
a) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung 

im erlernten Lehrberuf sowie Verwendung 
im erlernten Lehrberuf; 

b) Verwendung im einschlägigen Lehrberuf 
als Vorarbeiter, Spezialarbeiter . oder als 
Schichtfiihrer in H,ochdruckkesselanlagen 
,oder 

c) zehnjährige Verwendung im erlernten 
Lehrberuf in einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft, 
wenn der Lehrberuf gemäß 2-. 3.3 lit. a 
oder b erlernt wurde, s,owie weiterhin Ver­
wendung im erlernten Lehrberuf. 

7.2. Die Tätigkeit a1s Vorarbeiter im Sinne der 
Z. 7.1 lit. b um faßt die oÜberwamung der Tätig~ 
keit anderer Arbeiter. 

7.3. Die Tätigkeit als Spezial arbeiter im Sinne 
der Z. 7.1 lit. b liegt vor bei Verwendung mit 
Arbeiten, die mehr Kenntnisse ,oder handwerk­
li me Fähigkeiten erfordern, als von einem Fach­
arbeiter der Verwendungsgruppe P 3 verlangt 
werden kann. Zu diesen Verwendungen gehören 
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insbesondere Verwendungen als Facharbeiter in 
zwei erlernten Berufen, Fadiarbeiter mit erfolg­
reich abgelegter Meister- oder Werkmeisterprü­
fung im erlernten Beruf, Feinmechaniker für 
Spezial geräte, Glasbläser für wissenschaftliche Ge­
räte, Handsetzer, Mustermacher für Bekleidung 
und Ausrüstung, Radarmechaniker, Schlosser für 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Inwieweit an­
dere Verwendungenhiezu gehören, ist vom zu­
ständigen Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler festzusetzen. 

Z.7.3 ist auf Spezialarbeiter in der Wasserbau­
verwaltung nicht anzuwenden. 

7.6. Für Schichtführer in Hochdruckkesselan­
lagen zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 7.1 
die Verwendung als verantwortlicher Schichtfüh­
rer in Hochdruckkesselanlagen und die erfolg­
reiche Ablegung der Dampfkesselwärterprüfung. 

8. VER WENOUNGSGRUPPE P 3 

7.4. Auf den in Z. 7.1 lit. b geforderten Nach- Ernennungserfordernisse: 
weis der Erlernung eines Lehrberufes ist Z. '3.3 
anzuwenden. 

So n der b e s tim m u n gen für ein z ein e 
Verwendungen 

7.5. Für Spezialarbeiter in der Wasserbauver­
waltung 

a) zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 7.1 
die Verwendung als 
aa) Alleinma.schinist auf Motorschiffen von 

60 bis 200 PS Maschinenleistungauf 
dem gesamten Einsatzgebiet der Was­
serbauverwaltung (österreichische 
Strecke der Donau und, der March) 
und die erfolgreiche . Ablegung der 
Prüfung für Schiffsmotorenwärter; 

bb) Baggermeister, Baggerführer" Kranfüh-
reroder Förderbandführer auf 
schwimmenden Großgeräten; 

ce) zweiter Maschinist auf schwimmenden 
Großgeräten und die erfolgreiche Ab~ 
legung der Prüfung für Schiffsmoto­
renwärter; 

b) an Stelle der Erfordernisse der Z. 7.1 die 
Verwendung als 

aa) 

bb) 

cc) 

Schiffsführer von Motorschiffen mit 
bis zu 200 PS Maschinenleistung in 
einem Bereich der österreichischen 00-
naustrecke, die erfolgreiche Ablegung 
der' Schiffsführerprüfung für' Motor­
schiffe mit einer Länge bis zu 30 m 
über alles und der Besitz eines gülti-
gen Schiffsführerpatentes ; 
Schiffssteuermann auf Motorschiffen 
und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung, die die Erlernung 
des Matrosenberufes nachweist; 
ständiger Stellvertreter des Leiters 
eines' Steinbruches (Steinbruchmeister) 
und die erfolgreiche Ablegung der 
Sprengberechtigungsprüfung; 

dd) Volltaucher mit regelmäßiger Verwen­
dung aLs Taucher, die erfolgreiche Ab­
legung der Sprengberechtigungsprü­
fung und' die Fähigkeit zur Ausfüh­
rung von Unterwasserspreng- und 
-schneide arbeiten aller Art. 

A liig e me i n e B elS ti m m U n Ig e,n 

8.1. Erlernung eines Lehrberufes und Verwen­
dung als Facharbeiter im erlernten Lehrberuf. 

8.2. Auf den geforderten Nachweis der Erler­
nung eines Lehrberufes ist Z. 3.3 anzuwenden. 

Sonderbestimmungen für einz,elne 
, V,erwen<cl,ungen' 

, 8.3. An Stelle der Erfordernisse der Z. 8.1 die 
Verwendung als 

a) Führer von Spezialfahrzeugen (Schaufella­
der, Bagger, Arbeitsraupe, motorisierter 
Schneepflug, . Schneefräse, Straßenwalze 
usw.) und die hiefüt erforderliche Berechti­
gung; 

b) Heizer in Hochdruckkessanlagen mit er­
lerntem einschlägigem, Lehrberuf und er­
folgreicher Ablegung der Dampfkesselwär­
terprüfung; 

c) Kraftwagenlenker im überwiegenden Aus­
maß, wenn hiefür zumindest die Berechti­
gung zur Führung eines Personenkraftwa­
gens erforderlich ist; 

d) Maschinist in einem Bereich, für den die 
erfolgreiche Ablegung sowohl der Maschi­
nen- als auch der Dampfkesselwärterprü­
fung vorgeschrieben ist, und die erfolg­
reiche Ablegung bei der Prüfungen; 

e) Sprengmei!stcr ~it der Verantwortung für 
die, Mineurtätigkeit in Steinbrüchen und 
die erfolgreiche Ablegung der' Sprengbe­
rech tigungsprüfung; 

f) Straßenwärter mit Beaufsichtigung und 
Leitung einer' Arbeitsgruppe im Straßen­
bau- und Straßenerhaltungsdienst sowie 
eine zehnjährige Vorverwendung als Stra­
ßenwärter oder in einer gleichartigen Tätig­
keit im Baudienst und der erfolgreiche Ab­
schluß der Grundausbildung für die Ver­
wendungsgruppe,P 3; 

g) Taucher in der Wasserbauverwaltung mit 
regelmäßiger Verrichtung einfacherer Tau­
cherarbeiten sowie die' erfolgreiche Able­
gung der Sprengberechtigungsprüfung und 
die Fähigkeit zur Ausführung von Unter­
wasserspreng- und' -schneidearbeiten. 
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9. VERWENDUNGSGRUPPE P 4 

Ernennungserfordernisse: 

Fähigkeit zur Ausübung von handwerklichen 
Tätigkeiten, für die eine über die bloße Einwei­
sung am Arbeitsplatz hinausgehende Anlernzeit 
erforderlich ist, und dauernde Verwendung auf 
diesem Gebiet. 

10. VERWENDUNGSGRUPPE P 5 

Ernennungserfordernisse: 

Eignung für die vorgesehene Verwendung als 
Reinigungskraft oder als ungelernter Arbeiter. 

11. VERWENDUNGSGRUPPE W 1 

Ernennungserfordernisse: 

AII,gem-eine Bestimmunlgen 

11.1. 

a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
der Z. 2.1 oder 2.2, 

b) zu Beginn der in lit. c angeführten Grund­
ausbildung ein Lebensalter von höchstens 
34 Jahren (bei Kriminalbeamten von höch­
stens 42 Jahren), eine vierjährige Dienst­
zeit in der Verwendungsgruppe W 2 oder 
W 3 und der erfolgreiche Abschluß der 
Grundausbildung für Wachebeamte und 

c) der erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für die Verwendungsgruppe W 1. 

S 0 n der be s ti m m u n gen für e i!n ze I n e 
Verwen1dungen 

11.2. Bei Justizwachebeamten und bei Erzie­
hern an Justizanstalten kann die Zeit einer psy­
chologisch-pädagogischen Ausbildung an öffent­
lichen Schulen bis zum Ausmaß von zwei Jahren 
in die in Z. 11.1 lit. b angeführte Dienstzeit ein­
gerechnet werden, soweit die Ausbildungszeit 
nach der Reifeprüfung liegt. 

12. VERWENDUNGSGRUPPE W 2 

Ernennungserfordernisse: 

12.1. 
a) Der erfolgreiche Abschluß der Grundausbil­

dung für Wachebeamte und 
b) eine sechsjäh!-"ige Dienstzeit in der Verwen­

dungsgruppe -W 3, sofern nicht der erfolg­
reiche Abschluß einer der in Z. 12.3 ange­
führten Grundausbildungen nachgewiesen 
wird. 

12.2. Bei weiblichen Beamten im Kriminal­
dienst ist die Zeit des erfolgreichen Besuches einer 
Fachschule für Sozialarbeit, soweit sie nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres liegt, bis zum 
Höchstausmaß von zwei Jahren in die in Z. 12.1 
lit. b angeführte Dienstzeit einzurechnen. 

12.3. Für die Ernennung auf _ eine Planstelle 
einer über der Grundstufe liegenden Dienststufe 
der erfolgreichen Abschluß der Grundausbildung 
für dienstführende Wachebeamte oder für Kri­
minalbeamte. 

12.4. Erfordernis für die Zulassung zur Grund­
ausbildung für dienstführende Wacheqeamte ist 
die Zurücklegung einer mindestens sechsjährigen 
Exekutivdienstzeit. Für die 'Grundausbildung für 
Kriminalbeamte der Verwendungsgruppe W 2 
tritt an die Stelle dieses Erfordernisses die Zu­
rücklegung einer mindestens fünf jährigen Exeku­
tivdienstzeit. In diese Dienstzeiten sind bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren einzu­
rechnen: 

a) Dienstzeiten als zeitverpflichteter Soldat; _ 

b) Dienstzeiten als gemäß § 11 des Wehrge­
setzes zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogener Beamter oder 
Vertragsbediensteter ; 

c) Zeiten eines freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienstes gemäß § 32 des Wehrgesetzes; 

d) bei weiblichen Beamten im Kriminaldienst 
die Zeit des erfolgreichen Besuches einer 
Schule für Sozialberufe oder Sozialarbeit, 
soweit sie nach der Vollendung des 18. Le­
bensjahres liegt. 

13. VERWENDUNGSGRUPPE W 3 

Ernennungserfordernisse: 

All,gemeine Bers'tlmmunigen 

13.1. 

a) Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt in 
den Exekutivdienst, 

b) Mindestgröße von 1,68 m, bei weiblichen 
Beamten eine Mindestgröße von 1,63 m; 

c) erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprü-
fung und -

d) . bei männlichen Beamten auf Verlangen der 
Dien.stbehörde die Selbstverpflichtung zur 
Kasernierung im Rahmen der jeweils gel­
tenden Dienstvorschriften. 

Sonderbestimmungen für einz-elne 
V,erwendunrgen 

13.2. Für die Verwendung als Erzieher an Ju­
stizanstalten an Stelle der Erfordernisse der 
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Z. 13.1 lit. a und bein Höchstalter von 35 Jah­
ren bei Beginn der betreffenden Verwendung. 

13.3. Für die Verwendung als weiblicher Be­
amter im Kriminaldienst wird das Erfordernis 
der Z. 13.1 lit. c durch die Absolvierung einer 
zweijährigen Fachschule für Sozialarbeit ersetzt. 

Definitivstellungserfordernisse : 
13.4. Der erfolgreiche Abschluß der Grundaus­

bildung für Wachebeamte. 

14. VERWENDUNGSGRUPPE H 1 

Ernennungserfordernisse: 

Alllg e m ein e B e 's tim m u n Ig e n 

14.1. 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z. 1.1 und 
b) die Ableiswng des im Wehrgesetz vorge­

schriebenen Grundwehrdienstes. 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

14;2. 

Für 

a) die Verwendung im Generalstabsdienst 

b) die Verwendung im militärmedizinischen 
Dienst 
aa) als Arzt 

bb) als Apotheker 

c) die Verwendung als Militärseelsorger 

Erfordernis 

an Stelle des Erfordernisses der Z. 14.1 lit. ader 
erfolgreiche Abschluß der Generalstabsausbildung 
sowie eine mindestens achtjährige Dienstleistung 
als Berufsoffizier der Verwendungsgruppe H 2; 
auf die Generalstabsausbildung sind die Bestim­
mungen dieses ·Bundesgesetzes über die Grund­
ausbildung (ausgenommen § 25 Abs. 2 Z. 2) an-
zuwenden; . 

zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 14.1 die 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes; 
zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 14.1 die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den Apo-
thekerberuf; . 

an Stelle des Erfordernisses der Z. 14.1 lit. b die 
Ermächtigung zur Ausübung der öffentlichen 
Seelsorge; 

d) für die übrigen Verwendungen (ausgenom- zusätzlich zu den Erfordernissen der Z. 14.1 eine 
men Militärtechniker und Tierärzte) fünf jährige Dienstleistung als Berufsoffizier der 

Verwendungsgruppe H 2. 

14.3. Eine Nachsicht von den Erfordernissen 
der Z. 14.2Iit. bund c ist ausgeschlossen. 

Definitivstellungserfordemisse: 
14.4. Für Militärseelsorger eme zweijährige 

Verwendung in diesem Dienst. 
14.5. Für die. übrigen Verwendungen (ausge­

nommen die Verwendung im Generalstabsdienst) 
der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung 
für die Verwendungsgruppe H 1. 

15. VERWENDUNGSGRUPPE H 2 

Ernennungserfordernisse: 

Allgemeine Bestimmungen 

15.1 
a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 

der Z. 2.1 oder 2.2 und 

b) die Ableistung eines neunmonatigen Prä­
senzdienstes. 

15.2. Für die Ernennung auf eine Planstelle 
der Dienstklassen VI bis VIII der erfolgreiche 
Abschluß der Ausbildung zum Stabsoffizier; auf 
diese Ausbildung sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Grundausbildung anzu­
wenden. 

Sonderbestimmungen für einzelne 
Verwendungen 

15.3. Für die Verwendung als Musikoffizier 
an Stelle des Ernennungserfordernisses· der 
Z. 15.1 lit. a die erfolgreiche Ablegung der Ab­
schlußprüfung aus einem Instrumentalfach an 
einer Hochschule (Akademie) für Musik und dar­
stellende Kunst oder am früheren Mozarteum in 
Salzburg oder die erfolgreiche Ablegung der Rei-
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feprüfung einer höheren Schule und die erfolg­
reiche Ablegung der Lehrbefähigungsprüfung 
(Staatsprüfung) aus einem Instrumentalfach. 

15.4. Z. 15.2 ist auf Musikoffiziere nicht anzu­
wenden. 

Definitivstellungserfordernisse : 

15.5. Der erfolgreiche Abschluß der Grundaus­
bildung für die Verwendungsgruppe H 2~ 

16. VERWENDUNGSGRUPPE H 3 

J;rnennungserfordernisse: 

Eine dreijährige Dienstleistung als Angehöri­
ger des Bundesheeres und der erfolgreiche Ab­
schluß der Grundausbildung für die Verwen­
dungsgruppe H 3. 

17. VERWENDUNGSGRUPPEH4 

Ernennungserfordernisse: 

Ableistung des im Wehrgesetz vorgeschriebe­
nen Präsenzdienstes. 

18. STAATSANWALTE 

Ernennungserfordernisse: 

19.2. Für ordentlime Hochschulprofessoren 
a) an' Kunsthochsmulen die Erfüllung der Er­

fordernisse der §§ 10 und 11 des Kunst­
hochschul-Organisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 54/1970, und 

b) an der Akademie der b'ildenden Künste die 
Erfüllung der Erfordernisse des § 4 des 
Akademie-Organisationsgesetzes, BGBl. 
Nr.2371.1955. 

20. AUSSERORDENTLICHE UNIVERSI­
TATS(HOCHSCHUL)PROFESSOREN 

Ernennungserfordernisse : 

20.1. Für außerordentliche Universitätsprofes­
soren 

a) die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
der Z. 1.1, 

b) die Lehrbefugni'S als Universitätsdozent 
und 

c) eine Tätigkeit durch mindestens drei Jahre, 
die den Beamten zur Ausübung einer 
Funktion im Sinne des§ 31 Abs. 3 bis 6 
des Universitäts-Organisationsgesetzes ge­
eignet erscheinen läßt. 

20.2. Für außerordentliche Hochschulprofesso-

Zum Staatsanwalt kann nur ernannt werden, ren 
~ ~ an KUOJSthochsmulen die Erfüllung der Er­

fordernisse der '§§ 10 und 11 des Kunst­
hochschul-O rganisa tionsgesetzes und a) im Sinne des Art. II des Richterdienstge­

setzes Richter ist oder Richter war und 
wieder zum Richter ernannt werden könn-
te und . 

b) am Tag der Wirksamkeit der Ernennung 
auf eine Staatsa!).waltsplanstelle nach den 
für Richter geltenden besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen zumindest in die Gehalts­
stufe 2 einzureihen wäre .. 

19.' ORDENTLICHE UNIVERSlTÄTS(HOCH­
SCHUL)PROFESSOREN 

Ernennungserfordernisse : 

19.1. Für ordentliche Universitätsprofessoren 
die Erfüllung der Erfordernisse des § 27 des Uni­
versi täts-O rganisationsgesetzes. 

b) an der Akademie der bildenden Künste 
die Erfüllung der Erfordernisse des § 4 des 
Akademic-Organisa tionsgesetzes. 

21. UNIVERSlTÄTS(HOCHSCHUL)ASSISTEN­
, TEN 

Ernennungserfordernisse: 

21.1. Die Erfüllung der 
nisse der Z. 1.1. 

Ernennungserforder-

21.2. l'iir künstlerische Fächer .an Kunsthoch­
. schulen, für die eine Ausbildung im Sinne der 
Z. 21.1 nicht vorgesehen ist, die Befähigung im 
Sinne des .§ 12 Abs. 3 des KunsthoChschul-Orga­
nisationsgesetzes. 

22. VERWENDUNGSGRUPPE L PA 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 

22.1. Lehrer an Pädagogischen, Berufspädago­
gischen und Religionspädagogischen Akademien 
und an Pädagogischen, Berufspädagogischenund 

Erfordernis 

a) Doktorat im Sinne des § 36 des Allgemeinen 
. Bochschul-Studiengesetzes aus den Fächern 
Philosophie mit dem Hauptfach Pädagogik 
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Verwendung 

Religionspädagogischen Instituten in den U nter­
richtsgegenständen der Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogischen Psycho­
logie, Pädagogischen Soziologie, Betriebssozio­
logie und der AllgePleinen und speziellen Sonder­
pädagogik sowie an .. land- und forstwirtschaft­
lichen berufspädagogischen Lehranstalten in den 
Unterrichtsgegenständen Psychologie, Erzie­
hungslehre, Unterrichtslehre und Einführung in 
die Soziologie 

22.2. Lehrer an Pädagogischen, Berufspädago­
gischen und Religionspädagogischen Akademien 
und im Pädagogischen, Berufspädagogischen und 
Religiorispädagogischen Instituten im Unter­
richtsgegenstand Religionspädagogik und' Kate­
chetik 

22.3. Lehrer an Pädagogischen, Berufspädago­
gischen und ReIigionspädagogischen Akademien 
und an Pädagogischen, Berufspädagogischerr und 
Religionspädagogischen Instituten in den Unter­
richtsgegenständen des Schulrechts 

22.4. Lehrer an Pä4agogischen, Berufspädago­
gischen und Religionspädagogischen Akademien 
und an Pädagogischen, Berufspädagogischen und 
Religionspädagogischen Instituten in den Unter­
richtsgegenständen der Schulhygiene und der 
Biologischen Grundlagen der Erziehung 

, . 

22.5. Lehrer an Pädagogischeri und Religions­
pädagogischen Akademien und an Pädagogi.schen 
und ReIigionspädagogischen Instituten in den 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Un­
terrichtsgegenständen in den Studiengängen für 
das Lehramt an Hauptschulen, Sonderschulen 
oder Polytechnischen Lehrgängen, sofern sie in 
die Lehrverpflichtungsgruppen . I oder II einge­
stuft sind 

22.6. Lehrer an Berufspädagogischen Akade­
mien und Berufspädagogischen Instituten in den 
ergänzenden UnterJ;ichtsveranstaltungen, sofern 
sie in die Lehrverpflichtungsgruppen I oder II 
eingestuft sind und es sich nicht uni U nterrichts-

Erfordernis 

oder Psychologie oder Soziologie oder 
Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissen­
schaften auf Grund des Magistergrades der 
soziologischen Studienrichtung, 

b) Lehrbefähigung für eine allgemeinbildende 
Pflichtschule oder für eine berufsbildende 
Schule, 

c) vierjährige Lehrpraxis mit. hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an einer der in 
Iit. b angeführten Schulen und 

d) durch Publikationen nachzuweisende wissen­
schaftliche Tätigkeit. 

a) Doktorat der Theologie oder in den in 
Z. 22.1 lit. a angeführten Fächern, 

b) mehrjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an Schulen und 

c) durch Publikationen nachzuweisende wissen­
schaftliche Tätigkeit. 

a) Doktorat der Rechtswissenschaften oder 
b) der erfolgreiche Abschluß der rechts- oder 

staats wissenschaftlichen Hochschulstudien 
und die erfolgreiche Absolvierung der 
Grundausbildung für die Verwendungs­
gruppe A für eirie rechts kundige Verwen­
dung und' 

c) in beiden Fällen eine zweijährige rechts­
kundige Tätigkeit in der Schulve~waltung. 

a) Berechtigung zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes und 

b) zweijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Schulhygiene. . 

a) Eine den Unterrichtsgegenständen entspre­
chende abgeschlossene Hochschulbildung 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes,' 

b) Lehrbefähigung für eine allgemeinbildende 
Pflichtschule oder Lehramt für allgemein­
bildende höhere Schulen der betreffenden 
Fachrichtung, 

c) ·vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an allgemein­
bildenden Schulen der Zehn- bis Fünfzehn­
jährigen beziehungsweise an Sonderschulen 
und 

d) durch Publikationen nachzuweisende fach­
wissenschaftliche Tätigkeit. 

a) Erfüllung der Erfordernisse der Z. 23.1 für 
Lehrer an berufsbildenden Schulen, 

b) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an berufs bilden 
den Schulen und 
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Verwendung 

gegenstände der Sprach- und Sprecherziehung 
handelt, sowie in den Unterrichtsgegenständen 
Politische Bildung und Betriebswirtschaftslehre 
in der Lehramtsausbildung für Berufsschulen und 
in Werkstätten-Betriebslehre 

22.7. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit in 
den Unterrichtsgegenständen Psychologie, Sozial­
medizin, Rechtskunde, Theoretische Grundlagen 
der Sozialarbeit und Anwendungsbereiche der 
Sozialarbeit 

22.8. Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen 
berufspädagogischen Lehranstalten im Unter­
richtsgegenstand Beratungslehre 

Erfordernis 

c) durch Publikationen nachzuweisende fach­
wissenschaftliche Tätigkeit. 

a) Erfüllung der Ernennungserfordernisse für 
Lehrer an Akademien für Sozialarbeit (Lehr­
anstalten für gehobene Sozialberufe), 

b) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden, 
pädagogischen Leistungen an Akademien 
für Sozialarbeit (Lehranstalten für gehobene 
Sozialberufe) und 

c) aa) Doktorat der Philosophie mit dem 
'Hauptfach Psychologie oder Soziologie 
oder Doktorat der Sozial- und Wirt­
schaftswissenschaften (auf Grund eines 
Magistergrades der' soziologischen Stu-' 
dienrichtung) sowie in beiden Fällen 
durch Publikationen nachzuweisende 
fachwissenschaftliche Tätigkeit oder 

bb) Doktorat der Rechtswissenschaften oder 
Abschluß der rechts- und staats wissen­
schaftlichen Hochschulstudien und eine 
zweijährige rechts kundige Tätigkeit in 
der Sozialverwaltung oder 

cc) Doktorat der Medizin, eine zweijährige 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozial­
medizin und durch Pu1;llikationen nach­
zuweisende fachwissenschaftliche Tätig­
keit. 

a) Abgeschlossene Hochschulbildung an der 
Universität für Bodenkultur, 

b) Befähigung für. den land- und forstwirt­
schaftlichen Lehr- und Förderungsdienst, 

c) vierjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen und 

d) durch Publikationen nachzuweisende fach­
wissenscha(tliche Tätigkeit. 

23. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen -Erfordernisse. 

Verwendung 

23.1. Lehrer an mittleren und höheren Schulen, 
an land- und forstwirtschaftlichen berufspädago­
gischen Lehranstalten, an Akademien und an 
Universitäten, soweit sie nicht in den folgenden 
Verwendungen erfaßt werden 

Erfordernis 

(1) Eine den Unterrichtsgegenständen ent­
sprechende abgeschlossene Hochschulbildung 
(Lehramt) im Sinne des § 3S des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes. 

(2) Über~ies 
a) für Lehrer der fachlich-theoretischen Unter­

richtsgegenstände an den berufsbildenden 
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Verwendung 

23.2. Lehrer an Kunsthochschulen und an der 
Akademie der bildenden Künste 

23.3. Lehrer an Pädagogischen und Religions­
pädagogischen Akademien und an Pädagogischen 
Instituten für Didaktik und Schul- und Erzie­
hungspraxis sowie 'Lehrer an Übungsschulen der 
Päd~gogischen Akademien und Religionslehrer 
an Ubungsschulen der Religionspädagogischen 
Akademien 

Erfordernis 

mittleren und höheren Schulen eine zwei­
jährige facheinschlägige Berufspraxis ; 

b) für Lehrer für Pädagogik und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren Schulen 
aa) die Befähigung für Kindergärtnerinnen 

oder Arbeitslehrerinnen oder Erzieher 
oder Lehrbefähigung für eine allgemein­
bildende PBichtschule und 

bb) eine vierjährige Praxis. in einem ein­
schlägigen Lehrer- oder Erzieherdienst. 

(3) Bei Religionslehrern und Lehrern für 
Religionspädagogik wird das Erfordernis des 
abgeschlossenen Lehramtsstudiums durch den 
Abschluß eines Hochschulstudiums im Sinne 
des. § 35 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes ersetzt. 

e 4) Soweit keine den Unterrichtsgegenständen 
entsprechende hochschulmäßige Lehramtsprüfung 
vorgesehen ist oder für die Unterrichts gegen­
stände Mathematik und an gewandte Mathematik, 
Physik und angewandte Physik oder Chemie und 
angcwandte Chemie an technischen und gewerb­
lichen Lehranstalten, werden die Erfordernisse 
des Abs. i ersetzt durch 

a) .eine den Unterrichtsgegenständen entspre­
chende abgeschlossene Hochschulbildung 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes mit 

b) einer vierjährigen einschlägigen Berufs­
praxis. 

(5) Abs. 4 ist auf Lehr~r an land- und forst­
wirtschaftlichen Schulen mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß Absolventen eines facheinschlägigen 
Studiums der Universität für Bod.enkultur an 
Stelle des Erfordernisses nach Abs. 4 lit. b die 
Befähigung für den land- und forstwirtschaft­
lichen Lehr- und Förderungsdienst aufzuweisen 
haben. 

Eine den Unterrichtsgegenständen entsprechen~ 
de abgeschlossene Hochschulbildung im Sinne 
des § 35 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes. Bei Lehrern künstlerischer Fächer tritt 
an die Stelle dieses Erfordernisses der Nachweis 
hervorragender künstlerischer und kunstpäda­
gogischer Leistungen. 

a) Lehrbefähigung für 
aa) Volksschulen und für 
bb) Hauptschulen, Sonderschulen oder Poly­

technische Lehrgänge, 
b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 

pädagogischen Leistungen an einer all­
gemeinbildenden PBichtschule und 

c) einschlägige Publikationen. . 
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Verwendung 

23.4. Lehrer an Berufspädagogischen Akade­
mien und an Berufspädagogischen Instituten in 
den Unterrichtsgegenständen der Didaktik und 
der schulpraktischen Ausbildung sowie der er-

,gänzenden Unterrichtsveranstaltungen mit Aus­
nahmeder UnterrIchtsgegenstände der Sprach­
und der Sprecherziehung sowie Lehrer an land­
und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen 
Lehranstalten in den Unterrichtsgegenständen 
Methodik des Fachunterrichtes und Schulprak­
tische Übungen 

23.5. Lehrer an Akademien für Sozialarbeit in 
den Unterrichtsgegenständen der Methodik. der 
Sozialarbeit, der ergänzenden Unterrichtsveran­
staltungenund der Praktika 

23.6. Lehrer für Instrumentalmusikerziehung 
an Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Instituten 

23.7. Lehrer an Bildungsanstalten für Arbeits­
lehrerinnen, für Kindergärtnerinnen und für 
Erzieher für Methodik, Kindergarten-, Hort-, 
Heim- und Schulpraxis sowie Lehrer der speziellen 
Berufskunde 

23.8. Lehrer an BIindeninstituten oder Taub­
·stummeninstituten 

ErforderniS 

a) Lehrbefähigung für die Schularten, für die 
die auszubildenden Lehrer die Lehrbefähi­
gung erlangen sollen, und 

b) sechsjährige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an einer berufs­
bildenden Schule jener Art, für die die 
Lehrbefähigung zu erlangen s.ein wird. 

a) Diplom einer Akademie für Sozialarbeit oder 
der erfolgreiche Abschluß einer Lehranstalt 
für gehobene Sozialberufe und 

b) sechsjährige einschlägige Berufspraxis mit 
hervorragenden Leistungen. 

a) Lehrbefähigung für eine allgemeinbildende 
Pflichtschule, 

b) Lehrbefähigung im entsprechenden Instru­
mentalfach und 

c) zweijährige Lehrtätigkeit mit hervorragen­
den musikpädagogischen Leistungen. 

a) Erfolgreiche Abiegung der Reifeprüfung an 
einer höheren Schule, -

b) Befähigung für Kindergärtnerinnen oder 
Arbeitslehrerinnen oder Erzieher, 

c) erfolgreiche Ablegung einer Zusatzprüfung 
aus Didaktik, 

d) sechsjährige einschlägige Berufs- oder Lehr­
praxis mit hervorragenden pädagogischen 
Leistungen und 

e) einschlägige Publikationen. 

(1) Eine den Unterrichtsgegenständen ent­
sprechende abgeschlossene Hochschulbildung 
(Lehraint) im Sin,ne des § 35 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und die für die ent­
sprechende Sonderschulart in Betracht kommende 

. Lehrbefähigung. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden durch 
die Erfüllung sämtlicher nachstehender Erforder­
nisse ersetzt: 

a) die Lehrbefähigung für Hauptschulen oder 
für Polytechnische Lehrgänge; 

b) die für die betreffende Sonderschulart in 
Betracht kommende Lehrbefähigung; 

c) eine . sechsjährige einschlägige Lehrpraxis 
mit hervorragenden pädagogischen Leistun­
gen. 

(3) Z. 23.1 Abs .. 3 ist anzuwenden. 
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24. VERWENDUNGS GRUPPE L 2a 2 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 

24.1. Lehrer an Hauptschulen, Sonderschulen, 
Polytechnischen Lehrgängen, Berufsschulen, land­
und_ forstwirtschaftlichen Schulen, LelJrer des 
hauswlrtschaftlichen und gewerblichen Fachunter­
richtes an mittleren und höheren Schulen. Lehrer 

, für Stenotypie und Phonotypie, Lehrer an Fach­
schulen für Sozialberufe, an der Heeresversor­
gungsschule und Lehrer an Akademien, soweit 

- sie nicht in Z. 24.2 erfaßt werden 

24.2. Lehrer für Religion an den in Z. 24.1 an­
geführten Schulen 

24.3. Lehrer für Musikerziehung, Instrumental­
musik oder Instrumentalmusikerziehung an mitt­
leren und höheren Schulen und an Akademien 

24.4. Lehrer an Übungsschulen der Pädagogi­
schen Akademien und Religionslehrer an Übungs­
schulen der Religionspädagogischen Akademien 

Erfordernis 

(1) Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen 
oder, Berufspädagogischen Akademie oder eine 
nach der Reifeprüfung nach schulrechtlichen 
Vorschriften erworbene gleichwertige Lehrbe­
fähigung oder die Absolvierung der Akademie 
für Sozialarbeit, wobei die. der Verwendung 
entsprechende Lehrbefähigung für Hauptschulen, 
Sonderschulen, Polytechnische Lehrgänge, Be­
rufsschulen, für denge,werblichen Fachunterricht, 
für den hauswirtschaftlichen . Fachunterricht, für 
Stenotypie und Phonotypie oder für Kurzschrift 
und Mascliinschreiben an mittleren und höheren 
Schulen oder die' Befähigung für den land- und 
forstwirtschaftlichen Lehr- und Förderungsdienst 
nachzu weisen ist. 

(2) Für Lehrer, die das Erfordernis des Abs. -1 
ausschließli~p durch die Absolvierung der Aka­
demie für Sozialarbeit erfüllen, überdies -eine 
vierjährige einschlägige Berufspraxis. 

(3) Bei Lehrern für Fremdsprachen an Haupt­
schulen, Sonderschulen, Polytechnischen Lehr~ 
gängen und Berufsschulen werden-die Erforder­
nisse des Abs. 1 durch die erfolgreiche Ablegung 
der Lehramtsprüfung für höhere Schulen aus 
der entsprechenden Fremdsprache oder durch 
die Lehrbefähigung. für ,. zwei im Lehrplan der 
Hauptschule vorgesehene Fremdsprachen er­
setzt. 

Die der Verwendung entsprechende Lehrbe­
fähigung oder der Abschluß der theologischen , 
Hochschulstudien im· Sinne des § 35 des All­
gemeinen, Hochschul-Studiengesetzes. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und 

b) die Lehrbefähigung aus zwei im Unterricht 
an diesen Schulen zugelassenen einschlä­
gigen Unterrichtsgegenständen; die Lehr­
befähigung aus einem dieser Unterrichts­
gegenstände kann bei Lehrern an Akademien 
durch die Lehrbefähigung für VolksscQulen, 
bei Lehrern an Bildungsanstalten für Kin­
dergärtnerinnen oder Erzieher durch die 
Befähigung für Kindergärtnerinnen oder für 
Erzieher ersetzt werden. 

a) Lehrbefähigung für Volksschulen und 
b) sechsjährige Lehrpraxis. 
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Verwendung 

24.5. Lehrer für Bildnerische Erziehung sowie 
für Werkerziehung und verwandte Unterrichts­
gegenstände an mittleren und höheren Schulen 
und Akademien und an land- und forstwirtschaft­
lichen berufspädago gischen Lehranstalten 

24.6. Lehrer für den forstwirtschaftlichen Fach­
unterricht an mittleren .und höheren Schulen 

Erfordernis 

a) Die erforderliche Ablegung der Reife­
prüfung an einer höheren Schule und 

b) der Abschluß eines einschlägigen Hoch­
schulstudiums an einer Kunsthochschule 

. oder der Akademie der bildenden Künste. 

a) Die erfolgreiche Absolvierung einer höheren 
Lehranstalt ,für Forstwirtschaft (Förster­
schule), 

b) eine sechsjährige Berufspraxis und 
c) die Lehrbefähigung für, den forstwirtschaft­

lichen Fachunterricht. 

25. VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für .die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 

25.1. Lehrer an Volksschulen; ferner Lehrer an 
Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnischen 
Lehrgängen, Berufsschulen, mittleren und höhe­
ren Schulen und Akademien sowie an land- und 
forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Lehr­
anstalten, soweit sie nicht die Erfordernisse für 
die Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 

Erfordernis 

Lehramtsprüfung für Volksschulen an einer 
Pädagogischen Akademie, Lehramtsprüfung an 
einer Religionspädagogischen Akademie oder 
Lehrbefähigung für Volksschulen. Dieses Er­
fordernis wird ersetzt: 

a) bei Religionslehrern durch die abgeschlossene 
theologische Hochschulbildung; 

b) bei Lehrern für Fremdsprachen an PHicht­
schulen durch die erfolgreiche Ablegung 
der Reifeprüfung an einer höheren Schule 
gemeinsam mit der Lehrbefähigung auf 
Grund einer Lehramtsprüfung aus einer 
Fremdsprache; 

. c) bei Lehrern für sozialfachliche Unterrichts­
gegenstände an Schulen für Sozialberufe 
oder für Sozialarbeit durch das Diplom einer 
Akademie für Sozialarbeit gemeinsam mit 
einer zweijährigen einschlägigen Berufs­
praxis; 

d) bei Lehrern für Bildnerische Erziehung, 
für Werkerziehung und verwandte Unter­
richtsgegenstände an mittleren und höheren' 
Schulen durch den Abschluß eines ein­
schlägigen Hochschulstudiums an einer 
Kunsthochschule oder an der Akademie 
der bil~enden Künste; 

e) bei Lehrern für Werkerziehung für Mädchen 
an mittleren und höheren Schulen und bei 
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Erfordernis 

Lehrern für die einschlägige praktische 
Fachausbildung an Anstalten der Lehrer­
und Erzieherbildung durch 

aa) die erfolgreiche Ablegung der Reife­
prüfung an einer höheren Schule oder 

bb) die Meisterprüfung aus Damenkleider-
machen oder Wäschewarenerzeugung 

gemeinsam mit der Befähigungsprüfung 
für Arbeitslehrerinnen und einer vier­
jährigen Lehrpraxis; 

f) bei Lehrern für musikalische Unterrichts­
gegenstände an mittleren und höheren 
Schulen, an Akademien und an land- und 
forstwirtschaftlichen berufspädag<;>gischen 
Lehranstalten durch 

aa) die erfolgreiche Ablegung der Reife­
prüfung an einer höheren Schule ge­
meinsam mit der Lehrbefähigung aus 
Gesang oder ~einem zugelassenen Instru­
mentalfach oder für rhythmisch-musi­
kalische Erziehung oder 

bb) die Lehrbefähigung aus zwei der vor­
. stehend angeführten Unterrichtsgegen­

stände oder 

ce) (nur an Bildungsanstalten für Erzieher 
oder Kindergärtnerinnen) die Befähi­
gung für Erzieher oder für Kinder­
gärtnerinnen gemeinsam mit der Lehr­

. befähigung für rhythmisch-musikalische 
Erziehung oder für einen Unterrichts­
gegenstand der musikalischen Erzie­
hung; 

g) bei Lehrern für Kurzschrift oder für Ma­
schinschreiben durch die erfolgreiche Ab­
legung der Reifeprüfung an einer höheren 
Schule gemeinsam mit der entsprechenden 
Lehrbefähigung für den Unterricht an 
mittleren und höheren Schulen (jedoch 
nicht an kaufmännischen Lehranstalten und 
Berufsschulen) ; 

h) bei Lehrern für die praktische Fachausbil­
dung (Hauswirtschaft) an den mittleren 
Anstalten der Lehrerbildung und der Er­
zieherbildung durch die erfolgreiche .Ab­
legung der Reifeprüfung an einer höheren 
Schule gemeinsam mit der Befähigung für 
Arbeitslehrerinnen und einer vierjährigen 
Praxis; . 

i) bei Lehrern für Methodik und Schulpraxis 
an den Bildungsanstalten für Arbeitslehre­
rinnen durch die erfolgreiche Ablegung der 
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Verwendung 

25.2. Erzieher an Übungsheimen oder Übungs­
horten, Übungskindergärtnerinnen und Übungs­
horterzieherinnen 

25.3. Sondererzieher 

25.4. Sonderkindergärtnerinnen an Übungs­
Sond'erkindergärten 

Erfordernis 

Reifeprüfung an einer höheren Schule ge­
meinsam mit der Befähigungsprüfung für 
Arbeitslehrerinnen, einer Zusatzprüfung aus 
Didaktik und einer vierjährigen Lehrpraxis ; 

j) bei Lehrern für Kindergartenpraxis, Hort­
praxis und spezielle Berufskunde durch die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an 
einer· höheren Schule gemeinsam mit der 
Befähigung für Kindergärtnerinnen oder 
Horterzieherinnen, einer Zusatzprüfung aus 
Didaktik und einer vierjährigen Berufs­
oder Lehrpraxis ; 

k) bei Lehrern für Heimpraxis und spezielle 
Berufskunde an Bildungsanstalten für Er­
zieher durch die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ge­
meinsam mit der· Befähigungsprüfung für 
Erzieher, einer Zusatzprüfung aus Didaktik 
und einer vierjährigen Praxis; 

1) bei Lehrern für haus wirtschaftliche Berufs­
schulen durch die Lehrbefähigung für haus­
wirtschaftliche Berufsschulen.· 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule, 

b) die der Verwendung entsprechende Be­
fähigung für 
aa) E~zieher, 

bb) Kindergärtnerinnen oder 
cc) Kindergärtnerinnen und Horterzieherin-

nen, I 

c) erfolgreiche Ablegung einer Zusatzprüfung 
aus Didaktik und 

d) vierjährige einschlägige Berufspraxis. 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule, 

b) Befähigung für Erzieher und Sonderer­
zieher und 

c) vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon 
eine zweijährige Praxis an Sönderhorten 
oder Sonderheimen. 

a) pie erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule, 

b) Befähigung für Kindergärtnerinnen und 
Sonderkindergärtnerinnen; 

c) erfolgreiche Ablegung einer Zusatzprüfung 
aus Didaktik und 

d) vierjährige einschlägige Berufspraxis, davon 
eine zweijährige Praxis an Sonderkinder­
gärten. 
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26. VERWENDUNGS GRUPpE L 2b' 1 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 

26.1. Lehrer an Volks-, Haupt- Und Sonder­
schulen, Polytechnischen Lehrgängen, Berufs­
schulen, mittleren und höheren Schulen, an 
Akademien für Sozialarbeit und an der Heeres­
versorgungsschule, soweit sie nicht die Erforder­
nisse für eine der Verwendungsgruppen L 2a 
oder eine höhere Verwendungsgruppe erfüllen 
und auch nicht in Z. 26.2 erfaßt werden 

Erfordernis 

(1) 

a) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und 

b) die für die Unterricbtsverwendung fachein­
schlägige Lehrbefähigung oder sonstige 
einschlägige Befähigung nach den schul­
rechtlichen Vorschriften. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden er­
setzt: 

a) bei Lehrern für musikalische Unterrichts­
gegenstände durch den erfolgreichen Ab­
schluß einer musikalischen Studienrichtung 
an einer Kunsthochschule oder einer gleich­
gestellten Studienrichtung an einer anderen 
Musiklehranstalt oder durch die Lehrbe­
fähigung aus Gesang oder einem zugelasse­
nen Instrumentalfach oder für rhythmisch­
musikalische Erziehung; 

b) bei Lehrern für. sozialfachliche U nterrichts­
gegenstände durch den erfolgreichen Ab­
schluß einer Ausbildung in der in Betracht 
kommenden Fachrichtung (insbesondere 
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege) 
gemeinsam mit einer nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zurückgelegten sechsjähri­
gen facheinschlägigen Berufspraxis ; 

c) bei Lehrern für Bildnerische Erziehung, 
für Werkerziehung und für verwandte Un­
terrichtsgegenstände durch 
aa) eine nach Vollendung des 18. Lebens­

jahres zurückgelegte sechsjährige BeFufs­
praxis mit besonderen Leistungen fach­
einschlägiger Richtung oder 

bb) (nur an mittleren und höheren Anstalten 
der Lehrer- und Erzieherbildung) die 

. Befähigung für Erzieher, Kindergärtne­
rinnen oder Arbeitslehrerinnen gemein­
sam mit einer einschlägigen fachlichen 
Ausbildung und einer zweijährigen ein­
schlägigen Berufs- oder Lehrpraxis ; 

d) bei Lehrern für Mädchenhandarbeit oder 
Werkerziehung für Mädchen an Anstalten 
der Lehrer- oder Erzieherbildung sowie an 
Blinden- und Taubstummeninstituten durch 
die Befähigung für Arbeitslehrerinnen ge­
meinsam mit einer sechsjährigen Lehrpraxis 
mit besonderen pädagogischen Leistungen; 

5 
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Verwendung 

26.2. Lehrer für Religion an den in Z. 26.1 
angeführten Schulen, s.oweit sie· nicht die Er­
fordernisse der Verwendungs gruppen L 2a .oder 
einer höheren Verwendungs gruppe erfüllen 

26.3. Lehrer für Leibesübungen an Haupt­
schulen, P.olytechnischen Lehrgängen, Berufs­
schulen, Schulen zur Ausbildung v.on Leibeser­
ziehern und Spürtlehrern und land- und forst­
wirtschaftlichen Schulen 

26.4. Sünderkindergärtnerinnen an Blinden­
und Taubstummeninstituten und-an Universitäts­
kliniken 

Erfordernis 

e) bei Lehrern an Anstalten der Lehrer- und 
. Erzieherbildung und an Übungsschulen und 

bei Lehrern für Kinderbeschäftigung durch 
eine für Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
vorgeschriebene Befähigung gemeinsam mit 
einer sechsjährigen einschlägigen Berufs­
oder Lehrpraxis ; 

f) bei Lehrern für Kindergarten- und H.ort­
praxis s.owie für spezielle Berufskunde an 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen 
durch eine für Lehrer der Verwendungs­
gruppe L 3 v.orgeschriebene einschlägige 
Befähigung gemeinsam mit einer Zusatz­
prüfung aus Didaktik und einer vierjährigen 
einschlägigen Berufs- .oder Lehrpraxis ; 

g) bei Lehrern für den praktischen Fach­
unterricht und _ bei Lehrern für den Fach­
unterricht an la~d- und fürstwirtschaftlichen 
Lehranstalten durch die Erlernung eines 
einschlägigen Lehrberufes gemäß Z. 3.3 
lit. a gemeinsam mit einer nach V.ollendung 
des 18. Lebensjahres zurückgelegten sechs­
jährigen Berufspraxis mit besonderen Lei­
stungen auf dem in Betracht kommenden 
Fachgebiet. 

Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule. 

Die erfolgreiche Ablegung der 

a) Befahigungsprüfung für Leibeserzieher an 
Schulen .oder 

b) Abschlußprüfung der staatlichen Sport­
lehrerausbildung mit dem Spezialfach Leibes­
erziehung an Schulen 

an einer Schule zur Ausbildung V.on Leibeser­
ziehern. 

Die Befähigung als Sonderkindergärtnerin und 

a) die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und eine zwei­
jährige Praxis an Sonderkindergärten der 
entsprechenden Richtung mit besonderen 
pädagogischen Leistungen oder 

b) die Befahigung als Kindergärtnerin und 
eine sechsjährige K.i.ndergarten-, H.ort- oder 
Heimpraxis, davon eine zweijährige Praxis 
an Sonderkindergärten der entsprechenden 
Richtung mit besonderen pädagogischen 
Leistungen. 
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Verwendung 

26.5. Erzieher an höheren Internatsschulen, 
Bundeskonvikten, Blinden- und Taubstummen­
instituten oder in gleichartigen Anstalten sowie 
an Schülerheimen, Sonderschülerheimen, Übungs­
. schülerheimen und Übungshorten 

26.6. Übungskindergärtnerinnen und Übungs­
hörterzieherinnen 

26.7. Lehrer für Hort- und Heimpraxis sowie 
für spezielle Berufskunde an Bildungsanstalten für 
Erzieher 

Erfordernis 

Befähigung für Erzieher. 

Eine für Lehrer der Verwendungsgruppe L 3 
vorgeschriebene Befähigung und eine sechs­
jährige einschlägige Berufspraxis. 

a) Befähigung für Erzieher, 

b) die ·erfolgrekhe Ablegung einer Zusatz­
prüfung aus Didaktik und 

c) eine zweijährige einschlägige Berufs- oder 
Lehrpraxis. 

27. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 

Ernennungserfordernisse : 

Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die betreffende 
Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung 

Lehrer an Volks-, Haupt-, Sonderschulen, 
Polytechnischen Lehrgängen, Berufsschulen, mitt­
leren und höheren Schulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für eine der Verwendungs gruppen 
L 2 oder eine höhere Verwendungs gruppe er­
füllen; ferner Kindergärtnerinnen, Horterziehe­
rinnen und Sonderkindergärtnerinnen, soweit sie 
nicht die Erfordernisse für die Verwendungs­
gruppe L 2b 1 erfüllen 

Erfordernis 

(1) Die für die Verwendung einschlägige Lehr­
befähigung oder sonstige einschlägige Befähigung 
nach den schulrechtlichen Vorschriften. 

(2) Die Erfordernisse des Abs. 1 werden ersetzt 

a) bei Lehrern für Werkerziehung, Instrumen­
tenbau und rhythmisch-musikalische Erzie­
hung an Anstalten der Lehrer- und Er­
zieherbildung durch eine einschlägige Aus­
bildung gemeinsam mit einer vierjährigen 
Lehr- oder Berufspraxis ; 

b) bei Lehrern für den praktischen Fach­
unterricht an Schulen zur Ausbildung von 
Leibeserziehern und Sportlehrern durch eine 
dreisemestrige Ausbildung an Schulen zur 
Ausbildung von Leibeserziehern und Sport­
lehrern gemeinsam mit einer vierjährigen 
facheinschlägigen Berufspraxis ; 

c) bei Lehrern für den praktischen Fach­
unterricht an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen durch die erfolgreiche Absolvierung 
einer mittleren Schule gemeinsam mit einer 
nach dem 18. Lebensjahr zurückgelegten 
dreijährigen Berufspraxis. . 

(3) Bei Lehrern für Religion ~n Stelle der 
Erfordernisse des Abs. 1 die Erfüllung der 
Erfordernisse des § 161 Abs. 3. 
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28. VERWENDUNGSGRUPPE S 1 

Ernennungserfordernisse: 

28.1. 
a) Die Erfüllung der Ernenn\}ngserfordernisse 

der Z. 23.1 und . 
b) eine mehrjährige Unterrichts tätigkeit an der 

betreffenden Schulart mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen. 

28.2. Im Bereich des allgemeinbildenden Pflicht­
schulwesens an Stelle der Erfordernisse der Z. 28.1 
lit. a die Lehrbefähigung für eine allgemein­
bildende Pflichtschule. 

28.3. Im Bereich der Berufsschulen wird das 
Erfordernis der Z. 28.1 durch die Lehrbefähigung 
für Berufsschulen in zwei Fachgruppen gemein-

sam mit einer Tätigkeit in der Lehrerfortbildung 
ersetzt. 

29. VERWENDUNGSGRUPPE . S 2 

Ernennungserfordernisse :' 

Reifeprüfung einer höheren Schule und 
a) im Bereich der allgemeinbildenden Pilicht­

schulen die· Lehrbefähigung für eine all­
gemeinbildende Pilichtschule sowie eine· 
mehrjährige Tätigkeit an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen mit hervorragenden pädago­
gischen Leistungen; 

b) im Bereich der Berufsschulen die Lehrbe­
fähigung für Berufsschulen sowie eine mehr­
jährige Lehrtätigkeit ;m Berufsschulen mit 
hervorragenden pädagogischen Leistungen 
und eine Tätigkeit in der Lehrerfortbildung. 
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Anlage 2 

AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEMl\SS § 186 ABS. 1 
ALS BUNDESGESETZE WEITER ANZUWENDEN SIND 

AusbiLdungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift für \ verlautbart in 

Physikatsprüfung RGBL Nr. 37/1873 in der Fassung BGBL Nr. 
100/1947 

Zweite Kanzleiprüfung für 'Fachbeamte der RGBL Nr. 170/1897 in der Fassung RGBL Nr. 
Gerichtskanzlei; Grundbuchsführerprüfung; Er- 12/1909 und BGBL Nr. 42/1951 
ste Kanzleiprüfung . 

Straßen-, Strom-, Hafen- und Brückenineister 
(soweit sie Straßenmeisterbetrifft) 

Gerichtsvollzieherprüfung 

Tierärztliche Physikatsprüfung 

Bergbehördlicher Inspektionsdienst 

Besondere Prüfungsvorschrift für den Bereich 
. der Post- und Telegraphenverwaltung (Post- und 

Telegraphenprüfungsordnung 1953) (ausgenom­
men für Prüfungen im Bereich der Verwendungs­
gruppe A) 

Normaliensammlung für den allgemeinen Ver­
waltungsdienst, Z. 2 682 (Ministerium für öffent­
liche Arbeiten, Zl. 79730-VII/1915) 

Amts blatt der österreichischen Justizverwaltung 
Nr.1/1924 

BGBL Nr. 215/1949 in der Fassung BGBl. Nr. 
56/1952 

Amtliche Nachrichten des. Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau, Jahrgang 1952, 
Nr. 4, Seite 8 

Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 
2/1953 in der Fassung PTVBl. Nr. 7/1953, 
27/1955, 6/1958 und 14/1965 

Prüfung für den Dienstzweig "Ju~tizwache und Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten Nr. 20/1956 
(Leitende Beamte)" 

Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache und Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten Nr. 21/1956 
(Eingeteilte Beamte)" 

Prüfung für den Dienstzweig "Justizwache und Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung 
Dienst der Jugenderzieher an Justizanstalten Nr. 22/1956 
(Dienstführende Beamte)" 

Prüfung für Offiziere des höheren Militärwirt­
schaftsdienstes 

Abschlußprüfung für den Wirtschaftsoffiziers-
kurs 

Militärärztlicher Dienst 

Höherer militärtechnischer Dienst 

Militärveterinärprüfung 

Generalstabsprüfung 

Prüfung für Militärkapellmeister 

Militärpharmazeutische Prüfung 

Offiziere des Truppendienstes 

Straßenwärter in besonderer Verwendung 

Unteroffiziere des Truppendienstes 

V erlautbarungs blatt des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung Nr. 122/1958 

BGBl. Nr. 213/1959 

BGBL Nr. 43/1960 

BGBL Nr. 78/1960 

BGBL Nr. 250/1961 

BGBL Nr. 130/1962 in der Fassung BGBL Nr. 
275/1962 und 29/1964 

BGBL Nr. 264/1962 

BGBL Nr. 136/1964 

BGBL Nr. 149/1965 

BGBL Nr. 392/1970 

BGBL Nr. 405/1970 
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Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift für I verlautbart in 

Unteroffiziere des technischen Dienstes BGBl. Nr. 406/1970 

Gehobener sozialer Betreuungsdienst BGBl. Nr. 9/1971 

Verwaltungsfachdienst BGBl. Nr. 164/1971 

Gehobener Verwaltungsdienst (sowdt er sich BGBl.Nr. 165/1971 
auf Bedienstete im Versorgungs- und Behinderten-
wesen erstreckt) 

Rechtskundiger und höherer technischer Dienst BGBl. Nr. 345/1971 
im Patentamt; Registerführer im Patentamt 

Strommeister BGBl. Nr. 409/1971 

Fachlicher Hilfsdienst höherer Art BGBl. Nr. 418/1971 

Facharbeiter-Aufstiegsprüfung BGBl. Nr. >422/1971 

Prüfung für den Dienstzweig "Höherer Mini- BGBl. Nr. 484/1971 
sterialdienst und höherer Verwaltungsdienst beim 
Rechnungshof, Verfassungs gerichtshof und Ver-
waltungsgerich tshof" 

Höherer Wirtschafts dienst BGBl. Nr. 70/1972 

Allgemeine Kanzleiprüfung BGBl. Nr. 87/1972 

Höherer technischer Dienst im Eich- und Ver- BGBl. Nr. 98/1972 
messungswesen 

Höherer landwirtschaftlicher Dienst BGBl. Nr. 103/1972 

Wirtschaftsführer BGBl. Nr. 117/1972 

Höherer Dienst an Justizanstalten BGBl. Nr. 137/1972 in der Fassung BGBI. Nr. 
142/1973 

Bereiter der Spanischen Reitschule BGBl. Nr. 156/1972 

Gehobener Dienst im Eich- und Vermessungs- BGBl. Nr. 256/1972 
wesen 

Fachlicher Vermessungsdienst 

Höherer auswärtiger Dienst 

Gehobener Zolldienst 

Fachdienst an Bibliotheken 

Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Fachdienst bei den 'Arbeitsämtern 

Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Höherer Dienst der Berufsberatung 

Fachdienst bei den Pferdezuchtanstalten 

Höherer schulpsychologischer Dienst 

Höherer technischer Dienst 

Technischer Fachdienst 

Mittlerer technischer Dienst 

Zollwache 

Zollfachdienst 

BGBl. Nr. 257/1972 

BGBl. Nr. 398/1972 

BGBl. Nr. 40/1973 

BGBl. Nr. 88/1973 in der Fassung BGBl. Nr. 
549/1973 und 381/1975 

BGBl. Nr. 89/1973 

BGBl. Nr. 90/1973 

BGBl. Nr. 91/1973 

BGBl. Nr. 92/1973 

BGBl. Nr. 93/1973 

BGBl. Nr. 94/1973 

BGBl. Nr. 161/1973 

BGBl. Nr. 219/1973 

BGBl. Nr. 221/1973 

BGBl. Nr. 222/1973 

BGBl. Nr~ 285/1973 in der Fassung BGBl. Nr. 
449/1973 ' 

BGBl. Nr. 286/1973 
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Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorsd:trift für I 

Fachlicher Eichdienst 

Gartenbaudienst 

Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

Gehobener Arbeitsinspektionsdienst 

Arbeitsinspektionsdienst 

Gerichtsvollzieherfachprüfung 

Höherer Dienst an den Untersuchungsanstalten 
der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 

Höherer Dienst an den Bundesanstalten für 
Lebensmitteluntersuchung 

Höherer Dienst an den veterinärmedizinischen 
Bundesanstalten 

Wissenschaftlicher Dienst 

Höherer Verwaltungsdienst im Österreichischen 
Postsparkassenamt 

Gehobener Dienst im Österreichischen Post­
sparkassenamt 

Fachdienst i~ Österreichischen Postsparkassen­
amt 

Mittlerer Dienst im Österreichischen Postspar-
kassenamt ' 

Steueraufsichtsdienst 

Steuereintreibungsdienst 

Höherer Dienst an land- und forstwirtschaft­
lichen Bundeslehr- und Versuchsanstalten, an 
wasserbaullchen Bundesversuchsanstalten, am 
Agrarwirtschaftlichen Institut und bei der Ver­
waltung der Bundesgiirten 

Höherer Finanzdienst 

Finanzfachdienst 

Mittlerer Verwaltungs dienst in der Finanz­
verwaltung 

Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Höherer statistischer Dienst, Statistischer Fach­
dienst und Mittlerer statistischer Dienst 

Höherer technischer Dienst beim Hauptmünz-
amt und bei den Behörden des Punzierungswesens 

Höherer Betriebsprüfungsdienst 

Gehobener Finanzdienst 

Finanzprokuratursdienst 

Höherer Redaktionsdienst 

Höherer technischer Finanzdienst 

Studentenberatungsdienst 

verlautbart in 

BGBL Nr. 338/1973 

BGBL Nr. 339/1973 

BGBL Nr. 446/1973 

BGBL Nr. 447/1973 

BGBL Nr. 448/1973 

71 

BGBL Nr. 507/1973 in der Fassung BGBl. Nr. 
381/1975 

BGBL Nr. 535/1973 

BGBL Nr. 536/1973 

BGBL Nr. 537/1973 

BGBl. Nr. 160/1974 in der Fassung BGBl. Nr. 
381/1975 

BGBL Nr. 299/1974 in der Fassung BGBL Nr. 
48/1976 

BGBL Nr. 300/1974 in der Fassung BGBL Nr. 
58/1976 

BGBL Nr. 301/1974 

BGBl. Nr. 302/1974 

BGBL Nr. 303/1974 

BGBl~, Nr. 304/1974 

BGBl. Nt. 321/1974 

BGBL Nt. 323/1974 

BGBL Nt. 336/1974 

BGBl. Nr. 584/1974 

BGBL Nr. 595/1974 

BGBl. Nr. 639/1974 

BGBL Nr. 640/1974 

BGBL Nr. 36/1975 

BGBL Nr. 37/1975 

BGBL Nt. 38/1975 

BGBL Nr. 39/1975 

BGBl. Nr. 131/1975 

BGBL Nr. 196/1975 
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Ausbildungs- beziehungsweise Prüfungsvorschrift für I verlautbart in 

Höherer technischer Agrardienst BGBl. Nr. 202/1975 

Fachdienst in der Heeresverwaltung BGBl. Nr. 308/1975 

Höherer Bodenschätzungsdienst BGBl. Nr. 434/1975 

Gehobener Betriebsprüfungsdienst BGBl. Nr. 435/1975 

Höherer technischer Dienst im Bereich der . BGBl. Nr. 472/1975 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Höherer Verwaltungsdienst im Bereich der BGBl. Nr. 473/1975 
Post- und Telegraphenverwaltung 

Zusatzprüfung für höhere Dienste im Bereich BGBI. Nr. 474/1975 
der Post- und Telegraphenverwaltung . 

Gehobener Bodenschätzungsdienst BGBl. Nr. 548/1975 

Rechtskundiger Dienst BGBl. Nr. 222/1976 

Höherer Auslandskulturdienst BGBl. Nr. 13/1977 
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73 

Erläuterungen 

In der Regierungserklärung vom 5. Novem- Gesetzentwurf aufgehoben und ihre Materien in 
ber 1975 wurde ,die Reform des gesamten Dienst- diesem Gesetzentwurf zu einem umfassenden 
und Besoldungsrechtes als wesentliches Anliegen Dienstrechtssystem zusammengefaßt werden. 
hervorgehoben und auf die Notwendigkeit der 
Fortsetzung der bereits geleisteten Arbeiten hin- Eine Reihe wesentlicher Teilbereiche (Über-
gewiesen. tritt und Versetzung in den Ruhestand; Außel'­

dienst stellung ; Auflösung des Dienstverhältnisses; 
Als Ergebnis der daraufhin vom Verharid- Verwendung des Beamten; Dienstptlichten des 

lungskomitee der Gebietskörperschaften und der Beamten) wurden dem Begutachtungsv:erfahren 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fort- unterzogen und das nach der ersten Etappe in 
gesetzten Reformarbeiten wurde zunächst das Geltung verbliebene Recht der Lehrerdienst­
Bundesgesetz vom 2., Juni 1977, BGBL Nr. 329, pragmatik in überarbeiteter Form in den Beson­
über das Dienstrecht . der Beamten (Beamten- deren Teil aufgenommen. 
Dienstrechtsgesetz - BDG), verabschiedet. Die-
ses Bundesgesetz bildete eine erste Etappe d,er Am geltenden Recht des BDG wurden nur 
Dienstrechtskodifikation. In den Erläuterungen Änderungen vorgenommen, die sich zwangs­
hiezu wurde auch eine zweite und d,amit ab- läufig aus der zweiten Etappe ergeben: Darüber 
schließende Etappe der Dienstrechtsreform ange- hinaus wurden lediglich einige Erkenntnisse aus 
kündigt. der bisherigen Vollzugspraxis zum Anlaß von 

Änderungen genommen. In den Erläuterungen 
Dem vorerwähnten Verhandlungskomitee war zum gegenständlichen Entwurf wurden daher 

somit die Aufgabe gestellt, die nach dem In- jene Paragraphen, die bereits bisher dem Rechts­
krafttreten des BDG weiter geltenden Bestim- bestand des . BDG angehörten und unverändert 
mungen der Dienstpragmatik,RGBl. Nr. 15/1914 übernommen wurden, nicht behandelt. Diesbe­
(DP), der Lehrerdienstpragmatik, RGBL Nr. züglich darf auf die Erläuterungen zum letzt-
319/1917 (LDP), und des Gehaltsüberleitungs- genannten Bundesgesetz verwiesen werden. 
gesetzes, BGBL Nr. 22/1947 (GÜG), im Sinne 
des zentralen Anliegens einer möglichst verein- Die Zuständigkeit des Bundes zur E~lassung 
fachten, umfassenden und übersichtlichen Dar- der im Entwurf enthaltenen Bestimmungen 
stellung des Beamtenrechtes zu überarbeiten, stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 16 des Bundes­
dieseTeile mit der ersten Etappe der Dienst- Verfassungsgesetzes in der Fassung' der Novelle 
rechtsreform zu vereinen und damit die in der BGBL Nr. 444/1974, "Dienstrecht der Bundes­
vorerwähnten Regierungserklärung angekündigte bediensteten". 

'Dienstrechtsreform zum Abschluß zu bringen. Der Aufbau des Entwurfes ist der nach-
In legistischer Hinsicht soll dieses Vorhaben stehenden Übersicht zu entnehmen, wobei links 

dadurch verwirklicht werden, daß die bisher die jeweilige Paragraphenbezeichnung des Ent­
geltenden Vorschriften des Dienstrechtes ein- wurfes und rechts die bisherige FundsteIle ange­
schließlich des BDG durch den vorliegenden merkt wurde. 

ALLGEMEINER TEIL (§§ 1 bis 135) 

1. Abschnitt: Anwendungsbereich (§ 1) 
§ 1 

2. Abschnitt: Stellenplan (§ 2) 
§ 2 

3. Abschnitt: Dienstverhältnis (§§.3 bis 22) 
Ernennung 

§ 3 Begriff; Mitwirkung des Bundeskanzlers 
§ 4 Ernennungserforde!nisse 

§ 1 BDG 

§2 BDG 

§ 3 BDG 
§ 4 BDG 

11 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 73 von 97

www.parlament.gv.at



74 11 der Bcihgen 

§ 5 Ernennungsbescheid 
§ 6 Begründung des Dienstverhältnisses 
§ 7 Angelobung 
§ 8 Ernennung im Dienstverhältnis 
§ . 9 Personal verzeichnis 
§ 10 Provisorisches Dienstverhältnis 
§ 11 Definitives Dienstverhältnis 
§ 12 

Übertritt und Versetzung in den Ruhestand 

§ 13 Übertritt in den Ruhestand 
§ 14 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstun-

fähigkeit und. bei Außerdienststellung 
§ 15 Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
§ 16 Wiederaufnahme in den Dienststand 
§ 17 Außerdienststellung 
§ 18 
§ 19 
§ 20 Auflösung des Dienstverhältnisses 
§ 21 Austritt 
§ 22 Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges 

4. Abschnitt: Dienstliche Ausbildung (§§ 23 bis 35) 

§ 23 Ziel und Arten der dienstlichen Ausbildung 

Grundausbildung 
§ 24 Allgemeine Bestimmungen 
§ 25 Ausbildungslehrgang 

, § 26 Selbststudium 
§ 27 Dienstprüfung 
§ 28 Prüfungskommission 
§ 29 Mitgliedschaft zur Prüfungskommission 
§ 30 Prüfungssenate 
§ 31 Zulassung zur Dienstprüfung 
§ 32· Zulassungserfordernisse 
§ 33 Prüfungsverfahren 
§ 34 Teil- und Einzelprüfungen 
§ 35 Anrechnung auf die Grundausbildung 

5. Abschnitt: Verwendung des Beamten (§§ 36 bis 42) 

§ 36 Arbeitsplatz 
§ 37 Nebentätigkeit 
§ 38 Versetzung 
§ . 39 Dienstzuteilung 
§ 40 Verwendungsänderung 
§ 41 Ausnahme für Beamte bestimmtet Dienst­

bereiche 
§ 42 Verwendungsbeschränkungen 

6. Abschnitt: Dienstpflichten des Beamten (§§ 43 bis 61) 

§ 43 Allgemeine Dienstpflichten 
§ 44 Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten 
§ 45 Dienstpflichten des Vorgesetzten und des 

Dienststellenleiters 
, § 46 Amtsverschwiegenheit 

§ 47 Befangenheit 

Dienstzeit 
§ 48 Dienstplan 
§ 49 Überstunden 

§ 5 BDG 
§ 6 BDG 
§ 7 BDG 
§ 8 BOG 
§ 9 BDG 
§ 10 BDG 
§ 11 BDG 
§ 12 BDG 

§ 67 GÜG 
§§ 75, 76 und 80 bis 83 DP; 

§ 45; GÜG 
§ 79 DP 
§ 77 DP 
§ 71 DP 
§ 72 DP 
§ 72 DP 

§ 84 bis 86 DP 
§ 87 DP 

§ 13 BDG 

§ 14 BDG 
§ 15 BDG 

§ 16 Abs. 1 BDG 
§ 16 Abs. 2 bis 5 BDG 
§ 17 Abs. 1 bis 5, 7 BDG 
§ 17 Abs. 6 BDG 
§ 18 Abs. 2 bis 7 BDG 
§ 18 Abs. 1 BDG, § 9 GÜG 
§ 19 BDG 
§ 20 BDG 
§ 21 BDG 

§ 22 BDG 

§ 67 Abs. 1 bis 3 und 6 bis 9 DP 
§ 67 Abs. 5 DP 
§ 67 Abs. 4 DP 
§ 67 Abs. 10 DP 

§ 23 BDG 

§§ 21, 24, 26 DP 
§ 22 DP 

§ 23 Abs. 1, 2, 4. DP 

§ 28 Abs. 1 bis 5 DP 
§ 28 Abs. 6 DP 

I 
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§ 50 Bereitschaft und Journaldienst 
§ 51 Abwesenheit vom Dienst 
§ 52 Ärztliche Untersuchung 
§ 53 Meldepflichten 
§ 54 Dienstweg 
§ 55 Wohnsitz und Dienstort 
§ 56 Nebenbeschäftigung 
§ 57 Gutachten 

11 d'er iBd13Jgen 

§ 58 Ausbildung und Fortbildung 
§ 59 Geschenkannahme 
§ 60 Dienstkleidung, Dienstabzeichen und 

sonstige Sachbehelfe 
§ 61 Pflichten des Beamten de~ Ruhestandes 

7. Abschnitt: Rechte des Beamten (§§ 62 bis 80) 

§ 62 Bezüge 
§ 63 Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

Urlaub 
§ 64 Anspruch auf Erholungsurlaub 
§ 65 Ausmaß des Erholungsurlaubes 
§ 66 Erholungsurlaub bei Fünftagewqche 
§ 67 Berücksichtigung von Vertragsdienstzeiten und 

des Erholungsurlaubes aus einem Vertragsdienst­
verhältnis 

§ 68 Verbrauch des Erholungsurlaubes 
§ 69 Verfall des Erholungsurlaubes 
§ 70 Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche 
§ 71 Erkrankung während des Erholungsurlaubes 
§ 72 Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Invalide 
§ 73 Heimaturlaub 
§ 74 Sonderurlaub 
§ 75 Karenzurlaub 
§ 76 PHegeurlaub 
§ 77 Unterbrechung des Erholungsurlaubes,und Ver-

hinderung des Urlaubsantrittes 
§ 78 Erholungsurlaub bei unregelmäßiger Dienstzeit 
§ 79 Dienstbefreiung für Kuraufenthalt 
§ 80 Sachleistungen 

8. Abschnitt: Leistungsfeststellung (§§ 81 bis 90) 

Bericht des' Vorgesetzten 
§ 81 Allgemeine Bestimmungen 
§ 82 Beurteilungsmerkmale 
§ 83 Bericht über den provisorischen Beamten 
§ 84· Bericht aus besonderem Anlaß 
§ 85 Befassung des Beamten , 
§ 86 Aritrag des Beamten auf Leistungsfeststellung 
§ 87 Leistungsfeststellung durch die Dienstbehörde 

Leistungsfeststellungskommission . 
§ 88 Allgemeine Bestimmungen 
§ 89 Mitgliedschaft 
§ 90 Rechtsmittel 

9. Abschnitt: Disziplinarrecht (§§ 91 bis 135) 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 91 DienstpHichtverletzungen 
§ 92 Disziplinarstrafen 

§ 28 Abs. 7 DP 
§ 29 DP 

75 

§§ 31 Abs. 1 und 32 Abs. 1 DP 
§ 27 DP 
§ 31 DP 

-§ 33 DP 
§ 34 DP 

§ 35 DP 
§ 24 Abs. 7 GÜG 

§ 23 Abs. 3, § 32 Abs. 2 DP 

§ 24 BDG 

§ 25 BDG 
§ 26 BDG 
§ 27 BDG 
§ 28. BDG 

§ 29 BDG 
§ 30 BDG 
§ 31 BDG 
§ 32 BDG 
§ 33 BDG 
§ 34 BDG 
§ 35 BDG 
§ 36 BDG 
§ 37 BDG 
§ 38 BDG 

§ 39 BDG 
§ 29 a DP 
§ 24 GÜG 

§40BDG 
§ 41 BDG 
§ 42 BDG 
§ 43 BDG 
§ 44 BDG 
§ 45 BDG 
§ 46 BDG 

§ 47 BDG 
. §§ 48, 49 BDG 
. § 50 BDG 

§ 51 BDG 
. § 52 BDG 
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§ 93 
§ 94 
§ 95 

§ 96 
§ 97 
§ 98 
§ 99 
§ 100 

§ 101 
§ 102 
§ 103 
§ 104 

§ 105 

§ 106 
§ 107 
§ 108 
§ 109 
§ 110 
§111 
§ 112 
§ 113 

§ 114 

§ 115 
§ 116 
§ 117 
§ 118 
§ 119 
§ 120 
§ 121 
§ 122 

§ 123 
§ 124 

§ 125 
§ 126 
§ 127, 

§ 128 
§ 129 
§ 130 

Strafbemessung 
Verjährung 
Zusammentreffen von. gerichtlich oder ver­
waltqngsbehärdlich strafbaren Handlungen mit 
Dienstpflichtverletzungep 

\ 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehärden 
Zuständigkeit 
Disziplinarkommissionen 
Disziplinaroberkommission 
Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen 
und der Disziplinaroberkommission 
Disziplinarsenate 
Abstimmung und Stellung der Mitglieder 
Disziplinaranwalt 
Personal- und Sachaufwand 

Disziplinarverfahren 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes 1950 
Parteien 
Verteidiger 
Zustellungen 
Disziplinaranzeige 

Selbstanzeige 
Suspendierung . 
Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen 
mehrere Beschuldigte 
Strafanzeige und Unterbrechung des 
Disziplinarverfahrens 
Absehen von der Strafe 
Außerordentliche' Rechtsmittel 
Kosten 
Einstellung des Disziplinarverfahrens 
Entscheidungspflicht 
Abgaben- und Gebührenfreiheit 
Auswirkung von Disziplinarstrafen 
Aufbewahrung der Akten 

Verfahren vor der Disziplinarkommission 

Einleitung 
Verhandlungsbeschluß und mündliche Ver-
handlung , 
Wiederholung der mündlichen Verhandlung 
Disziplinarerkenntnis ' 
Ratenbewilligung und Verwendung der Geld­
strafen und Geldbußen 
Mitteilungen an die Öffentlichkeit 
Berufung des Beschuldigten 
Vollzug des Disziplinarerkenntnisses 

Abgekürztes Verfahren 
§ 131 Disziplinarverfügung 
§ 132 Berufung. 

Bestimmungen für. Beamte des RUhestandes 
§ 133 Verantwortlichkeit 
§ 134 Disziplinarstrafen 
§ 135 Zuständigkeit 

§53 BDG 
§ 54 BDG 
§ 55 BDG 

§ 56 BDG 
§ 57 BDG 
§ 58 BDG 
§ 59 BDG 
§ 60 BDG 

§ 61 BDG 
§ 62 BDG 
§ 63 BDG 
§ 64 BDG 

§ .65 BDG 

§ 66 BDG, 
§ 67 BDG 
§ 68 BDG 
§ 69 BDG 
§ 70 BDG 
§ 71 BDG 
§ 72 BDG. 
§ 73 BDG 

§ 74 BDG 

§ 75 BDG 
§ 76 BDG 

, § 77 BDG 
§ 78 BDG 
§ 79 BDG 
§ 80 BDG 
§ 81 BDG 
§ 82 BDG 

§ 83 BDG 
§ 84 BDG 

§85BDG 
§ 86 BDG 
§ 87 BDG 

§ 88 BDG 
§ 89 BDG 
§ 90 BDG 

§ 91 BDG 
§ 92 BDG 

§ 93 BDG 
§ 94 BDG 
§ 95 BDG 
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11 der Beilag,en 

BESONDERER TEIL (§§ 136 bis 184) . 

1. Abschnitt: Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
(§§ 136 bis 139) 

§ 136 Amtstitel 
§ 137 Verwendungsbezeichnungen 

Leistungsfeststellung und Disziplinarrecht 
§ 138 Bestellung der Mitglieder 'der Leistungsfest­

stellungs- und Disziplinarkommissionen in der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

§ 139 Besondere Bestimmungei! für Beamte,die zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange­
zogen sind 

2. Abschnitt: Beamte in handwerklicher Verwendung 
(§§ 140 bis 142) 

§ 140 Amtstitel 
§ 141 Verwendungsbezeichnungen 

Disziplinarrecht 
§ 142 Besondere Besti1llmungen für Beamte, die zur 

Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange­
zogen sind 

3. Abschnitt: Wachebeamte (§§ 143 bis 145) 

§ 143 Ernennungserfordernisse und Definitiv­
steIlungserfordernisse 

§ 144 Amtstitel 

Disziplinarrecht 
§ 145 Besondere Bestimmungen für Beamte der 

Bundesgendarmerie 

_ 4. Abschnitt: Berufsoffiziere und zeitverpflichtete 
Soldaten (§§ 146 bis 151) 

§ 146 Ernennungserfordernisse und Definitiv­
steIlungserfordernisse 

§ 147 Dienstverhältnis der Berufsoffiziere 
§ 148 Dienstverhältnis der zeitverpflichteten 

Soldaten 
§ 149 Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen 

für Berufsoffiziere 
§ 150 Amtstitel für zeitverpfiichtete Soldaten 
§ 151 Disziplinarrecht 

5. Abschnitt: Staatsanwälte (§§ 152 und 153) 

§ 152 Planstellen und Amtstitel 
§ 153 Urlaub 

6. Abschnitt: Hochschullehrer (§§ 154 bis 160) 

§ 154 Dienstverhältnis 
§ 155 Verwendung 
§ 156 Dienstpfiichten 
§ 157 Amtstitel 
§ 158 Urlaub 
§ 159 Leistungsfeststetlung 
§ 160 Disziplinarrecht 

§ 96 BDG 
§97 BDG 

§ 98 BDG 

§ 99 BDG 

§ 100 BDG 
§ 101 BDG 

§ 102 BDG 

§ 103BDG 

§ 104 BDG 

§ 105 BDG 

§ .106 BDG 

§ 107 BDG 
§ 108 BDG 

§ 109 BDG 

§ 110BDG 
§ 111 BDG 

§ 112 BDG 
§ 113 BDG 

77 

§ 114 BDG; § 67 Abs. 4 GÜG 

§ 115 BDG 
§ 116 BDG 
§ 117 BDG 
§§ 118, 119 BDG 

11 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 77 von 97

www.parlament.gv.at



78 

7. Abschnitt: Lehrer (§§ 161 bis 182) 

Dienstver hältnis 

§ 161 Ernennungserfordernisse 
§ 162 Besetzung freier Planstellen 

§§ 163 bis 165 SchulfesteStellen 

11 der IB.ei:1:.gen 

§ 166 Versetzung in den Ruhestand 

Verwendung 

§ 167 Verwendung an nicht in der Verwaltung des 
Bundes stehenden Schulen 

§ 168 Vorübergehende Verwendung bei einer Dienst­
stelle der Verwaltung 

§ 169 Zusätzliche Verwendung ·an einer anderen 
Schule 
Dienstpflichten 

§ 170 Lehramtliche Pflichten 
§ 171 Lehrverpflichtung 
§ 172 Amtsverschwiegenheit 
§ 173 Meldepflichten 

§ 174 Nebenbeschäftigung 
§§ 175, 176 Amtstitel 
§ 177 Ferien und Urlaub 
§ 178 Leistungsfeststellung 
§§ 179 bis 182 Disziplinarrecht 

8. Abschnitt: Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
(§§ 183 und 184) 

§ 183 Ernennung 
§ 184 Amtstitel 

SCHLUSSTEIL (§§ 185 bis 200) 

§ 120 BDG 
§ 72 Abs. 8 LDP 
§§ 69 bis 71 LDP 
§§ 82 Abs. 1 und 3 und 90 Abs. 3 

LDP 

§ 74 LDP 

§ 31 Abs. 3 LDP 

§ 32 Abs. 1 LDP 
§§ 29 Abs.·1 und 31 Abs. 1 LDP 
§ 24 Abs. 1 LDP 
§§ 35 Abs. 2 und 42 Abs. 1, 2, 4 

LDP 
§ 37 Abi;. 2 LDP 
§ 121 BDG 
§§ 42 bis 44, 47 LDP; 122 BDG 
§ 123 BDG 
§§ 124 bis 127 BDG 

.§ 128 BDG 
§ 129 BDG 

1. Abschnitt: Außerkrafttreten von Rechtsvorschrüten (§ 185) 

§ 185 - § 130 BDG 

2. Abschnitt: Übergangsbestimmungen (§§ 186 bis 193) 

§§ 186 bis 188 Emennungserfordernisse und 
Definitivstellungserfordernisse 

§ 189 Dienstzeit 
§ 190 Leistungsfeststellung 
§ 191 Disziplinarrecht 
§ 192 Wachebeamte 
§ 193 Lehrer 

3. Abschnitt: Schlußbestimmungen (§§ 194 bis 200) 

§ 194 Begriffsbestimmungen 
§ 195 Mitwirkungsbefugnisse 
§ 196 Dienstliche Ausbildung 
§ 197 Disziplinarrecht 
§ 198 Lehrer 
§ 199 Inkrafttreten 
§ 200 Vollziehung 

§§ 134 bis 136 BDG, Art. VII 
Abs. 5 31. GG-Nov. 

Art. II Abs. 2 DP-Nov. 1972 
§ 137 BDG 
§ 138 BDG 
§ 141 BDG 
§ 140 Abs. 1 BDG 

§ 142 Abs. 1 bis 3 BDG 
§ 142 Abs. 4 BDG 
§ 143 BDG 
§ 142 Abs. SBDG 
§ 140 Abs. 2 BDG 
§ 144 BDG 
§ 145 BDG 
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ANLAGE 1: ERNENNUNGSERFORDER- ZU § 4: 
NISSE UND DEFINITIVSTELLUNGSER­

FORDERNISSE 

ANLAGE 2: AUSBILPUNGS- UND PRO­
FUNGSVORSCHRIFTEN, DIE GEMÄSS 
§ 186 ABS.1 WEITER ANZUWENDEN 

SIND 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz­
entwurfes wird bemerkt: 

ZUM ALLGEMEINEN TEIL 

Bisher war gemäß § 4 Abs. 4 die Nachsicht 
von besonderen Ernennungserfordernissen mög­
lich, nicht aber von Teilen derselben. Die Neu­
regelung ermöglicht es zum ,Beispiel, in Fällen, 
in denen zwar eine Anrechnung auf die Dienst­
prüfung gemäß § 35 (= § 21 des bisherigen 
BDG) nicht möglich ist, bei Vorliegen der Vor­
aussetzungen des § 4 Abs. 4 eine Nachsicht von 
.bestimmten Teilen einer Dienstprüfung zu er­
teilen, wenn eine Nachsicht von der gesamten 
Dienstprüfung nicht in Betracht gezogen werden 
kann. 

Zu § 12: 

Zum 3. Abschnitt' "Dienstverhäl,tnis" (§§ 3 Bei den Bestimmungen des Abs. 5 über die 
Nachsicht von Definitivstellungserfordernissen bis 22) 
wurde die gleiche Änderung durchgeführt wie 

Der 3. Abschnitt in der Fassung des bisherigen bei den Bestimmungen über die Nachsicht von 
BDG umfaßte Bestimmungen über die Ernen- Ernennungserfordernissen. Auf die Erläuterungen 
nung, das Personalverzeichnis, das provisorische zu § 4 Abs. 4 wird verwiesen. 
Dienstverhältnis und das definitive Dienstver­
hältnis. Er trug daher die Überschrift "Ernennung 
und Definitivstellung". Durch die zweite Etappe 
der Dienstrechtskodifikation soll dieser Abschnitt 
nun um Bestimmungen über den Übertritt und 
die Versetzung in den Ruhestand, die Wieder­
aufnahme in den Dienststand, die Außerdienst­
steIlung (Beamte als Politiker) sowie über die 
Auflösung des Dienstverhältnisses erweitert wer­
den. Aus diesem Grunde wurde eine neue Über­
schrift - "Dienstverhältnis" - gewählt. 

Zum Problemkreis des Personalaktes und des 
Standesausweises (derzeit im § 13 DP und im 

'§ 13 LDP geregelt) darf folgendes bemerkt 
werden: 

Unter dem Personalakt sind die lückenlos 
gesammelten, durchnumerierten und in Buchform 
geführten Schriftstücke (Aktenvorgänge), die 
den Beamten und sein Dienstverhältnis betreffen, 
zu verstehen, unter dem Standesausweiseine 
Zusammenfassung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlich erhebl,chen Daten des Beam­
ten und deren Veränderungen. 

Vorschriften über ihre Anlegung und Führung 
sind nicht dem Dienstrecht, sondern dem Orga­
nisationsrecht zuzuordnen, sodaß von einer Rege­
lung im Rahmendes gegenständlichen Kodifi­
kationsvorhabens Abstand zu nehmen wäre. Zu 
einem späteren Zeitpunkt könnten den Dienst­
behörden in einem Rundschreiben Empfehlungen 
über eine möglichst gleichartige und zweck­
mäßige Gestaltung von derartigen Aufzeich­
nungen erteilt werden. Hiebei wäre das Augen­
merk auf eine computergerechte Erstellung und 
auf einen raschen Zugt;iff zu richten. Doppel­
geleisigkeiten im Verhältnis zu dem im Ent­
stehen begriffenen Personalinformationssystem 
wären zu vermeiden. 

Zum Unterabschnitt "Übertritt und Ver­
setzung in den .Ruhestand" wird bemerkt: 

Dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund ist es wesentlich, daß es grundsätzlich 
auf Lebenszeit des Beamten begründet wird. 
Es wird daher durch den Übertritt oder die V er­
setzung in den Ruhestand zwar inhaltlich umge­
staltet, jedoch nicht beendet. Dieser Akt stellt 
eine bedeutende Zäsur, aber keine Beendigung 
des Dienstverhältnisses dar. 

An diesem Rechtszustand soll festgehalten 
werden. 

Der vorliegende Entwurf sieht folgende Mög­
lichkeiten vor, um in den Ruhestand zu gelangen: 
Den Übertritt in den Ruhestand, der kraft 
Gesetzes erfolgt, ferner die Versetzung in den 
Ruhestand, die eines Behördenaktes bedarf und 
schließlich die Versetzung in den Ruhestand, 
die durch Erklärung bei Vorliegen der im Gesetz 
beschriebenen Voraussetzungen kraft Gesetzes 
eintritt. 

Zu § 13,: 

Der Übertritt in den Ruhestand wegen Er~ 
reichens der Altersgrenze ist inhaltlich im wesent­
lichen dem geltenden Recht des § 67 GÜG nach­
gebildet, brächte somit keine Änderung des 
derzeitigen Rechtszustandes mit sich; Durch 
die Formulierung des § 13 Abs. 1 soll sicher­
gestellt werden, daß alle Beamten eines bestimm­
ten Jahrganges (auch die am 1. Jänner Gebore­
nen) mit demselben Tag in den Ruhestand 
treten. 

Zu § 14: 

Der Entwurf unterscheidet nicht mehr zwi­
schen Versetzung in den zeitlichen und in den 
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daut:rnden Ruhestand, sondern enthält nur mehr 
einen einheitlichen Ruhestandsbegriff. Die V or­
aussetzungen für die Versetzung in den Ruhe­
stand wegen Dienstunfähigkeit werden im § 14 
Abs. 1 des Entwurfes aufgezählt. 

Zur "dauernden Dienstunfähigkeit" (§ 14 
Abs. 1 Z. 1) ist· folgendes festzustellen: 

Unter "Dienstunfähigkeit" ist nach der stän­
digen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
die durch körperliche oder geistige Unzulänglich­
keit bedingte Unfähigkeit des Beamten, den 
Dienstobliegenheiten . ordnungsgemäß nachzu­
kommen, zu verstehen; vernünftigerweise kann 
darunter nicht die Unfähigkeit zu jeglicher Art 
von Dienstverrichtungen, sondern nur die U n­
fähigkeit des Beamten, seine ihm auf Grund seiner 
dienstrechtlichen Stellung zukommenden Auf­
gaben ordnungsgemäß zu versehen, verstanden 
werden. Unter "Dienstunfähigkeit" ist alles zu 
verstehen, - was die Eignung des Beamten zur 
Versehung des Dienstes aufhebt, also nicht nur 
Gesundheitsstörungen, sondern auch habituelle 
Charaktereigenschaften und geistige Mängel, 
welche die ordnungsgemäße Führung der dem 
Beamten übertragenen' Geschäfte ausschließen 
(VwGH, 4. Dezember 1958, Z1. 140~/57; 9. Juli 
1959, Z1. 2141/58; 24. Mai 1962, Z1. 1272/60; 
25. Oktober 1962, Z1. 1922/61). 

Im Hinblick auf diese Rechtsprechung und auf 
die Bedürfnisse der Praxis wurde im § 14 Abs. 3 
des Entwurfes eine Begriffsumschreibung der 
Dienstunfähigkeit gewählt, die sowohl die Fälle 
der Krankheit, der körperlichen Beschädigung, 
sonstiger Gebrechen oder Unfallsfolgen ein­
schließt, aber auch die auf keiner Gesundheits­
störung . beruhenden "habituellen Charaktereigen­
schaften und geistigen Mängel" (Psychopathien) 
umfaßt. Die vorerwähnten Zustände wurden mit 
"körperlicher oder geistiger Verfassung", die die 
Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben verhin­
dert, umschrieben. 

Für die Dienstunfähigkeit sieht der Entwurf 
jedoch darüber hinaus noch die weiteren im § 14 
Abs. 3 erwähnten Bedingungen (Fehlen eines 
mindestens gleichwertigen Arbeitsplatzes, dessen 
Aufgaben der Beamte erfüllen kann und der ihm 
mit Rücksicht auf soziale Überlegungen zumutbar 
ist) als wesentlich an. 

Der Begriff der Dienstunfähigkeit ist ein 
RechtsbegrifI; er unterliegt daher der rechtlichen 
Beurteilung. Daraus folgt, daß nicht der ärztliche 
Sachverständige die Dienstunfähigkeit festzu­
stellen hat, sondern die zur Lösung von Rechts­
fragen berufene Dienstbehörde (siehe GEBETS­
ROITER-GRüNER 2, S. 132 ff). 

Die "dauernde Dienstunfähigkeit" ist eine im 
Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung bereits fest­
stehende und von der Dienstbehörde festgestellte 
rechtserhebliche Tatsache. Sobald die "dauernde 

Dienstunfähigkeit" festgestellt wurde, hat die 
Dienstbehörde den Bescheid über die Ruhestands­
versetzung zu erlassen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen § 14 
Abs. 1 Z. 1 und Z. 2 des Entwurfes liegt darin, 
daß im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen 
der Z. 1 sofort in den Ruhestand zu versetzen ist 
und nicht, wie im Fall der Z.,2, erst ein bestimm­
ter Zeitraum verstreichen muß. Ein Verfahren 
gemäß § 14 Abs. 1 Z. 2 darf erst nach einem Jahr 
der Abwesenheit vom Dienst bei Vorliegen der 
Dien~tunfähigkeit abgeschlossen werden; es kann 
jedoch bereits früher eingeleitet werden. 

Um nach § 14 Abs. 1 Z. 2 in den Ruhestand 
versetzt zu werden, reicht eine ärztliche Bestäti­
gung des Inhaltes, der Beamte sei ein Jahr wegen 
Krankheit oder Unfalls zur Erfüllung seiner 
dienstlichen Aufgaben nicht in der Lage gewesen, 
nicht aus. Der ärztliche Sachverständige müßte 
zunächst feststellen, zu welchen dienstlichen Ver­
richtungen der Beamte noch in der Lage ist. Die 
Behörde müßte in der Folge prüfen, ob sie dein 
Beamten keinen aJ;lderen mindestens gleichwerti­
gen Arbeitsplatz zuweisen kann, und untersuchen, 
ob der Beamte nicht an anderer Stelle einsatzfähig 
ist. Erst nach Verneinung dieser Frage wäre die 
Versetzung in den Ruhestand zu verfügen. 

Die Formulierung "dessen Aufgaben er nach 
seiner körperlichen und geistigen Verfassung zu 
erfüllen imstande ist" bedeutet die medizinisch 
festgestellte Eignung. 

§ 14 Abs. 4 des Entwurfes stellt im wesentlichen 
geltendes Recht dar (§ 76 Abs. 2 DP in der durch 
§ 131 BDG gegebenen Fassung), das leichter 
lesbar gestaltet wurde. Eine Ausweitung liegt 
bloß darin, daß nunmehr auch di,e ungerecht­
fertigte Abwesenheit vom Dienst die einjährige 
Dimer, der Abwesenheit vom Dienst nicht unter­
brechen soll. 

Zu § 14 Abs. 5 und 6 ist festzustellen, daß die 
in der Dienstpragmatik enthaltenen Verfahrens­
bestimmungen über die Versetzung in den Ruhe­
stand grundsätzlich durch die Verwaltungsver­
fahrensgesetze und durch das Dienstrechtsver­
fahrensgesetz, BGB1. Nr. 54/1958, als überholt 
anzusehen sind und in den Entwurf nicht mehr 
aufzu~ehmen wären. Lediglich § 82 Abs. 3 DP 
soll im § 14 Abs. 6 beibehalten werden. 

ALlS der im § 14 Abs. 6 enthaltenen Formulie­
rung "Berufung gegen eine Versetzung in den 
Ruhestand" geht hervor, daß es sich um ein 
amtswegig eingeleitetes Ruhestandsversetzungs­
verfahren handeln muß und der Beamte gegen 
den die Versetzung in den Ruhestand verfügenden 
Bescheid beruft. Hätte nämlich der Beamte die 
Versetzung in den Ruhestand beantragt und wäre 
ihm diese verweigert worden, so könnte er nicht 
gegen die Versetzung in den Ruhestand, sondern 
nur gegen deren Verweigerung berufen. In 
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diesem Fall würde er aber nicht als beurlaubt 
J gelten, er müßte vielmehr Dienst leisten. 

Zu § 15: 

Eine Änderung der Rechtslage soll die im 
Entwurf vorgesehene Versetzung in den Ruhe­
stand durch Erklärung nach Vollendung des 60; 

,Lebensjahres mit sich bringen. Derzeit ist dem 
Beamten, der sein 60. Lebensjahr überschritt"n 

,hat, ein Rechtsanspruch auf V ersetzung in den 
dauernden Ruhestand eingeräumt, der eine be­
scheidmäßige Absprache durch die Dienstbehörde 
erfordert (§ 79, Abs. 1 DP). An die Stelle dieser 
Bestimmung soll nun die im § 15 vorgesehene 
Möglichkeit treten., 

Nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 soll dem 
Beamten die Möglichkeit geboten werden, die 
schriftliche Erklärung bereits ein Jahr vor V 011-
endung seines 60. Lebensjahres abzugeben. 
Die Erklärung kann jedoch frühestens mit Ablauf 
des Monates wirksam werden, in dem der Beamte 
sein 60. Lebensjahr vollendet. Das Wirksam­
werden der Erklärung soll grundsätzlich der 
Beamte bestimmen, wobei die Erklärung jedoch 
frühestens mit Ablauf des der Abgabe folgenden 
Monates wirksam werden darf. Letztere Be­
~~immung wurde im Interesse einer geordneten 
Ubergabe der Amtsgeschäfte in den Entwurf auf­
genommen. Der ,Entwurf sieht außerdem eine 
Regelung für den Fall vor, daß der Beamte in 
seiner Erklärung keinen oder einen früheren Zeit­
punkt der Wirksamkeit bestimmt. In diesem Fall 
soll die Erklärung ebenfalls mit Ablauf des der 
Abgabe folgenden Monates wirksam werden. 

Zu § 16: 

Nach dem vorliegenden Entwurf wären folgen­
de zwei Fälle der Wiederaufnahme in den Dienst­
stand (früher Reaktivierung) möglich: 

Wiederaufnahme nach Wiedererlangung der 
Dienstfähigkeit, 
Wiederaufnahme nach Beendigung der 
AußerdienststeIlung (Ablauf des politischen 
Mandates); letztere nur auf Antrag. 

Der zweite Satzteil des § 16 Abs. 2 des Ent­
wurfes entspricht inhaltlich § 57 Abs. 3 des Pen­
sionsgesetzes, BGBl. Nr. 340/1965. 

Durch den Unterabschnitt "Außerdienst­
steIlung" (§§ 17 bis 19) soll eine dienstrechtliche 
Regelung der Rechtsstellung von Beamten, die 
eine politische Funktion ausüben oder Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofes sind, erreicht wer­
den. Es soll der Begriff der' AußerdienststeIlung 
geklärt und der Kreis der außer Dienst zu stellen­
den Beamten umschrieben werden. Unter Außer­
dienststellung ist die Freistellung des Beamten 
von der Wahrnehmung seiner dienstlichen Auf­
gaben, somit eine Entpflichtung, zu verstehen. 
Es s011en die Beamten außer Dienst gestellt 
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werden, die die in den §§ 17 bis 19 aufgezählten 
Funktionen bekleiden. Die AußerdienststeIlung 
wird von Amts wegen zu verfügen sein.' 

Die §§ 17 bis 19 sehen drei Gruppen von außer 
Dienst zu stellenden Beamten vor. Es handelt sich 
um Angehörige allgemeiner Vertretungskörper, 
Mitglieder der Volksanwaltschaft und des Ver­
fassungs gerichtshofes (§ 17), um Beamte, die sich 
um ein Mandat in einem allgemeinen Vertretungs­
körper bewerben (§ 18) und schließlich um den 
Bundespräsidenten, Mitglieder der Bundesregie­
rung, Staatssekretäre, den Präsidenten oder Vize­
präsidenten des Rechnungshofes oder um Mit­
glieder einer Landesregierung (§ 19). 

Zu § 20: 

Die im § 20 Abs. 1 aufgezählten Auflösungs­
gründe sind allgemeiner Natur, sie gelten grund­
sätzlich für jeden Beamten. Daneben bestehen 
Auflösungsgründe, die nur für bestimmte Beam­
tenkategorien gelten sollen, wie die Kündigung 
oder der Ablauf der Bestellungsdauer beim zeit­
verpflichteten Soldaten sowie die vOfzeitige Auf­
lösung oder der Ablauf der Bestellungsdauer 
beim Universitäts (Hochschul)assistenten. Diese 
letztgenannten Gründe sind im Besonderen Teil 
des Entwurfes bei den entsprechenden Abschnit­
ten aufgezählt. 

Als Entlassungstatbestand kommt sowohl ,§ 22 
(Entlassung wegen mangelnden Arbeitserfolges) 
als auch § 92 Abs. 1 Z. 4 (Disziplinarstrafe der 
Entlassung) in Betracht. 

Durch § 20 Abs. 1 Z.' 5 soll kl:ugestellt werden, 
daß der Besitz der österreichischen Staatsbürger­
schaft im Sinne des Erkenntnisses des Verfassungs­
gerichtshofes vom 23. Juni 1922, Slg. NF 124, 
nicht nur ein Erfordernis für die Begründung des 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses darstellt, 
sondern ihr Verlust auch einen Auflösungsgrund. 

Zu § 20 Abs. 2 sei nochmals darauf hingewiesen, 
daß die Versqtzung und der Übertritt in den 
Ruhestand zwar eine Veränderung, aber keine 
Beendigung d~s Dienstverhältnisses darstellen. 

§ 20 Abs. 2fZ. 2 stellt eine Ergänzung zu § 20 
Abs. 1 Z. 4 ( mtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des 
StGB) dar. Di se ist notwendig, weil der Beamten­
begriff des § 7~ Z. 4 StGB nur Beamte des Dienst­
standes, nich~ljedoch Beamte des Ruhestandes er­
faßt ("Beamt~r ist jeder, der bestellt ist, im Namen 
des Bundes . J • als dessen Organ ... Rechtshand­
lungen vorz9nehmen, oder sonst mit Aufgaben 
der BundesvFrwaltung ... betraut ist"). Siehe 
im übrigen auch § 11 lit. f des Pensions gesetzes 
1965. I 
Zu § 21: I ' 

Der Austritt aus dem Dienstverhaltnis ist der­
zeit in den §~ 84 und 85 DP geregelt. Es handelt 
sich um eine iinigermaßen schwerfällige Konstruk-

I 6 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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tion mit überflüssigen Kautelen. Diese sollen ent­
fallen, da geldliche Verbindlichkeiten auf dem 
Rechtsweg eingetrieben werden können und der 
Beamte nach Abgabe der Austrittserklärung gegen 
seinen Willen nicht mehr zu einer effizienten 
Dienstleistung heranzuziehen sein dürfte. Das 
gleiche gilt für die Erklärung des Austrittes 
während eines anhängigen Disziplinarverfahrens. 

Zur Erklärung des Austrittes ist auch der 
Beamte des Ruhestandes berechtigt. 

Zu § 22: 

Diese Bestimmung stellt geltendes Recht dar 
(§ 87 DP in der Fassung des § 131 Z. 2 BDG 
1977). 

Zum 4. Abschnitt "Dienstliche Ausbildung" 
(§§ 23 bis 35) 

Zu § 26: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu § 14 des 
bisherigen BDG festgehalten wurde, sollen für 
das Selbststudium des Bediensteten vom Dienst­
geber Lernbehelfe zur Verfügung gestellt werden, 
sobald dies organisatorisch und technisch möglich 
ist. Bei der Erlassung der ersten Grundausbil­
dungsverordnungen zum BDG hat es sich jedoch 
als sinnvoll erwiesen, diesen Grundsatz im BDG 
zu verankern. 

Zu den §§ 27 bis 32: 

Die §§ 16 bis 18 des bisherigen BDG werden 
hier übersichtlicher als bisher gegliedert. Eine 
inhaltliche Änderung enthält nur § 32: In die 
Abs. 1 und 2 wurden jene Bestimmungen über 
die Zulassung zur Dienstprüfung aufgenommen, 
die zuvor im § 9 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
geregelt waren und sich bewährt haben. So wird 
z. B. wieder gesetzlich vorgesehen, daß in jenen 
Fällen, in denen die Ernennungserfordernisse die 
Zurücklegung einer bestimmten Dienstzeit vor­
schreiben, die Prüfung schon im letzten Jahr 
dieser Dienstzeit abgelegt werden kann. Dies 
gilt z.B. auch für die Absolventen einer Beamten­
Aufstiegsprüfung hinsichtlich der in den Er­
nennungserfordernissen . zusätzlich geforderten 
Zurücklegung einer Dienstzeit von acht Jahren 
im Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-

. bietskörperschaft. 

Zum 5. Abschnitt "Verwendung des Beamten" 
(§§ 36 bis 42) 

Durch den vorliegenden Entwurf soll der 5. 
Abschnitt des bisherigen BDG über die Ver­
wendung des Beamten durch . Vereinigung der 
bereits in Geltung stehenden §§ 22 (Arbeitsplatz) 
und 23 (Verwendungs beschränkungen) des bis­
herigen BDG mit einer Reihe von Rechtseinrich-

tungen de~ DP und der LDP (Versetzung, 
Dienstzuteilung, Verwendungsänderung) einer 
endgültigen Fassung zugeführt werden. 

Zur Gliederung des 5. Abschnittes wäre fol­
gendes zu bemerken: 

Nach den bereits im bisherigen BDG ver­
ankerten Bestimmungen· über den Arbeitsplatz 
(§ 22 BDG), die im Entwurf als§ 36 berücksich­
tigt wurden und nach einer Regelung der Neben­
tätigkeit schließt sich eine Reihe von Bestimmun­
gen anl die einen Wechsel des Arbeitsplatzes zum 
Gegenstand haben. Hiebei wurde unterschieden, 
ob sich dieser Wechsel des Arbeitsplatzes unter 
gleichzeitigem Wechsel der Dienststelle vollzieht, 
oder ob der Beamte in seiner Dienststelle ver­
bleibt. Formen des Arbeitsplatzwechsels bei 
gleichzeitigem Dienststellenwechsel sind die 
Versetzung (§ 38 des Entwurfes) und die Dienst­
zuteilung (§' 39). Als Arbeitsplatzwechsel ohne 
gleichzeitigen Dienststellenwechsel fand die Ver­
wendungsänderung (§. 40) Aufnahme in den 
Entwurf. Der 5. Abschnitt wird sodann fort­
gesetzt durch Ausnahmebestimmungen für be­
stimmte Dienstbereiche (§ 41). Der Abschnitt 
endet mit Bestimmungen über Verwendungs­
beschränkungen (§ 42), die sich bereits derzeit 
im BDG (§ 23) befinden. 

Diese Systematik des Entwurfes machte es 
unumgänglich, von der Gliederung der §§ 22 
Abs. 3 und 4 DP (Dienstzuteilung) und 67 (Ver­
setzung und Verwendungsänderung) teilweise 
abzugehen, ohne am Inhalt dieser Rechtsein­
richtungen Änderungen vorzunehmen. Es wurden 
nur notwendige Adaptierungen vorgenommen, 
die im folgenden einzeln beschrieben sind. 

Zu § 36: 

Die im § 22 des bisherigen BDG enthaltenen 
Bestimmungen über den Arbeitsplatz (Dienst­
posten im funktionellen Sinn) wurden unverän­
dert übernommen. Siehe auch die diesbezüglichen 
Erläuterungen (RV 500 AB 539 XIV. GP) und die 
Durchführungsbestimmungen zum BDG (GZ 
921 020J15-IIJ2J77 des BKA vom 30. November 
1977). 

Ergänzend sei festgestellt, daß durch den Be­
griff des Arbeitsplatzes im Sinne des §. 36 des 
Entwurfes die Verwendung des Beamten in 
mehreren Sektionen, Gruppen oder Abteilungen 
oder auch an einer anderen Dienststelle (Schule) 
nicht behindert wird. 

Zu § 37: 

Die hit:Or enthaltene Definition der Nebentätig­
keit ist eine Übertragung der Begriffsbestimmung 
des § 25 des Gehaltsgesetzes 1956. 

Die Dienstpragmatik hat deI?- Beamten unter­
sagt, an der Verwaltung von Aktien- oder anderen 
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auf Gewinn berechneten Gesellschaft in ihren 
Organen teilzunehmen. Ausnahmen waren nur 
dann möglich, wenn die Teilnahme an der Leitung 
von Unternehmen dieser Att im unmittelbaren 
Bundesinteresse gelegen war und wenn sie weiters 
unentgeltlich erfolgt ist. Vor allem diese Ause 

nahmebestimmung war längst nicht .mehr zeit­
gemäß und führte zu unnötigen Komplikationen. 

Das' BDG sieht grundsätzlich kein Verbot 
mehr für die Ausübung einer Funktion, also 
für eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Ver­
waltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer 
juristischen Person des privaten Rechtes vor. 
Eine besondere Rolle spielen allerdings die ju­
ristischen Personen, deren. Anteile ganz oder 
teilweise im Eigentum des Bundes stehen. In 
diesen Fällen besteht ein ganz besonderes Inter­
esse des Bundes daran, ob die von ihm einge­
brachten Mittel wirtschaftlich zweckmäßig ein­
gesetzt werden. Aus diesem Grund ist es erforder­
lich, daß der Bund wegen seines wirtschaftlichen 
Interesses für die Verwaltung dieser juristischen 
Personen an maßgebender Stelle Personen seines' 

. Vertrauens namhaft macht, die noch dazu zu 
ihm in einem besonderen Naheverhältnis, nämlich 
im öffentlich~rechtlichen Dienstverhältnis stehen. 

Zu § 38: 

. Die Motive, die Zur Neufassung des § 67 DP 
im Rahmen der DP-Novelle 1969, BGBL Nr. 148, 
führten, haben nach wie vor Geltung. Hiebei 
darf insbesondere auf folgende grundsätzliche 
Ausführungen in den Erläuterungen zur Re­
gierungsvorlage verwiesen werden: 

"Der Staatsbürger, der in den öffentlichen 
Dienst eintritt, muß sich bewußt sein, daß er 
sich mit diesem Scbdtt freiwillig bestimmten 
Beschränkungen unterwirft, die sich aus der 
Eigenart des öffentlichen Dienstes notwendiger­
weise ergeben. So ist der Beamte grundsätzlich 
verpflichtet, seinen Dienst überall dort zu ver~ 
sehen, wo es im Interesse des Staates erforderlich 
ist. 

Die im Entwurf enthaltenen Änderungen des 
§ 67 der Dienstpragmatik haben den Zweck, bei 
Aufrechterhaltung des erwähnten Grundsatzes 
alle vermeidbaren Härten bei Änderung der 
Dienstverwendung hintanzuhalten und den Be­
amten die Möglichkeit zu geben, berechtigte 
persönliche, insbesondere familiäre Gründe bei 
der Handhabung der Versetzung geltend zu 
machen." 

Nähere und nach wie vor gültige Ausführungen 
zum § 67 der DP in der Fassung des Art. I Z. 10 
der DP-Novelle 1969 enthält das Rundschreiben 
des Bundeskanzleramtes vom 14. November 1969, 
Zl. 95270-3/69. 

Die Regehing der Versetzung gemäß § 38 des 
Entwurfes bezieht sich grundsätzlich auf alle 

Versetzungen, somit auch auf jene, die auf An­
trag des Beamten eingeleitet werden. Für amts­
wegig eingeleitete Versetzungen wurden in den 
Abs. 2 bis 4 spezielle Vorschriften vorgesehen, 
die der vorerwähnten Hintanhaltung vermeid­
barer Härten dienen. 

Da eine Versetzung durch die oberste Dienst­
behörde oder durch die gemäß § 1 Abs. 1 Z. 13 
DVV delegierte bienstbehörde zu verfügen ist, 
kann sie nurim Rahmen. des sachlichen Wirkungs­
bereiches dieser Behörde rechtliche Wirkung er­
langen. Somit ist eine Versetzung nur innerhalb 
des Ressorts möglich~ Dies ergibt 'sich auch aus 
der verfassungsmäßig geregelten Organisation 
der Bundesverwaltung. 

Die dauernde Zuweisung zur Dienstleistung 
umfaßt auch die Betrauung des Beamten mit der 
Wahrnehmung eines in der Geschäftseinteilung 
der Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes im 
Sinne des § 36 Abs. 1- des Entwurfes. 

I Was den als materielle Voraussetzung einer 
Versetzung anzusehenden, im Abs. 2 enthaltenen 
Begriff der "wichtigen dienstlichen Interessen" 
betrifft, so ist in der Praxis des öfteren der Wunsch 
nach einer näheren Umschreibung und Konkreti­
sierung festzustellen. Hiezu wäre Zu sagen: 

Es handelt sich einerseits um einen unbestimm­
ten, mehrdeutigen Begriff, dessen Auslegung 
aber der vollen Prüfung' durch den Verwaltungs­
gerichtshof unterliegt. Andererseits wäre eine 
konkrete Aussage sehr problematisch, sodaß mit 
einer demonstrativen Aufzählung im Gesetz 
nichts gewonnen wäre. Denkbar wäre eine 
wesentliche Änderung des Arbeitsumfanges, der 
Arbeitsbedingungen oder der Organisation des 
Dienstes. Auch eine Auflösung der Dienststelle 
käme in Betracht, sofern der Beamte nicht im 
Rahmen seines Ressorts übernommen werden 
kann. Zum Schutz des Beamten wären auch 
untragbare Spannungsverhältnisse unter den Be­
diensteten der Dienststelle (z. B. nach einem 
Disziplinarverfahren) oder sonstige das Verbleiben 
des Beamten hindernde persönliche Gründe als 
"wichtige dienstliche Interessen" in Erwägung 
zuziehen. Darunter fiele auch der im Erk. des 
VwGH vom 4. Mai 1972, Z1. 64/72 (Slg. NF 8230), 
behandelte Vertrauens entzug durch den V or­
gesetzten als Folge des Schlusses, daß bei einem 
Beamten der Wille oder die Fähigkeit zur Er­
füllung der durch die Rechtsordnung vorgezeich­
neten Aufgaben nicht oder nicht mehr gegeben 
sind. 

Als weitere Beispiele wären "anmaßendes und 
unkooperatives Verhalten", " erheblicher An­
sehens- und Autoritätsverlust des Beamten infolge 
einer strafgesetzlichen Verurteilung" und "andere 
schwere Störungen des Arbeitsklimas" 'zu nennen 
(siehe auch Erk. des VwGH vom 12. Dezember 
1977, Zl. 878/77). 

7 
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§ 38 enthält nur mehr Bestimmungen: über die 
Versetzung. Die Verwendungsänderung, die im 
§ 67 DP zusammen mit der Versetzung geregelt 
ist, wurde wegen der aus den allgemeinen Hin­
weisen ersichtlichen Systemüberlegungen in einem 
eigenen Paragraph (§ 40) geregelt. 

Zu § 39:' 

~Auch die Bestimmungen über die Dienstzu­
te.ilung wurden durch die. DP-Novelle 1969 neu 
gefaßt. Es handelt sich bei der Dienstzuteilung 
um ein der Versetzung verwandtes Rechtsinstitut 
(Zuweisung zur Dienstleistung an eine andere 
Dienststelle). Die Dienstzuteilung unterscheidet 
sich jedoch von der Versetzung in mehrfacher 
Hinsicht: Materiell handelt es sich grundsätzlich 
um eine vorübergehende Maßnahme (90 Tage pro 
"Kalenderjahr) und es fehlt das für die' Versetzung 
vorgesehene Erfordernis . des V orliegens "wich­
tiger dienstlicher Interessen " (die Dienstzuteilung 
ist "aus dienstlichen Gründen" zulässig). Formell 
wird die Dienstzuteilung zum Unterschied von 
der mit Bescheid zu verfügenden Versetzung 
durch Dienstauftrag ausgesprochen. 

Die vorliegende Fassung des § 39 des Entwurfes 
ändert nichts am Inhalt des § 22 Abs. 3 und 4 DP. 
Die vorgenommenen Änderungen dienen ledig­
lich der Verdeutlichung. Zunächst wurde im 
Abs. 1 eine Definition der Dienstzuteilung unter 
Berücksichtigung geltender BDG-Bestimmungen 
(§ 22 Abs. 1 BDG- nunmehr § 36 Abs. 1 des Ent-

. wurfes) vorgesehen. Die grundsätzliche Be­
schränkung auf 90 Tage pro Kalenderjahr wurde 
durch einen eigenen Abs. 2 hervorgehoben. Der 
überholte Begriff "dienstrechtliche Stellung" 
wurde umschrieben durch "bisherige Verwen­
dung des Beamten und sein Dienstalter". Der im 
letzten Satz des § 22 Abs. 3 DP erwähnten Außen­
stelle wurde ein eigener Abs. 5 gewidmet. 

Von der Aufnahme einer Obergrenze für eine 
über 90 Tage hinausgehende Dienstzuteilung 
(Abs. 3) wurde abgesehen, da die Notsituation 
gemäß Abs. 3 Z. 1 und die Ausbildung gemäß 

, Abs. 3 Z. 2 in zeitmäßiger Hinsicht ihre natürliche 
Grenze in sich tragen. 

. Die im § 22 Abs. 2 DP enthaltene "vorüber­
gehende Besorgung von Amtsgeschäften, die 
nicht zu den gewöhnlichen Verrichtungen von 
Beamten desselben Dienstzweiges gehören", 
wurde bereits im § 22 Abs. 4 BDG (siehe § 36 
Abs. 4 des Entwurfes) in adaptierter Form ge­
regelt. 

Zu § 40: 

Die Bestimmungen über Verwendungsände­
rung wurden im Gegensatz zum geltenden Recht 
des § 67 DP aus systematischen Gründen von 
jenen über die Versetzung getrennt. Der Grund 
liegt darin, daß die Verwendungs änderung einen 

Arbeitsplatzwechselohne Wechsel der Dienst­
stelle darstellt. Dies wurde im Abs. 1 entsprechend 
verdeutlicht. 

Die im § 67 Abs. 3 DP zitierten Bestimmungen 
der §§ 144 und 145 DP (Suspendierung) wurden 
im Abs. 1 durch den entsprechenden Paragraphen 
der Neufassung des BDG ers.etzt. 

Aus § 67 DP wurde die Unterscheidung zwi­
schen der einfachen und der sogenannten qualifi­
zierten Verwendungsänderung übernommen (die 
Tatbestände, die eine einfache Verwendungs­
änderung zu einer qualifizierten machen, sind 
im Abs. 2 Z. 1 bis 3 aufgezählt). Der Unterschied 
liegt darin, daß die einfache Verwendungsände­
rung durch Weisung in die Wege zu leiten ist, 
während die qualifizierte einer Versetz\J.ng gleich­
zuhalten . ist. Diese Gleichhaltung bedeutet in 
materieller Hinsicht, daß sie wie die Versetzung 
des V orliegens "wichtiger dienstlicher Interessen" 
bedarf (siehe diesbezügliche Ausführungen in den 
Erläuterungen zu § 38), in formeller Hinsicht 
das bereits erwähnte Erfordernis einer bescheid­
mäßigen Absprache. 

Die im Abs. 4 enthaltene Regelung entspricht 
jener des § 67 Abs. 5 DP. 

Zu § 41: 

In den derzeit geltenden Regelungen der DP 
über 'die Versetzung, die Dienstzuteilung und 
die Verwendungsänderung finden sich verstreut 
an mehreren Stellen (§ 22 Abs. 4, § 67 Abs. 2, 
§ 67 Abs. 10 DP) Sonderbestimmungen für 
Beamte von Dienstbereichen, bei denen es nach 
der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten 
nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle 
zu versetzen. Diese Sonderbestimmungen sollen 
in einem einzigen Paragraph. zusammengefaßt 
werden. § 41 zählt jene Bestimmungen des Ent­
wurfes aufi die auf den umschriebenen Personen­
kreis keine Anwendung finden sollen. Dieser 
Personenkreis umfaßt insbesondere: 

1. Beamte des Bundesheeres oder der Heeres­
verwaltung, denen ein Einsatz zu einem der 
im § 2 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 150/ 
1978, genannten Zwecke, oder ein Einsatz 
gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
über die Entsendung österreichischer Ein­
heiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf 
Ersuchen internationaler Organisationen, 
BGBL Nr. 173/1965, angeordnet wird, 

2. Beamte der Bundespolizei oder der Bundes­
gendarmerie, denen ein. besonderer Einsatz 
zum Zweck der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
oder ein Einsatz gemäß § 1 des Bundesver­
fassungsgesetzes BGBL Nr. 173/1965 ange­
ordnet wird, 

3. Beamte des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten. 
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Zu § 42: 

Die im § 23 des bisherigen BDG enthaltenen 
Bestimmungen über Verwendungsbeschränkun­
gen wurden unverändert übernommen. Siehe auch 
die in den Erläuterungen zu § 36 erwähnten 
Gesetzesmaterialien. 

85 

jektive Verpflichtung der Dienstbehörde, den 
bestgeeigneten Bewerber zu ernen~en (§ 4 
Abs. 3 BDG). Die Worte "treu" und "gewissen­
haft" sind der Angelobungsformel des § 7 
Abs. 1 BDG entnommen. 

Unter "dienstlichen Aufgaben" sind die Auf­
gaben des Arbeitsplatzes des Beamten (§ 36)' zu 
verstehen. 

Zum 6. Abschnitt "Dienstpfiicllten des Da die Verwaltung vom V !Ortrauen der All-
Beamten" (§§ 43 bis 61) gemeinheit in die Sachlichkeit b~i der Wahr-

Der Abschnitt "Dienstpflichten des Beamten" nehmung ihrer Aufgaben getragen wird, ist dem 
steht neben seinem primären Zweck, ein Leit- Beamten im Abs. 2 aufgetragel1, sich dieses 
bild für das persönliche Verhalten des Beamten Vertrauen zu erhalten. Es handelt sich grund­
in bezug auf sein Dienstverhältnis zu sein, auch sätzlich um ein auf das dienstliche Verhalten 
in einem engen Zusammenhang mit dem Diszi- des Beamten gerichtetes Gebot, das aber - wie 
plinarrecht. Dies deswegen, weil das Disziplinar- bereits vorne ausgeführt wurde - in besonders, 
recht keine konkreten strafbaren Tatbestände krassen Fällen auch das außerdienstliche Verhalten 
aufstellt, sondern nur bestimmt, daß Beamte, die betreffen kann. Trunkenheitsexzesse, Gewalt­
schuldhaft ihre Dienstpflichten verletzen, diszi- tätigkeiten u. ä. zerstören die für die Erfüllung 
plinär zur Verantwortung zu ziehen sind. Daraus der dienstlichen Aufgaben unerläßliche Ver­
resultiert die, Notwendigkeit, zur Vermeidung trauensbasis zwischen Beamten und der recht­
von Rechtsunsicherheit die elementarsten Beam- suchenden Bevölkerung. 
tenpflichten zu regeln und den Disziplinarbehör- § 43 Abs. 3 enthält V orschriften zur Realisierung 
den damit eine Entscheidungsgrundlage in die des Grundgedankens, daß Verwaltung Dienst an 
Hand zu geben. der Öffentlichkeit bedeutet und daß der recht-

Im Gegensatz zu DP und zur LDP, die die suchenden Bevölkerung der Zugang zum Recht 
Verletzung von Amts- undStandespflichten unter möglichst erleichtert werden soll (Verwaltungs­
disziplinäre Sanktion stellten, ist nach dem BDG service). Die, gegenständliche Unterstützungs­
nur mehr die Verletzung von Dienstpflichten pflicht darf nicht zu extensiv betrachtet werden 
disziplinär zu ahnden. Der in der DP und in (Gefahr der Parteilichkeit). Sie ist eine Beamten­
der LDP enthaltene Gesetzesbefehl zur Wahrung pflicht, aus der von der Partei kein subjektives 
des Standesansehens führte häufig zu einem Ein- Recht auf Beratung abgeleitet werden kann. 
dringen des Staates in die Privat- und Intimsphäre § 43 Abs. 3 enthält keinen Rechtsanspruch auf 
von Beamten. Dies soll in Hinkunft grundsätz- inhaltliche Infonriation. 
lich nicht mehr möglich sein. Nur soll dies Der hier verwendete Parteibegriff ist nicht der 
nicht bedeuten, daß sich der Begriff "Dienst- im Verwaltungsverfahten geltend'e, sondern' der 
pflichten" ausschließlich auf das Verhalten, des im B-VG (Art. 20) verwendete umfassendere 
Beamten in Ausübung seines Dienstes beschränkt Begriff. 

, und die Diszipllnarbehörde nicht in besonders 
krassen Fällen auch dflS außerdienstliche Verhalten 
zu überprüfen hätte. 

Der Begriff "Dienstpflichtverletzung" geht 
somit über Pflichtverletzungen während der Aus­
übung des Dienstes' hinaus. Andernfalls könnte 
z. B. auch ein Verstoß eines Pensionisten gegen 
die Amtsverschwiegenheit nicht verfolgt werden, 
weil der Pensionist den Dienst nicht mehr aus-
übt. ' 

Zu § 43: 

Abs. 1 stellt für den Beamten eine grundsätz­
liche Leitlinie für die Erfüllung der ihm über­
tragenen Staatsaufgaben dar. Die Worte "aus 
eigenem" weisen auf die Bedeutung hin, die 
einer von Eigeninitiative getragenen Amtsführung 
beizumessen ist. 

"Mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln" 
bedeutet die subjektive Verpflichtung des Beam­
ten, sein Bestes zu geben und ergänzt die ob-

Zu § 44: 

Da der Beamte gemäß § 43 Abs. 1 verpflichtet 
ist, seine Aufgaben aus eigenem zu besorgen, 
wäre im § 44 Abs. 1 die Pflicht zur Unterstützung 
der V orge'setzten an die Spitze zu stellen, um 
solcherart nochmals auf die Notwendigkeit von 
Eigeninitiative hinzuweisen. Daran schließt sich 
die Verpflichtung zur. Befolgung von Weisungen. 

Die Lehre versteht unter Weisung eine generelle 
oder individuelle, abstrakte oder konkrete Norm, 
die an einen oder an eine Gruppe von (dem 
Weisungsgeber) untergeordneten Verwaltungs­
organwaltern ergeht. Sie ist ein interner Akt im 
Rahmen der Verwaltungsorganisation. 

Der Nebensatz "soweit verfassungsmäßig nicht 
anderes bestimmt ist" verweist auf die zahlreichen 
Weisungsfreistellungen verfassungsrechtlicher Na­
tur (vgl. z. B. Art. 20 Abs. 1 B-VG, § 88 Abs. 4 
oder § 102 Abs. 2 des Entwurfes). 
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Die im zweiten Satz' des Abs. 1 enthaltene 
Legaldefinition des Vorgesetzten stellt einen 
weiteren Vorgesetztenbegriff dar, als er etwa im 
§ 81 Abs. 2 oder § 109 Abs. 1 BDG verwendet 
wird. Er umfaßt sowohl den mit der Dienstauf­
sicht betrauten Vorgesetzten als auch jenen, dem 
der Beamte fachlich zur Besorgung bestimmter 
Amtsgeschäfte zugeordnet ist. Ferner umfaßt 
er auch die im Art. 19 B-VG genannten obersten 
Organe der Vollziehung. Ein derart weiter Vor­
gesetztenbegriff ist u. a. erforderlich, da beim 
Bund Beamte öfters auch bei mehreren Dienst­
stellen verwendet werden. 

Aus § 44 Abs. 2, der inhaltlich nur eine Wieder­
holung von Art. 20 Abs. 1 letzter Satz B-VG 
darstellt, ist ableitbar, daß eine gesetzwidrige 
Weisung (den krassen Fall der Strafgesetzwidrig­
keit ausgenommen) grundsätzlich zu befolgen ist. 
Dies darf aber nicht zu dem Umkehrschluß 
führen, daß der Vorgesetzte zur Erteilung, ge­
setzwidriger Weisungen berechtigt ist, weil er 
dann § 43 Abs. 1 zuwiderhandeln würde. Für 
eine derartige Konfliktsituation sieht § 44 Abs. 3 
ein Instrumentarium vor, wonach der Beamte 
dem Vorgesetzten seine Bedenken hinsichtlich 
der Gesetzmäßigkeit einer Weisung mitzuteilen 
hat. Besteht der Vorgesetzte ungeachtet des 
Vorhaltes des Beamten auf der Befolgung der 
Weisung, so hat er die Weisung dem Beamten 
schriftlich zu erteilen. Unterläßt er dies, so gilt 
die Rechtsvermutung der Zurückziehung der 
Weisung. 

Besoldung gerechtfertigt und' für den Dienst­
betrieb notwendig. 

Die im §' 45 Abs. 2 enthaltenen Pflichten für 
Dienststellenleiter gelten nur für Beamte (An­
wendungsbereich des BDG), nicht hingegen für 
die Leiter von Zentralstellen. Deren Pflicht zur 
Dienstaufsicht ist, was z. B. die Bundesminister 
betrifft, im § 4 des Bundesministeriengesetzes 1973 
enthalten. 

Die im § 45 'aufgezählten Pflichten sind all­
gemeiner Natur. Daneben treten zahlreiche spezi­
elle Pflichten für Vorgesetzte, die in verschiedenen 
Gesetzen enthalten sind (vgl. etwa die Berichts­
pflicht nach § 81 Abs. 1 des Entwurfes, die 
Pflicht zur Disziplinaranzeige nach § 109 Abs. 1 
des Entwurfes, die Befugnisse nach §,3 DVV, die 
Pflichten nach-§ 10 PVG). Auch der vorliegende 
Entwurf des 6. Abschnittes sieht noch weitere 
spezielle Pflichten vor (§ 44 Abs. 3). 

Die im § 45 Abs. 3 des Entwurfes vorgesehene 
Pflicht des Dienststellenleiters zur Meldung oder 
Anzeige von ihm bekanntgewordenen strafgesetz­
widrigen Handlungen fußt auf § 84 Abs. 1 StPO. 
Die Bestimmung bezieht sich auf deliktische 
Handlungen von Parteien, von Beamten anderer 
Dienststellen und von Beamten der eigenen 
Dienststelle, sofern gegen diese nicht bereits 
gemäß § 109 Abs. 1 des Entwurfes vorzugehen 
ist. Sie findet ihre Ergänzung im § 53 Abs. 1 
des Entwurfes, mit dem der nachgeordnete 
Beamte verpflichtet wird, ihm bekanntgewordene 
derartige Handlungen unverzüglich dem Dienst­
stellenleiter zu melden. 

Die Zentralstellen werden zu bestimmen haben, 
welche Stellen zur Anzeige an den Staatsanwalt 
des zuständigen Gerichtes berufen sein sollen. 

Weisungen, die der Beamte zwar nicht für 
gesetzwidrig, jedoch für unzweckmäßig hält, 
hat er zu befolgen, ohne daß ihm das im § 44 
'Abs., 3 erwähnte Instrumentarium zur Verfügung 
stünde. Es könnte somit der Fall eintreten, daß 
der Beamte, der eine unzweckmäßige Weisung 
befolgte, nach einiger Zeit in Beweisnotstand Zu § 46: 
darüber gerät, ob ihm diese unzweckmäßige Die Regelung folgt der Auffassung, daß der 
Weisung tatsächlich yon seinem Vorgesetzten Gesetzesvorbehalt des Art. 20 Abs. 3 B-VG dem 
erteilt wurde. Hiezu ibt festzustellen, daß in der einfachen Gesetzgeber nicht die Befugnis gibt, 
Mehrzahl der Fälle die organisatorischen V or- die Amtsverschwiegenheit auch auf Tatsachen zu 
schriften (Geschäftseinteilung) erkennen lassen, erstrecken, deren Geheimhaltung nicht im Inter­
wer nur in einer bestimmten Angelegenheit zur esse einer Gebietskörperschaft oder einer Partei 
Erteilung der Weisung befugt ist. Darüber hinaus gelegen ist oder die dem Staatsorgan nicht aus­
bleibt es dem Beamten unbenom1I).en, im Dienst- schließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt­
weg über die Weisung, über s'eine Bedenken und geworden ist (siehe Erk. des VfGH Slg. NP 
üdber die

f 
AudsführAung (dAekr Weisung kZU dbelrichten Nr. 6288). 

o er au an ere rt , tenvermer u g.) den 
Beweis zu sichern. Die im § 46 Abs. 1 enthaltene Formulierung 

"gegenüber jedermann, dem er (der Beamte) über 
Der Begriff "Gefahr im Verzug" ist § 57 Abs. 1 solche Tatsachen nicht eine amtliche Mitteilung 

AVG 1950 nachgebildet. Die diesbezügliche zu machen hat" stammt aus dem früheren Rechts­
Judikatur hat den Begriff eindeutig klarge- bestand. Ihre Beibehaltung ist erforderlich, um 
stellt. auch in Zukunft zu verhindern, daß der Beamte 

Zu § 45: 

Die Festlegung eigener Dienstpflichten für 
Vorgesetzte und Dienststellenleiter ist insbeson­
dere im Hinblick auf eine funktionsorientierte 

Amtsgeheimnisse entweder an nichtbeamtete 
P~rsonen oder aber an Amtskollegen weitergibt, 
die mit der konkreten Angelegenheit dienstlich 
nicht befaßt sind. Zugang zu einem Amtsgeheim­
nis sollen demnach nur der Ressortminister bzw. 
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der von ihm mit der Besorgung bestimmter 
Geschäfte betraute· und gemäß § 11 des Bundes­
ministeriengesetzes 1973 weisungsbefugte Staats­
sekretär haben, ferner der Vorgesetzte 'im Sinne 
des § 44 Abs. 1 des Entwurfes, das erkennende 
Gericht oder die zuständige Verwaltungs behörde 
im Falle einer Entbindung von der Amtsverschwie­
genheit oder in den Fällen des § 13 Abs. 1 des 
Amtshaftungsgesetzes 1948, BGBL Nr. 20/1949, 
und des § 11 Abs. 1 des Organhaftpflichtgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1967, sowie der Verfassungsge­
richtshof (§ 74 Abs. 3 des Verfassungsgerichts­

. hofgesetzes 1953). 

§ 46 Abs. 2 des Entwurfes stellt fest, daß die 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit auch nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses fortbesteht. 
Dies ist keine Überschreitung der durch den 
Gesetzesvorbehalt des Art. 20 Abs. 3 B-VG 
gezogenen Grenzen (Erk.' d. VfGH Slg. NP 
Nr. 6288), sondern eine im Interesse der Gebiets­
körperschaften und der Parteien gelegene Maß­
nahme. Eine. diesbezügliche Strafbestimmung 
enthält § 310 StGB. 

87 

vernommen werden dürfen, wenn sie durch ihre 
Aussage das Amtsgeheimnis verletzen würden, 
insofern sie der Geheimhaltungspflicht nicht ent­
bunden sind. Sie geben aber naturgemäß keinen 
Aufschluß darüber, wann eine solche Verletzung 
eintritt. § 46 Ab;'. 4 normiert daher zum Schutze 
des Beamten, daß bei Auftreten der Frage der 
Amtsverschwiegenheit der Beamte die Beant­
wortung weiterer Fragen zu verweigern hat. 
In diesem Fall hat die vernehmende Behörde die 
Möglichkeit, einen Entbiridungsantrag zu stellen. 

Der über den Entbindungsantrag entschei­
denden Dienstbehörde ist aufgetragen, die für 
und gegen die Entbindung sprechenden Gesichts­
punkte sorgfältig abzuwägen und bei dieser Ent­
scheidung vor allem auf den Zweck des Verfahrens 
und auf den dem Beamten aus der Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit drohenden Schaden Be­
dacht zu nehmen. 

Was die iin letzten Satz des Abs. 3 eröffnete 
Möglichkeit einer bedingten Entbindung betrifft, 
so ist diese Bestimmung nicht geeignet, einen 
nach den Verfahrensvorschriften nicht möglichen 

Zu den im § 46 Abs. 3 und 4 des Entwurfes Ausschluß der Öffentlichkeit zu bewirken. Ist 
enthaltenen Bestimmungen über die Entbindung der Ausschluß der Öffentlichkeit nicht möglich, 
von der Amtsverschwiegenheit ist zunächst so wird die Dienstbehörde von der Entbindung 
festzuhalten, daß nicht immer in der Ladung des Abstand zu nehmen haben. 
Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde ent- Gegen die Amtsverschwiegenheit kann auch 
s~rechend zu~, ~usdruc~ gebracht wird, daß durch Verletzung der Verfahrensnormen über 
die ~ussage. moghch~rwe1se auch der Amtsver- den 'Ausschluß der Öffentlichkeit oder der Ver-
schw1egenhe1t unterliegende Fakten umfassen, d Ak "h ß d 
k " I . 1 F"ll . d' B' , d . we1gerung er tenelnSlC t versto en wer en. onne. n Vle en a en 1st les zu egmn es . 
Verfahrens auch gar nicht vorhersehbar. Somit Aus de~ Spruchprax1s des OGH zum vor­
tritt die schwierige Frage, ob die Aussage unbe- e~ähnten § 151 Z. ~ de.r StPO ergibt ~ich, daß 
denklich ist oder an ,eine Amtsverschwiegenheit diese Gesetzesstelle f~r . die zeuger:schaft~ch~ Ver­
grenzt, oftmals plötzlich im Gerichts- oder Ver- nehmung von Angehongen der Slcher~e1tsd1enst­
waltungsverfahren auf. Hier die Entscheidung stellen über deren Wa~rnehn:ungen 1m Dienste 
der subjektiven Beurteilung durch den Beamten der Strafrechtspflege ,nicht g1lt (SSt. 41/75 = 
zu überlassen, ist ein Unsicherheitsfaktor. Dem EvBl. 1971/204 = RiZ 1971, 63). 
wurde im Entwurf folgendermaßen Rechnung Mitteilungen an den Rechnungshof sind amt­
getragen: liche Mitteilungen. Der einzelne Beamte ist bei 

§ 46 Abs. 3 behandelt den (vermutlich häufiger Gebarungsprüfungen nicht berechtigt, Organen 
auftretenden) Fall, daß aus der Ladung erkennbar des Rechnungshqfes gegenüber die Amtsver­
ist, daß der Gegenstand der Aussage die pflicht schwiegenheit einzuwenden. 
zur Amtsverschwiegenheit berühren könnte. Dies Bei der Regelung des Abs. 5 handelt es sich 
hat der Beamte seiner Dienstbehörde zu melden. um eine Anpassung an die bisherige Praxis, die 

§ 46 Abs. 4 hingegen geht davon aus, daß die von der Annahme ausgeht, daß es im Diszi­
Ladung nicht erkennen läßt, daß die Aussage pliriarverfahren zwischen Beamten, die der Amts­
Fakten zum Gegenstand hat, auf Grund deren verschwiegenheit unterliegen (z. B. mehrere 
gegen die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit ver- Mitglieder des Disziplinarsenates oder der Diszi­
stoßen werden könnte. In diesem Fall soll ver- plinaranwalt), keine Amtsverschwiegenheit gibt. 
hindert werden, daß der Beamte allein subjektiv Es soll damit ein an sich bereits bestehender 
zu beurteilen hat, ob ein Amtsgeheimnis vorliegt, Zustand verrechtlicht werden. 
weil er durch diese Entscheidung häufig über-
fordert wäre. Die Verfahrensvorschriften (§ 320 Zu § 47: 
Z. 3 und § 372 der Zivilprozeßordnung, RGBl. Gemäß Art. II EGVG 1950 gelten die Ver­
Nr. 113/1895; § 151 Z. 2 der Strafprozeßördnung, waltungsverfahrensgesetze nur für bestimmte 
BGBL Nr. 631/1975; § 48 Z. 3 und § 51 AVG Verwaltungsorgane, soweit sie behördliche Auf-
1950) enthalten zwar Bestimmungen des Inhaltes, I gaben besorgen, ihnen somit behördlicher Charak­
daß Organe der. Gebietskörperschaften nicht ter im funktionellen Sinn. zukommt, nicht aber 
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auch, soweit· sie eine sonstige Tätigkeit ausüben, 
insbesondere eine Gebietskörperschaft als Träge­
rin von Privatrechten vertreten. Da aber auch 
hier eine Befangenheit auft~eten könnte, ";ar die 
im § 47 enthaltene Regelung vorzusehen. 

Zu den §§ 48 bis 50: 

Die mit der DP-Novelle 1972, BGBL Nr. 213/ 
1972, eingeführte und bewährte Dienstzeitrege­
lung des § 28 DP soll grundsätzlich beibehalten 
und nur durch einige Klarstellungen geringfügig 
adaptiert werden. So war § 48 Abs. 1 an § 36 
Abs. 1 des Entwurfes anzupassen und im § 48 
Abs. 2 die überholte Formulierung ,,42 Stunden 
und vom 1. Jänner 1975 an" zu entfernen. Im 
zweiten Satz des § 48 Abs. 4 (Schicht- und Wech­
seldienst) wurde durch Einfügung der Worte 
,,-oder unter-" eine Verdeutlichung dahin 
gehend erreicht, daß durch eineh Schicht- oder 
Wechseldienstplan keine Bevorzugung oder'Be­
nachteiligung von Bediensteten eintreten darf, 
die einem Normaldienstplan oder einem anderen 
Schicht- oder Wechseldienstplan, wie etwa im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
der sogenannten "Wochendienstleistung", unter­
liegen. Weiters soll eine dem bisherigen Recht 
mangelnde Klarstellung der Begriffe "Schicht­
dienst" und "Wechseldienst" erreicht werden. 
Der im § 48 Abs. 4 enthaltene Begriff "Arbeits­
stätte" ist im organisatorischen Sinn, nicht im 
funktionellen Sinn des "Arbeitsplatzes" (§ 36 
Abs. 1 des Entwurfes) zu verstehen. 

Im Zusammenhang mit der gegenständlichen 
Dienstzeitregelung darf § 1$9 des Entwurfes 
erwä4nt werden, der eine inhaltliche Übernahme 
des Art. II Abs. 2 der DP-Novelle 1972, BGB1. 
Nr.213, darstellt. Danach bleiben die in bestimm­
ten Bereichen bestehenden Wochendienstzeiten, 
die kürzer als fene nach § 48 Abs. 2 sind, unberührt. 

Die auf Grund des § 28 Abs. 5 DP erlassenen 
Verordnungen der Bundesregierung finden im 
§ 48 Abs. 6 des Entwurfes ihre gesetzliche Deckung 
(unveränderter Inhalt) und werden daher in ihrer 
Weitergeltung nicht berührt. 

Zu § 49 wird auf das klarstellende Erkenntnis 
des VwGH vom 3. Oktober 1977, Z1. 1383/77, 
verwiesen. 

In den Abs. 1 und 2 des § 50 wurden wegen 
ihres dienstrechtlichen Inhaltes Definitionen der 
in den §§ 17 a und 17 b GG 1956 enthaltenen 
außerdienstplanmäßigen Dienstverrichtungen 
übernommen. 

Schließlich wurde durch § 50 Abs. 3 der Wort­
laut des § 28 Abs. 7 DP um eine Definition des 
Begriffes "Rufbereitschaft" erweitert. 

Zu § 51: 

§ 51 Abs. 1 des Entwurfes verpflichtet den 
Beamten nur dann zur Rechtfertigung seiner 

Abwesenheit vom Dienst, wenn er nicht "vom 
Dienst befreit oder enthoben" ist. Dies ist der 
Fall bei allen Arten des Urlaubes, bei der Außer­
dienststellung, der Dienstfreistellung, beim Kur­
aufenthalt, beim Präsenzdienst, bei der Suspen­
dierung und bei der Untersuchungs- oder Straf­
haft. Sonstige Abwesenheiten des Beamten bedür­
fen der Rechtfertigung. Der Entwurf regelt den 
häufigsten Fall (Krankheit, Unfall oder Gebrechen) 
ausdrücklich und, nimmt von einer Aufzählung 
aller weiteren Fälle Abstand, weil die Fülle der 
aus dem täglichen Leben heraus möglichen weite­
ren Abwesenheiten eine Aufzählung nicht als 
zielführend erscheinen läßt. 

In der Praxis werden diese einer Rechtfer!igung 
bedürfenden Fälle von jenen zu unterscheiden 
sein, die gemäß § 74 Abs. 1 des Entwurfes für 
die Gewährung eines Sonderurlaubes in Fra,ge 
kommen .. Eine Unterscheidung 'wird dahin­
gehend zu treffen seln, daß ein Sonderurlaub 
immer dann in Betracht kommt, wenn dem Beam­
ten ausreichend Zeit' für eine Antragstellung zur 
Verfügung steht, die Angelegenheit somit ohne 
Zeitdruck geplant und vorbereitet werden kann 
,(z. B. Hochzeiten, Übersiedlungen usw.). Tritt 
hingegen unvorhergesehen eine "Situation" ein 
(Autopanne oder "Feststecken" 1m Ausland 
wegen eines politischen oder Elementarereig­
nisses, obwohl der Erholungsurlaub bereits ab­
gelaufen ist), so handelt es sich um eine Recht­
fertigung für eine Abwesenheit vom Dienst. 

§ 51 Abs. 2 des Entwurfes folgt grundsätzlich 
der derzeitigen Praxis (bei Krankheit bis zu drei 
Tagen einfache Meldung, bei einer länger dauern­
den Krankheit eine ärztliche' Bescheinigung). 
Um jedoch ein individuelles Vorgehen bei 
Beamten, die übermäßig oft kürzere Kranken­
stände aufweisen oder vorgeben, beibehalten zu 
können, wurde in den' Entwurf der Halbsatz 
"oder der Vorgesetzte oder der Leiter der Dienst­
stelle es verlangt" aufgenommen. AIs Sanktionen 
gegen Zuwiderhandelnde stehen - wie bisher -
die disziplinäre Verfolgun;g und der Bezugsen~fall 
gemäß § 13 Abs. 3 GG 1956 zu Gebote, wobei 
der Bezugsentfall auch dann angedroht wird, 
wenn sich der Beamte einer zumutbarenKranken­
behandlung entzieht oder die zumutbare Mit­
wirkung an einer ärztlichen Untersuchung ver­
weigert (vgl. § 358 ASVG und § 129 B-KUVG). 

Zur Frage der "Zumutbarkeit" ist festzustellen, 
daß diese jedenfalls dann nicht mehr gegeben ist, 
wenn für einen bestimmten Fall in der. Schul­
medizin nicht unbestrittene Behandlungsmethoden 
erforderlich . und die medizinischen Sachver­
ständigen uneinig sind. Auch objektiv hohe 
Schmerzintensität oder gar- Lebensgefahr, über­
schreiten die Zumutbarkeit. 

Im Rahmen der Überprüfung, ob die Abwesen­
heit gerechtfertigt ist, steht es der Dienstbehörde 
zu, über die vorgelegte privatärztliche Bescheini-
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gung hinaus einen amtlichen oder nichtamtlichen ständige Stelle" kann die zuständige Dienst­
Sachverständigen zu bestellen. I behörde oder ein "Zwischenvorgesetzter" sein. 

Es kann nicht davon 'ausgegangen werden, 
daß jede Krankheit eine gerechtfertigte ADwesen~ 
heit vom Dienst darstellt. Zwar ist es sehr proble­
matisch, den Begriff "Krankheit" zu definieren. 
Es wären aber die dem Rundschreiben des Bun­
deskanzleramtes vom 14. Feber 1977, GZ 920 063/ 

o2-II/1/77, entnommenen Einschränkungen zu 
erwähnen. Demnach wäre die Abwesenheit vom 
Dienst wegen Krankheit nur dann als gerecht-
fertigt anzusehen, wenn ! 

1. durch die Krankheit die ordnungsgemäße 
Dienstleistung verhindert oder 

2. die Dienstleistung die Gefahr der Ver­
schlimmerung mit sich bringen: würde 
oder . 

3. die Dienstleistung für den Beamten eine 
objektiv unzumutbare Unbill d~rstellen 
würde. 

Zu § 52: 

§ 51 des Entwurfes reicht nicht aus,um einen 
Beamten, bei dem der begründete Verdacht 
körperlicher oder geistiger Mängel besteht, die 
die Dienstleistung beeinträchtigen, ärztlich unter­
suchen zu lassen. Dies· wird durch die im § 52 
aufgetragene Dienstpflicht ermöglicht. . 

Zu § 53: 

§ 53 Abs. 1 des Entwurfes ist im Zusammen­
hang mit § 45 Abs. 3 und mit § 109 Abs. 1 des 
Entwurfes zu lesen. I, 

Von den Daten des Beamten, dIe die Dienst­
behörde im Zeitpunkt der Aufnaqme benötigt, 
sind manche unveränderlich, sodaß Ikeine weitere 
Meldung mehr erfolgt. Weiters g~bt es solche, 
die sich ändern können (Namen, Familienstand, 
Staatsbürgerschaft, Wohnsitz)~ Als weitere Melde­
pflicht wäre zu nennen der Verlust! einer; für die 
Ausübupg des Dienstes erforderlicren Berechti-

. gung oder Befähigung (z. B. Lenkerberechti­
gung für einen Omnibuslenker) od~r der 'Verlust 
der Dienstkleidung, des DienstabZeichens oder 
sonstiger Sachbehelfe (Dienstwafren, Dienst-
taschen, Signallampen u. ä.). I 

Zu § 54: I 

Unter "Anbringen" sind Antr~ge,' Gesuche, 
Anzeigen, Beschwerden und s04stige i Mittei­
lungen (§ 13 Abs. 1 A VG 1950) IZU verstehen. 
Beziehen sich diese auf das Dienstjverhältnis des 
Beamten oder handelt es sich ~m Aufgaben 
seines Arbeitsplatzes, . so ist grundsätzlich der 
Dienstweg einzuhalten. Dies bedeutet, paß das 
Anbringen beim unmittelbaren! Dienstvorge­
setzten einzubringen ist, der zur IWeiterleitung 
an die "zuständige Stelle" verpflicptet ist. "Zu-

. I I 
, 
I 
i 

I 

I 

Ausnahmen sind im § 54 Abs. 2 geregelt. Sie 
sind nur zulässig bei Gefahr im Verzug oder im 
Falle der Unzumutbarkeit (das Anbringen bezieht 
sich z. B. auf den zur Weiterleitung verpflichteten 
Vorgesetzten). Im übrigen wird auf § 6 DVG 
verwiesen. 

Zu § 55: 

Zum Begriff "Wohnsitz" siehe § 66 Abs. 1 JN. 

Die gegenständliche Regelung hat im Hin­
blick auf die heutigen Verkehrsmittel und -ver­
bindungen verhältnismäßig geringe Bedeutung. 
Ihre Beibehaltung ist jedoch erforderlich wegen 
der Trennungsgebühr, der Versetzung und der. 
Rufbereitschaft. Außerdem würde das Fehlen 
einer derartigen Bestimmung im Falle außer­
gewöhnlicher Verhältnisse (politische Unruhen, 
Naturkatastrophen) den raschen Einsatz des 
Beamten durch die große Entfernung zwischen 
Wohnort und Dienstort in Frage stellen (Erk. 
des VwGH, 17, November 1961, Zl. 2182/59). 

§ 55 Abs. 3 entspricht inhaltlich dei Regelung 
des §, 31 Abs. 4 DP. 

Zu § 56: 

Die Nebenbeschäftigung ist jede Tätigkeit des 
Beamten, die weder zur Erfüllung der Dienst­
pflichten zählt noch eine Nebentätigkeit darstellt. 
Sie kann, muß aber nicht erwerbsmäßig sein. Es 
kann sich somit um erwerbs mäßige unselb­
ständige Tätigkeiten handeln (privatrechtliche 
Verträge), ferner um wirtschaftlich selbständige 
Tätigkeiten und schließlich auch um nicht 
erwerbsmäßige Tätigkeiten. Die Verbotsnorm 
des § 56 Abs. 2 bezieht sich auf jede Neben-' 
beschäftigung (erwerbsmäßig oder nicht). Der 
Beamte darf auch eine ehrenamtliche Tätigkeit 
nicht ausüben, wenn sie mit § 56 Abs. 2 im Wider-
spruch steht. ' . 

§ 56 sieht keine Genehmigung einer Neben­
beschäftigung vor. Der Beamte hat gemäß § 56 
Abs. 2 von sich aus jede Nebenbeschäftigung 
zu unterlassen, die dieser Bestimmung nicht 
entspricht. Die Dienstbehörde würde gesetz­
widrig handeln, wenn sie im Erlaßwege jede 
Nebenbeschäftigung von einer Genehmigung 
abhängig machte. ' 

Bei Befangenheit genügt deren Vermutung. 
Der Beweis der Befangenheit ist nicht erforder­
lich. Befangenheit ist z. B. anzunehmen, wenn 
der Beamte einer Baub,ehörde angehört und eine 
Nebenbeschäftigung als Versicherungsvertreter 
ausübt, wobei er während oder im Anschluß 
an Bauverhandlungen mit Bauwerbern Versiche­
rungsverträge abschließt. 
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§ 56 Abs. 3 verpflichtet den Beamten, jede und im 4. Abschnitt des BDG (Dienstliche Aus­
erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unverzüg- bildung) enthalten. 
lieh seiner Dienstbehörde zu melden. Wenn der 
Beamte demnach meint, die Ausübung einer von 
ihm angenommenen erwerbsmäßigen Neben­
beschäftigung sei zulässig, so ist er allen Verpflich­
tungen nachgekommen, wenn er diese Neben­
beschäftigung seiner Dienstbehörde meldet. Die 
Dienstbehörde aber kann jederzeit die Unzu­
lässigkeit der Nebenbeschäftigung feststellen. In 
ZweifeisfäIlen kann der Beamte die Entscheidung 
der Dienstbehörde über die Zulässigkeit einer 
Nebenbeschäftigung herbeiführen (Erlassung 
eines Feststellungsbescheides; Erk. d. VwGH 
vom 23. Oktober 1956, Slg. 4175). 

"Erwerbsmäßigkeit" im Sinne der Definition 
im § 56 Abs. 3 setzt nicht voraus, daß die Tätig­
keit wiederholt ausgeübt werden muß. Wäre 
dies vorausgesetzt, könnten z. B. Werkverträge 
nicht darunter subsumiert werden. 

Durch die Formulierung "nennenswerte Ein­
künfte" sind u. a. Hilfsdienste und Verrichtungen 
untergeordneter Art von der Meldepflicht ausge­
nommen. 

Die Neuregelung des § 56 Abs. 4 stellt kein 
Verbot für eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichts­
rat, Verwaltungs rat oder in einem sonstigen 
Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen 
Person des privaten Rechtes auf, sondern knüpft 
an die Ausübung einer solchen Nebenbeschäfti­
gung blQß eine Meldepflicht. 

Durch § 58 des vorliegenden Entwurfes soll 
für den Beamten die Dienstpflicht statuiert wer­
den, an einer Lehrveranstaltung teilzunehmen 
wenn dies im dienstlichen Interesse erforderlich 
ist. Dies wird z. B. im Anschluß an umfassende 
Neukodifikationen von Rechtskomplexen erfor­
derlich sein, wenn hiedurch der Aufgabenbereich' 
eines Beamten einschneidend berührt wird. 

Die· Lehrveranstaltungen werden grundsätzlich 
während der Normaldienstzeit stattfinden. 

Zu § 59: 

§ 304 StGB behandelt den konkreten· Fall, 
daß der Beamte für die pflichtwidrige oder auch 
pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines 
bestimmten Amtsgeschäftes einen Vermögens­
vorteil annimmt. Diese Bestiinmung bezieht sich 
auf eine ganz bestimmte· Rechtshandlung oder 
Verrichtung tatsächlicher Natur (z. B. Zusammen­
stellung von Unterlagen). 

Im Dienstrecht hingegen wäre eine Verbots­
norm aufzustellen, die' sich von einer konkreten 
Amtshandlung loslöst, hingegen Fälle unter­
bindet, wo zwecks Schaffung eines "günstigen 
Klimas" oder Erhaltung von "Gewogenheit" dem 
Beamten ZU\yendungen gemacht werden, die er 
nie erhalten hätte, wenn er nicht Beamter wäre. 
Solchen Vorgängen, die schwer zu umschreiben 
sind, soll durch die Formulierung des § 59 Abs. 1 
entgegengewirkt werden. 

Zu § 57: § 59 Abs. 1 des Entwurfes wurde sprachlich 
Die Abgabe von Gutachten stellt - je nachdem, an das StGB angepaßt. Um einer allzu engen 

ob sie für den Bund erfolgt oder nicht - eine Interpretation vorzubeugen, die den Beamten von 
Nebentätigkeitoder eine Nebenbeschäftigung jeder EinJadung durch Freunde, speziell durch 
dar. Die diesbezüglichen Bestimmungen (insbe- befreundete Beamte, ausschlösse, sei auf die 
sondere § 56 Abs. 2) sind darauf auch anzuwenden. Passage "im Hinblick auf seine amtliche Stellung" 
Da speziell bei· außergerichtlichen Sachverstän- hingewiesen. Eine Einladung von Freundep, 
digengutachten die Gefahr einer Kollision mit auch von befr~undeten Beamten, erfolgt nicht 
Dienstpflichten nicht von der Hand gewiesen "im Hinblick auf seine amtliche Stellung". Es 
werden kalln, wäre die Zulässigkeit der Abgabe soll auch hier die Privatsphäre von der Beamten­
solcher Gutachten an die Bedingung der vor- funktion reinlich getrennt werden. 
herigen Genehmigung durch die Dienstbehörde Um einer allzu engen Auslegung vorzubeugen, 
zu knüpfen. wllrde der aus dem Schweizer Dienstrecht 

Unter "Abgabe" eines Gutachtens ist sowohl stammende Abs. 2 in den Entwurf aufgenommen. 
die alleinige Erstellung eines solchen als a\lch Danach gelten orts- oder landesübliche Aufmerk­
die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zu verstehen. samkeiten von geringem Wert nicht als Geschenk 

Als "mit den dienstlichen Aufgaben im Zusam- im Sinne des § 59 Abs. 1. Dies entspricht dem im 
Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom menhang stehend" sind sowohl konkret anhängige 

Angelegenheiten als auch solche anzusehen, die 22. November 1966, GZ 81 022-3/66, ein ge­
ohne konkrete Anhängigkeit zum abstrakten nomthenen Standpunkt, wonach bloße Aufmerk-

samkeiten ohne wirtschaftlichen Wert für den Aufgabenbereich des Beamten gehören. 

Zu § 58: 

Bestimmungen über Organisation und didak­
tische Gestaltung von Lehrgängen sind im Ver­
waltungsakademiegesetz, BGBI. Nt. 122/1975, 

Empfänger nicht als vom Verbot der Geschenk-
annahme erfaßt angesehen werden können. Als 
Beispiele hiefür können Reklameartikel einfacher 
Art mit Firmenaufdruck, wie Kalender, Kugel­
schreiber, Schreibblöcke und ähnliche Gegen" 
stände gelten. 

11 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)90 von 97

www.parlament.gv.at



-~------------- -- --- ---- ----

, 

11 der Beilagen 91 

Zu § 60: 

"Dien~tliche Rücksichten", die das Tragen 
einer Dienstkleidung (z. B. Uniform) odet eines 
Dienstabzeichens erfordern, sind z. B. die Not~ 
wendigkeit der Kennzeichnung von Bedie*steten 
bei W~hrnehmung _ bestimmter Aufgaben, !Unter­
scheidung gegenüber Zivilpersonen; gegepenen-
falls protokollarische Anlässe.' . 

Eine Verpflichtung zum Tragen und Benützen 
von Schutzausrüstungen (z. B. Helmen) braucht 
nicht normiert zu werden, weil sie im § 19 lAbs. 1 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes' im Zusa~men­
halt mit § 10 des Bundesdienstnehmer-Schutz­
gesetzes, BGBl. Nr. 164/1977, enthalten iSt. 

• ! 

Zu § 61: 
i 

. I 

Bei den auch dem Beamten des Ruhestandes 
auferlegten Pflichten handelt es sich um die Wah­
rung der Amtsverschwiegenheit und um die 
Meldepflichten hinsichtlich Namensänqerung, 
Standesveränderung, Verlust der österreidlischen 
Staatsbfugerschaft und Änderung des Wohn­
sitzes. 

. i 

Die im § 61 Abs. 2 erwähnten Pflicht<1n sind 
Meldepflichten bei erwerbs mäßigen . ~eben­
beschäftigungen und bei außergerichtlicher Ab­
gabe von Gutachten. Die Ausübung! dieser 
Tätigkeiten könnte in einem Verfahren betreffend 
die Wiederaufnahme in den Dienststand unter 
Umständen ein: Indiz für die Wiedererlangung 
der Dienstfähigkeit. darstellen. I 

I 
I 

Zum 7. Abschnitt "Rechte des Beamten" 
(§§ 62 bis 80) i 

Zu § 79: I 

Dit:: Bestimmung stellt im wesentlichen aus 
§ 29 a DP übernommenes, geltendes Recht dar. 

Zu § 80: 

Die Regelung der Sachleistungen biut auf 
den diesbezüglichen Bestimqmngen des: GÜG 
auf. 

Zum 
I 

8. Abschnitt "Leistungsfeststellung" 
(§§ 81 bis 90) 

In den Sonderbestimmungen für Lehrer wurde 
im § 178 Abs. 1 eine Bestimmung aufgenqmmen, 
daß abweichend von der für Beamte g~ltenden 
Regelung, für diese Beamtengruppe jeweils an 
die- Stelle des Kalenderjahres das Schuljahrl und an 
die Stelle des Monats Jänner der Monat Oktober 
zu treten hat. Die in den §§ 43, 45, 46 und 47 
des bisherigen BDG enthaltenen Hinweise können 
daher in den §§ 84, 86, 87 und 88 des Entwurfes 
entfallen. 

Zu § 87: 

Der Beamte, über den der Vorgesetzte einen 
Bericht gemäß § 84 Abs. 1 Z. 1 verfaßt hat,hat 
im darauffolgenden Verfahren grundsätzlich keine 
Parteistellung. In. diesem Verfahren erhält der. 
Beamte erst dann ParteisteIlung, wenn die Dienst­
behörde auf' Grund des Berichtes und der all­
fälligen Bemerkungen und Stellungnahmen sowie 
sonstiger Erhebungen einen ~escheid erläßt. Hat 
der Beamte eine Antragstellung deshalb unter­
lassen, weil er wußte, daß sein Vorgesetzter einen 
entsprechenden Antrag eingebracht hat, so würde 
er dann einen Nachteil erleiden, wenn sich die 
Dienstbehörde nicht veranlaßt sieht, einen Be­
scheid zu erlassen, sondern das Verfahren formlos 
einstellt. In einem solChen Fall soll der Beamte 
von der Einstellung des Verfahrens. verständigt 
werden und die Möglichkeit erhalten, den ver­
säumten Antrag binnen zwei Wochen nachzu­
holen. 

Zu § 88: 

Die bisherige Regelung, wonach bei jeder 
Dienstbehörde zur Durchführung des Leistungs­
feststellungsverfahrens die, erforderlichen 
Leistungsfeststelluqgskommissionen einzurichten 
sind, hat in einigen Ressorts zu Schwierigkeiten 
bei der praktischen Durchführung geführt. 

Der neugefaßte § 88 sieht daher vor, daß ähn­
lich wie im Disziplinarrecht bei jeder Dienst­
behörde eine Leistungsfeststellungskommission 
eingerichtet werden soll, die in Senaten zu ent­
scheiden hat. Entsprechend der bisherigen Itege­
lung soll ein Mitglied des Senates besondere 
Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der Leistun­
gen des' Beamten besitzen und ein weiteres Mit­
glied auf Vorschlag des Zentralausschusses er­
nannt werden. Die Senate sollen vom Vorsitzen­
den gebildet werden. 

Die Teilnahme in der Leistungsfeststellungs­
kommission soll zu den Dienstpflichten gezählt 
werden. Daraus entsteht für den Beamten die 
Verpflichtung, der Bestellung zum Mitglied der 
Leistungsfeststellungskommission Folge zu 
leisten. 

ZUM BESONDEREN TEIL 

Zum 3.' Abschnitt "Wachebeamte" _ (§§ 142 
bis 145): 

Zu § 144: 

Da sowohl Abs. 3 als auch Abs. -6 des bis­
herigen § 104BDG Regelungen über die Warte­
zeit. des' Wachebeamten enthielten, wurden sie 
aus Gründen der Systematik im neuen Abs. 3 
zusammengefaßt. 
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Außerdem wurde ein neuer Abs. 5 aus fol­
genden Gründen eingefügt: Durch das bisherige 
BDG Wurde für Wachebeamte der Verwendungs­
gruppe W 3 mit sechsjähriger Wachedienstzeit 
der Aufstieg in die neugeschaffene Grundstufe der 
Verwendungsgruppe W 2 vorgesehen, w~nn sie 
die Defin).tivstellungserfordeq-lisse für Wache­
beamte in der Verwendungsgruppe W 3 erfüllen. 
Vor dieser Neuregelung war ein Aufstieg in die 
Verwendungsgiuppe W 2 an die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die dienstführenden Wache­
beamten gebunden. Daneben waren durch Sonder­
maßnahmen ältere eingeteilte Wachebeamte in 
die Verwendungsgruppe W 2 überstellt wprden. 
Die zuletzt angeführte Beamtengruppe wurde in 
die damals niedrigste Dienststufe, die Dienststufe 1 
eingereiht, für die jetzt der Amtstitel "Bezirks­
inspektor" vorgesehen ist. Die Neuregelung des 
Abs. 4 ermöglicht. nun die Verleihung dieses 
Amtstitels auch an' die vergleichbaren Beamten, 
die nicht auf Grund der früheren Sondermaßnah-

bestimmungen erforderlich. Diese bilden zu­
sammen mit den Sonderbestimmungen des bis­
herigen BDG den Inhalt des 6. Abschnittes des 
Besonderen Teiles. 

Zu § 154: 

Die bereits im bisherigen BDG für nicht 
anwendbar erklärten Bestimmungen im Abs. 1 
und 2 werden durch Abs. 3 erweitert. Der letz­
genannte Absatz erklärt die· Bestimmungen der 
§§ 13 bis 16 (Übertritt und Versetzung in den 
Ruhestand; Wiederaufnahme' inden Dienststand) 
für ordentliche' Universitätsprofessoren sowie 
für ordentliche und außerordentliche Hochschul­
professoren für nicht anwendbar, da für diesen 
Personenkreis das im Abs. 5 erwähnte Emeri­
tierungsgesetz aus 1955 weiter gilt. Auf außer-· 
ordentliche Universitätsprofessoren ist jedoch 
das Emeritierungsgesetz auch in Hinkunft nicht 
anzuwenden. 

men, sondern auf Grund der Neuregelung der Abs. 4' enthält eineSonderbestimmung zur 
Ernennungserfordernisse in die Verwendungs- Außerdienststellung. Im Hinblick auf die beson­
gruppe W 2 (Grundstufe) ernannt werden. Da dere Situation des Universitäts (Hochschul)pro­
sich die seinerzeitigen Sondermaßnahmen nur auf fessors soll dieser nur von der der Beamtentätig­
Wachebeamte älterer Jahrgänge bezogen, wird keit analogen Verwaltungstätigkeit und ,von der 
als vergleichbares zusätzliches ErfQrde~nis für Ausü,bung . bestimmter Fun~tionen' (Rekto:, 
die Verleihung. dieses Amtstitels die Zurück- ,Dekan, Insttt.utsvorstand, Vorsltzer:de,r akadetnl­
legung einer pienstzeit von 30 Jahren im Exe- scher Kolleglalorgane und KommlsslOnen) ent-
kutivdienst gefordert.' bunden werden ; seine Lehr- und Forschungs- ' 

befugnis und seine Mitwirkung in Kollegialorga­
nen oder Kommissionen (jedoch nicht als deren 

Zum 4. Abschnitt "Berufsoffiziere und zeit- Leiter) soll durch die Außerdienststellung nicht 
verpflichtete Soldaten" (§§ 146 bis 151) berührt werden. 

Zu § 146: 

Der neue Abs. 1 trägt einem dringenden 
Bedürfnis des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung Rechnung, . in den Grundausbil­
dungsverordnungen Auswahlkriterien für die 
Zulassung zu den meisten Ausbildungslehrgängen 

,(ür Berufsoffiziere festsetzen zu können. 

Zu § 148: 

Im Abs. 2 wird die Aufzählung der Endigungs­
gründe des Dienstverhältnisses des zeitverpflich­
teten Soldaten an den neuen § 20 (Auflösung des 
Dienstverhältnisses) angepaßt. 

Die Prüfungstätigkeit stellt einen Ausfluß der 
Lehrbefugnis dar und ist durch die Außerdienst­
steIlung ebenfalls nicht erfaßt. 

Durch Abs. 6 wird die Aufzählung der Endi­
gungsgründedes Dienstverhältnisses des Univer­
sitäts(Hochschul)assistenten an den neuen § 20 
(Auflösung des Dienstverhältnisses) angepaßt. 

Abs; 7 nimmt auf die Verfassungsbestimmung 
des § 2 des Bundesgesetzes BGBL Nr._57/1979 
über die Gleichstellung von Südtirolern mit öster­
reichischen Staatsbürgern auf bestimmten Ver­
waltungsgebieten Rücksicht, wonach Südtiroler 
zu außerordentlichen Universitätsprofessoren und 
zu Universitäts(Hochschul)assistenten ernannt 
werden können. 

Zum 6. Abschnitt "Hochschullehrer"(§§ 154 Zu § 155: 
bis 160), Der 5. Abschnitt des Allgemeinen Teiles (§§ 36 

Die Sonderbestimmungen für' Hochschullehrer bis 42) über die Verwendung des Beamten soll 
wurden im Vergleich zum bisherigen BDG er- wegen der durch das Uruversitäts-Organisations­
weitert. Der Grund hiefür liegt darin, daß der gesetz, BGBL Nr. 258/1975, vorgezeichneten 
vorliegende Entwurf Materien enthält, die bisher Strukturen auf Rrofessorcn, grundsätzlich keine 
in der DP geregelt waren. Die DP hat für Uni- Anwendung finden. Lediglich § 42 Abs. 2 und 3 
versitäts(Hochschul)professoren nicht gegolten. (Verwendungsbeschränkungen für miteinander 
Da aber der vorli~gende Entwurfauch für diesen verwandte oder ve~schwägerte Beamte) soll auch 
Personenkreis gelten soll, sind Anpassungs- für Professoren gelten. . . . 
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Zu § 156: I deshalb gerechtfertigt, weil es für den Vertrags-
Die Dienstpflichten der ordentlichen Univer- lehrer, der eine Planstelle nach ein~m der An­

sitätsprofess~ren und der ordentlichen und außer- stellung vorangegangenen Ausschrelbungs-. und 
d tli h H h h I r! 11 d h Bewerbungsverfahren bereits innehat und die or en c en oc sc u proressoren so en urc '11 ' 

ein eigenes Hochschuldienstrechtsge~etz geregelt E
d 
rnenHn~ngsedrfordelrln1sse ::-0dllerfü t, ewe beds,on-

d D ' B ·t' . "b' G t ht ere arte arste en wur e, wenn nun lese wer en. le es lmmungen u er: u ac en. '" d d' d -
(§ 57) - 11 f' H h h 11 h i' ht lt Planstelle ausgeschrIeben wur e un ew an erer 

so en ur oc sc u e rer n ~ ge en. Bewerber diese Stelle bekäme. 

Zum 7. Abschnitt "Lehrer" (§§ 161 bis 182) 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes regeln 
die für die im öffentlich-rechtlichen Dienstver­
hältnis stehenden Bundeslehrer gelte~den Sonder­
bestimmungen. Der Umfang dies~r speziellen 
Vorschriften für Lehrer konnte ifiil Zuge des 
Einbaues der nach der ersten Etapp~ der ,Dienst~ 
rechtskodifikation in Geltung verbliebenen Be­
stimmungen der Lehrerdienstpragm~tik, RGBl. 
Nr. 319/1917, (LDP), deshalb -erheblich redu­
ziert werden, weil schon bisher zahlreiche Vor­
schriften für Lehrer und die übrigeni Beamten in 
der LDP und in der Dienstpragmatik gleich 
gefaßt waren. 

Im einzelnen wird zu den gegenüber den bis­
herigen Vorschriften überarbeiteten Sonder­
bestimmungen für' Lehrer folgendes bemerkt .: 

Die Ernennung von Vertmgslehrern auf eine 
Planstelle erfolgt über Antrag der Landesschul­
behörden oder der Direktionen der Zentrallehr­
anstalten sowie der Pädagogischen und Berufs­
pädagogischen Akademien in dem nach den 
Möglichkeiten des Stellenplanes ,gegebenen Zeit­
punkt. 

Gemäß Abs. 2 sollen auf Grund der der zen­
tralen Ausschreibung vorangehenden Bekannt­
gabe aller freien Planstellen durch die Schulen 
und Landesschulbehörden an das zuständige 
Bundesministerium die im neuen Schuljahr. zu 
besetzenden, freien Lehrerstellen spätestens An­
fang Juni im Amtsblatt zur Wiener Zeitung ausge­
schrieben werden. Mit dieser vom zuständigen 
Bundesminister zu veranlassenden zentralen Aus­
schreibung soll erreicht werden, daß sich der 
interessierte _ Staatsbürger auf einen Blick von 
allen für seine Bewerbung in Betracht kommenden 
freien LehrersteIlen Kenntnis verschaffen kann. 

Zu § 162: Für den Fall, daß nach Auffassung der zustän-
Abs. 1 sieht im Hinblick auf die den Landes- digen Schulbehörde noch vor der nächsten zen­

schulräten gemäß Art. 81 b Abs. 1 B-VG bei tralen Ausschreibung die umgehende Besetzung 
der Besetzung von Planstellen für Lehrer zu- einer durch die letzte zentrale Ausschreibung 
stehenden Vorschlagsrechte vor, daß grund- nicht erfaßten oder nach dieser frei gewordenen 
sätzlich alle freien Planstellen tür Lehrer auszu- Lehrerstellezur Aufrechterhaltung einesgeord­
schreiben sind. Damit soll einerseits der an einer neten Unterrichtsbetriebes notwendig ist, sieht 
ausgeschriebenen LehrersteIle interessierte Staats- Abs. 3 -zur rascheren Abwicklung des Nach­
bürger, der alle in der Ausschreibung genannten besetzungsverfahrens vor, daß die Ausschreibung 
Bedingungen erfüllt, in die Lage versetzt werden, sölcher LehrersteIlen unmittelbar von der zustän­
sich um eine derartige Planstelle zu bewerben, digen Schulbehörde erster Instanz im Amtsblatt 
andererseits aber den Kollegien der Landesschul- zur Wiener Zeitung zu veranlassen ist. 
räte' die zur Erstellung ihrer Besetzungsvorschläge Die im Abs. 4 enthaltene Anordnung, daß die 
erforderlichen Unterlagsp an die Hand gegeben durch die Versetzung ihres Inhabers frei werden­
werden, um aus einer entsprechenden Anzahl von den Planstellen so rechtzeitig auszuschreiben 
Bewerbern die am besten geeigneten Personen sind, daß sie im Zeitpunkt des Freiwerdens 
auszuwählen. - besetzt werden können, zielt darauf ab, die 

Zu den auszuschreibenden Planstellen gehören reibungslose Übergabe und Fortführung der 
die Planstellen eines Direktors, Direktorstellver- Amtsgeschäfte zu sichern. 
treters, Abteilungsvorstandes, Fachvorstandes und Durch die Bestimmung des Abs. 5 wird zum 
Erziehungsleiters sowie die übrigen Planstellen Ausdruck gebracht, daß die für zulässig erklärte 
für Lehrer. Eine Ausnahme von der grundsätzlich Ausschreibung "auf andere geeignete Weise" 
für diese Lehrerstellen geltenden Ausschreibungs- (z. B. Amtsblatt, Tageszeitung) die gemäß den 

-pflicht ist nur für den, Fall vorgesehen, daß die Absätzen 2 und 3 im Amtsblatt zur Wiener 
'Planstelle, die nunmehr durch einen im öffentlich- Zeitung ,vorzunehmende Ausschreibung nicht 
rechtlichen Dienstverhältnis befindlichen Lehrer 
besetzt werden soll, bereits mit einem Vertrags- , 

ersetzen,· sondern nur ergänzen kann. 

lehrer besetzt ist, der die Ernennungserforder- In Abs. 5 zweiter Satz wird der von jeder Aus­
nisse erfüllt und auf Grund eines früheren Aus- schreibung zu erfüllende Mindestinhalt festge­
schreibungs- und Bewerbungsverfahrens auf die- setzt. Als Einreichungss,telle wird von der aus­
ser Planstelle verwendet wird. Diese Ausnahme sc1?,reibenden Behörde unter' Bedachtnahme auf 
von der sonst obligatoiisc):1en Ausschr~ibung ist allfällige Anhörungs- oder Vorschlagsrechte (z. B. 
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der :Kuratorien der Pädagogischen und Berufs- a~f die betreffende Planstelle. Bezüglich der sonsti­
pädagogischen Akademien des Bundes für die gen schulfesten Stellen ist dagegen vorgesehen, 
Bestellung des Direktors, der Abteilungsvor- daß diese im Wege der Ausschreibung zu ver­
stände und der Lehrer an diesen Akademien geben sind. Ein Ausschreibungsverfahren hat 
gemäß §§ 117 und 124 des Schulorganisations- ~ediglich dann zu unterbleiben, wenn die Dienst­
gesetzes, BGBL Nr. 242/1962) in der Regel ent- behörde dem Tausch der Dienststelle zwischen 
weder die betreffende Schule, an der die betref- den Inhabern solcher schulfesten Stellen zustimmt. 
fende Planstelle besetzt, werden soll, oder I Frei gewordene schulfeste Stellen sind in dem 
der Sitz der aussc~reibenden Behörde selbst zu zur Veröffentlichung amtlicher Mitteilungen der 
bestimmen sein. ausschreibenden Behörde bestimmten Verlaut-

Das den Landesschulräten verfassungsgesetz-' barungsblatt (z. B. Amtsblatt oder, Verodnungs­
lieh eingeräumte Vorschlagsrecht hat zur Folge, blatt) auszuschreiben. Die Ausschreibung ist 
daß auf eine freie LehrersteIle nur jemand ernannt von der für die freigewordene schulfeste Stelle 
werden darf, der vom vorschlagsberechtigten zuständigen' Schulbehörde erster, Instanz zu 
Organ vorgeschlagen wurde (Art. 81 b Abs. 2 veranlassen. 
zweiter Satz B-VG: "Die Auswahl unter den 
vorgeschlagenen 'Personen obliegt dem Bundes­
minister"). Im Hinblick auf die mit dem Ablauf 
der Bewerbungsfrist verbundenen Folgen sieht 
daher Abs. 6 im Interesse der Rechtssicherheit 
vor, daß verspätet einlangende Bewerbungs­
gesuche bei der Ausarbeitung des Besetzungs­
vorschlages nicht mehr rechtsgültig berücksich­
tigt werden dürfen. 

Um auch nach dem ergebnislosen Ablauf der 
Bewerbungsfrist sich allenfalls noch meldenden 
Interessenten Gelegenheit zur Bewerbung zu 
geben, ohne daß deshalb sofort die Planstelle 
neuerlich ausgeschrieben werden muß und damit 
zusätzliche Kosten verursacht werden, ist für 
diesen Fall eine gesetzliche Fristerstreckung um 
einen Monat vorgesehen. Bei der Berechnung 
der verlängerten Bewerbungsfrist ist die Zeit 
der Hauptferien nicht zu berücksichtigen. 

Zu den §§ 163, 164 und 165: 

Der Entwurf behält die dem Lehrerdienstrecht 
eigentümliche Einrichtung der schulfesten Stellen 
im wesentlichen unverändert bei. § 163 stellt fest, 
welche Stellen von Gesetzes wegen schulfest 
sind oder zu schulfesten Stellen zu erklären sind. 
Den kraft Gesetzes schulfesten Stellen wurden 

, neu hinzugefügt die Planstellen von Abteilungs­
vorstanden (z. B. an Pädagogischen Akademien 
und Berufspädagogischen Akademien sowie den 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen) im 
Hinblick auf die sich aus der Leitung einer Faeh­
abteilung ergebende enge Verbundenheit mit der 
betreffenden Schule. 

§ 164 enthält die unverändert übernommenen 
Bestimmungen über die Zulässigkeit der auf 
fünf Fälle eingeschränkten Versetzbarkeit eines 
schulfesten Bundeslehrers. 

§ 165 regelt das Verfahren zur Verleihung der 
schulfesten Stellen. Bei den von Gesetzes wegen 
schulfesten Stellen erwirbt der zum Direktor, 
Direktorstellvertreter, Abteilungsvorstand, Fach­
vorstand oder Erziehungsleiter ernannte Lehrer 
die Schulfestigkeit uno actu mit seiner Ernennung 

Die Bestimmung des § 162 Abs. 3 über die 
rechtzeitige Ausschreibung von durch die Ver­
setzung ihres Inhabers in den Ruhestand frei 
werdenden Planstellen gilt für schulfeste Stellen 
sinngemäß. 

Zu § 166: 

Diese Bestimmung entspricht der in § 82 LDP 
enthaltenen Bestimmung, wonach die aus gesund­
heitlichen Gründen gewährte Lehrpflicht­
ermäßigung auf die Hälfte ihres Ausmaßes durch 
mindestens zwei Jahre den in § 14 aufgezählten 
Voraussetzungen für die Ruhestandsversetzung 
gleichzuhalten ist. 

Oie Bestimmungen über das Wirksamwerden 
der Erklärung des Lehrers, nach Vollendung des 
60. Lebensjahres aus dem Dienststand auszu­
scheiden, folgen den für die übrigen Beamten 
neugefaßten Regelungen. Sie bezwecken ebenso 
wie dort eine geordnete Übergabe der Amts­
geschäfte. Die Entwurfsbestimmungen nehmen 
auf die dem Lehrer seinen Schülern gegenüber 
zukommende pädagogische Verantwortung be­
sonders Bedacht und sehen vor, daß ein Aus­
scheiden aus dem Dienststand während eiries 
Semesters oder Lehrganges nur, ausnahmsweise 
und mit Zustimmung der Dienstbehörde möglich 
sein soll. 

Zu § 167: 

Der gemäß §§ 19 und 21 des Privatschul­
gesetzes, BGBL -Nr. 244/1962, ermöglichten 
Zuweisung von Lehrern an nicht in der Verwal­
tung des Bundes stehende Privatschulen sowie 
der Verwendung von Bundeslehrern an Aus­
landsschulen trägt diese Bestimmung insofern 
Rechnung, als die die Verwendung des Beamten 
betreffenden Bestimmungen des Allgemeinen 
Teiles auch auf die an diesen Schulen verwendeten 
Lehrer für an~endbar erklärt werden. 

Zu § 168: 

Die den Fall der vorübergehenden Verwen­
dung des Bundeslehrers bei einer Dienststelle 
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der Bundesverwaltung re~elnde~ B~,stimmungen I Erziehungs- und Unterricht~tätigkeit keine aus­
des § 74, L~P wurden, vollinhalthch ubernommen reichende Gewähr dagegen, daß es durch die im 
und ledIghch sprachhch überarbeitet. § 37 Abs. 2 Z. 1 und 4 LDP angeführten Neben­

Zu § 169: 

Mit dieser Bestimmung soll, wie schon bisher 
gemäß § 31 Abs. 3 LDP, die Dienstbehörde in 
d~e LafSe versetzt werden, Lehrer aus wichtigen 
dienstlichen Gründen ohne deren Zustimmung 
vorübergehend auch an einer benachbarten 
Schule zu verwenden. Als "wichtiger dienstlicher 
Grund" wird vor allem anzusehen sein, daß ein 
Lehrer an einer Schule nicht die volle Lehrver­
pflichtung erfüllt. 

beschäftigungen zu keiner Beeinträchtigung der 
. lehramtlichen Pflichten des Lehrers kommen und 

auch nicht die Vermutung der Befangenheit in 
Ausübung des Lehramtes hervorgerufen werden 
könnte. Für den Betrieb einer ·Privatschule oder 
e~ner Pr.ivatlehr- und Erziehungsanstalt sowie 
dIe Ertellung des'- Privatunterrichtes an Schüler 
der eigenen Schule und die Aufnahme solcher 
Schüler in Kost und Quartier bedarf es daher 
auch in Zukunft der vorhergehenden Geneh-' 
migung der Dienstbehörde. . 

Zu § 170: Zu § 17~: 

. Dies~ Bestimmung entspricht dem § 32 LDP, Der Abs. 2 des bisherigen § 121 BDG wurde 
rummt Jedoch darauf Bedacht, daß die Aufgaben dahingehend geändert, daß beim Stellvertreter 
der Schulorgane (z. B. Lehrer, Schulleiter, des Leiters an einer Bundeserziehungsanstalt 
Kustos, Werkstätten- und Bauhofleiter) im anst~lle der bisherigen Anstaltsbezeichnung die 
Schulrecht, vor allem im 10. Abschnitt des Schul- BezeIchnung "Höhere Internatsschule des Bun­
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, geregelt des" tritt. Weiters entfällt bei der Verwendung 
werden: Im Sinne einer Verknüpfung dieser "Erziehungsleiter an einer Bundeserziehungs­
si<;h aus ~em Sc~ulrecht ergebenden Aufgaben anstalt" die Angabe der Anstalt, da auch an 
ffi1: den Dlenstpflichten des Lehrers wird jedoch ~nd~ren Anstalten (Bundes-Blindenerziehungs­
weIter daran festgehalten, daß der Lehrer nicht nur lnSt1tut, Bundestaubstummeninstitut u. a.) Plan­
zur regelmäßigen Unterrichtserteilung und zur Ein- . stellen von Erziehungsleitern vorgesehen sind 
haltung der vorgeschriebenen Unterrichtszeit und auch diesen der Amtstitel "Erziehungsleiter" 
sondern auch zur Erfüllung der sonstigen sich gebühren soll. . 
aus seiner lehramtlichen Stellung e~gebenden 
Aüfgaben verpflichtet ist. Zu § 177: 

Diese Bestimmung regelt das bisher in den 
Zu § 171: §§ 42 bis 44 und 47 LDP enthaltene Urlaubsrecht 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich den der Lehrer. . 
Regelungen der §§ 29 Ab~. 1 und 31 Abs. 1 LDP. 

Zu § 172: 

Die Verwendung von Burideslehrern an Privat­
sc~ukn findet seine rechtliche Deckung im 
Pnvatschulrecht. Da Privatschulen mit Öffent­
lichkeitsrecht den schulrechtlichen Vorschriften 
in gleicher Weise wie die entsprechenden öffent­
lichen Schulen unterworfen sind, macht dies eine 
Ausdehnung der Verschwiegenheitspflicht der 
an diesen Schulen verwendeten Lehrer auch auf 

. Tatsachen, die im Interesse der Privatschule 
geboten sind, notwendig. 

Zu § 173: 

Diese Bestimmung faßt die bisher in verschie­
denen Vorschriften der LDP verstreuten Melde-

Zu § 178: 

Abweichend von der für die übrigen Beamten 
geltenden Regelung wurden die in den bisherigen 
§§ 43, 45, 46 und 47 BDG enthaltenen Hinweise 
in Abs. 1 zu der Bestimmung zusammengefaßt,' 
daß für Lehrer jeweils an die Stelle des Kalender­
jahres ?as Schuljahr zu treten hat und daß Anträge 
auf Leistungsfeststellung für das vorangegangene 
Schuljahr jeweils im Oktober einzubringen sind. 
Weiters wurde in Abs. 2 des bisherigen § 123 BDG 
der gemäß § 88 nunmehr vorgesehenen Einrich­
tung von Senaten der Leistungsfeststellungs­
kommission Rechnung getragen. 

SCHLUSSTEIL 

pflichten zu einer einzigen Bestimmung zu- Zum 1. 
sammen. 

Abschnitt "Außerkrafttreten 
Rechtsvorschriften" (§ 185) 

von 

Zu § 174: Zu § 185: 

, Die für die Nebenbeschäftigung von Beamten Bezüglich der Aufhebung der letzten noch 
g~mäß §. 56 grundsätzlich bestehende Meldepflicht geltenden Bestimmungen der Dienstpragmatik, 
bIetet für den nichtstaatlichen Bereich der der Lehrdienstpragmatik und des Gehaltsüber~ 
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leitungsgesetzes sowie' der Aufhebung des bis­
herigen BDG wird auf die Einleitung Zu den 
Erläuterungen verwiesen. Artikel VII Abs. 3 
bis 8 der 31. Gehaltsgesetz-Novelle enthielt 
besondere Übergangsregelungen für Wache­
beamte, die inzwischen zum Teil überholt sind 
und zum anderen Teil im Rahmen des vorlie­
. genden . Entwurfes geregelt werden. 

Zum 2. Abschnitt" Übergangsbestimmungen" 
(§§ 186 bis 193)" 

Zu § 186: 

Abs. 4 führi: zum Unterschied vom bisherigen 
§ 134 Abs. 4 BDG ausdrücklich jene Besoldungs­
gruppen an, auf die sich diese Übergangsbe­
stimmung erstreckt. Da die Besoldungsgruppen 
der Hochschullehrer, Lehrer, Schulaufsichts­
beamten und die Staatsanwälte eirie Grundaus­
bildung im Sinne des BDG nicht kennen, kam 
diese Bestimmung für sie schon bisher nicht in 
Betracht. Auf die Wachebeamten war der bis­
herige § 134 Abs. 4 BDG bereits gemäß Art. VII 
Abs. 5 zweiter Satz der 31. Gehaltsgesetz­
Novelle nicht anzuwenden. 

Zu § 187: 

In den Z. 7 bis 9 des Abs. 1 wurden gegenüber 
dem bisherigen §'135 des BDG die Bestimmungen 
über die künstlerischen Hochschulstudien an 
die letzten Rechtsänderungen angepaßt. Der 
bisherige § 135 Abs. 4 BDG konnte· daher ent­
fallen. 

Zu § 188: 

stellungsverfahren in weIchem' Stadium sie 
auch immer sich befinden - bereits voll und 
ganz' die Bestimmungen dieses Entwurfes anzu­
wenden sind. Die. bereits laufenden Verfahren 
sind daher' aus Gründen der Verwaltungsäko­
nomie fortzusetzen und brauchen nicht neu 
begonnen zu werden. 

Abs. 3 sieht das Weitergelten der nach den 
bisherigen Rechtsvorschriften getroffenen Lei­
stungsfeststellungen vor. Dies gilt nicht nur für 
die nach dem bisherigen BDG tatsächlich getrof­
fenen Leistungsfeststellungen, sondern auch für 
die gemäß § 137 des _bisherigen BDG weiter 
wirkenden Dienstbeurteilungen auf Grund älterer 
Rechtsvorschriften, sofern seither keine Leistungs­
feststellung nach dem bisherigen BDG erfolgt ist. 

Zu § 191: 

Die Ausführungen zu § 190 Abs. 1 und 2 gelten 
für das vom § 191 geregelte Disziplinarrecht 
sinngemäß. 

Zu §.192: 

Hie·r wird die Etappenregelung für Wache­
beamte des bisherigen § 141 BDG zu Ende 
geführt. 

Zu § 193: 

Abs.1 entspricht dem bisherigen §140 Abs. 1 
desBDG. 

Bei den Lehrern ist die Verwendung Bestand­
teil des Ernennungserfordernisses. In manchen 
Fällen konnten Lehrer der Begünstigung der 
Übergangsbestimmung des bisherigen § 136 

Die Übergangsfrist des bish,erigen § 136 Abs. 2 Abs. 1 BDG (nunmehr §188 Abs. 1 des Ent­
wäre mit, 31. Dezember 1979 abgelaufen; durch wurfes) nur deshalb nicht teilhaftig werden, weil 
den neuen Abs. 2 wird sie um ein Jahr erstreckt. die betreffende Verwendung überhaupt nicht-

Abs. 3 enthält erstmals eine allgemeine Rege- mehr oder in dneranqeren Verwendungs gruppe 
lung über die Berücksichtigung künstlerischer als bisher vorgesehen 1st. Abs. 2 beseitigt solche 
Studien nach alten Rechtsvorschriften. Da diese Härtefälle. . 
Studien nicht in allen Fällen einem Hochschul-
abschluß gemäß § 187 gleichzusetzen sind; jedoch 
zum Teil Ernennungserfordernisse für Lehrer 
der Verwendungsgruppen L 2 bilden, wurde 

Zum 3 .. Abschnitt "Schlußbestimmungen" 
(§§ 194 bis 200) 

diese neue Bestimmung nicht in den §187, Zu § 198: 
sondern in den § 188 aufgenommen. 

Zu § 189: 

Diese Regelpng entspricht dem Art. 11 Abs. 2 
der Dienstpragmatik-Novelle BGBL Nr. 213/ 
1972, mit der die Arbeitszeitbestimmungen der 
Dienstpragmatik neu geregelt wurden. 

Zu § 190: 

Die Abs. 1 und 2 stellen den Grundsatz auf, 
daß auf alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzentwurfes anhängigen Leistungsfest -

Abs. 1 entspricht dem bisherigen § 140 Abs. 2 
desBDG. 

Auf Lehrer an forstlichen Ausbildungsstätten 
des Bundes waren die dienstrechtlichen Bestim­
mungen für Lehrer bisher nicht anwendbar, da 
diese nur für jene Lehrer gelten, die an Schulen 
oder staatlichen Lehranstalten nach schulrecht­
lichen Vorschriften verwendet werden. Abs. 2 
stellt nun sicher, daß die für Lehrer geltenden. 
Bestimmungen des Entwurfes, aber auch das 
Lehrverpflichtungsgesetz auf diese Beamten­
gruppe anzuwenden sind, da dies die Umstände, 
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die mit der Ausübung ihres Dienstes verbunden 
sind, erfordern. Die Gleichstellung der forst­
lichen Ausbildungsstätten des Bundes mit mitt­
leren Lehranstalten soll eine Anwendung der 
Anlage 1 auf diese Lehret ermöglichen, ohne 
daß für sie Sonderbestimmungen bei den Ernen­
nungserfordernissen getroffen werden müssen. 

Zu § 199: 

Im Gegensatz zum bisherigen BDG soll der 
Entwurf zur Gä,nze an einem Tag' - dem 1. Jänner 
1980 - in Kraft treten. 

Zur ANLAGE 1: 

Die Bestimmungen der Anlage 1 des bisherigen 
BDG konnten nur durch umfangreiche Umschrei­
bungen zitiert werden. Hier soll die neue Bezeich­
nung der Ziffern Abhilfe schaffen. So kann' z. B. 
die bisherige Zitierung "Z. 2 der Ernennungs­
erfordernisse der Verwendungs gruppe C der 
Anlage 1 zum BDG" im neuen Recht verkürzt 
werden auf "Anlage 1 Z. 3.2 des BDG". 

Bei den Wachebeamten der Verwendungs­
gruppe W 2 wurde als Z. 12.4 jene Bestimmung 
neu aufgenommen, die bisher im Art. VII Abs. 6 
der 31. Gehaltsgesetz-Novelle geregelt war. 

Inhaltliche Änderungen gegenüber der. bis­
herigen Anlage 1 wurden lediglich bei den 
Lehrern vorgenommen. Diese ergaben sich eines­
teils aus der vereinfachten Regelung des BDG 
gegenüber der vorangegangenen Lehrer-Dienst­
zweigeordnung des Gehaltsüberleitungsgesetzes, 
da dies in Einzelfällen zu Einstufungsschwierig­
keitengeführt hat, andernteils aus schulrecht­
lichen Änderungen, äie seit dem Inkrafttreten 
des bisherigen BDG erfolgt sind. 

Zur ANLAGE 2: 

Die Anlage 2 wurde gegenüber der Anlage 2 
des bisherigen BDG um jene Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften gekür~t, die gemäß § 134 
Abs. 1 des bisherigen BDG durch Erlassung 
neuer Grundausbildungsverordnungen außer 
Kraft getreten sind. Für diese neuen Grundaus­
bildllilgsverordnungen bedarf es hingegen keiner 
Übergangsregelung, da sie im neuen Eritwurftext 
sei wie bisher ihre {olle rechtliche Deckung 
finden. Diese Grundausbildungsverordnungen 
zum bisherigen BDG werden daher durch das 
neue BDG in ihrer Weitergeltung nicht beein­
trächtigt. 
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